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Anlagt 1.

Düsseldorf, den 19. Dezember 1887.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths,

betreffend

den Entwurf eines Gesetzesüber das Grundbuchwesenund die Zwangsvollstreckung
in das unbeweglicheVermögen im Geltungsbereichdes rheinischen Rechts.

Bei Berathung des Gesetzentwurfes über die Veräußerung und hypothekarische Belastung
von Grundstückenim Geltungsbereichedes rheinischen Rechts wiederholte der 30. Provinzial-
Landtag in seiner Sitzung vom 20. Dezember 1884

„seine schon früher ausgesprochene Ansicht, daß die Mängel des rheinischen Hypotheken¬
rechts nur durch die Einführung des Grundbuchesvollständiggehoben werden können".

Zugleich stellte der Provinzial-Landtag an die Königliche Staatsregierung das Ersuchen:
„die Anfertigung des Grundbuchesmit allen Mitteln zu betreiben". (Oonk. Verhand¬
lungen paß. 20 und 269.)

Der 31. Provinzial-Landtag erhob in seiner Sitzung vom 10. Dezember 1885 in Ueber¬
einstimmung mit dem vorerwähnte« Beschlusse des 30. Provinzial Landtags einstimmigden von
dem Freiherrn Felix von Loö gestellten Antrag zum Beschlusse:

„den Provinzial-Verwaltnngsrath zu beauftragen, bei der Königlichen Staatsregicrung
den Antrag zu stellen, mit der Anlegung des Grundbuches für den Geltungsbereich
des rheinischen Rechts sobald als möglich,und zwar bezirksweise vorzugehen". (Oonk.
Verhandlungen paß. 344.)

Diesem Auftrage, welchem ein ausführliches Referat zu Grunde lag, kam der Provinzial-
Verwaltnngsrath am 9. Januar 1886 nach. In gleicher Weise wurden auch von anderer Seite
(onnk. Sitzung des^Hauses der Abgeordnetenvom 11. Februar 1886) Anträge gestellt.

Hinsichtlichder Zwangsvollstreckungin das unbeweglicheVermögen ist bereits früher
insbesondere von der 10. Commissiondes Hauses der Abgeordneten,und namentlich von den
rheinischen Mitgliedern"dieser Commission am 14. Januar 1879 die Resolution eingebracht:

„das Haus der Abgeordnetenwolle ...... 2. die Erwartung aussprechen,
daß die Königliche Staatsregierung dem Landtage der Monarchie, wenn möglichschon
in der nächsten Session einen Gesetzentwurf vorlege» werde, durch welchen die
Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen einschließlich des
mit demselben verbundenen Aufgebots- und Vertheilungsverfahrens in thunlichster
Uebereinstimmungfür sämmtliche Landestheile neu geordnet werde". (0«u5
paß. 1032.)
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In der Sitzung des AbgeoronetenhauseSvom 2. Januar 1879 wurde diese Resolution
angenommen.

Die Königliche Staatsregicrung hat zu Ende des Jahres 1886 von verschiedenen Seiten
Gutachten darüber eingeholt, ob es nothwendig und schon jetzt möglich sei, das Eigenthums-
crwerbsgesetz und die Grundbuchordnungvom 5, Mai 1872, sowie das Zwangsvollstreckungsgesetz
vom 13. Juli 1883 in das Gebiet des rheinischenRechts einzufühen, und welche gesetzliche
Bestimmungen zu diesem Behufe erforderlichsein würden. Auf Grund der erstatteten Gutachten
wurde sodann ein Gesetzentwurf aufgestellt,welcheram 22. September 1887 und folgendenTagen
in einer Commission, an der auch Seitens der provinzialständischcnVerwaltung der Landes-
Direktor und der Direktor der rheinischenProvinzial-Hülfskasse Theil nahmen, zur Berathung
gelangte. Unter Berücksichtigungder Beschlüssedieser Commissionund der in der Berathung
abgegebenen Erklärungen ist der gegenwärtig vorliegende Gesetzentwurf ausgearbeitet, welcher
nunmehr zur Begutachtung dem Provinzial-tzandtagvorgelegt wird.

Zunächst wird auch den Provinzial-Landtag die Frage beschäftigen,ob die Einführung
der oben erwähnten Gesetze nothwendig und nützlich sei, und sodann, ob diese Einführung schon
jetzt möglich und der gegenwärtige Zeitpunkt als der zur Einführung geeignete zu betrachten
sein dürfte.

I.

Wenn auch die erste Frage schon durch die oben erwähnten, wiederholten Beschlüsse des
Provinzial-Landtag.esihre Beantwortung gefunden hat, so möchte es doch nicht überflüssig erscheinen,
auf die Begründung dieser Beschlüssenäher einzugehen,— Die Mängel, an denen das Eigen¬
thums- und Hhpothekcnrechtim Geltungsbereiche des rheinischen Rechts leidet, lassen sich im
Wesentlichenauf zwei Gründe zurückführen:Der erste Grund besteht darin, daß es nicht ersicht¬
lich ist, wer in einem bestimmten Zeitpunkt der Eigenthümer eines Grundstückesist und amtlich
nicht geprüft wird, ob der Uebertragende zu dem von ihm abgeschlossenen Uebertragsvertrage
berechtigtist; und der zweite, daß die hypothekarische Belastung eines Grundstückesnicht gegen
das Grundstück, sondern gegen den Eigenthümer in die Register des Hhpothekenbewahrersein«
getragen wird. Aus diesen beiden Gründen ergeben sich viele Uuzuträglichkeiten,welche sich, je
größer der Eigenthumswechselund die Zertheilung und je größer das Creditbedürfniß der Grund¬
besitzer wird, um so mehr steigern und fühlbar machen.

«.ä 1. Der Eigenthümer ist nach den Bestimmungendes rheinischen Rechts nicht ersicht¬
lich, d. h. es ist keine Stelle vorhanden, welche den Interessenten darüber Aufklärung giebt, wem
das Eigenthum zusteht. Eine solche Stelle kann auch nicht geschaffen werden, so lange das Eigen¬
thum durch die vor einem jeden Notar oder Gericht vorgenommeneBeurkundung des überein¬
stimmenden Willens des Veräußerers und Erwerbers übergeht. Die Folge davon, daß Niemand
im Stande ist, sich über die EigenthumsverhältnisseKlarheit zu verschaffen, ist cinestheils die
Möglichkeit, daß ein Nichteigenthümer Verkaufsverträge abschließt oder der Eigenthümer mit
verschiedenen Personen dieselben Verträge thätigt, von welchen allerdings die später abgeschlossenen
ohne rechtliche Wirkung sind, anderntheilö die Möglichkeit, daß dinglicheRechte und Belastungen
eingeräumt werde», welche das fragliche Gruudstück nicht mehr treffen tonnen. Daß hierdurch
Viele geschädigtwerden, daß manche Prozesse entstehen können und thatsächlichentstehen, lehrt
die tägliche Erfahrung. Zwar kann ein Civilrecht unmöglichverhüten, daß der Eine den Anderen
betrüge, allein es darf wohl der Anspruch au die civilrcchtlichenBestimmungen gemacht werden,
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daß sie Jeden wenigstensin die Lage versehen, sich gegen einen solchen Betrug schützen zu tonnen.
Die Zweifel und die Streitigkeiten, welche früher oft darüber entstandensind, ob thatsächlichein
Vertrag abgeschlossen, ob von verschiedenen Kaufverträgen der eine früher als der andere perfekt
geworden, auf welche Weise der Abschluß zu beweisen sei, hat das Gesetz vom 20. Mai 1885
gehoben, und insofern einen für das Rechtslebenbei Weitem günstigerenZustand geschaffen, als
der vor diesem Gesetz bestehendewar; allein die eben erwähnten Möglichkeitender doppelten
Veräußerung und der formellen Verkäufe und Belastungen bereits veräußerter Grundstückehat
es nicht verhüten können und sollen. Eine solche Verhütung ist nur möglichdurch das Einsetzen
einer Behörde, bei welcher einerseits der Eigenthumscrwerbangezeigtund eingetragen wird, und
welche andererseitsdarüber Auskunft giebt, wer der Eigenthümer ist. Hinzu kommt, daß, wie in
der Begründung des vorliegenden Entwurfs ausgeführt wirb, die Bestimmungen des Gesetzes
vom 20. Mai 1885 trotz der in demselbenbei Nichtbeobachtungangedrohten Nichtigkeit häufig
nicht befolgt werden, zumal bei der Übertragung geringwerthigcr Parzellen oder Absplissedie
großen Kosten, welche mit der notariellenBeurkundung verbunden sind, zurückschrecken. In letzterer
Beziehung sei namentlich hervorgehoben, daß der oft nothwendigeAustausch kleiner Grundstücke,
die Abrundung des Besitzthums,die Begradigung der Grenzen «., welche für die Prioateigenthümer
wie für die Gemeinden von gleich großer Wichtigkeit sind, kaum möglich erscheint mit Rücksicht
auf die Kosten des Aktes, der Ausfertigung desfelbcn,des Katasterauszugesund der anzufertigenden
und einzureichenden Karten.

Hiermit im Zusammenhang steht, daß die Prüfung der Berechtigung zum Abschlüsse
eines Eigenthumsübcrtrages, der Rechts- und Handlungsfähigkeit der Contrahenten durch eine
Behörde bislang nicht stattfindet, und die Parteien gegen den Abschluß ungültiger und nichtiger
Ueberträge nur durch die in dieser Beziehung ungenügendenBestimmungender Notariatöordnung
geschützt werden. Wie in der Begründung des vorliegendenEntwurfes ausgeführt ist, hat das
Gesetz vom 20. Mai 1885 durch die in dieser Beziehung crlasfcue»Bestimmungen nur für die
zukünftige Eigeuthumsübertragung eine sichere Form geschaffen;die Klarstellung des zur Zeit
des Gesetzes einer bestimmtenPerson zustehenden Eigenthums recht es herbeizuführen, hat dasfelbe
nicht beabsichtigt; dazu bedürfte es eines weiteren, tiefer eingreifendenGesetzes: der Grundbuch¬
ordnung, deren Einführung das Gesetz vom 20. Mai 1885 vorbereiten sollte und auch vorbereitet
hat. Schon in der Sitzung des Abgeordnetenhausesvom 21. März 1885 wurde hervorgehoben,
daß die Mängel des rheinischen Eigenthumsrechts sich nur auf dem alleinigen Wege der Ein¬
führung der Grundbuchordnung beseitigen lassen, und bezeichnete der Negierungs-Commissardas
später vom 20. Mai 1885 datirte Gesetz als „die erste Etappe auf diesemWege", (paß. 1216.)
ES mag noch hervorgehobenwerden, daß der Gedanke, das Grundbnchwescnin die Rheinprovinz
einzuführen, schon lange gefaßt und Wohl auch die Veranlassung war. weshalb den Reformvorfchlägen
und den Entwürfen eines neuen rheinischen Hypothckenrechtes, insbesonderedem in jeder Beziehung
verdienstvollen Entwurf, welcher Seitens des Appellationsgerichtsrathes Peter Reichensperger
1851 ausgearbeitet wurde, feiner Zeit leine Folge gegeben worden ist.

n,ä 2. Nach den gegenwärtig geltendenBestimmungenbefindet sich der Erwerber eines
Grundstückesnicht in der Lage, sich über die hypothekarische Belastung ohne große Weitläufigkeiten
eine Gewißheit zu verschaffen, ebenso wie der Hypotyetargläubigcrnicht in der Lage ist, über die
Güte der Hypothek,also das VorhandenseineingetragenerGläubiger, ohne ähnliche Weitläufigkeiten
sich ein Urtheil zu bilden. Zwar kann der Erwerber, wie der Hypothekargläubigerdiese Gewißheit
erlangen, wenn er die Titel der Vorbesitzer ans rechtsverjährter Zeit sich verschafft und sich die
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Hypothekenauszügegegen diese Personen geben läßt; allein einmal würden diese Auszüge bei der
Unzulänglichkeitder Mittel, die wirklichen Eigenthümer zu erfahren, eine absolute Sicherheit
nicht geben, und anderenthcilS verursachen diese Auszüge große Kosten; sie sind auch nicht für
Jeden verständlich und es erfordert immerhin eine gewisse Uebung und Kenntniß, Auszüge und
Titel zu prüfen. Es ist hierbei nicht zu übersehen, daß die Identität der Personen, welche
vielleicht denselben Namen tragen, ebenso wie die Identität der Grundstückefestzustellen häufig
unmöglich ist. Diese Ucbclstände werden beseitigt, wenn die Eintragungen nicht mehr gegen die
Person des Eigenthümer« genommen und die Auszüge nicht mehr gegen diese ertheilt werden,
sondern Beides gegen das Grundstück erfolgt. Es ergiebt sich alsdann die weitere Folgerung
von selbst, daß die Eintragung der Belastung bei derselbenBehörde geschehen muß, welche durch
die Eintragung des Eigenthumserwerbs den Eigenthumsübergang herbeiführt; durch dieselbe
Behörde würde auch wiederum die Berechtigung zur Eingehung der Verpflichtunggeprüft werden
und nicht, wie gegenwärtigdurch den Hypotbekenbewahrergeschieht, ohne Prüfung der Legitimation
und des Inhalts der Verträge, ohne Festsetzung der Reihenfolgedie Eintragungen prout veniunt
in die Hypothckenregister erfolgen.

Wollte man von den vielen Gründen, welche sich an die beiden erwähnten mehr oder
weniger anschließen,noch einen dritten hervorheben, so würde dieser in der in dem vorliegenden
Gesetzentwurferwähnten Zwangslage bestehen, in welcher sich der Eigenthümer befindet, wenn er
»ach Kündigung den ersten Hypothekargläubigerbezahlen muß und dieser nicht an einen Dritten
seine Hypothek cediren will; nach rheinischem Recht rücken die nachstehendenGläubiger nach
Zahlung an die Stelle des bezahlten, In Folge dieser aus dem streng accessorischenCharakter
der rheinischen Hypothek sich ergebenden gesetzlichen Bestimmung wird der Eigenthümer oft
genöthigt, große Opfer zu bringen, welche entweder in Zahlung einer Vergütung für die Cession
oder einer solchen an die nachstehenden Hypothekargläubigerbesteht, damit diese den Vorrang einem
Dritten wieder einräumen, oder endlich in der Berichtigung der Kosten,welche durch die Kündigung
aller Hypothekarschulben und Anfuahme einer einzigen Obligation erwachsen. Es sei endlich darauf
hingewiesen,daß nach rheinischem Rechte der frühere Eigenthümer einer Liegenschaft stets Person»
licher Schuldner der von ihm contrahirten Hypothekarschulbenbleibt und nur durch die Erklärung
des Gläubigers entlastet wird. — Alle diese Mißstänbe, von welchen nur wenige hervorgehoben
sind, haben in Verbindung mit denjenigen,welche das Gesetz vom 20. Mai 1885 durch Ab¬
schaffung der stillschweigenden und General-Hypothekenbeseitigt hat, dazu beigetragen, den Grund»
credit zu schwächen,und bewirkt, daß, wie dies wiederholt in Eingaben der provinzialständifchen
Verwaltung ausgeführt ist, die Privatkapitalien in Städten, gewerblichen Etablissements,namentlich
aber in Werthpapieren ihre Verwendung finden, und daß der Schuldner auf dem Lande die
mangelhafte Sicherheit der auf feine Grundstückegegebenen Kapitalien mit höherem Zinsfuß,
welcher jetzt „och in vielen Gegenden bei kleineren Kapitalien5—6°/° beträgt, büßen muß. Dieser
Uebelstand wird nur dann beseitigt werden können, wenn die dinglichen Gläubiger zweifellose
Rechte erwerben und wenn diefelbenin diesen Rechten ausreichend geschütztwerden. — Wenn die
vorstehenden Ausführungen die Nothwendigkeitder Einführung des Erwerbsgefetzesund der Grund¬
buchordnungdarthun dürften, fo wird auch in gleicher Weise die Einführung des Zwangs¬
vollstreckungsgesetzes vom 13. Juli 1883 zu beurtheilen sein.

Wie bereits oben bemerkt, ist wiederholt im Hause der Abgeordnetender Wunsch ausge¬
sprochen worden, daß ein einheitlichesGesetz über die Zwangsvollstreckungin das unbewegliche
Permögen, welches für den ganzen Staat gelte, erlassen werde. Dies Bedürfniß tritt um fo
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mehr hervor, als in Folge der zunehmendenLeichtigkeit des Verkehrs die vermögensrechtlichen
Verhältnisseder Bewohner verschiedener Provinzen so in einander greifen und sich vermischen, daß
eine verschiedene Realisirung erworbener Rechte, eine in formeller und materieller Beziehung je
nach Lage der Exckutionsobjekte verschiedene Exekution von den nachtheiligsten Folgen ist. Dieser
Nachtheil macht sich noch in bedeutenderem Maßstabe geltend, wenn in derselben verkchrreichen
Provinz mit bedeutendemEigenthumswechseldiese Verschiedenheit zu Tage tritt, ja wenn sogar
in denselben Regierungsbezirkenin aneinandergrenzendenGemeinden ganz abweichende Maßregeln
zu befolgen sind; eS sei auf den RegierungsbezirkDüsseldorf (z, B. Kettwig vor und hinter der
Brücke) und den RegierungsbezirkCoblenz (z, V Coblenz und Ehrenbreitstein) verwiesen. Tritt
zu diesem mehr formellen Grunde noch der sachliche hinzu, daß die in dem rheinischrechtlichen
Theile der Nhcinprovinz bestehende Subhastationsoidnuug aus dem Jahre 1822 nicht mehr zu
den Grundsätzender jetzt geltendenGesetze paßt und auch dem Bedürfnisse nicht mehr entspricht,
so würde eine Einführung des Gefetzes vom 13. Juli 1883 nur wünschenswertherscheinen; daß
dasselbenicht bei seiner Emanation sofort in der ganzen Rheinprovinz eingeführt ist, kann nur
darin seinen Grund haben, daß dasselbe mit dem bestehenden rheinischenEigenthums- und Hypo-
thekengcsetze unvereinbar erscheint. — Der wesentliche Unterschied zwischen dem Gesetz vom 13, Juli
1883 und dem rheinischenRecht über die Zwangsvollstreckungin das unbeweglicheVermögen
besteht in den hinsichtlich der Zwangsversteigerungund der Vertheilung der Steigpreise erlassenen
Vorschriften. Die in dem Zwangsvollstreckungsgesetz tz. 2 Nr. 1 und 3 aufgeführten Arten der
Zwangsvollstreckungkönnen zu Bedenkenkeine Veranlassung geben; nur mag hervorgehoben werden,
daß nach diesem Gesetze eine Vormerkungeingetragen wird

1. aus allen vollstreckbaren Urkunden (§. 702 Nr. 5 C.-P.-O.) und Vergleichen (mit
Ausnahme der zu einer endgültigenEintragung berechtigenden §. 702 1 u. 2);

2. aus Urtheilen, welchen Inhaberpapiere:c. zu Grunde liegen, bei NichtVorlage dieser
Inhllberpapiere;

3. aus vorläufig oder nur gegen Sichelstellung vollstreckbaren Urtheilen;
4. für alle vorläufig oder gegen Sicherstellung vollstreckbare Forderungen (Zahlbefehl).
Dagegen wirb die im Art. 2123 B. G.-B. allgemein aus Urtheilen gestattete Eintragung

einer gerichtlichen Hypothekwesentlich eingeschränkt.
Nachstehend sollen hinsichtlich der ZwangsversteigerungeinzelneUnterschiede zwischen dem

jetzigen und zukünftigenRechte hervorgehobenwerden, um prüfen zu können, ob die Einführung
dieses Gesetzes in Folge der Einführung der Grundbuchordnungnothwendigist, und die Vortheile,
welche das neue Verfahren bietet, so bedeutend find, daß sie zur Aufhebung der Subhastations-
ordnung vom 1. August 1822 berechtigen.

1. Dem Wesen der Grundbuchordnungentspricht, daß derjenige, gegen welchen der Antrag
auf Zwangsversteigerung gestellt und das Verfahren durchgeführtwird, der Eigenthümer des zu
subhastirendenGrundstücksist. Die Hinzuziehungdes ursprünglichenSchuldners neben dem Dritt-
besitzer,die Aufforderung äs xn^er ou ä« äLlaiL^i- (Art. 2169 B. G.-B.), welche an diesen letzteren zu
lichten ist, dürfte unvereinbar mit dem aus dem Eigenthums-Erwcrbsgesetze und der Grnndbuchordnung
für den Eigenthümer folgendenRechten und Verpflichtungensein. Die Exekution verwirklichtnur
das dinglicheRecht; Subhastat kann nur der eingetragenebeziehungsweise nachgewiesene (§. 14
Nr. 3 Zw,°V,°G.) Eigenthümer sein, gegen ihn muß die Vollstrcckungsklausel lauten oder gegen
ihn beziehungsweiseseinen Vorbesitzermuß die dingliche Klage angestellt und durchgeführt sein.
(§. 37. 44 E.-E.-G.) Hieraus folgt, daß die Subhastationsordnung vom 1. August 1822, die
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Artikel 2167—2179, 2205.—221? A. G.-B. bei Einführung der Grundbuchordnnng unter allen
Umständen selbst dann eine Abänderung erleiden müßten, wenn man das Gesetz vom 13. Juli 1883
nicht in da« rheinische Nechtsgebiet einführen wollte.

2. Das ganze Verfahren unterliegt nach dem Zwangsvollstreckungsgcsetz nicht dem
Partcienbetrieb; das Vollstrecknngsgericht besorgt die Zustellung der Beschlagnahme an den Schuldner
(Z, 16 al. 3); beantragt bei dem Grundbuchrichter die Eintragung des Vermerkes über die ver¬
langte Zwangsversteigerung (§. 18 al. 2); der Grundbuchrichter ertheilt dem Gericht die noth¬
wendige Abschrift aus dem Grundbuch (H. 19); das Gericht bestimmt mit öffentlicher Äetannt-
machuug den Versteigerungstermin (ß. 39); ladet die Interessenten vor (8- 47); setzt das geringste
Gebot fest (ß. 54) :c, :c.; so daß die Thätigkeit des exequirendeu Gläubigers auf das geringste
Maß beschränkt wird. Die SubhastationSordnung vom 1. August 1822 basirt ausschließlich auf
dem Betrieb der Parteien, und dürfte aus denjenigen Gründen, aus welchen gegenwärtig in allen
Rechtsmatcricn die Leitung in die Hände des Gerichts gelegt worden ist, diese Leitung auch bei
der ZwaugsvollstreÄung dem Gerichte überlassen werden.

3. Ein bei den formellen Vorschriften der rheinischen Subhastation oft hervorgetreten«'
Nachtheil betrifft die Zustellungen; können letztere nicht erfolgen, sei es, daß der zu Ladende
an dem angegebenen Wohnorte nicht wohnt, sei es, daß er gestorben ist :c,, so ist oft eine
Verschleppung, wenn nicht sogar eine Unmöglichkeit zu subhastiren, die Folge. Das Zwangsuoll-
streckuugSgesetzhat diesen Mißstand dadurch beseitigt, daß es dem Vollstreckungsgericht das Recht
zur Ernennung eines Ofsizialvertreters beilegte (ß. 4, Nr. 4, 5, 6, §. 131); eine Bestimmung,
deren Zweckmäßigkeit auch auf ander» Nechtsgebieten und in andern Ländern anerkannt ist —
In Verbindung hiermit steht das in dem ß. 40 Nr. 8 erwähnte Aufgebot behufö Feststellung
des geringsten Gebotes und das in den 8Z. 131—13? normirte Aufgebotsuerfahren zu Gunsten
des unbekannten oder nicht legitimirteu Berechtigten.

4. Die Rechte der dem betreibenden Gläubiger vorgehenden Gläubiger siud in der
Snbhastationsordnung vom 1. August 1822 in keiner Weise gewahrt. Der Extrahent setzt will¬
kürlich das Erstgebot fest und zu diesem Erstgcbot, welches er abgiebt, muß das zu verkaufende
Grundstück zugeschlagen werden. Die Folge hiervon ist, daß jeder Gläubiger, Hypothekar- und
Chirographar-Gläubiger, selbst derjenige, der nicht die mindeste Aussicht hat, zur Befriedigung zu
gelangen, das Grundstück zum Verkauf bringen und den Zufchlag herbeiführen kann. Daß hier«
durch in vielen Fälleu der Schuldner ruinirt, in andern Fälleu die Hypothekargläubigcr gezwungen
werden, wenn sie nicht ihre gesicherte und vorstehende Forderung verlieren wollen, selbst Ersteher
zu werden, daß anch oft dieses Verfahren betrügerifcher Weise ausgenutzt wirb, hat die Erfahrung
erwiesen. Auch hieriu wird durch das Zwangsvollstrcckungsgesctz Wandel geschaffen, weil das
Erstgebot alle dem Ertrahenten vorgehenden dinglichen Belastungen (außer den von felbst auf den
Crstehcr übergehenden) umfassen muß und der Zuschlag nur zu diesem Erstgebot erfolgen darf.
(3. 22 al. I, ßß. 53—56). Diese Maßregel ist offenbar von so erheblicher Bedeutung, daß eine
weitere Ausführung ihres Nutzens überflüssig erscheint; in der Praxis hat sich dieselbe selbst bei
den strengen Vorschriften und Präjudizen, die hinsichtlich der Feststellung des Erstgebotes in dem
Zwangsvollstreckungsgefetz angenommen sind, vollkommen bewährt. Allerdings läßt sich nicht
leugnen, daß durch die Feststellung des Erstgebotes in Gemäßheit des Zwangsvollstreckungsgesetzes
der nachstehende Hhpothekargläubiger, wenn er in Folge seiner Vermögensverhältnisse nicht in der
Lage sein sollte, das ihm verpfändete Grundstück zu erwerben, an der Verfolgung seines Rechts
gehindert wird, ebenso wie auch bei überschuldetem Besitz der zahlungsunfähige Schuldner gegen
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die Exekution derjenigen Gläubiger, welche, nach dem Werth des ImmovilarS zu urtheilen, nicht
unterkommen, gesichert ist. Allein die eben erwähnten großen Vorzüge überwiegen diese Nachtheile
bei Weitem.

5. Ein noch wesentlicherer Fortschritt, welcher in dem Zwangsvollstreckungsgesetz gegenüber
der rheinischen Subhastationsordnung gemacht ist, geht dahin, daß das Uebernahmcsystem der
Zwangsversteigerung zu Grunde gelegt ist. Die eingetragenen Forderungen werden nach dein
rheinischen Rechte mit allen Accessorien sofort fällig und der Ansteigerer ist verpflichtet, den Kauf¬
preis baar zu bezahlen beziehungsweise zu hinterlegen, ohne daß er eine Kündigung für sich bean¬
spruchen kann. Nach dem Zwangsvollstreckungsgesetz übernimmt der Ersteher die sämmtlichen auf
dem Grundstücke ruhenden Lasten und nur die im ß. 5? verzeichneten Beträge sind baar zu
berichtigen, ja, die etwaigen Kündigungen müssen in dem Versteigerungstermine vor dem Bieten
angemeldet werden, wenn sie gegen den Erstcher wirksam sein sollen. Daß durch solche Be¬
stimmungen die Kauflust gesteigert, der Ersteher nicht gezwungen ist, stets das Geld zum Auszahlen
bereit zn halten, daß chikanöseVerschleppungen der Ersteher, welchen das Geld nicht zu Gebote
steht und die nur weiter zu verkaufen beabsichtigen, vermieden werden, dürfte zweifellos sein.
Es ist daher nnverkennbar eine wesentliche Verbesserung in den Bestimmungen des Zwangsvoll¬
streckungsgesetzesenthalten.

6. Nicht allein die Rechte der vorstehenden Gläubiger werden durch das Vorangeführte
in besserer Weise durch das Zwangsvollstreckungsgesetz wie durch die rheinische Subhastations¬
ordnung gewahrt, sondern auch die Rechte der dem Extrahcnten nachstehenden Gläubiger. Während
nach der rheinischen Subhastationsordnung der geschädigte Interessent, weil er geschädigt, kein
Widerspruchsrecht gegen den Zuschlag hat, ist nach §, 74 des Zwangsvollstreckungsgesctzes ihm
das Recht gegeben, die Ansehung eines anderweitigen Versteigerungstermines zu beantragen, wenn
er unter Kautionsleistung dafür aufzukommen sich verpflichtet, daß das Meistgebot wieder erreicht
und jeder Nachtheil und Mehrkosten ersetzt werden. Die Gründe für diefe im Interesse der
Schuldner und der Gläubiger erlassenen Bestimmung liegen klar zu Tage, einer Verschleuderung
in einem vielleicht zufällig ungünstig anberaumten Termine und dem Zwang für den nachstehenden
Gläubiger anzusteigein, wird vorgebeugt.

7. Nach ß. 35 der Subhastationsordnung vom 1. August 1822 erwirbt der Ansteigerer
keine größeren Rechte, als der Subhastat hat; es würde daher der Eigenthümer berechtigt erscheinen,
so lange eine Verjährung nicht eingetreten ist, das Eigenthum unter Vernichtung des Subhastations-
vcrfahrens und aller inzwischenerfolgten Eintragungen zu vindiziren; eine Anmeldung in Gcmäßhcit
des ß. 20 der Subhastationsordnung l^ow. §. 30) vor dem Zuschlag ist zwar statthaft, aber
nicht obligatorisch. Ein solches Gcltendmachen von Eigenthnmsansprüchen kommt erfahrungsgemäß
nicht selten vor, und ist auch selbst dann nicht immer ausgeschlossen, wenn die Grundbuchordnuug
eingeführt wäre. Um die durch dies nachträgliche Geltendmachen von Eigenthnmsansprüchen ein¬
tretenden Verwirrungen, Vernichtungen, Schadenersatzansprüche :c. zu beseitigen, prätludirt das
Zwangsvollstreckungsgesetz durch das Aufgebot des ß. 40 Nr. 9 die angeblichen Eigenthümer, 'wenn
dieselben vor Schluß des Versteigerungstermines die Einstellung des Verfahrens nicht herbeigeführt
haben, mit ihren Ansprüchen auf das Grundstück (oonl. ß. 71); da« Kanfgeld tritt alsdann an
die Stelle des Grundstücks. Es erscheint eine solche Bestimmung ans den oben angeführten
Gründen nothwendig und ist umsomehr als eine Verbesserung des rheinischen Subhastationsverfahrens
anzusehen, als die Grundbuchordnung dem nicht säumigen Eigenthümer durch Eintragung, wenn anch
nur einer Vormerkung in das Grundbuch, das Mittel au die Hand giebt, seine Rechte zu wahren.
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8. Nach dein Zwangsvollstreckungsgesetz ist ein doppeltes Ausgebot möglich und wird
namentlichdann erfolgen, wenn die gesetzlichenKaufbedingnngenabgeändert werden, ohne daß die
in Mitleidenschaft gezogenen Interessenten zugestimmt haben, tz. 45 des Zwangsvollstreckungs¬
gesetzes,wenn das geringste Gebot niedriger, als das gesetzlichbestimmteist, gestellt werden soll,
wenn der zu zahlendeBaarbetrag niedriger als die nach dem Gesetze zu berechnende Summe ist,
wenn bei einem Ausgebet mit Uebernahmeder dauernden Lasten im Falle des § 60 die Benach-
theiligung der vorhergehendenInteressenten zweifelhafterscheint:c. Zur Vermeidung der Wieder-
holung eines Verfahrens ist in einzelnenFällen dies doppelteAusgebot zweckmäßig, in andern
zum Nachweis der Benachtheiligung der Interessenten sogar nothwendig Nach der rheinischen
Praxis findet ein doppeltes Ausgebot uur dann statt, wenn mehrere Parzellen einzeln nnd dann
zusammenausgesetzt werden sollen.

9. Nach der rheinischen Subhastationsordnung hängt die Erwirkung des Lizitations-
termins nach stattgehabter Beschlagnahme lediglich von der Willkür des Gläubigers ab, welcher
hierdurch ein Mittel besitzt, die Wirkungendes ß. 10 der Subhastationsordnung beliebig auszu¬
dehnen. Ist ein Lizitationstermm angesetzt, dann muß die Versteigerungin dem Termine beantragt
werden, widrigenfalls das ganze Verfahren aufgehoben wirb (ß. 17). Dagegen kennt das Zwangs¬
vollstreckungsgesetzdie Einstellungdes Verfahrens, auch auf Antrag oder Bewilligung des betreibenden
Gläubigers, letzteres jedoch nur einmal und nicht länger als auf 3 Monate, widrigenfalls der
Versteigerungsanlrag als zurückgenommen gilt (ß. 50 und 51 des Zw.-V.-G.) In gleicher
Weise läßt der 8- 69, falls ein zulässiges Gebot nicht erfolgt, die Fortsetzung des Verfahrens auf
einen in 3 Monaten zu stellenden Antrag des Gläubigers zu. Letztere Bestimmung ist die noth¬
wendige Folge der Feststellung des geringstenGebots, und erscheint ebenso wie die ersten zur
Vermeidung doppelter Kostenund in vielen Fällen auch im Interesse des Schuldners, welchereine
Stundung verdient, nothwendig. Dadurch, daß die Beschlagnahme durch das Gericht bewirkt
wird und die Anfetzungdes Versteigcrungstermines nicht von dem Antrage des Betreibenden
abhängig gemacht wird, hängt der Schuldner nicht fo von der Willkür des Gläubigers ab, wie
bei der rheinischen Subhastationsordnung.

10. Mit Recht wird die Belegung und Vertheilung des Kaufpreises als ein Theil der
Zwangsvollstreckungbetrachtet, wie auch die deutsche Civil-Prozeßordnung die Vertheilung eines
Kaufpreises als die Erfüllung des dnrch die Exekution angestrebtenZweckes, also als einen Theil
der Zwangsvollstreckungauffaßt. Nach dem Zwangsvollstreckungsgesetzwirb der Termin zur
Belegung und Vertheilung nach Verkündigung des Zuschlagsurtheils von Amtswegen bestimmt;
der wesentliche Unterschiedzwischendieser Bestimmung und dem rheinischen Rechte besteht mithin
darin, daß dieser Termin nicht auf Antrag anberaumt wird; und daß er anberaumt werden muß;
es fällt mithin die außergerichtlicheVertheilung vollständig aus und es muß durch das Voll¬
streckungsgericht, fei es auf Gruud der Einigung der Parteien (ß. 105), sei es nach den gesetz¬
lichen Vorschriften (8 106—112) der Vertheilungsplan entworfen werden. Diefe zwangsweise
Belegung und Vertheilung ist nothwendig, damit das Grundbuch den thatsächlichen und rechtlichen
Verhältnissenbaldmöglichstentsprichtund seinen öffentlichen Glauben wahrt; von diesem Gesichts¬
punkte ans wird auch von dem Vollstreckungsgericht der Grundbuchrichterum Aewirkung der noth¬
wendigenEintragungen ersucht (§. 124, 125 Zw.-V.-G.) und nicht von dem Ersteher, Subhastat
oder Gläubiger. Im Falle der gütlichenEinigung erfordert das zur grundbuchmäßigcnRegelung
nothwendigeVertheilnngsverfahrenkeinerlei unverhältnißmüigenAufwand.
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Aus diesen wenigen, nur beispielsweisehervorgehobenenund gegenübergestelltenVor»
schriften der Subhastationsordnung und des Zwangsvollstreckungsgesetzes ergiebt sich, daß die Ein¬
führung des Grundbuchwesensdie Aufhebung wesentlicherGrundsätze der Subhastationsordnung
zur Folge haben muß. Selbstverständlich wird aber durch die theilweise Einfügung anderer
Grundsätze in die Subhastationsordnung ein schwer verständliches und kaum zu verwerthendes
Machwert hervorgebrachtwerden; andererseits folgt aus dem oben Angedeuteten,daß das Zwangs-
vollstrcckungsgesetzin sehr vielen Bestimmungen der Subhastationsordnung vorzuziehen ist; schon
jetzt haben in Würtemberg, Sachsen und Baiern die Grundsätze des Zwangsvollstreckungsgesetzes
Geltung, und wie in der Commissionssitzung vom 22. September 188? hervorgehobenwurde,
kann kein Zweifel darüber obwalten, daß biefe Grundsätze stets mehr und mehr anerkannt
werden würden.

II.

An zweiter Stelle wird die Frage zu erörtern sein, ob die Einführung der erwähnten
drei Gesetze überhaupt nach den augenblicklich in der Rheinprovinz herrschenden Rechtsverhältnissen
möglich und der gegenwärtige Zeilpunkt für diese Einführung geeignet ist. Hinsichtlich der letzteren
Frage wiro auf die Begründung des Gesetzenlwnrfes Bezug genommen, nur mag besonders zu
betonen sein, daß der Vorwurf, welcher dahin geht, daß ein intermediäres Recht bis zur Ein¬
führung des demnächstigen Reichs «Civilgesetzbuchcsdurch die fraglichen drei Gesetze geschaffen, und
daß alsdann dieses intermediäre Recht wieder aufgehobenwerde, jeder Begründung entbehrt. In
dem Entwurf des Grundbuchgesetzesfür Elsaß-Lothringen ist paß. 30 ausgeführt, baß da«
Immobilarrecht des zukünftige!,Reichsgesetzbuches auf der Grundbuchordnuug beruhe, und daß
dieses Immobilarrecht in denjenigen Gebieten, in welchen Grundbücher nicht bestehen, nicht
gleichzeitigmit den übrigen Theilen des Gesetzes, sondern erst nach Ablauf einer längeren zur

> Herstellung der Voraussetzung nothwendigenFrist eingeführt werden könne. Die ganz gleiche
Anschauung ist auch in der Commissionssitzung vom 22. September 188? zur Geltung gelangt
und in der Begründung zu dem gegenwärtigen Gesetzentwurf uäher ausgeführt. Hiernach
dürfte die Voraussetzung, daß die drei einzuführendenGcfetzc in den Rahmen der zukünftigen
Reichs-Ciuilgefetzehineinpassenwerden, nicht zu bezweifeln fein, eine Voraussetzung, welche nach
der Ansicht der provinzialständischenVerwaltung eine nothwendige Vorbedingung ist; denn die
Aufhebung einer zur Geltung gelangten, in das Rechtsleben tief eingreifendenEinrichtung nach
einer mehr oder weniger kurzen Frist würde so schädigendwirken, daß die Beibehaltung der
alten Gesetze vorzuziehen wäre.

Gegen die Möglichkeit der Einführung der Grundbuchordnung sind besonders zwei
Momente hervorgehoben:

1. die große Parzellirung verbunden mit der Unbrauchbarteit oder Unzuverlässigkeit der
Katasterkarten und Flurbücher;

2, die Anzahl der eingetragenenHypothekenund insbesonderedie bis zum Jahre 1895
noch bestehenden Generalinskriptioncn.

»ä 1. Von den 2 697 510 Ii«,, welche die Nheinprovinz umfaßt, sind 2/3 Ackerland und
Wiesen, und fällt der größte Theil der Katasterparzellen,welche die Rheinprovinz mit 12 Millionen
aufweist, auf Ackerland und Wiesen. Der Geltungsbereich des rheinischen Rechts theilt sich in
,wei ziemlich scharf gesonderte Distrikte, von welchen der eine (Niederrhein)die Regierungsbezirke
Düsseldorf, Köln und den größeren Theil des RegierungsbezirksAachen umfaßt, während der
andere Theil aus den RegierungsbezirkenTrier, Eoblenz und einem Theile des Regierungsbezirks
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Aachenbesteht. Die Gegensätze beider Theile sind scharf ausgeprägt, und diese Gegensätze zeigen
sich nicht allein in den Vermögensverhältnissen,in der Beschäftigungund Lebensweise,sondern
auch in der Verwerthung des Grund und Bodens sowie der Bewirthschaftung. Während die
Parzellirung in den RegierungsbezirkenTrier und Coblenz, theilweifeauch in dem Siegkreife, stets
zugenommenhat, ist dies in den nördlichenTheilen der Rheinprovinz nicht in demselben Maße
der Fall. In den erster« Bezirken ist der Stand der selbständigenKleinbauern sehr reduzirt,
während er sich in den nördlichenTheilen erhalten hat; hier tritt auch das Bestreben, den Besitz
zu arrondiren, die Eigenthumsverhältuisseklar zu stellen, eine rationelle Bewirthschaftn««,eintreten
zu laffcn, hervor, während ein gleiches Bestreben in den RegierungsbezirkenTrier, Coblenzund
in den benachbartenTheilen der anstoßendenRegierungsbezirkeweniger zu verzeichnenist. Aus
diesem Umstände, welcher in Wechselwirkung mit der zunehmenden Verschuldungsteht, erklärt sich
die große Parzellirung. In den RegierungsbezirkenTrier und Coblenz ist die Parzellirung am
größten und zwar umfaßt der RegierungsbezirkTrier 692 881 Ka mit 3 809 779 Parzellen,
Coblenz 576 689 Iia mit 4 225 590 Parzellen. In den Motiven zu dem Gesetze vom 24. Mai
1885 ist angegeben,daß die Durchschnittsgrößeder Acker- und Wicsenparzellen8 a 71 in beträgt;
in Wirklichkeitist die Parzellirung in einzelnenGemeinden eine noch stärkere und beziffert sich
die Durchschnittsparzelleauf 4—6 a, ja stellenweise auf eine noch geringere Größe z. B. Gemarkung
Bettenfeld 42 Ka mit ca. 5000 Parzellen. Es kann nun keinem Bedenken unterliegen, daß die
große Parzellirung die Einrichtung der Grundbücher erschwerenwird, und dies wird umsomehr
eintreten, wenn die Flurbücher, Katastertarten :c. in diesen Gegendenmangelhaft sind; allein die
große Zerstückelung kann als ein Hinderniß nicht angesehenwerden, ja dieselbe zwingt sogar, je
größer sie ist, umsomehr das Grundbuchweseneinzuführen, da die Verworrenheit in den thatsäch¬
lichen und rechtlichenVerhältnissen im Laufe der Zeit nicht abnehmen, fondern naturgemäß
wachsen wird. Ein ähnlicher Zustand wie in der Eifel, auf dem Hnndsriicken:c. herrscht sowohl
hinsichtlich der Parzellirung und der örtlichen Grenzen, als auch des Werthes in einzelnen Distrikten
des Westerwaldes; in diesen das Grundbuch einzuführen,ist, wenn auch unter Anwendungmancher
Mühe, theils fchon gelungen, theils ist man noch mit der Einführung beschäftigt; es ist nicht
ersichtlich,weshalb diese Einführung dort möglich, auf dem linken Rheinufcr unmöglichsein sollte.
Selbstverständlichist es, daß, wie auch der §.- 36 des Entwurfes vorschreibt, das Flurbuch vor
Eröffnung des Verfahrens mit den thatsächlichen und rechtlichen Verhältnissenin Uebereinstimmung
gebracht wird und, wenn nöthig, eine Ncuvermessungstattfindet. Eine folche Neuvermesfuugist
aber auch in den letzten Jahren in 12°/o des Areals des rheinischen Nechtsgebietesvorgenommen
worden (d. i. 55'/» Quadratmeilen), so z. A. im RegierungsbezirkEoblenz in 88 Gemeinden;
es würde keinen Anstand finden, wenn in diesen Bezirken mit der Grundbuchanlcgungbegonnen
würde. In 15 > des Areals ist noch eine Neuvermessungvorzunehmen,insbesondereda, wo ohne
Zusammenhang mit den Nachbargemeindcnuach den verschiedensten Grundsätzen unter der fran¬
zösischen Herrschaft die Kataster angelegt sind und eine Fortschreibung nicht stattgefunden hat; in
73°/« find die Katastcrverhältnissesoweit in Ordnung, daß nur eine Rektifikation,eine Begleichung «.
eintreten muß. Hierzu kommt, daß da, wo eine Zusammenlegungbeantragt und das Verfahren
in Gemäßheit des Gesetzes vom 24, Mai 1885 eingeleitet und durchgeführt wird, die genaue
Vermefsung der Abfindungsgruudstückedurch die Generalcommissionund die Uebernahme in den
Kataster bewirkt wird; augenblicklichsind in dem rheinischrechtlichenTheil der Nheinprovinz
10 Zusammenlegungenbeantragt und in der Bearbeitung begriffen. Es find daher immerhin
eine hinreichendeAnzahl von Gemeinden vorhanden, in welchen mit der Grunbbnchanlegnng
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begonnen werden kann; dieses allmählige Beginnen dürfte auch allein richtig und bei der Eigen-
artigkeit der Verhältnisse und bei der Nothwendigkeit, Erfahrungen für die Gegenden, in welchen
die Anlegung schwieriger sein wird, zu sammeln, wünschenswerth sein,

. aä 2. Thatsache ist, daß insbesondere in den verschuldeten Gegenden auf den belasteten
Grundstücken, nicht eine, sondern in der Regel mehrere Hypothekarforderungen eingetragen sind,
welche theils auf Kauf- oder Darlehnsverträge, theils auf Urtheile sich gründen. Die Anzahl
der in den Jahren von 1875—1885 in den 21 Hypothekenamtsbezirken des rheinischen Rechts
neu eingetragenen Hypotheken betrugen 88990? mit 2 762 228 100 M., während die erneuerten
Hypotheken sich in diesem Zeitraum auf 553 469 440 M. bezifferten und die gelöschten auf
771146 793 M. Rechnet man verhältnißmäßig die Anzahl der erneuerten und gelöschten aus,
so würde man für die ersten die Ziffer 178 178 und für die letzten die Ziffer 249 137 in An¬
rechnung bringen müssen, so daß sich ein Bestand von 818 948 Einschreibungen für den Zeitraum
von 1875—1885 ergiebt. In dem rheinischrechtlichenTheil bestehen in den 21 Hypothekenämtern
zusammen 721 Bürgermeistereien, so daß auf jedes Hypothekenamt 33 333 und auf jede Bürger¬
meisterei 1125 Einschreibungen für den Zeitraum von 1875—1885 falle». Diese Anzahl wiro
sich noch erheblich verringern, da einestheils unter denselben die gezahlten uud nicht gelöschten
aufgeführt sind, und anderntheils in Folge des Gesetzes vom 20. Mai 1885 die auf Grund von
Urtheilen genommenen Generalinskriptionen allmählig in Wegfall kommen uuo die dcsfallsigen
speziellenInskriptionen sich an Zahl naturgemäß verringern werden. Man wird nicht fehl greifen,
wenn man die Anzahl der wirklich noch gültigen Inskriptionen um '/» reduzirt. Hieraus folgt,
daß die Eintragungen bei Anlegung des Grundbuches nicht eine solche Anzahl erreichen, daß sie
ein Hinderniß gegen diese Anlegung abgeben werden. Die Existenz der Generalinskriptionen,
welche allerdings bis zum 1. Juli 1895 noch vorkommen, ist ebenwenig als ein Hinderniß anzu¬
sehen; es wird in dieser Beziehung den Gründen des Entwurfes beigetreten und auf diefelben der
Kürze wegen Bezug genommen. Hervorzuheben ist, daß man vielfach von der unrichtigen
Ansicht ausgeht, als ob mit der Gesetzeskraft des vorliegenden Entwurfes auch fyfort
das Eigenthumserwerbsgefetz, die Grundbuchordnung und das Zwangsvollstreckungs¬
gesetz zur Anwendung kommen würden. Vor dieser unrichtigen Ansicht kann nicht genug gewarnt
werden. Hat der Entwurf Gesetzeskraft erlangt, fo kann erst mit der Anlegung der Grundbücher
d. h. mit der Klarstellung der Eigenthumsverhältnisse, der Belastungen :c. begonnen werden, und
dieser Anfang wird in den Gemeinden gemacht werden, in welchen die Grundstücke zusammengelegt
sind oder eine Neuvermessung stattgefunden hat; es werden Jahre vergehen, bis auch in diesen
Gemeinden die drei Gesetze zur praktischen Anwendung kommen können. Im Bezirke des Iustiz-
senats zu Ehrcnbreitsteiu ist im Jahre 1873 (oonk. Gesetz vom 30. Mai 1873) mit der Anlegung
begonnen und heute ist dieselbe uoch nicht in allen Gemeinden durchgeführt.

III.

Die einzelnen Bestimmungen des Gesetzentwurfes geben zu folgenden Bemerkungen Ver¬
anlassung :

8- i.
Die für die Einführung der in dem §. 1 angegebenen Gesetze gewählte Form hat aus

dem Grunde Bedenken erregt, weil das Eigenthumserwerbsgefetz und die Grundbuchordnung vom
5. Mai 1872 durch die späteren Reichsjnstizgesetzedes Jahres 1879 u. ff., und insbesondere durch
das Zwangsvollstrecknngsgesetz vom 13. Juli 1883 in sehr wesentlichen Bestimmungen aufgehoben
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sind und manche der frühern Rcchtsanschauung entgegengesetzteGrundsätze in den späteren Gesetzen
Aufnahme gefuudeu habeu. In dem landrechtlichen Theile der Rbeinprovinz konnte die Publikation
selbstverständlich nicht anders, als wie geschehen, erfolgen; würden aber in dem rheinischrechtlichcn
Theile die sämmtlichen Gesetze in der Form, wie sie in dem landrechtlichen Theile nach und nach
pnblizirt worden sind, in demselben Augenblick Gesetzeskraft erhalten mit der Maßgabe, daß die
durch die späteren Gesetze aufgehobenen nicht gelten, fo würden Bestimmungen formell aufgenommen,
welche ohne gesetzlicheBedeutung sind. Allein es ist wohl zu berücksichtigen, daß es sich gegen«
wärtig darum handelt, Gesetze, welche in allen anderen Provinzen und auch in einem Theile der
Nheinprovinz gelten, in den rhcinischrcchtlichen Theil der letzteren einzuführeu uud eiu einheitliches
Recht zu schaffen. Würde in einer so schwierigenNechtsmaterie, wie die vorliegende ist, im Wege
der Gesetzgebung ein kodifizirtcs Grundbuchrccht eingeführt, so würde, abgesehen von der gestörten
Rechtscinbeit, durch dieses Gesetz der in Praxis und Indikatnr sich herausbildenden Interpretation
vorgegriffen und möglicherweise ein Präjudiz für die anderen Provinzen gebildet werden, welches
störend auf die sich entwickcludeRechtsprechung wirkt. — Dieselben Gedanken, denen eben Ausdruck
gegeben ist, wurden bei Erlaß des Gesetzes vom 24. Mai 1885 mit Rücksicht auf den ß. 12
und 20 diefcs Gesetzes lant, und dem Wunsche des Provinzial-Laudtagcs, ciue Zusammenstellung
der in Westfalen geltenden Vorschriften bekannt zu macheu, hat der Herr Ressortminister Rechnung
getragen, indem er eine solche Zusammenstellung ausarbeiten ließ. Ohne baß diese Zusammen¬
stellung Gesetzeskraft erhalten hat, ist dieselbe dennoch von unschätzbarem Werth und wird von den
Verwaltungsbehörden, der Königlichen Gencralcommission :c., um Vorschriften zu sofortigem Ver¬
ständniß der Interesseuten zu bringcu, oft zitirt. In gleicher Weise wird Seitens des Königlichen
Justiz-Ministeriums eine Zusammenstellung der noch geltenden Bestimmungen des Eigcnthums-
erwcrbsgcsetzes und der Grundbuchordnuug in Auftrag gegeben werden, wie dies in der Begründung
des Entwurfes versprochen ist, und damit wird das oben geäußerte Bedenken fallen. In lctzterm
Sinne hat sich auch die Commission einstimmig geäußert.

§.3.

Der Text des Gesetzentwurfes geht von der Ansicht aus, daß auf den Erwerb des Eigen¬
thums in einem Theilungsverfahren, mag er zu Gunsten eines Dritten oder Miterben erfolgen,
der Z. 1 des Gesetzes über den Eigenthumserwerb vom 5. Mai 1872 Anwendung findet und
daher zu diesem Erwerb die Auflassung der sämmtlichen Miteigenthümer und die Eintragung ins
Gruudbuch nothwendig erscheint. Im Falle jedoch die Theilungsurkundc in dem gerichtlichen
Theilungsvcrfahren vollstreckbar ist, soll der §. 779 der Civil-Prozeßordnung zur entsprechenden
Anwendung kommen, also eine Auflassung zum Erwerb nicht nothwendig fein und das Bucheigen¬
thum durch die Eintragung allein übergehen. Um diese Bestimmung klar zu stellen, dürfte zu
unterscheiden sein

1. der Fall des Verkaufes in dem gerichtlichen Theilungsverfahrcn in Gemäßheit der
§§. 25—42 des Gesetzes vom 22. Mai 1887, in welchem Falle die Auflassung ersetzt
werden soll durch die von selbst in Gemäßheit des ß. 42 vorhandene Vollstreckbarkeit
des Versteigerungsprotokolles;

2. der Fall der Naturaltheilbarkeit und Looseziehung in dem gerichtlichen Theilungsver¬
fahren, in welchem Falle die Auflassung ersetzt wird durch die rechtskräftig bestätigte
und in Gcmllßheit des §. 17 des Gesetzes vom 22. Mai 1887 von selbst vollstreckbare
Tbeilungsurklmde (Theilungsrezeß);
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3. der Fall der Versteigerung und Naturaltheiluug im freiwillige,! Theiluugsverfcchren,
in welchem Falle eine Vollstteckbarkcit der Urkunden nur eintritt, wenn die Parteien
sich der Zwangsvollstreckung in der Urkunde unterwerfen, fo daß also eine Nuflassungs-
ertlärung nothwendig ist-

4, die Fälle des gerichtlichen Verlaufes außer dem Theiluugsverfcchren, auf welche die
§§. 25—42 des Gesetzes vom 22. Mai 18«? Anwendung finden, und welche daher
in gleicher Weise wie die Versteigerung »,ä 1 zu betrachte» siud (Versteigerung der
Nachlaßpfleger, der Vcnefiziarcrben, des Conkursverwaltcrr :c.)

Da die Motive des Gesetzentwurfes sowohl, wie der dritte Satz deß Textes hinsichtlichder
eben erwähnten Grundsätze Zweifel zulassen, so beantragt der Provinzial-Verwaltnngsrath zur
Hebung dieser Zweifel statt des dritten Satzes in dem ß, 3 zu sagen:

„Ist im ^alle der gerichtlichen Theilung die Theilnngsurtunde (§. 1? des
Gesetzes vom 22. Mai 18^7) vollstreckbar oder liegt in den Fallen der nach
§§. 25—42 des Gesetzes vom 22. Mai 1887 vorgenommenen öffentlichen
Verkäufe ein vollstreckbares Versteigcrungsurotokoll G. 42 idiä.) vor,
so findet der ß. 779 der Civil-Prozehordnung entsprechende Anwendung."

ES erscheint ferner bedenklich, das Eigenthum an den gemeinschaftlichenImmobilien in den
obeu erwähnten Fällen ohne Anflafsung übergehen zu lassen, ohne eine besondere Bestimmung
zum Schutz des den Miterbeu zustehenden Rechtes au
wegen der ihnen zustehenden Ansprüche zn treffen; denn es ist nicht ausgeschlossen, daß der Mit¬
erbe das von ihm angcsteigertc Grundstück auf Grund des vollstreckbaren Verstcigeruugsprotokolles
auf feinen Namen eintragen läßt, verkauft oder belastet, und so die Mitcrben wegen der ihnen
gebührenden Herausgabc zu Schaden kommen; es läßt sich dieses verhüten, wenn vor der Ver¬
steigerung und dem fchließlichcu Theiluugsrezeß eine Kautionshypothek zur Sicherheit dieser An¬
sprüche eingetragen werden könnte.

T^er Proviuzial-Verwaltuugsrath giebt anheim, die Königliche Staatsregicrung zu ersticken
eine die Eintragung dieser Kautionshypothek betreffende Bestimmung in
den §. 3 aufzunehmen.

Im Sinne diefer beiden Abänderungsvorschläge würdeu auch die Motive des Gesetzent¬
wurfes eine andere Fassung erhalten.

s- 4.
Die Bestimmung, daß auch vor Notar die Auflassuug erfolgen kann, wird manchen Wider¬

spruch gegen die Einführung der Gruudbuchorduuug in dem rhcinifchrechtlicheu Theil der Rhein-
Provinz beseitigen. Abgesehen davon, daß das Publikum sich erst allmählig an die Stellung des
Amtsrichters als des Inhabers der ^rriz-Hiotio volunwria i. w. S. gewöhnen und das bewährte
Vertrauen des Notariats bei Verträgen über Immobilarrechte erst allmählig auf den Amtsrichter
übertragen wird, ist die obige Vestimmuug mit Rücksicht auf die große Parzellirung und die oft
vorkommenden Tauschvcrträge von Immobilien, die in verschiedenen Grundbuchbczirkcn liegen, wohl
unerläßlich; es wird bei Tauschvcrtrcigen die mündliche Verhandlung vor zwei verfchiedencn Amts¬
gerichten vermieden; es wird ferner durch die obige Bestimmung nicht mehr erforderlich, daß die
entfernt wohnenden Parteien selbst (oder durch Bevollmächtigte) vor dem Amtsrichter der belegeneu
Sache erscheinen; die Parteien sind in der Lage, sofort vor dem Notar den Vertrag in einer
vollstreckbaren Form zu schließen :c. Wenn es gestattet ist, vor einem Notar eine Verpfändung
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zn bewillige»(ß, 18 und 19 E. (5. G.), so ist auch kein zwingenderGrund vorhanden, die Auf¬
lassung nur in mündlicher Form uor dem Amtsgericht der belcgencn Sache vorzuschreiben.—
Auf folgenden Gcsichtspuuktmöchte jedoch der Proviuzial-Verwaltuugsrath aufmerksammachen:
eine Verpsänduug kann nur durch die Eintragung entstehenund die Eintragung erfolgt, wenn der
eingetragene oder seine Eintragung gleichzeitig erlangende Eigenthümer sie bewilligt. (Oonl.
ij. 13 und 19 E, E. G.) Hiernach konnte es zweifelhaft fein, ob der Ankäufer, welcher uoch
nicht eingetragen ist und bei der Auflassung vor Notar durch diese Auflassung die Eintragung
uoch nicht erlangt, zur Bewilliguug der Verpfändung für den rückstäudigen Kaufpreis
berechtigt erscheint. Ist dieser Zweifel gerechtfertigt, so würde der Ankäufer erst später die
Verpfändung bewilligen können und in der Zwischenzeiteine anderweitige Verpfändung vorzu¬
nehmen und das Kaufpreisprivileg illusorisch zu machen im Stande sein. Oc»nk. Iust.-Minist.-
Vlatt pro 1877 p^. 22:

„Ein in dem überreichtennotariellen Vertrage vom 4. Januar 1875 von dem damals
als Käufer auftrelcndeu gleichfalls gestellter Antrag auf Eintragung der Hypothek (Nest¬
kaufpreis) konnte nie die Eintragung dieser letzteren begründen, weil er erfolgt war,
bevor der Erklärende als Eigenthümer eingetragen war resp, die Eintragung als Eigen¬
thümer erlangte; die desfallsigeErklärung war völlig wirkungslos."

Es wird angeregt, ob es sich nicht empfiehlt,da in der Negel der Kaufpreis nicht gleich
bezahlt wird, einen Zusatz zu machen, daß bei der Auflassung vor Notar in demselben Akte die
Ankäuferdie Eintragung der Verpfändung zur Sicherheit des Kaufpreisesbewilligen können.

Bei der Wortfassung des ersten Satzes im §. 4 könnte darüber Zweifel entstehen,welche
rechtliche Wirkung die vor Notar erfolgten Auflassungendesselben Eigenthümers an verschiedene
Personen hätten. Die vor Notar erfolgte Auslassung hat an sich noch gar keine Wirkung; sie
erlaugt erst solche dadurch, daß die notariellen Erklärungen dem Amtsrichter eingereichtund von
ihm mit dem Präsentatum versehen werden; die später eingereichte,aber früher aufgenommene
notarielle Erklärung ist der früher eingereichten,aber später aufgenommenenErklärung gegenüber
hinfällig. Es beantragt daher der Provinzial-Verwaltnngsrath folgende Fassung des ersten Satzes
des 8. 4:

„Die Auflassung kann nutzer vor dem zuständigen Amtsgericht vor
einem Notar oder in den Land estheilen, in welchen die Gerichte zur
Aufnahme von Verträgen zuständig sind, gerichtlich erfolgen; fie
wird erst als vollzogen angesehen, wenn sie dem mit den Geschäften
des Grundbuchrichters oder Grundbuchführers hinsichtlich des
betreffenden Grundstücks beauftragten Nichter oder Gerichtsschreiber
vorgelegt ist (§. 31 A. G. z. G. V. G.). In der eine solche Auflassung
enthaltenden Uebertragsurkunde kann der Ankäufer die Eintragung
der Verpfändung der übertragenen Grundstücke zur Sicherheit des
Uebertragspreises bewilligen."

Es erscheint zweckmäßig darüber eine Bestimmung zu treffen, daß der Notar, welcherdie
Auflafsungserklärungbeurkundet, die Verpflichtung hat, diejenigen Schritte zu thun, welche noth¬
wendig sind, um dem vor ihm aufgenommenenAkte eine rechtlicheWirkung zu geben, also die
Urkunde dem zuständigen Amtsgerichtemit dem Antrage auf Eintragung einzureichen,es fei denn,
daß die Parteien erklären, die Einreichung selbst besorgenzu wollen. Demnach würde als zweiter
Satz aufzunehmensein:
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„Der Notar hat den die Auflassung und eventuell auch die Verpfändung
enthaltenden Akt mit thunlichster Beschleunigung dem zuständigen Amts¬
gerichte einzureichen, falls nicht die Parteien erklären, daß sie selbst
dies besorgen würden."

Der dritte Satz bleibt unverändert.
Wegen der Gebühren- und Stempelfrage siehe §.61.

s. 6.

Die Rechte auf Rückgängigmachung werden in dem Entwürfe wie die Beschränkungen
des Z. 11 E. E. G. beurtheilt; da jedoch viele dieser Rechte naturgemäß nicht eingetragen werben
können, und andererseits der Dritte die Kenntniß, daß ein solches Recht in Zukunft ausgeübt
werden kann, nicht zu leugnen im Stande sein wirb, so hat der Entwurf, um eine Rechtsuusicher«
heit zu beseitigen, als Bedingung der Rückgängigmachung, falls das Recht auf eine folche nicht
eingetragen ist, verlangt, sowohl daß die Voraussetzungen der Rückgängigmachung zur Zeit des
Erwerbes des zu vernichtenden Rechtes wirklich vorhanden seien, als anch daß der Erwerber
Kenntniß von dem wirtlichen Vorhandensein dieser Voraussetzungen habe.

In der Begründung alinea 2 ist gesagt, daß in den Fällen, in welchen das Eigenthum
von Rechtswegen zurückfällt, es bei der Bestimmung des tz. 11 verbleibe, und ist insbesondere
der Artikel 960 B. G.-B. hervorgehoben; es dürfte dies zn einem Bedenken Beranlassnng geben.
Damit der Rückfall nach der Ausführung in dem Mnss, 2 auf Grund des Artikels 960 B. G.-B.
eintritt, muß das Recht des Widerrufs einer Schentnng im Falle »achgeborener Kinder eingetragen
oder das Recht nach §. 11 dem Dritterwerber bekannt gewesen sein; es wird also erfordert, daß
der Dritterwerber zur Zeit des Erwerbs gewußt hat, daß derjenige, von welchem das Grundstück
herrührt, zur Zeit der Schenkung keine eheliche Deszendenten gehabt habe. Hat er dies gewußt,
so würde, wenn ein eheliches Kind vor ober nach dem Erwerb geboren wird, stets die rozaiutio
ex tuno nach Artikel 963 eintreten. Es scheint dies mit dem § 6 und dem durch die Grund¬
buchordnung beabsichtigten Schutz des dritten Erwerbers nicht vereinbar. Auch im Falle des
Artikels 960 B. G.-B. muß damit gegen den dritten Erwerber der Rnckfall .seine Wirknng äußern,
im Augenblicke des Erwerbes Seitens des Dritten ein nachgeborenes Kind des Schenkgeberö
eristiren und ihm bekannt sein, baß dies Kind nach der seinem Antor gemachten Schenkung geboren
worden sei. Es wird daher die im Gesetzentwurf hervorgehobene Verschiedenheit der Beurtheilung,
wenn eine Rückgängigmachung oder wenn ein «x 1«F« eintretender Nückfall vorliege, wegfallen
können, so daß auch der Artikel 960 B. G.-B. unter die Bestimmung des ß. 6 des Entwurfes zn
fubfumiren und das alins«, 2 der Begründung zu streichen ist. In dein Gesetzestert wäre an
den beiden Stellen, in welchen das Wort „Rückgängigmachung" gebraucht ist, eiu sowohl die
Fälle der Rückgängigmachung als des Rückfalles umfassender Ausdruck „Rückgang" anzu¬
wenden sein.

8.8.

Der z. 21 E. E. G. bezieht sich seinem Wortlaute nach auf die eingetragenen Miteigen¬
thümer; nach dem rheinischen Rechte würde er unstreitig auch auf das durch die Erbschaft
entstandene Miteigenthum Anwendung finden. Im Gebiete der Grundbuchordnung neigt fich die
Jurisprudenz dahin, daß nur das durch Vertrag entstandene Miteigenthum unter den ß, 21
fällt. Wirb der ß. 21 aufgehoben und die Eintragung einer Hypothek anf den Antheil eines
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Miteigenthümers schlechtwegausgeschlossen, so wird jeder Miterbe und Miteigeuthümer in seiner
Verfügung über seine Rechte erheblich beschränkt, und zwar in einem größer» Maßstabe, als die
Beschränkung in, Gebiete der Grundbuchordnuug ist. Eine gleiche Beschränkung wiro für den
Gläubiger eines Mitcrben und Miteigeuthümer» eintreten. — Bei Annahme des ß. 8 würde
ferner ein eingetragener Miteigenthümer und Miterbe zwar seinen Antheil an einem Grundstück
veräußern dürfen, vorbehaltlich der Bestimmung des Artikels 883 B. G.-B., welcher unberührt
bleibt (Z. 3), aber nicht verpfände», während er wiederum foustige dingliche Lasten unter demselben
Vorbehalte auf das Grundstück zu legcu im Stande wäre. Zwar würde diese dem Miteigeu¬
thümer und Miterben zustehendeVefugniß mit Rücksicht auf das Netraktrecht und den Artikel 883
V. G.-B. praktisch felten von Bedeutung werden; allein es würde doch Bedenken erregen, daß
nach dem Zwaugövollstreckungsgesetz der Antheil eines Miteigenthümcrs zwangsweise zur Ver¬
steigerung gebracht werden kann, so daß der Artikel 2205 B. G.-B. aufgehoben ist, daß aber eine
zwangsweise Eintragung einer Hypothek unstatthaft fein würde.

Der Pvovinzial-Verwaltuugsrath ist der Ansicht, daß der Art. 2205 des Civil-Gesetz¬
buches nicht aufzuheben und daß dem 8- 8 folgende Fassung zu gebeu sei:

„Die Eintragung einer Hypothek oder Grundschuld auf den Autheil eines
Miteigenthümcrs und die Zwangsvollstreckung gegen einen solchen Antheil
ist ausgeschlossen."

s- 10.
Das zweite alinsa läßt zweifelhaft, wie sich die Bestimmungen des Artikel 2123 B. O.-V.

zu den tzß. 6—12 des ZwangsvollstreckuugSgesetzes verhalten, und da der Artikel 2128 A. G.-B.,
soweit er mit den ßß. 6—12 des Zwangsversteigerungsgcsctzcs unvereinbar ist, aufgehoben werden
muß, so erscheint es richtiger, in dem zweiten Alinea dies auszudrücken nnd zn sagen:

„Die Eintragung eiucr gerichtlichen Hhpothek findet nnr nach Maßgabe
der 88- U-^12 des Zwangsvollstreckuugsgcsetzes statt."

8- 11-

Der rheinische Provinzial-Verwaltungsrath hat schon in seinem Referat zu der Hypotheken-
novelle vom 20. Mai 1885 eine ähnliche Bestimmung, insbesondere Beschränkung auf eine
bestimmte Snmme beantragt.

8- 14.

Es ist zunächst nicht ersichtlich, weshalb in dem ß. 14 nicht der Ausdruck „dingliche
Klage" des ß. 3? E, E. G. statt hypothekarische Klage gewählt ist.

Sodann läßt der Absatz 1 die Auslegung zu, daß die Klage nur dann die Kündigung
bei dem persönlich verpflichteten Schuldner nicht erfordere, sofern die letztere dem Eigenthümer
gegenüber erfolgt sei; sofern also letztere dem Eigenthümer nicht zugestellt ist, erfordert die hypo¬
thekarische Klage die Kündigung bei dein persönlich haftbaren Schuldner. Es dürfte eine solche
Auslegung wohl nicht richtig sein, denn die Kündigung muß stets dem eingetragenen Eigenthümer
zugestellt werden, um die hypothekarische Klage anstellen zu köuucn. Es wird daher eine andere
Wortfafsuug gewünscht und zwar in Uebereinstimmung mit der bei der Berathung des Reichs-
Eivilgesetzbuchcs gewählten:

»Ist die Fälligkeit der durch die Hypothek gesicherten Forderung von
einer Kündigung abhängig, so ist in Ansehung des Anspruchs aus der
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Hypothek zur Wirksamkeit der dem Gläubiger zustehenden Kündigung
erforderlich und genügend, daß dem Eigenthümer gekündigt wird; für
die dem Schuldner zustehende Kündigung die Kündigung des Eigen¬
thümers genügend und die Kündigung des persönlichen Schuldners,
welcher nicht der Eigenthümer ist, erst von dem Zeitpunkte an wirksam,
in welchen: sie dem Eigenthümer uon dein Gläubiger oder von dem
Schuldner angezeigt worden ist.

Der dinglichen Klage kann :c.

§, 15.

Um darüber jeden Zweifel zu heben, daß der Nießbrauch des rheinischen Rechtes nicht
unter den ß. «9 E. E. G., ß. 3 Grundbuchordnung. §, 1 Nr. 3 Zwangsvollstreckungsgesetzes
fällt, und daß er nicht Gegenstand einer selbständigen Hypothekcnbestellung in Zukunft sein kann,
wirb beantragt, dieser Bestimmung in dem §. 15 Ausdruck zu geben, so daß das erste alinsa lautet:

„Der Nießbrauch an einem Grundstück kann nicht Gegenstand einer
Hypothekenbestellung sein; die Anlegung eines Grundbuchblattcs oder Artikels
findet daher für deufelben nicht statt.

Das Pfandrecht :c."

8. 17.

Da die Haftpflicht des Grundbuchrichtcrs nach §. 29 Grundbuchordnung nur eine sub-
sidiäre ist, während die Verjährungsfrist mit dem Tage, an welchem der Beschädigte von dem
Dasein und dem Urheber des Schadens Kenntniß erhalten bat. beginnt: so wird zur Unter»
brechung der Verjährung eintretenden Falles eine Feststcllnngsklage gegen den Grundbuchrichter
nothwendig sein; den in der Commission abgegebenen Erklärungen gemäß hat jedoch die Fassung
des §. 17, welche dein Wortlaute der in den übrigen Provinzen geltenden Bestimmungen entspricht,
keine Schwierigkeiten hervorgerufen.

8- 18.

Zum §. 18 wird bemerkt, daß die in der Begründung aufgestellte Behauptung, die
Grundbuchordnuug und die späteren Gesetze hätten keine Vorschriften über Rechtsmittel gegen die
Verfügungen des Gruudbuchrichters getroffen, nicht richtig erscheint, der §. 24 Grundbuchordnung
enthält eine solche Vorschrift, welche durch den ß. 40 des AusführungSgcfctzes zum Gerichts-
verfassnngsgesetze aufgehoben und ersetzt ist; dagegen fehlen bisher die Bestimmungen über das
Verfahren in Beschwcrdesachen gegen die Verfügungen des Grinidbuchrichtcrs, und auf dies Ver¬
fahren sind die §§. 532—538 der Civil-Prozeßordnung anzuwenden; es wird daher unter Bei¬
behaltung des Gcsctzestcxtes die Begründung zu berichtigen sein.

§. 32.

Es dürfte sich nach der Ansicht des Provinzial-Vcrwaltungsrathes empfehlen, in den
Motiven zu dem §. 32 hervorzuheben, daß der Pächter, welcher das Pachtobjckt erheblich verbessern
uud mcliorircn will :c., in der Lage ist, sich für seine Schadcnsansprüche im Fall einer Kündigung
vor Ablauf eines langjährigen Pachtvertrages durch Bewilligung und Eintragung einer Kautions-
hypolhek zu sichern.
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8- 33.

Da der persönlicheSchuldner ein Interesse an der Anberaumung eines Termines zur
Belegung und Vertheilung des Kaufpreiseshaben kann, so würde derselbe auch unter den Antrags-
berechligten in dem letzten Satze dieses Paragraphen aufzuführen sein.

Der §. 33 ist nach seiner Begründung dahin aufzufassen, daß die dort erwähnten Vor¬
schriften auf das Verlheiluugsverfahren von Immobilarpreisen außerhalb der Zwangsvollstreckung
Bezug haben sollen und sind namentlich die Expropriationen und die Verkäufe der Benefiziarerbeu
und Nachlaßpfleger angeführt, so daß also bei diesen und namentlich den beiden letzten Verkaufs«
arten ein Vertheilungsverfahren einzuleiten wäre. Es dürfte dies irrig sein; zwar ist, falls
ein von selbst vollstreckbares Versteigerungsprolokoll(§. 42 Gesetz vom 22. Mai 1887) vorliegt,
eine Auslassungnicht nothwendig; an der dinglichen Belastung wird aber hierdurchNichts geändert
und insbesondere wird das versteigerteGrundstückdurch Zahlung des Kaufpreisesnoch nicht von
sämmtlichenHypotheken :c. befreit. Der H. 33 kaun sich nach der Ansicht des Proviuzial-Ver-
waltuugsralhs nur auf die Fälle der Expropriation und Vertheilung der Feueiversichcrungsgelder
(Gesetz vom 17. Mai 1884) beziehenund nicht auf Versteigerungenin Gemäßheit des Gesetzes
vom 22. Mai 1887. Es würden daher die Motive eine Abänderung erleiden müssen.

8- 34.
Der Text des §. 34 geht nach der Auffassungdes Proviuzial-Verwaltungsraths ebenso

wie die Motivirung des §. 33 von der seines Erachtens nicht zutreffendenAnsicht aus, daß die
Bestimmungendes Gesetzes vom 13. Juli 1883 nur auf den gerichtlichen Verkauf vou Immobilien
im Theilungsverfahren keine Anwendung finden, (die Nr. 2 des zweiten alinea, tz. 180
des Zwangsvollstreckungsgesetzes also nicht gelten soll), während bei den übrigen Fällen der gericht¬
lichen Versteigerung die Bestimmungendes Zwangsvollstreckungsgesetzes zu beobachtenseien. Es
scheint dies irrig zu sein, denn die sämmtlichengerichtlichen Versteigerungensollen nicht als frei¬
willige Subhastationen des Zwangsvollstreckungsgesetzesbetrachtet und nach den Bestimmungen
des Zwangsvollstreckungsverfahicnseingeleitetund durchgeführtwerden. Nur der Conkursverwalter
hat die Befugniß außer dem Recht, freihändig unter Beobachtung der gesetzlichenFormalitäten zn
verkaufen,entweder

1. im Wege der ZwangsvollstreckungbeziehungsweifeZwangsverwaltung (§, 116 der
Contursorduung), orer

2. im Wege der gerichtlichen Versteigerungauf Grund des Gesetzes vom 22. Mai 188?
(siehe §. 16 des Ausführungsgesetzeszur Eontursordnung) versteigern zu lassen.

Hiernach würde der erste Satz des §. 34 lauten:
„Die nach Maßgabe der §§. 25—42 des Gesetzes vom 22. Mai 188? statt¬
findenden gerichtlichen Versteigerungen werden durch die Bestimmungen
des Zwangsvollstreckungsgesetzes nicht berührt; auf die von dem Conkurs¬
verwalter nach ß. 116 der Eontursordnung beantragte Zwangsversteige¬
rung und Zwangsverwaltung findet der §. 180 «,1insa 1 des Zwangs¬
vollstreckungsgesetzes entsprechende Anwendung."

8- 48.
Nach »liuea 2 soll die Anlegung des Grundbuches erfolgen, fobald das in aliuea 1

angegebeneVerfahren erledigt ist, im Falle des Zwangsversteigerungsverfahrensnach Erlheilung
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des Zuschlags, im Falle des Vertheilungsverfahrens nach Ertheilung der Zahlungsanweisungen.
Es entsteht da« Bedenken, daß durch den Zuschlag in dem Subhastationsverfahren die Hypotheken
sich zwar in ein Recht an den Kaufpreis verwandeln, aber darum bis zur Höhe dieses Kauf¬
preises noch nicht zu Grunde gehen, vielmehr bedürfe» sie, damit sie erlöschen, noch der Aufnahme
eines besondern Löschungsaktes;es entsteht ferner das Bedenken, daß auch im Falle des Ver¬
theilungsverfahrens die Ertheilung der Zahlungsanweisungenebenwenigden Untergang der sammt,
lichen Hypothekarrechte zur Folge hat. Es wird daher richtiger sein, in beiden Fällen die Befreiung
der Grundstücke von den Hypotheken sei es durch Zahlung, sei es durch Hinterlegung, oder die
Uebernahmedurch den jetzigen Eigenthümer als Bedingung der Anlegung des Gruudbuchblattes zu
fordern; allein alsdann entsteht die Möglichkeit, daß nach durchgeführter Subhastation die Anlegung
des Gruudbuchblattes auf Jahre verschleppt, indem erst nach langer Zeit das Vcrtheilungsverfahren
eingeleitet wird. Um diese Möglichkeit zu vermeiden, wäre es angezeigt eine Frist zu setzen, in
welcher das Vertheilungsverfahren einzuleiten wäre, so daß bei fruchtlosemAblauf dieser Frist,
die Anlegung eines Grundbuchblattes erfolgen kann unter Beschränkungder sämmtlichen Belastungen
auf die Höhe des erzielten Steigpreises; eine solche Beschränkungwürde in der Abtheilung 2 und 3
zu vermerken sein. Die Interessenten, von denen Jedem das Recht gesetzlich zusteht, das Ver¬
theilungsverfahrenzu beantragen, haben sich eventuell den Nachtheil, den sie erleiden, zuzuschreiben.
Die Frist würde vielleicht auf 3 Monate nach dem Zuschlage,oder der rechtskräftigenEntscheidung
der auf Vernichtung angestelltenKlagen festzusetzenfein.

Demgemäß beantragt der Provinzial-Verwaltungsrath den §. 48 durch folgendenPara¬
graphen zu ersetzen:

„Wird vor Anlegung des Grundbuches dem Amtsgerichte nachgewiesen, daß
ein Zwangsoersteigerungs- oder Vertheilungsverfahren beantragt oder
eine Zustellung auf Grund des Art. 2183 des Bürgerlichen Gesetzbuches
erfolgt ist, so wird die Anlegung des Grundbuches nach Befreiung der
Grundstücke von den eingetragenen Lasten, sei es durch Zahlung oder
Hinterlegung des Kaufpreises, sei es durch Uebernahme derselben Seitens
des nunmehrigen Eigenthümers erfolgen. Sollte jedoch in 3 Monaten
nach dem Zuschlage in dem Zwangsversteigerungsverfahren das Ver¬
theilungsverfahren nicht beantragt sein, so erfolgt die Anlegung des
Grundbuches unter Eintragung der Bemerkung, daß die sämmtlichen am
Tage des Zufchlages bestehenden Belastungen der II. und III. Abtheilung,
soweit dieselben aus dem Kaufpreise zu berichtigen sind, auf die Höhe
des Kaufpreises beschränkt werden."

8- 59.

Das «linea 1 erscheint zu eng gefaßt; außerdem dürfte es nach dein Wortlaute zweifel¬
haft fein, ob die Vollmachtenstempelfrei, und soweit sie von den Gerichten aufgenommenwerden
kostenfrei sind; es wird daher folgenderWortlaut gewünscht:

„Die Verhandlungen einschließlich der Vollmachten, welche zur Anlegung
der neuen Grundbücher erforderlich sind, sind kosten- und stempelfrei."

§. 61.

Es wird anheimgegeben,ob es nicht zweckmäßig erscheint, die Bestimmung über die Zu¬
ständigkeit der AmtsgerichteZwecks Aufnahme von Verträgen in den Abschnitt II beziehungsweise III
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aufzunehmen.— Hinsichtlichderjenigen Verträge, zn deren Gültigkeit das bürgerliche Gesetzbuch
die Beobachtung bestimmterFormen verlangt, dürfte eine Einschränkungder Zuständigkeit noth¬
wendig sein, wenn nicht die sämmtlichenbezüglichenBestimmungendes Civilrechts eine Abänderung
erleiden sollten; es sind dies Eheverträge, Schenkungen und Testamente,

Was den Kostentarif anlangt, so wäre allerdings das Wünschenswertheste,wenn die für
die Aufnahme vor Notar und vor Gericht gesetzlich bestimmtennach denselbenGrundsätzenuud in
derselben Höhe zu berechnen wären; die Notariatstare ist aber bei einigen Akten etwas höher als
die für die Gerichte bestimmte, uud fo müßte, um eine Gleichstellungzu erzielen, die Notariats¬
taxe erniedrigt oder die letztere erhöht werden; eine Erhöhung gegenüber der in den anderen
Provinzen geltendenzu beantragen, erscheint nicht angezeigt, und die Erniedrigung der Notariats¬
taxe für den Augenblick umsowenigcr richtig, als- eine Revision der ganzen Notariatstaxe die noth¬
wendige Folge wäre. Dagegen beantragt der Proviuzial-Verwaltungsrath eine Regulirung der
für die Aufnahme der Auslassungserklärungund Eintragung festgesetzteneinheitlichenGebühr,
falls der Notar die Auflassuugscrklärungbeurkundet, sowie auch dcu Wegfall des Stempels bei
der Aufnahme eines besonderen Aktes über die Auslassungserklärung,außer ocm Auflassnugsstempel.

Demnach würde in den §. 61 folgendes alinon, aufzunehmensein:
„Die Gerichtskosten werden nach dem vorliegenden Entwurf berechnet,
die den Notaren zustehenden .Kosten nach der Notariatstaxe; jedoch wird
die Königliche Staatsregierung ersucht, in eine Revision der letzteren
einzutreten.

Beurkundet der Notar die Auslassungserklärung in dem Uebertrags-
akte, so kann derselbe für diese Beurkundung, sowie die Einreichuug bei
dein zuständigen Amtsgerichte eine besondere Gebühr nicht beanspruchen,
und die in dem §, l des Kostentarifs für Grundbuchsachen festgesetzte
Gebühr wird für die Eintragung gerechnet. Wird die Auslassungser¬
klärung in einem besonderen Akte beurkundet, so kommt dem Notar die
Gebühr des §. » H. 3 des Tarifs für Grundbuchsachcn zu und wird diese
Gebühr demnächst bei der Eintragung auf die nach ß. 1 ^.. 1 zu erhebende
Gebühr in Anrechnung gebracht; für die eine bloße Auflassung beur¬
kundende Verhandlung wird ein besonderer Stempel nicht erhoben,"

Der Provinzial-Verwllltungsrath beehrt sich den ergebenstenAntrag zu stellen:
„Hoher Landtag wolle zu dem vorliegenden Gesetzentwurfseine Zustimmung erklären
nnd dem Ermessen der Königlichen Staatsregicrunganheimgeben, obige Miindernngs-
vorschliige in Erwägung zn ziehen."

Der Prouinzial-Perwaltunsssmth.
In Vertretung:

Freiherr von Solemachcr,
Vice-LandtagsMnrschall.
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Entwurf eines Gesetzes
über

das Grundbuchwesen und die Zwangsvollstreckungin das unbeweglicheVermögen
im Geltungsbereich des rheinischenRechts.

Orstev Abschnitt.

Ginführung der in anderen Kandestheilen der Monarchie geltenden Gesetzgebung.

Das Gesetz über den Eigenthnmserwerb und die dingliche Belastung der Grundstücke,
Bergwerke und selbständigen Gerechtigkeitenvom 5. Mai 1872 (Ges,-Samml. S. 433), die
Grundbuchordnungvom 5. Mai 1872 (Ges.-Samml. S. 446), das Gesetz betreffenddie Zwangs¬
vollstreckungin das unbewegliche Vermögen vom 13. Juli 1883 (Ges.-Samml. S. 131) nebst
den zu diesen Gesetzen erlassenen Kosten- und Stempelgesetzenmit allen zur Abänderung und
Ergänzung der vorbezeichneten Gesetze für die landrechtlichen Theile der Rheinprovinz erlassenen
Bestimmungen, ferner das Gesetz, betreffend den erleichterten Abuerkauf kleiner Grundstückevom
3. März 1850 (Ges,-Samml. S. 145), die §§. 2 bis 6 des Gesetzes, betreffenddie Abänderung
des Gesetzes vom 13. April 1841 über den erleichterten Austausch einzelner Parzellen vom
2?. Juni 1860 (Ges.-Samml. S. 384) und das Gesetz, betreffend die Berichtigung des Gruud-
steuer-Katllstersund der Grundbücher bei Auseinandersetzungenvor Bestätigung des Nezesses vom
26. Juni 1875 (Ges.-Samml. S. 325) werden nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes
in dem Geltungsbereichdes rheinischenRechts eingeführt.

s-2.
Die in den eingeführten Gesetzen in Bezug genommenen Vorschriften bleiben außer

Anwendung, soweit sie nicht in dem Geltungsbereichdes rheinischenRechts bereits gelten.
Unter den Prozeßvorschriften,welche nach den eingeführten Gesetzen Nnwendung finden,

sind die Vorschriften des in dem Geltungsbereich des rheinischen Rechts in Kraft befindlichen
Prozeßrechts zu verstehen.

Zweiter Abschnitt.

Vorschriften zur Ergänzung und Abänderung der eingeführten Gesetze.

Die Vorschrift des §. 1 des Gesetzes über den Eigenthumserwerb vom 5. Mai 1872
findet auch im Falle der Zntheilung des Eigenthums im Wege der Theilung Anwendung. Die
Vorschrift des Artikels 883 des bürgerlichenGefetzbuchswird hierdurch nicht berührt. Ist im
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Falle der gerichtlichenTheilung die Theilungsurkunde vollstreckbar,so findet ß. 779 der Civil-
Prozeßordnung entsprechende Anwendung.

8- 4.
Die Auflassungkann außer vor dem zuständigen Amtsgericht, vor einem Notar oder in

Landestheilen, in welchen die Gerichte zur Aufnahme von Verträgen zuständig sind, gerichtlich
erfolgen. Der Erwerber, sowie der Veräußerer kann jedoch von dem andern Vertragschließenden
verlangen, daß die Auflassungvor dem zuständigenAmtsgericht erfolge.

Den Erben im Sinne der eingeführten Gesetze und dieses Gesetzes stehen gleich die
sonstigenallgemeinenRechtsnachfolgerauf den Todesfall.

Die Vorschrift des §. 5 Absatz 2 des Gesetzes über den Eigenthumserwerb vom
5. Mai 1872 findet entsprechendeAnwendung, falls der Ehegatte des Erblassers in Folge des
ehelichen Güterrechts mit Erben in Nechtsgemeinschaftsteht.

8. 6.
Rechte auf Rückgängigmachungeines Eigenthumsüberganges, welche im Grundbuch nicht

eingetragen sind, wirken gegen einen Dritten, welcherein Recht an dem Grundstückerworben hat,
nur dann, wenn zur Zeit dieses Erwerbes der Fall der Rückgängigmachungbereits eingetreten
und dieses dem Dritten bekannt war.

8. 7.
Eingetragene dingliche Rechte können weder durch Ersitzung eines entgegenstehenden

Rechts, noch durch Verjährung aufgehobenwerden.
Die Vorschriften über die Verjährung der Ansprüche auf fällige Zinsen oder andere

wiederkehrendeLeistungen bleiben unberührt.

8- 8.
Die Eintragung einer Hypothekauf den Antheil eines Miteigentümers ist ausgeschlossen

8- 9.
Zur Eintragung eines erhöhten Zinsfußes nach Maßgabe des §. 25 des Gesetzes über

den Eigenthumserwerb vom 5. Mai 1872 bedarf es nicht der Einwilligung der nach dem in
8. 6N dieses Gesetzes bezeichneten Tage gleich- oder nachstehend eingetragenen Gläubiger.

8- 10.
Privilegien zur Sicherung einer Forderung und gesetzliche Hypotheken begründen nur

einen Anspruch auf Bewilligung einer zur Sicherung der Forderung hinreichendenHypothek.
Die Vorschriften der §§. 6 bis 12 des Gesetzes, betreffend die Zwangsvollstreckungin

das unbewegliche Vermögen bleiben unberührt.
Jeder Erbschaftsgläubigcrund Legatar kann verlangen, daß die Erben die Eintragung

der in Artikel 2111 Absatz 2 des bürgerlichen Gesetzbuchs vorgesehenenVerfügungsbeschränkung
bewilligen. Die Eintragung eines oder mehrerer Erben als Eigenthümer ist nicht Voraussetzung
der Eintragung der Vcrfügungsbeschränkung.
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8. 11.
Die gesetzlicheHypothekder Ehefrau (Art. 2121 des bürgerlichenGesehbuchs)begründet

für diefelbe nur die Befugnih, wegen des gesetzlichin die Verwaltung des Ehemannes gekommenen
oder als Heirathsgut eingebrachtenVermögens innerhalb eines Jahres nach dem Beginne der
Verwaltung oder der Einbringuug, die Eintragung einer Kautionshypothekzu verlangen.

Erwirbt der Ehemann nach dem Beginn der Verwaltung oder der Einbringung ein
Grundstück,so kann die Eintragung noch innerhalb eines Jahres, vom Erwerb des Grundstücks
an gerechnet, verlangt werden.

Ist die gesetzlicheHypothek der Ehefrau vor dein in ß. 60 bezeichneten Tage erworben,
so kann die Eintragung noch innerhalb eines Jahres nach diefem Zeitpunkte und wegen aller
Forderungen verlangt werden, deren Eintragung nach den bisherigen Vorschriften verlangt
werden konnte.

Die Vorschriften der Artikel 551 bis 553 des rheinifchen Handelsgesetzbuchswerden
aufgehoben.

8> 12.
An Stelle des ß. 29 des Gefetzes über den Eigenthnmserwerb vom 5. Mai 1872 tritt

die nachstehende Bestimmung:
Eine Hypothekkann auf Antrag des Eigenthümers und des Gläubigers in eine Grund¬

schuld umgewandelt werden, wenn diejenigen in der zweiten uud dritten Abtheilung gleich oder
nach eingetragenenBerechtigten einwilligen, welche vor dem im §. 60 dieses Gesetzes bezeichneten
Tage eingetragen oder vorgemerktsind,

ß. 13.
Die dein Pachter zuwachsendenoder ihm gehörigen, auf dem Grundstück noch vor¬

handenen Früchte haften nicht den am Grundstückdinglich Berechtigten.
In Ansehung der Haftung der Versichcrungsgelderfür Feuerfchaden findet das Gefctz,

betreffenddie Haftung der Versicherungsgelderfür die Anfprüche der Inhaber von Privilegien
und Hypothekenim Bezirk des ehemaligen Appellationsgerichtshofeszu Kölu vom 1?. Mai 1884
(Ges.-Samml. S. 271) Anwendung.

ß. 14.
Die hypothekarische Klage erfordert nicht die Kündigung bei den, perfönlichverpflichteten

Schuldner, sofern die letztere dem Eigenthümer gegenüber erfolgt ist.
Der hypothekarischenKlage kann die Einrede, daß zunächst gegen den persönlichen

Schuldner geklagt werden müsse (Art. 2170 des bürgerlichen Gesetzbuchs)nicht entgegengesetzt
werden.

8> 15.
Die Anlegung des Grundbuchblatts oder Artikels für den Nießbrauch an einem Grund¬

stück findet nicht statt.
Das Pfandrecht an einem Nießbrauch« wird in der Spalte Veränderungen der zweiten

Abtheilung eingetragen.

z. 16.
Der §. 16 der Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872 findet keine Anwendung.
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§. 17.
Die Schadenersatzklagegegen die Grundbuchbeamten verjährt in drei Jahren, nachdem

der Beschädigtevon dem Dasein und dem Urheber des Schadens Kenntniß erhalten hat.
Sind seit dem Zeitpunkt der Beschädigungdreißig Jahre verflossen, so kommt es auf den

Zeitpunkt der erlangten Kenntniß nicht weiter an.

8. 18.
Gegen die Verfügungen des Grundbuchrichtcrs findet Beschwerdenach Maßgabe der

88- 532 bis 538 der Civil-Prozeßordnung statt.

8- 19.
Als Nachlatzrichterim Sinne des §. 39 der Grundbuchordnung gilt das Amtsgericht,

in dessen Bezirk der Erblasser bei seinem Ableben seinen allgemeinen Gerichtsstand hatte, im
Sinne des §. 40 a, a. O. das Theilungsgericht.

Auf die Ausstellung von Bescheinigungen,daß Vorbehaltserben nicht vorhanden sind,
finden die Bestimmungen der 88- 1 bis 5 des Gesetzes, betreffend die Ausstellung gerichtlicher
Erbbescheinigungenvom 12, März 1869 (Ges.-Samml. S, 473) entsprechende Anwendung.

8. 20.
Die Eintragung des Eigenthumserwerbs auf Gruud einer Nachlaßsch«nkungim Ehc-

ucrtrage oder unter Ehegatten erfolgt auf Vorlegung der Schenkungsurkundeund der Bescheinigung,
ob und welche Vorbehaltserben vorhanden sind. Sind Vorbehaltserben vorhanden, so ist deren
Einwilligung zur Eintragung beizubriugen.

Zur Eintragung des kraft eiues gesetzlichen Rückfallrechts(Art. 351, 74? und 766 des
bürgerlichen Gesetzbuchs)eintretenden Eigenthumscrwerbs ist die Bewilligung der allgemeinen
Rechtsnachfolgerauf den Todesfall erforderlichund ausreichend.

§. 21.
Der gemäß Artikel 129 des bürgerlichen Gesetzbuchs in den Besitz des Vermögens eines

Abwesendenendgültig Eingewiesene ist berechtigt, auf Grnnd der Einweisung seine Eintragung
als Eigenthümer zu verlangen.

8. 22.
An die Stelle des 8- ^ der Grnndbuchordnung vom 5. Mai 1872 treten die nach¬

stehendenBestimmungen:
GeHort ein auf den Namen eines Ehemannes oder einer Ehefrau eingetragenes Grund¬

stück zu gütergemeiuschaftlichemVermögen, so ist dieses Nechtsverhältniß auf den Antrag eines
oder beider Ehegatten einzutragen. Wird die Eintragung nur vou einen: der Ehegatten beantragt,
so sind die znm Nachweisedes Nechtsverhältnisseserforderlichen Urknnden oder die Bewilligung
des anderen Ehegatten vorzulegen. Jeder der Ehegatten ist gegenüber dem anderen Ehegatten
verpflichtet,die Eintragung zu bewilligen.

Die Vorschriftendes ersten Absatzesfinden im Falle der Auflösung der Gütergemeinschüst
entsprechende Anwendung.

Zur Eintragung des Eigenthums desjenigen, welcher in Folge der Auflösung der Güter¬
gemeinschaftein Grundstückoder einen Grundstücksantheilerworben hat, ist, außer dem Antrage
deö Erwerbers, die Bewilligungdes andern Ehegatten oder der Rechtsnachfolger desfelbenerforderlich.
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8- 23.
Die Eintragung außerordentlicherErbfolger als Eigenthümer erfolgt auf Vorlegung der

die Einweisung in den Besitz aussprechendeugerichtlichenVerfügung, Natürliche Kinder oder
deren Nachkommen, welche neben gesetzlichenErben zur Erbfolge berufen sind, bedürfen der Ein¬
willigung der Letzteren.

8. 24.
Die Eintragung des Eigenthums eines Erbvermächtuißuehmerserfolgt, wenn das Testament

"« öffentliches ist, auf Grund des Testaments, andernfalls auf Grund der gerichtlichen Einweisung
m den Besitz.

Mit dem Antrag ist eine Bescheinigung,ob und welche Vorbehaltserben vorhanden sind,
vorzulegen. Sind Vorbehaltserben vorhanden, so ist deren Einwilligung beizubringen.

8- 25.
In den Landesthcileu des linken Rheinufers findet der §. 66 der Grundbuchordnung

mit folgendenMaßgaben Anwendung.
Bei der Zerstückelungvon Grundstücken,auf welche« feste Gelrrenten haften, muß sich

der Berechtigte eine Vertheilung dieser Renten auf die Trennstücke nach Verhältniß des Werths
derselben gefallen lassen. Er ist jedoch zu fordern berechtigt, daß diejenigen Rentenbeträge, welche
nach der Vertheilung jährlich unter 12 M. betragen, durch Kapitalzahlung Seitens des Pflichtigen
abgelöstweiden. Die Ablösungerfolgt zum zwanzigfachen Betrage, soweit nicht ein anderer Ab-
losuugssatz rechtsverbindlichfestgesetztist,

8- 26.
Die Eröffnung der Aufhebung des Contursverfahrens ist auf Antrag des Conkurs-

gerichts oder Contursverwalters einzutragen. Bei der Eintragung der Eröffnung des Verfahrens
genügt der Vermerk der Eröffnung, die Angabe des Zeitpunktes und die Bezeichnung des
Conkursgerichts.

8- 27.
In den Fällen des Gesetzes vom 19. Mai 1851, betreffend das Verfahren in den nach

der Gemeinheitslheilungsordnungzu behandelnden Theilungen und Ablösungen in den Laures-
theilen des linken Rheinufers (Ges.-Samml. S. 383), bat da« Landgerichtnach erfolgter Bestäti¬
gung des TheiluugsplaneS den Gnmdbuchrichter um Vornahme der erforderlichenEintragungen
zu ersuchen.

In den Fällen des §. 1, Absatz 4 des Gesetzes, betreffend die Zusammenlegungder
Grundstücke im Geltungsbereichdes rheinischen Rechts vom 24. Mai 1885 (Ges.-Samml., S. 156)
hat die Auseiuaudcrsetzungsbehördenach den für die Zusammenlegung der Grundstücke geltenden
Vorschriftenden Grundbuchrichterum Vornahme der erforderlichenEintragungen zu ersuchen.

Die Eintragungen erfolgen unter entspreche»!?« Anwendung des §. 77 der Grundbuch-
ordnung vom 5. Mai 1872.

8- 28.

Die Umschreibung einer Hypothekoder Grundschuldauf die in den §§ 20 bis 24 dieses
Gesetzes bezeichneten Berechtigten findet unter entsprechender Anwendung dieser Paragraphen statt.
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In den Fällen der vertraglichen oder gesetzlichen Subrogation (Art. 1250, 1251 des
bürgerlichen Gesetzbuches) ist der Gläubiger verpflichtet, die Umschreibung der Hypothek oder
Grundschuld zu bewilligen.

§, 29.

An die Stelle der §§. 52, 74 und 99 der Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872 treten
die nachstehenden Bestimmungen:

Die Eintragung der Familienfideicommißeigenschaft erfolgt auf Ersuchen des Oberstaats¬
anwalts. Die Eintragung der Fideicommißfolger erfolgt auf Vorlegung einer Erbbescheinignng
des zuständigen Richters.

Die Löschung der Fideicommißeigcnschaft erfolgt auf den Nachweis, daß diese Eigen¬
schaft erloschen ist.

Die aus einer Substitution in Gemäßheit der Artikel 1018 fg des bürgerlichen Gesetz¬
buchs für den Eigenthümer eines Grundstücks oder für den Gläubiger einer Hypothek oder Grund¬
schuld sich ergebende Verfügungsbeschräntnng ist nach Maßgabe des H. 91 der Grundbuchordnung
einzutragen. Die Verbindlichkeit, die Eintragung zu erwirken, liegt denjenigen ob, welche gemäß
Artikel 1069 des bürgerlichen Gesetzbuchs verpflichtet siud, die Transstriplion oder Inskription zu
veranlassen.

8, 30.

Im Falle des ß. 110 der Grundbuchordnung ist der eingetragene Eigenthümer berechtigt,
das Aufgebot zu beantragen.

Beantragt der Gläubiger im Falle des tz. 111 der Grundbuchordnung das Aufgebot, so
hat er nachzuweisen, daß der Eigenthümer die Fortdauer der Belastung des Grundstücks zu
Gunsten eines Anderen anerkennt.

§. 31.

Der Nießbrauch an einem Grundstück gehört in Ansehung der Zwangsvollstreckung nicht
zum unbeweglichen Vermögen.

8. 32.

Ist im Falle der Zwangsversteigerung das Grundstück verpachtet oder uermiethet, so
kann der Ansteigerer den Verirag aufkündigen. Di« Frist oder Zeit für die Kündigung ist, falls
eine kürzere Frist oder nähere Zeit nicht bedungen war, die gesetzlicheoder ortsübliche (Art. 1748
des bürgerlichen Gesetzbuchs). Schadenersatzansprüche wegen Aufhebung des Vertrages können
nur gegen den Vcrpiichter oder Vcrmiether geltend gemacht werden.

8- 33.

Die Vorschriften der M. 25 bis 29. 31 bis 38, 101 bis 106, 109 bis 114. 116 bis
127, 130 bis 136 und 138 des Gesetzes, betreffend die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche
Vermögen vom 13. Juli 1883, finden ans das Vcrtheilungsvcrfahren von Immobiliarpreisrn
außerhalb der Fälle der Zwangsvollstreckung Anwendung.

Die Anberaumung des Termins zur Belegung und Vcrlheilung des Kaufpreises erfolgt
auf Antrag. Antragsberechtigt sind derjenige, welcher die Veräußerung des Grundstücks betrieben
hat, der Erwerber, der bisherige Eigenthümer und, wer Befriedigung aus dem Kaufgelde zu ver-
langen berechtigt ist.
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8- 34.

Die Bestimmungen des Gesetzes, betreffend die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche
Vermögen, vom 13. Juli 1833 finden keine Anwendung auf den gerichtlichen Verkauf von
Immobilien im Theilungsverfahren. Insoweit das Gesetz, betreffend das Theilungsverfahren und
den gerichtlichen Verkauf von Immobilien im Geltungsbereich des rheinischen Rechts, vom
22. Mai 188? (Ges.-Samml. S. 136) die Bezeichnung der gerichtlich zu verkaufenden Immobilien
vorfchreibt, muß die Bezeichnung nach Inhalt des Grnndbuchs erfolgen.

Dritter Abschnitt.

Vorschriften über die erste Anlegung der Gruudlmcher.

s- 35.

Die Grundbücher werden nach Vorschrift der Gruudbuchorduuug vom 5. Mai 1872 von
Amtswegen, unter Beachtung der nachfolgenden Vorschriften (tz. 36 flg.) angelegt.

Die im §. 2, Absatz 1 der Gruudbuchordnung bezeichneten Grundstücke sind auf Antrag
der Bethätigten in das Verfahren aufzunehmen.

s- 36.

Die Anlegung der Grundbücher erfolgt bezirksweise. Die Amtsgerichte erhalten in An¬
sehung derjenigen Bezirke, in welchen mit der Anlegung vorzugehen ist, Abschrift des die einzelnen
Grundstücke und deren Besitzer nachweisenden Gruudsteucrsturbuchs.

Alsbald nach dem Eingange der Abschrift des Gruudsteuerflurbuchs hat das Amtsgericht
öffentlich durch das Amtsblatt bekannt zu machen, daß die Anlegung des Grundbuchs begonnen ist.

§. 37.

Die als Eigenthümer der einzelnen Grundstücke in dem Flurbuch bezeichneten Personen
Werden behufs Anlegung des Grundbuchs vorgeladen.

Wegen der dem Fiskus gehörigen Grundstücke bedarf es der Vorladung der zu ihrer
Verwaltung berufenen Staatsbehörde nur in denjenigen Fällen, in welchen eine den Erforderniffen
des §. 38, Nr. 1 bis 4, entsprechendeMittheilung weitere mündlich zu gebende Erklärungen noth'
wendig macht.

§. 38.

Die nach ß. 3? Geladenen sind verpflichtet, dem Amtsgerichte
1. ihre unmittelbaren Rechtsvorgängcr zu nennen;
2. den Rcchtsgrund anzugeben, vermöge dessen das Eigenthum auf sie übergegangen ist;
3. die darauf sich beziehenden Urkunden oder andere Beweisstücke vorzulegen;
4. alle auf dem Grundstücke haftenden Beschränkungen des Eigenthums, Eigenthnmsvor-

behalte, dingliche Rechte uud Hypotheken anzuzeigen, auch auf Verlangen des Amts¬
gerichts einen Auszug aus der Grundsteuermutterrolle mit der Bescheinigung vorzulegen,
daß spätere Bcsitzveränderungen nicht bekannt geworden sind.

Das Amtsgericht ist verpflichtet, dem von dem Eigenthümer benannten Berechtigten
Mittheilung von der geschehenenAnzeige zu machen,
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Auch hat das Amtsgericht den vom Eigenthümer nicht angezeigten Berechtigten, deren
Vorhandensein ihm amtlich bekannt ist, von der nicht erfolgten Anzeige ihrer Berechtigung Mit¬
theilung zu machen.

Gei allen die Anlegung des Grundbuchs und die Feststellung der Belastung der Grund¬
stücke betreffenden Verhandlungen genügt zur Vertretung von Ehegatten, Verwandten auf« und
absteigender Linie, Schwiegereltern, Schwicgertindern und Geschwistern eine vom Bürgermeister
ober Ortsvorsteher beglaubigte Vollmacht. Das Amtsgericht tanu das persönliche Erscheinen des
Eigenthümers oder seines gesetzlichenVertreters anordnen.

ß. 39.

Das Amtsgericht kann die Befolgung der Ladung (§. 3?) und die Erfüllung der den
Geladenen in ß, 38 auferlegten Verpflichtungen unter Androhung von Geldstrafen bis 150 Mark
erzwingen.

8- 40.

Zur Eintragung des im Flurbuche Verzeichneten als Eigeuthümers genügt es, wenn er
1. entweder nachweist, daß er nach bisherigem Recht das Eigenthum erworben hat;
2. oder seinen Eigenthumsbcsitz durch ein Zeugniß des Gemeindevorstehers bescheinigt;
3. oder durch Urkunden, eidesstattlich abgegebene Versichenmgen von Zeugen oder sonst

glaubhaft macht, daß er allem oder unter Hinzurechnung der Besitzzeit seiner Rechts¬
vorgänger das Grundstück seit zehn Jahren ununterbrochen in Eigenthumsbesitz gehabt hat.

§. 41.

Wer in dem Flurbuche nicht als Eigenthümer verzeichnet ist, gilt rmter der Voraus¬
setzung des Z. 40 als berechtig!, in dem Grundbuche als Eigenthümer eingetragen zu werden,
wenn der in dem Flurbuche Verzeichnete oder dessen Rechtsnachfolger in einer öffentlichen oder
öffentlich beglaubigten Urkunde seine Einwilligung ertheilt hat.

Ist der Wohn- und Aufenthaltsort des im Flnrbuche Verzeichneten unbekannt oder ist
derselbe verstorben und sind seine Erben der Person oder dem Aufenthalt nach nicht bekannt, fo
sind dieselben zu einem Termin öffentlich zn laden. Wird ein Anspruch au das Grundstück nicht
angemeldet, so erfolgt die Eintragung nach der Vorschrift des ersten Absatzes ohne Einwilligung
der Geladenen.

s- 42.

Die Eintragung des Eigenthümers und der Belastungen erfolgt nach Ablauf der im
§. 43 vorgeschriebenen Frist, falls nicht entgegenstehende Ansprüche innerhalb dieser Frist ange¬
meldet worden sind. Ist letzteres geschehen, so kommt die Bestimmung des §, 49 zur
Anwendung.

§. 43.

Die nicht bereits nach ßß. 3? und 38 vorgeladenen und benachrichtigten Personen, welche
vermeinen, daß ihnen au einem Grundstücke das Eigenthum zustehe, sowie diejenigen Personen,
welche vermeinen, daß ihnen an dem Grundstück ein die Verfügung über dasselbe beschränkendes
Recht oder eine Hypothek oder irgend welche andere der Eintragung in dem Grnndbuche bedürfende
dingliche Rechte zustehen, haben ihre Ansprüche innerhalb sechs Monaten nach dem in § 4?
Absatz 1 erwähnten Tage bei dem Amtsgericht unter bestimmter katastermäßiger Bezeichnung des
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Grundstücks anzumelden. Ueber die Anmeldung hat das Amtsgericht dem Anmeldenden auf
Verlangen eine Bescheinigung zu ertheilen.

§. 44.

Diejenigen, welche in der Feit vom Beginn der im §. 43 vorgeschriebenen Frist bis
zu dem im §. 60 bestimmten Tage das Eigenthum oder ein in dem Grundbuch einzutragendes
dingliches Recht erworben haben, müssen dasselbe, falls die Anmeldung nicht bereits früher
erfolgt ist, binnen vierzehn Tagen nach dem im Z, 60 bezeichneten Tage anmelden,

8- 45.

Von der Verpflichtung zur Anmeldung sind diejenigen Berechtigten frei, welche der
Eigenthümer in Gemäßheit des §. 38 Nr. 4 vor Ablauf der Ansschlußfrist (8ß. 43, 44) dem
Amtsgerichte angemeldet hat.

8, 46.

Wer die ihm obliegende Anmeldung unterläßt, erleidet den Rechtsnachtheil, daß er sein
Recht gegen einen Dritten, welcher im redlichen Glauben an die Richtigkeit des Grundbuchs das
Grundstück oder Rechte an demselben erworben hat, nicht geltend machen kann und daß er sein
Vorzugsrecht gegenüber denjenigen, deren Rechte früher angemeldet und demnächst eingetragen
sind, verliert.

Sind Rechte auf Rückgängigmachung eines Eigenthumsüberganges nicht angemeldet
worden, so finden in Ansehung ihrer Wirksamkeit gegen Dritte die Bestimmungen des §. 6
Anwendung.

8- 47.

Sobald die nach den U. 37, 38 zu veranlassenden Vernehmungen und Ermittelungen
im Wesentlichen beendigt sind, bestimmt der Iustizmiuistcr durch eine in der Gesetzsammlung zu
veröffentlichende Verfügung den Tag, an welchem die in §. 43 vorgeschriebene Ausschlußfrist
beginnen soll.

Nachdem der Beginn der Ausschlußfrist angeordnet ist, hat das Amtsgericht die §8- 43
bis 46 innerhalb der Ausschlußfrist von 4 zu 4 Wochen durch das Amtsblatt und durch zwei
Zeitungen, von denen mindestens eine in dem Geltungsbereich des rheinischen Rechts erscheint,
wörtlich mit Angabe des Tages, an welchem die Ausschlußfrist abläuft, bekannt zu machen.

s- 48.

Wird vor der Anlegung des Grundbuchs dem Amtsgericht nachgewiesen, daß ein Zwangs-
versteigerungs- oder Vertheilungsverfahrcn beantragt oder eine Zustelluug auf Gruud des Artikel 2183
des bürgerlichen Gesetzbuchs erfolgt ist, so ist die Anlegung des Blattes für das Grundstück oder
die Aufnahme desfelben in den Artikel des Eigenthümeis auszusetzen.

Die Anlegung des Grundbuchs erfolgt, sobald das anhängige Verfahren erledigt ist,
im Falle des Zwangsversteigerungsverfahrens nach Ertheilung des Zuschlags, im Falle des Ver-
theilungsverfahrens nach Ertheilung der Zahlungsanweisungen.

Wird der in Absatz 1 vorgesehene Nachweis nach der Anlegung des Grundbuchs, aber
vor dem in ß. 60 bezeichneten Zeitpunkte geführt, so ist das von Amtswegen im Grundbuch zu
vermerken. In diesem Falle tritt der Tag nach Löschung des Vermerks an die Stelle des in
§. 60 bestimmten Tages.
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Vor der rechtskräftigen Entscheidung über angemeldete streitige Eigenthumsansprüche oder
das Eigenthum beschränkende Rechte darf das Blatt für das Grundstück im Grundbuch nicht
angelegt ober das Grundstück nicht in den Artikel des Eigenthümers aufgenommen werden. Wer
derartige Ansprüche ober Rechte gegen die Eintragung des gemäß der 88- 40, 41 Berechtigten
erhebt, hat innerhalb einer ihm von dem Amtsgericht zu bestimmenden Frist nachzuweisen, daß er
den Rechtsweg gegen den Berechtigten beschritten hat, widrigenfalls der Letztere als Eigenthümer
in da« Grundbuch eingetragen wird.

8- 50.

Die dinglichen Rechte werden nach der ihnen in Gemäßhcit des bisherigen Rechts
zukommenden Rangordnung eingetragen.

Wenn für einzutragende Rechte ein anderer Rang, als er sich aus dem Zeitpuutt der
Entstehung und bei Hypotheken aus dem Zeitpunkt der Eintragung ins Hypothekenregistcr ergiebt,
innerhalb der Ausschlußfrist (88- 43, 44) in Anspruch genommen worden ist, fo wird bei den
dadurch betroffenen Rechten vermerkt, daß die Feststellung der Rangordnung vorbehalten sei.
Die wegen Versäumung der Ausschlußfrist im Range zurücktretenden Rechte werden mit dein
Nauge hinter den früher angemeldeten Rechten eingetragen.

8- 51.

Den Hhpothekengläubigern steht frei, unter Einreichung der mit dem Einschreibungs-
vermerk versehenen Schuldurkunden die Ausfertigung von Hypothekenbriefen in Gemäßheit des
ß. 122 der Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872 zu beantrage».

8- 52.

Bei der Anlegung des Grundbuchblatts oder Artikels kann für ein angemeldetes Recht
eine Vormerkung eingetragen werden:

1. wenn das Recht in dem Hypothekenregister eingetragen oder die Entstehung sonst
glaubhaft gemacht ist, der Eigenthümer aber die Entstehung bestreitet;

2. wenn von dem Eigenthümer die Identität des Grundstücks bestritteu wird, dieselbe
aber durch Urkunden oder eidesstattliche Versicherungen von Zeuge» glaubhaft gemacht
worden ist.

8- 53.

Die Eintragung oder Vormerkung einer angemeldeten Hypothek kann nur auf eine
bestimmte Summe erfolgen.

Kommt eine Einigung unter den Betheiligten über einen bestimmten einzutragenden
Betrag nicht zu Stande, so erfolgt dessen Festsetzung durch den Prozeßrichter. Inzwischen ist
eine Vormerkung auf den höchsten von dem Hypothekengläubiger geforderten Betrag einzutragen.

§. 54.

Behauptet der Eigenthümer, daß ein augemeldetes Recht getilgt sei, ohne dies urkundlich
nachweisen zu können, so ist das Recht einzutragen, zugleich aber in der Spalte „Veränderungen"
die behauptete Tilgung, wenn sie glaubhaft gemacht ist, vorzumerken.
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8- 55.

Wegen einer Theilhypothek kann eine Vormerkung eingetragen werden.
Wird der Schuldner in Folge der Theilung als Alleiueigenthiimer eingetragen, jo ist

derselbe verpflichtet, die Umschreibung der Vormerkuug iu eine Hypothek zu bewilligen. Die
Hypothek steht den von allen Eigenthümern bewilligten Eintragungen, sowie den in der Theiluugö-
Urkunde für einen der übrigen Miteigentümer bewilligten und bei der Auflassung beantragten
Eintragungen im Range nach. Das NangverlMtniß ist bei der Eintragung des Eigenthümer»
einzutragen.

Fällt das Grundstück bei der Theilung dem Schuldner nicht zu, so ist der Gläubiger
gegenüber dem Eigenthümer des Grundstücks verpflichtet, die Löschung der Vormerkung zu
bewilligen.

s- 56.
Die erfolgte Anlegung von Grnudbuchblättern und Artikeln ist nach Anweisung des

Iustizministers öffentlich durch das Amtsblatt bekannt zu machen.

8. 57.

Bei Anlegung der Grundbuchblätter für die bereits bestehenden verliehenen Bergwerke
finden die Paragraphen 35 bis 56 entsprechende Anwendung.

An die Stelle der Abschrift des Flurbuchs treten dabei die von der zuständigen Berg¬
behörde zu liefernden Verzeichnisse der Bergwerke und ihrer Besitzer.

Auf diejenigen Bergwerke, welche nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes verliehen werden,
sind die eingeführten Gesetze nach Maßgabe der Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes sofort
anzuwenden.

8- 58.

Falls die Zusammenlegung von Grundstücken in Gemäßheit des Gesetzes, betreffend die
Zusammenlegung der Grundstücke im Geltungsgebiet des rheinischen Rechts, vom 24. Mai 1885
(Ges.-Samml. S, 156) vor Anlegung des Grundbuches stattfindet, hat die Anlegung des Grund¬
buches auf Ersuchen der Auseinandersetzungsbehörde schon vor Bestätigung des Rezesses auf Grund
des ausgeführten, endgültig festgestellten Anseinandersetzungsplanes und des danach berichtigten
Grundsteucrbuchs (ß. 2 des Gesetzes vom 26. Juni 1875, Ges-Samml. S. 325) zu erfolgen.

Dem Ersuchen der Auseinandersetzungsbchörde ist ein Auszug aus dem Auseinauder-
setzungsplane beizufügen, welcher die in ß, 4 des angezogenen Gesetzes vom 26. Juni 1875
erwähnten Bezeichnungen und Bescheinigungen enthält. Dieser Auszug ersetzt die nach §§. 40. 41
dieses Gesetzes erforderlichen Nachweife.

§. 59.

Die Verhandlungen, welche zur Eintragung der bisher erworbenen, rechtzeitig angemeldeten
Hypotheken- und Realrechte in dem neuanzulegendeu Grundbuche erforderlich find, sind tosteu-
und stempelfrci.

In Ansehung dieser Verhandlungen haben sich die Gerichte nach Maßgabe der Vorschriften
deö §. 87 des Ausführungsgesetzes zum deutschen Gerichtsverfafsungögesetze vom 24. April 1878
(Ges,-Samml. S. 230) Rechtöhülfe zu leisten.
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Vierter Abschnitt.

Schlußbestinmmngen.

§. 60.
Mit dem elften Tage nach der Ausgabe des die Bekanntmachung der Anlegung des

Grundbuchs enthaltenden Amtsblatts treten in Ansehung der in der Bekanntmachungbezeichneten
Grundstücke die Vorschriftender eingeführtenGesetze nach Maßgabe der Bestimmungendes gegen¬
wärtigen Gesetzes in Kraft.

In Ansehung der in Absatz 1 bezeichneten Grundstückeist von dem bezeichneten Tage
an die Einleitung eines Hypothetenreinigungsverfahrensausgeschlossen.

§. 61.
Dieses Gesetz tritt am .......... in Kraft.
Von diesem Tage ab ist ein jedes das Grundbuch führende Amtsgericht zuständig für

die Aufnahme und Beglaubigung einer Urkunde/ auf Grund deren eine Eintragung oder
Löschung in dem von ihm geführten Grundbuche in der Urkundeselbst beantragt wird.

Der nach Maßgabe des §. 59 ersuchte Nichter ist in gleichem Umfange wie der ersuchende
Richter zuständig.

Bei der Aufnahme und Beglaubigung der Urkundenfinden die Vorschriftender Artikel 15,
16, 17, 19, 24—31 der Verordnung und Tarordimng für die Notarien in den Nheinprovinzen
vom 25. April 1822 (Ges.-Samml. S. 109) mit Ausschluß der in diesen Bestimmungen
enthaltenen Strafandrohungeu entsprechende Anwendung. Der Zuziehung von Zeugen bedarf es
nur bei Verhandlungen mit taubstummen, blinden oder solchen Personen, welche die Verhandlung
nicht unterschreibenkönnen. An Stelle der Zuziehung der Zeugen genügt jedoch die Zuziehung
des Gerichtsschreibcrs. Auf den Gerichtsschreioerfindet die Vorschrift des Artikel 19, auf die
Zeugen finden die Vorschriften der Artikel 21, 22 der vorbezeichnetenVerordnung vom
25. April 1822 entsprechende Anwendung. Die Ausfertigung einer Verhandlung erfolgt nur
auf Antrag. Der Ausfertigungsvermerkist von dem Richter, unter Veidrückung des Gerichts-
fiegels, zu unterschreiben.

Die Kosten für die in Absatz 2 bezeichneten Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit
werden, insoweit nicht die zur Grnndbuchordnung erlassenen KostenbestimmungcnAnwendung
finden, nach dem beiliegendenKostentarif erhoben.

Urkundlich lc.
Gegeben , den
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Anlage.

Kostentarif.

Die Kosten für die in ß. 62 des Entwurfs bezeichneten Handlungen der freiwilligen
Gerichtsbarkeitwerden unter Anwendungder Bestimmungendes Ausführungsgesetzeszum deutscheu
Oerichtstostengesetze vom 10. März 1879 (Ges.-Samml. S. 145) und des Gesetzes vom 21. März
1882 (Ges.-Samml. S. 129) nach Maßgabe der nachstehenden Vorschriftenerhoben.

Vorbemerkung.

Bei Berechnung der Kosten uach den Sätzen des Tarifs,, welche für Beträge von je 3,
30, 75, 150, 300, 600, 1500, 3000 und 6000 M. bestimmt sind, werden auch für die nur
angefangenenBeträge die vollen Sätze berechnet.

ß. 1. (Art. 15 d. G. v. 9. Mai 1854.)
Für die bloße Auf« oder Annahme von Gesuchenwegen Vornahme von Beglaubigungen

oder Verlautbarung von Verträgen und einseitigen Willenserklärungen wird nicht besonders
liquidirt. Wird aber das Gesuch als unzulässig zurückgewiesen oder nach der Ansetzung eines
Termins zurückgenommen oder wegen des Ausbleibens eines Interessenten ein Termin als zurück¬
genommenerachtet, so werden erhoben:

1. von dem Betrage bis zu 300 M. von je 30 M. 25 Pf., jedoch nicht unter 50 Pf.;
2. von dem Mehrbetrage bis zu 600 M. von je 30 M. 15 Pf.;
3. von dem Mehrbeträge von je 150 M. 25 Pf., bis zu einem höchsten Satze von 12 M.

ß. 2. (§. 16 d. Tarifs Art. 16 Nr. 1 d. G. v. 9. Mai 1854.)
Für die Aufnahme und Ausfertigung aller einseitigen Erkläruugeu, aller Akte, iu welche»

nur vou Seiten einer Partei die Uebernahme von Verbindlichkeitenausgesprochenwird, ohne
Unterschied, ob solche Erklärungen nur von einzelnenPersonen oder mehreren als Theiluehmern
abgegebenwerden, und ob die dem anderen Theile gemachten Zugeständnisse in demselben Akte
acceptirt sind oder nicht, sowie überhaupt für alle Akte und die auf Grund derselben zu ertheilenden
Ausfertigungen oder Atteste, insofern nicht für einzelneunten besondere Bestimmungen getroffen
sind, ist zu erheben:

1. bei Beträgen bis zu 3 M. einschließlich ........— M. 25 Pf.;
2. bei Beträgen bis zu 15 M. einschließlich ........— „ 50 „
3. von dem Betrage bis zu 300 M. inkl. von je 75 M.....— ,, ?5 „
4. von dem Mehrbetrage bis zu 600 M. von je 150 M.....— „ 50 „
5. von dem Mehrbetrage bis zu 1500 M. von je 300 M. ... ^ „ 50 „
6. von dem Mehrbetrage bis zu 3000 M. zusätzlich ......1 „ 50 „
?. von dem Mehrbetrage bis zu 15 000 M. von je 3000 M. . . 1 „ 50 .,
8. von dem Mehrbeträge bis zu 30 000 M. zusätzlich .....3 „ — „
9. von dem Mehrbetrage bis zu 60 000 M. zusätzlich.....3 „ — „

10. bei Objekten über 60 000 M. zusätzlich noch .......6 „ — „
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ß. 3. (8. 1? des Tarifs.)
Diese Satze werden auch dann erhoben, wenn die Contrahenten sich zu dem Inhalte

eines schriftlichabgefaßten Vertrages bekennen, ohne Unterschied, ob dieser ein einseitiger oder
mehrseitigerund ob die Erklärung nur von dem einen oder von beiden Theilen erfolgt.

ß. 4. (ß. 9 b. G. v. 8. März 1880.)
Die Gebühren für die Beglaubigung von Unterschriften werden in allen Fällen nach

Maßgabe des §. 8 Nr. 3 des Kostentarifs für Grundbuchsachen,Beilage zur Grundbuchorduuug
vom 5. Mai 1872, erhoben.

§. 5. (§. 19 des Tarifs.)
Wenn bei einem einseitigenVertrage zugleich eine accessorische Verbindlichkeit eines

Dritten, z. B. Bürgschaft, instrumentirt wird, so werden die Sätze §. 2 um die Hälfte erhöht.

8- 6. (§. 20 deö Tarifs.)
Für die Aufnahme und Ausfertigung solcher Verträge, in welchen zwei oder mehrere

Personen gegenseitige Verbindlichkeitenübernehmen, wird das Doppelte der Sätze ß. 2 erhoben.

ß. 7. (ß. 21 des Tarifs Art. 16, 2 d. G. v. 9. Mai 1854.)
Für ergänzendenachträglicheErklärungen der Contrahenten,welche für sich kein besonderes

Geschäftbilden, und für die Aufnahme eines besonderen Aktes, durch welche einzelneTeil¬
nehmer ihre Zustimmung zu einer bei derselben Behörde aufgenommenenErklärung verlautbareu,
kommtdie Hälfte der Sätze §. 2 zur Hebung, jedoch nicht unter 50 Pf.

Der volle Satz §. 2 wird erhoben, wenn die nachträgliche Zustimmung zu einer Erklärung
vor einer anderen Behörde, als derjenigen, welche dieselbeaufgenommenhat, Verlautbart wird,
oder wenn auf Antrag der Partei eine gerichtlicheAufforderung, die Zustimmung zu erklären,
vorangegangen ist.

§. 8. (§. 24 des Tarifs.)
1. Neben den vorstehenden in §§. 2 bis 7 bezeichneten Gebühren wird noch der Betrag

der nach den Bestimmungen des Stempelgesctzeszu entrichtendenStempclabgabe (Fixwerth bezw.
Ausfertigungsstempel)erhoben.

2. Wenn auf die Ausfertigung einer Verhandlung verzichtetwird, so kommendennoch
die vollen Sätze der in den §§. 2 bis 7 bestimmtenGebühren zur Anwendung.

3. Wenn ein Alt auf, Antrag der Parteien oder wegen der Natur des Geschäfts außer¬
halb der Gerichtsstelle,aber doch am Orte des Gerichts, jedoch in einer nicht über zwei Kilometer
betragende»Entfernung von demselbenvorgenommen wird, so tritt der Gebühr für den Akt die
Hälfte der Sätze §. 2 oder §. 6 hinzu. Kann das Geschäftan einem Tage nicht beendigt werden,
so wird der Zusatz für jeden Tag erhoben, welcherzur Aufnahme der Verhandlungen außerhalb
der Gerichtsstclle erforderlich war, jedoch nach Maßgabe des auf die mehreren Tage zu »er¬
theilendenWerths des Objekts.

4. Beträgt die Entfernung über zwei Kilometer,so werden neben den Gebühren nur die
Tagegelder und Reisekosten der Gerichtsbeamten (§. 79, Nr. 5 d. D. G.-K.-G.) erhoben, insofern
diese die Zuschlagsgebühr(Nr. 3) übersteigen,andernfalls diese.
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Begründung zu dem Entwurf eines Gesetzes
über

das Grundbuchwesen und die Zwangsvollstreckung in das unbeweglicheVermögen
im Geltungsbereich des rheinischenRechts.

Die seit mehr als fünfzig Jahren fortlaufend versuchte Reform des rheinischen Hypotheken¬
rechts war zunächst in der Richtung in Aussicht genommen, daß die Gruudsteuermutterrollezu
einem Ersatz für das Grundbuch eingerichtet werden sollte. Diese Absicht mußte indessen wegen
der bei der Durchführung zu erwartenden großen Kostenlast aufgegeben werden. Darauf wurde
die Reform — unter Abstandnahme von einer Anlehnung an das altprcußischeHypotheken»
system — durch Aufstellungbesonderer Hypothekeugesetzeerstrebt. Ein gleichartigesVorgehen hat
in Belgien und Frankreich zu Verbesserungendes französischen Hypothekensystemsgeführt. Auch
die für den Bezirk des ehemaligenAppellationsgcrichtshofesin Köln in dieser Richtung gemachten
Vorschläge, namentlich ein von dem damaligen AppellationsgerichtsrathPeter Reichenspergerim
Jahre 1851 ausgearbeiteter Entwurf, fanden in weiten Kreisen Anerkennungund Beifall; die
Durchführung der vorgeschlagenen, nach der damaligenRechtslage als sehr erwünscht sich darstellenden
Reformen scheiterte aber an verschiedenen Bedenken und namentlich daran, daß eine Reform des
rheinischen Hypothekenrechtsohne gleichzeitige Umgestaltung des ganzen Systems des rheinischen
bürgerlichenGesetzbuchsals zu gewagt erachtet wurde. Durch dieses Scheitern wurde aber die
Aeußerung fernerer Wünsche nach einer rheinischenHypothckenreformin keiner Weife zurück¬
gebrängt und es wurde» diese Wünsche in der Sitzung des Hauses der Abgeordneten vom
17. Februar 1883 von Seiten des Abgeordnetenfür Köln, von Kesseler, schließlich in die Anfrage
zusammengefaßt:

ob es in der Absicht der Königlichen Staatsregierung liege, bald und schon vor
Publikation des in der Bearbeitung begriffenenCivilrechtsbuchseine neue Hypotheten-
orbnung für den Geltungsbezirkdes rheinischen Civilrechts vorzulegen?

Als Ergebniß der daraufhin von Neuem veranlaßtenVorarbeiten ist durch Erlaß des Gesetzes
vom 20. Mai 1885 (Ges.-Samml. S. 139) die Reform in der Weise in Angriff genommen, daß
durch Uebergangsbestimmungendie Einführung des Grundbuchs im Geltungsbereichdes rheinische,,
Rechts vorbereitet werden soll. In der Begründung zu diesem, Gesetze ist ausgesprochen:

Es erscheintangezeigt, bei Zeiten den Uebelgang zu dem Grundbuchsystemvorzu¬
bereiten, aber auch sich zunächst auf diese Vorbereitung zu beschränke,,. Eine solche
Beschränkung gewährt den Vortheil, daß tiefere Eingriffe in das System des
rheinischen Rechts, durch welches dieses in seinem Zusammenhange gestört werden
würde, vermiedenwerden können. Von einer solchen Umgestaltungdes Systems mnß
schon mit Rücksicht auf das in Aussichtstehende deutsche bürgerliche Gesetzbuch Abstand
genommenwerden.
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Hierdurch erscheint der für die weiter erforderlichen Reformen des rheinischen Hypotheken«
rechts einzuschlagende Weg vorgezeichnet, da sowohl die grundlegenden Vorschriften des Gesetzes,
als auch die in der Begründung enthaltenen Ausführungen in den Kreisen der Betheiligten An¬
erkennung gefunden und sich auch, soweit es übersehen werden kann, bewährt haben.

Durch die Bestimmungen des erwähnten Gesetzes, welches am 1. Juli 1885 Geltung
erlangt hat, ist namentlich in Aussicht genommen, innerhalb eines Jahres sämmtliche still¬
schweigenden Hypotheken zu beseitigen, die hauptsächlichsten nicht erkennbaren Resiliationsrechte
erkennbar zu machen, innerhalb zehn Jahren auch sämmtliche General-Inskriptionen zu beseitigen
und, nach Möglichkeit, auf Uebereinstimmung zwischen den Rechtsgeschäften des Immobiliarverkehrs
und dem Kataster hinzuwirken. Trotzdem hiernach der Eintritt der durch das Gesetz zu erzielenden
Erfolge erst nach Ablauf eines gewissen Zeitraums erwartet werden konnte, wurde bereits in der
Sitzung des Hauses der Abgeordneten vom 11. Februar 1886, nachdem also das erlassene Gesetz
wenig über ein halbes Jahr in Wirksamkeit gewesen war, an die Negierung das ausdrückliche
Ersuchen gestellt, „in der Rheinprovinz mit der Einführung der Orundbuchordnung so bald als
möglich vorgehen zu wollen" («onk. stenographische Berichte des Abgeordnetenhauses S. 495). Die
Wirkungen des neuen Gesetzes ließen sich damals noch nach keiner Richtung hin auch nur annähernd
übersehen; das Ersuchen mußle deshalb ablehnend beantwortet werben und es wurde in der
Antwort namentlich auch hervorgehoben, daß die von den Bestimmungen des Gesetzes zu erhoffenden
Wirkungen in ihrem vollen Umfange erst nach Ablauf vou zehn Jahren eingetreten sein könnten.
Gegen Ende des Jahres 1886 traten aber von Neuem an die Regierung Wüuschc heran um als-
baldige, wenigstens bezirksweiseEinführung des Grundbuchs in dem Geltungsbereich des rheinischen
Rechts. Schon der Hinweis darauf, daß diejenigen Wirkungen des Gesetzes vom 20. Mai 1885,
welche innerhalb des ersten Jahres seiner Geltung, also mit dem 1. Juli 1886, sich vollzogen
haben müssen, für die Kläruug der rheinischen Immobiliarvcrhältnisse von hoher Bedeutung seien,
erschien bcachtcnswerth. Außerdem führten die vorgelegten Erörterungen der Organe der Provinzial-
Verwaltung, sowie der rheinischen Bezirksregierungcn zu der Annahme, daß nach den thatsächlichen
Verhältnissen eine nähere Prüfung der Frage, ob mit der gewünschten alsbaldigen bezirksweise»
Einführung des Grundbuchs vorzugehen sein möchte, allerdings geboten sei. Diese Prüfung ist
inzwischen vorgenommen und hat zu dem Ergebniß geführt, daß die sämmtlichen betheiligten
Herren Ressortminister, die fünf rheinischen Regierungen, die General-Commission in Düsseldorf,
die rheinischen Eisenbahndircktionen, der Landcs-Dircktor der Nheinprovinz, der Direktor der
Prouinzial-Hülfskasse, das Oberlandcsgericht in Köln, der Oberstaatsanwalt daselbst und acht der
rheinischen Landgerichte die angestrebte Reform als ausführbar erachtet und zum größten Theil
nicht nur warm befürwortet, sondern geradezu für dringend erklärt haben. Nur ein rheinifches
Landgericht, sowie der Vorstand der Anwaltskammcr in Köln nnd der Vorstand des Vereins für
das Notariat in Rheinpreußcn haben sich gegen Vornahme der Reform ausgesprochen. Nachdem
auf Grund der eingegangenen Aeußerungen und erstatteten Gutachten die erforderlich erscheinenden
Bestimmungen vorläufig zusammengestellt worden waren, sind dieselben mit Vcrtrauenspcrsoucn
aus dem Geltungsbereich des rbeinischen Rechts eingehend durchberatheu worden und es ist darauf
»ach Maßgabe des Ergebnisses dieser Verathungen der vorliegende Gesetzentwurf aufgestellt.

Die vou allgemeinen Gesichtspunkten aus gegen Inangriffnahme der angeregten Reform
erhobenen Bedenken lassen sich dahin zusammenfassen, daß hierin ein unbegründetes Abgehen von dem
bei Erlaß des Gesetzes vom 20. Mai 1885 für die weitere Gesetzgebung vorgezeichneten Wege liegen
würde nnd daß die Einrichtung des Grundbuchs in dem Geltungsbereich des rheinischen Rechts ohne
eine durchgreifende Aenderung des Systems des Civilrechts nicht durchführbar sei.
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Beide Bedenken greifen so vielfach in einander, daß ihre Erörterung zweckmäßig gemeinfam
vorzunehmen ist.

Die bezirksweise Einführung des Grundbuchs soll i» der Art erfolgen, daß mit Vollendung
der betreffenden Arbeiten für einen bestimmten Bezirk alle in das Grundbuch aufgenommenen
Grundstücke in Zukunft den Bestimmungen der einzuführenden Gesetze nach Maßgabe der Vor¬
schriften des vorliegenden Entwurfs unterliegen. Bei der mannigfachen Verschiedenheit des neu
einzuführenden Rechts von dem zur Zeit geltenden rheinifchen Civilrecht müssen sich einschneidende
Wirkungen auf das Nechtsleben geltend machen, soweit Grundstücke, welche in das Grundbuch
aufgenommen sind, in Frage kommen. Diefe unvermeidliche Folge der angestrebten Reform
wird in ihrer Bedeutung einer Aenderung des Systems des Civilrechts in feiner Anwendung auf
Immobilien, welche in das Grundbuch aufgenommen sind, im Wesentlichen gleichstehen. Dadurch
kann es sich aber nicht rechtfertigen, allgemein von einer Aenderung oder Umgestaltung des
Systems des rheinischen Civilrechts zu sprechen. Dieses bleibt für das gesmnmte übrige Nechts¬
leben, also namentlich auch, soweit Grundstücke, welche dem Grundbuchrechl nicht unterliegen, in
Frage kommen, unverändert in Geltung. Eine allgemeine, das gesammte Rechtsleben ergreifende
Aenderung oder Umgestaltung des rheinifchen Civilrechts ist, soweit thunlich, bei Erlaß des
Gesetzes vom 20. Mai 1885 vermieden und soll auch bei Durchführung der jetzt in Frage
stehenden Reform vermieden werden. Ein abweichendes Vorgehen würde mit der Rücklicht auf
das deutsche bürgerliche Gesetzbuch nicht vereinbar sein. Daß dieses eine Umgestaltung des
Systems des rheinischen Civilrechts durchführen wird, ist als feststehend zu erachten. Es muß
daher geprüft werden, ob mit Rücksicht hierauf die als Folge der Einführung des Grundbuch-
wefens unvermeidlich sich ergebenden Eingriffe in das Nechtsleben bedenklich erscheinen.

Darüber besteht kein Zweifel, daß in das allgemeine Gefetzbuch das Grundbuchrecht
aufgenommen werden wird und zwar unter Beibehaltung der in dem größten Theil der preußischen
Monarchie für das Grundbuchrechl maßgebenden Grundsätze. Dieses Grundbuchrecht kann nur
da thatsächlich in Wirksamkeit treten, wo das Grundbuch angelegt ist. Für alle Bezirke, für
welche ein Grundbuch noch nicht angelegt ist, muß beim Inkrafttreten des deutschen bürgerlichen
Gesetzbuchs ein Zwischenrecht eingeführt werden, welches demnächst nach vollendeter Anlegung des
Grundbuchs durch das Neichscivilrecht ersetzt werden wird. Wenn die Gegner der gegenwärtig
angeregten Reform die Ansicht aufstellen, durch das deutsche bürgerliche Gesetzbuch, dessen Inkraft¬
treten sie binnen verhältnihmäßig kurzer Zeit erwarten, werde im ganzen Reich gleichzeitig auch
ein einheitliches Immobiliarrecht zur Durchführung gelangen, fo beruht diese Ansicht, wie gezeigt,
auf einer nicht zutreffenden Voraussetzung. Alle Bezirke, welche sich nicht durch Anlegung des
Grundbuchs auf das Inkrafttreten des Gefetzbuchs vorbereitet haben, können vor der Einführung
eines Zwifchenrechts nicht bewahrt bleiben.

Es fragt sich, ob diese Zwischenperiode zweckmäßig, soweit thunlich, vor dem Inkraft¬
treten des Gefetzbuchs durchzumachen ist, oder ob es sich empfiehlt, mit der Reform bis zur
Einführung des letzteren zu warten. Den ersteren Weg schlägt der vorliegende Entwurf ein. Nach
demselben sollen die preußischen Grundbuchgcsetze bezirksweise eingeführt werden, was für jeden
einzelnen Bezirk mit der Vollendung der Anlegung des Grundbuchs die Einführung eines Rechts¬
zustandes zur Folge hat, welcher seiner Zeit dem Neichscivilrecht weichen muh. Ueberwiegende
Gründe sprechen dafür, diese Alternative zu wählen. Ob die in dem einen wie in dem andern

Fall unvermeidliche Wandlung des Rechts für die Netheiligten bei sofortiger Inangriffnahme der
Reform oder bei Hinausschieben derselben empfindlicher sein dürfte, mag dahingestellt bleiben,
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Für das alsbaldige Vorgehen spricht zunächst, daß eine erhebliche Anzahl von Bezirken das Grund¬
buch, dessen Bestehen überall, wo es eingerichtetist, als Segen empfunden wird, früher erhält.
In diefen Bezirken wird ferner das gesummteNeichscivilrecht mit der Einführung des Gesetzbuchs
sofort in Kraft treten, fo daß die Rücksicht auf die anzustrebendeNechtseinheitin hohem Maße
auf baldigen Beginn der erforderlichenVorarbeiten hinweist. Endlich fällt auch erheblich ins
Gewicht, daß beim Hinausschiebendieser Vorarbeiten der Geltungsbereichdes rheinischenRechts
das in dem deutschen bürgerlichen Gesetzbuchenthaltene Grundbuchrecht völlig unvorbereitet
empfangen würde, so daß das Schaffen der für die Anlegung des Grundbuchs erforderlichen
Organisation gleichzeitigmit der Einarbeitung in das System und die einzelnen Bestimmungen
des Gesetzbuchsdurchgeführt werden müßte, was unzweifelhaft mit fehr große» Schwierigkeiten
verbunden fein würde. Wird dagegen in naher Zeit mit der Anlegung des Grundbuchsbegonnen,
fo läßt sich erwarten, daß bei dem Inkrafttreten des Gefetzbuchs, wenn auch auf die Vollendung
der Arbeit bis zu diesemZeitpunkt vielleicht nicht gehofft werden kann, in allen betheiligten
Ressorts geschulte Beamte und ebenso Berather der Vetheiligten, welche sich in die Materie voll¬
ständig eingearbeitethaben, vorhanden sein werden, so daß an ungestörter schleuniger Durchführung
der Grundbuchanlegungnicht zu zweifeln fein wird.

In dein Vorstehenden ist ausdrücklich hervorgehoben, daß die Einführung der Grund¬
buchgesetze von einschneidender Wirkung auf das Nechtslebcn sein muß uud zugleich angedeutet,
daß die Anschauung,hierin liege eine durchgreifende Aenderung des Systems des rheinischen Ciuil-
rechts, nur in sehr bedingter Weise als zutreffend anerkannt werden könne. Diese Anschauung
wird hauptsächlichdurch deu Hinweis auf die für die Auflösung von Rechtsverhältnissengeltenden
Vorschriftenbegründet. Es ist richtig, daß in allen Fällen der Auflösung oder Nichtigkeiteines
Rechtsverhältnisses, bei unstatthafter Benachtheiligung von Vorbehaltserben, sowie überhaupt in
fast allen Fällen, wo nach dem Recht ein Anfpruch auf Rückgängigmachungdes Eigenthums
begründet ist, das Eigenthum von Grundstücken in die frühere Hand bezw. an die Erben mit
derart rückwirkenderKraft zurückfällt, daß alle etwa in der Zwischenzeit von Dritten au den
Grundstückenerworbenen Rechte erlöschen. Es ist ferner richtig, daß diefer Grundsatz zufolge der
Einführung des GrundbuchrechtsEinschränkungenerleiden muß; es geht aber zu weit, wenn von
einer Beseitigung dieses Grundsatzes gesprochen wird. Zuuächst ist darauf hinzuweisen, daß der
Grundsatz gegenüber den ursprünglichen Erwerbern und bezw. ihren Erben und gegenüber allen
denjenigen, welche unentgeltlichRechte an den betreffendeilGrundstückenerworben haben, unver¬
ändert in Kraft bleibt. Ferner ist es statthaft, das Recht auf Rückgängigmachungdes Eigenthums
durch Eintragung im Grundbuch kenntlich zu machen und dadurch auch Dritten gegenüber mit
voller Wirkung zu wahren. In der überwiegendenMehrzahl aller im Verkehr vorkommenden
Fälle ist aber eine derartige Wahrung des Rechts fehr wohl ausführbar, fo daß es im Interesse
der Sicherheit des Verkehrs durchaus billig erscheint, wenn in diesen Fällen die Durchführung
des Rechts gegen Dritte demjenigenverfagt wird, der die Erwirkung der Eintragung unterlassen
hat. Allerdings giebt es Fälle, in welchen die Eintragung seitens der Berechtigten nicht wohl
erwirkt werden kann, z. V. wenn Eltern durch Schenkung von Grundstückenan eins ihrer .Kinder
den Vorbehalt der übrigen verletzen,oder wenn es sich nicht um eine Rückgängigmachung,sondern
um den Rücksall des Eigenthums von Rechtswegen handelt, wie z. B. wenn einen: kinderlose»
Schenkgeberoder von einer kinderlosenSchenkgeberin demnächst ein eheliches Kind geboren wird.
In solchen Fällen kann, wenn zur Zeit des Widerrufs die geschenkten Grundstückean gutgläubige
Dritte gegen Entgelt veräußert oder zu deren Gunsten belastet sind, und wenn zugleich der Ve-
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schenkte zu einer Ersatzleistung nicht im Stande ist, eine Schädigung der Vorbehallserben bezw.
Kinder eintreten. Es wird aber mit dem Gutachten des Oberlandesgerichtsanzunehmensein, daß
in derartigen Fällen der Schutz, welchen das Grundbuchrecht den gutgläubigen Dritten gewährt,
dem richtigen Nechtsgefühldurchaus entspricht,und es wird daher aus einer derartigen Confeguenz
der Grnndbuchgesetze ein Argument gegen deren Einführung nicht hergeleitetwerden können.

Die mit Rücksichtauf die Aenderung des Nechtssystemsgegen die jetzt vorgeschlagene
Reform erhobenen Bedenkenhaben fomit nicht dasjenige Gewicht, welches ihnen von den Gegnern
beigelegtwird. MöglicherWeise hat die oben wörtlich mitgetheilte und von den Gegnern vielfach
herangezogeneStelle aus der Begründung zu dem Entwurf des Gesetzes vom 20. Mai 1885 zu
einer nicht zutreffenden Auffassung der Bedeutung der bei einer Reform des Immobiliarrechls
unvermeidlichenEingriffe in das Civilrecht Anlaß gegeben. Vor Erlaß des erwähnten Gesetzes
nnd noch während der Vorarbeiten zu demselbenwurde theilweisedie sofortige unvermittelte Ein¬
führung des Grundbuchrechts und anderntheils, wie sich ans der wiedergegcbenenAnfrage des
Abgeordneten von Kesseler ergiebt, die Schaffung eines befonderen rheinischen Immobiliarrechls
gewünscht. Die herangezogenenSätze der Begründung hatten hauptsächlichden Zweck, diesen
Wünschen entgegen zu treten, weil dieselben als unerfüllbar erachtet werden mußten. Daß die
sofortige unvermittelte Einführung des Grundbuchs außer dem Bereich der Möglichkeitgelegen
hätte, bedarf einer weiterenAusführung nicht. Aber auch der Schaffung eines befonderen rheinifchen
Immobiliarrechls durfte nicht näher getreten werden. Die Wünfche derjenigen, welche sich auf
die Vorbereitung für das Grundbuch nicht beschränken wollten, waren ganz bestimmt dahin ge¬
richtet, einen vorläufige,! Ersatz für das Grundbuch zu fchaffen. Eine in dieser Richtung sich
bewegendeReform hätte, falls ihr irgendwie ein Erfolg gesichert werden sollte, eine durchgreifende
Umgestaltung des gesammtenrheinischen Eivilrcchtssystemsvornehmen müssen. Dieses abgeänderte
Recht würde nur bis zum Erlaß des deutscheu bürgerlichen Gesetzbuchs haben in Geltung bleiben
können. Mit dem Inkrafttreten diefcs Gesetzbuchs,welches das Grundbuchrecht enthalten wird,
hätte in dein Geltungsbereich des rheinischem Rechts, da dort Grundbücher nicht vorhanden sind,
vorerst ein Zwischenrecht maßgebend bleiben und demnächsterst nach und nach bezirksweise je nach
dem Fortschreiten der Grundbuchreguliruugdas Neichscivilrechtzur Geltung gelangen können. Es
hätte also bei dieser Art des Vorgehens eine dreifache Wandlung des Rechts in Aussicht genommen
werden müssen, eine Eventualität, welchermit aller Entschiedenheitentgegengetretenwerden mutzte.
Hiernach ist die Behauptung, daß die gegenwärtigen Neformvorfchlägeein Abweichenvon dem
in der Begründung zu dem Gesetze vom 20. Mai 1885 vorgczeichneten Wege der Gesetzgebung
enthalten, schon an sich nicht zutresfeud. Außerdem ist die ferner vertretene Auffassung,daß das
Gesetz von 1885 nach seiner ganzen Anlage den Ablauf eines zehnjährigen Zeitraums als Vor¬
bedingung für die Anlage des Grundbuchs voraussetze, nicht begründet Bei der Mehrzahl der¬
jenigen, welche an dem Zustandekommendes Gesetzes mitgearbeitet haben, mag die Ansichtvorge¬
herrscht haben, daß vor weiteren Schritten zunächst der Ablauf eines zehnjährigen Zeitraums
abzuwarten sei; als eine nothwendigeVorbedingung ist dies aber von keiner Seite aufgestellt, es
ist im Gegentheil auch die Ansicht vertreten worden, daß möglicherweise unter günstigen Verhält¬
nissen mit der Anlegung des Grundbuchs schon früher vorgegangen werden könne. Derartige
günstige Verhältnisse liegen, nach dein Ergebniß der stattgehabten Prüfung, zur Zeit bereits vor.
Die Aeußerungen der Regieningen und der fämmtlichenLandgerichtestimmen darin überein, daß
in allen Bezirken die Immobiliarverhältnisse zu einem nicht geringen Theil derart geklärt sind,
daß die Grundbuchanleguugauf befondereerhebliche Schwierigkeitennicht stoßen kann. Außerdem
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ergeben die Berichte, daß in denjenigen Gegenden, in welchen minderwerthiger Grundbesitzstark
parzellirt ist, die alsbaldige Inangriffnahme der Grundbuchregulirung dringend erscheint,weil dort
die bezüglich der Übertragung und Zutheilnng von Grnndeigenthum in dein Gesetze vom 20. Mai
1883 gegebenen Vorschriften der hohen Kosten wegen nicht beobachtet werden und in Folge dessen
durch häufigesVorkommen ungültiger Rechtsgeschäfte eine bedauerliche Nechtsunsicherheit erzeugt wird.
Ferner werden da, wo das Kataster mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt,im Falle der Erneuerung
unzutreffende Hypotheken-Inskriptionendauernd erhalten, weil erfahrungsgemäß, wenn die ursprüng¬
liche Einschreibungüberhaupt die Bezeichnungder belasteten Grundstückenach dem Kataster enthält,
die Erneuerungen, welche nach dem Gesetz durch den Ablauf von zehn Jahren nicht mehr erlöschen,
ohne Beibringung eines neuen Katasterauszugs erfolgen. Auch bei den nach dem Inkrafttreten des
Gesetzes bewirkten Einschreibungenbleibt, wenn demnächst auf Grund einer Neuvermessungeine
Aenderung der Katasterbezeichnungeneintritt, diese Verschiedenheit zwischen den Hypothekenregistern
und den Katastern dauernd bestehen, weil jene Einschreibungen einer Erneuerung nicht mehr be¬
dürfen. Zu diesen Gründen tritt noch die Erwägung, daß auch mit Rücksicht auf die Zusammen¬
legungen von Grundstückenin Gemäßheit des Gesetzes vom 2ä. Mai 1883 (Ges.-Samml. S. 156)
die schleunige Einführung des Grundbuchrechtsnothwendig ist, weil die segensreichenWirkungen
einer Zusammenlegungnur dann als gesichert gelten können, wenn sich die Anlegung des Grund¬
buchs unmittelbar an die Zusammenlegung anschließt.

Hiernach lassen sich die Gründe, aus welchen die alsbaldige Anlegung des Grundbuchs
nicht nur als wünschenswerth,sondern auch als dringend bezeichnet werden muß, dahin zusammen¬
fassen, daß nur auf diesem Wege bezüglich des geringwerthigen, der Besserung der Verhältnisse
am meisten bedürftigen Grundbesitzes einer weiteren Verdunkelung, welche fönst unvermeidlich
eintreten muß, vorgebeugt werden kann und daß erhebliche öffentliche Interessen die Einführung
des Grundbuchs erheischen. Neumessungenund Zusammenlegungenerfordern einen so bedeutenden
Aufwand an Arbeitskraft und (Md, daß auf die Sicherung des vollen Erfolges dieser Maßnahmen
Bedacht genommen werden muß. Von den Eisenbahnbehörden,von der Provinzial-Verwaltung
und von den Regierungen als Forstbehörden wird bezeugt, daß die derzeitigen Vorschriften des
rheinifchenRechts für den Parzellenankauf zur Anlage von Eifenbahnen und Wegen, fowie zur
Arrondirung der Forsten kaum überwindlichcHemmnissebieten, welche nur durch Einführung des
Grundbuchs beseitigt werden können. Wenn es hiernach feststeht, daß bezüglich des Erwerbes
kleiner, geringwertiger Parzellen selbst Behörden kaum in der Lage sind, die Vorschriften des
bestehenden Rechts völlig ordnungsmäßig zu beobachten, fo kann ohne weitere Untersuchungange¬
nommen werden, daß Privatpersonen unter gleichartigen Umständen von Beobachtung dieser
Vorschriften einfach absehen und auf eine rechtsbeständige Regelungihrer Verhältnisseverzichten werden.

Zuni Zweck der angestrebtenReform soll die erprobte altpreuhischeGrundbuchgesetzgebung
in dem Geltungsbereichdes rheinischen Rechts eingeführt werden. Demgegenüberist verschiedentlich
der Erlaß eines codifizirten Gesetzes über das Immobiliarrecht gefordert worden. Insoweit diese
Forderung auf den Erlaß eines von dem preußischen Grundbuchrechtabweichenden Gesetzes gerichtet
sein sollte, muß dieselbe unter Hinweis auf frühere Ausführungen als unerfüllbar bezeichnet
werden.- Und selbst wenn auch nur die Zusammenfassung der sämmtlichen zur Zeit in den alten
Provinzen der Monarchie bezüglichdes Grundbuchwesens geltenden Vorschriften mit den noth¬
wendigenAbänderungs- und Erganzungsbestimmungen in ein neues Gesetz erstrebt werden sollte,
so tonnte das im Interesse der Rechtseinheit nicht in Aussicht genommen werden, weil sich auch
eine solche Kodifikation als Erlaß eines neuen Gesetzes darstellen würde. Ob in dem Gcltungs-
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bereiche eines derartigen besonderen Gesetzesdie Ergebnisse der bisherigen Rechtsprechung in
Grundbuchsachen in erwünschter Weise zur Anerkennung gelangen würde,,, mußte zum mindestens
als zweifelhaft erachtet werden. Jedenfalls würde einem solchenGesetze, da es nur in einem
OberlandesgerichtsbezirkeGeltung haben würde, nach §,511 der Civil-Prozeßurdnung der die
Rechtseinheitwahrende Schutz, welchen das Rechtsmittel der Revision bietet, versagt bleiben. In
den wichtigen Angelegenheitendes Gruudbuchrechtsund der Zwangsvollstreckungin das unbeweg¬
liche Vermögen muß aber unbedingt Vorsorge getroffen werden, daß eine verschiedenartige
Entwickelung der Rechtsprechungansgcschlossenist. Insoweit aber die Forderung nur darauf
gerichtet ist, daß die preußischen Grundbuchgcsetze, unter Berücksichtigungder im Laufe der Zeit
eingetretenenAenderungen in übersichtlicher Form znr Kenntniß der Betheiligten gebracht werden
füllen, wird dem Wunsche Rechnung getragen werden können. Eine Zusammenstellung der
sämmtlichen zur Ginführung gelangenden Bestimmungen wird in amtlichem Austrage gefertigt
und in geeigneter Form veröffentlichtwerden, so daß Jedermann in der Lage sein wird, sich
über das geltende Recht die erforderlicheBelehrung zu verschaffen. Wenn somit ein neues
besonderesrheinischesImmobiliarrccht nicht geschaffen,sondern lediglich der Geltnngsbcreich des
preußischenGrundbuchrechts ausgedehnt wird, so zerfallen alle diejenigen Bedenken von selbst,
welche darauf gegründet werden, daß durch die beabsichtigte Reform der Gestaltung des dentschen
bürgerlichen Gesetzbuchsvorgegriffen werden könne. Das preußischeGrundbuchrcchtwird auch
seit dem Beginn der Thätigkeit der Commission zur Ausarbeitung des Gesetzbuchs fortlaufend
in den Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover und Hessen-Nassauiu neuen Bezirken eingeführt
und es ist nicht ersichtlich, in welcher Weise dessen Ausdehnung auf rheinifchrechtliche Bezirke die
Entwickelungder Rcichsgesctzgebuug sollte beeinflussenkönnen.

An dieser Stelle mag auch ausdrücklichnochmals darauf hingewiesenwerden, daß an
die zutreffende Voraussetzung, das deutscheCivilgesetzbuchwerde für das ganze Reich ein einheitlich
eodifizirtes Grundbuchrechtbringen, vielfach die Erwartung geknüpft wird, dieses Grundbnch-
recht werde in seiner codifizirten Form auch alsbald in dem Geltungsbereich des rheinischen
Rechts in Kraft treten. Diefe Erwartung ist aber irrig, denn soweit dort Grnndbüchcr nicht
bereits angelegt find, ist bei der Einführung des Civilgesetzbuchs zunächstder Erlaß und die
Einführung eines Uebergangsgefetzesnach der Art des gegenwärtigen Entwurfs unvermeidlich.

Bei Prüfung der Schwierigkeiten, welche sich der alsbaldigen Einführung des Grund¬
buchs entgegenstellen können, ist hauptfächlich darauf hingewiesen, daß durch das Gesetz vom
20. Mai 1885 die völlige Beseitigung der generelle,, Iuskriptioueu erst mit dem 1. Juli 1895
in Aussicht genommen ist. Dieser Hinweis erscheintindeß nicht geeignet, Bedenken gegen die
beabsichtigte Reform hervorznrufeu. Generelle Infkriptionen der gesetzlichen Hypothek der Ehefrau
sü'd kaum erfolgt, fo daß diefelben außer Betracht bleiben können. Für Wahrung der etwa
"och bestehendengefctzlichenHypothekender Bevormundeten ist sofort nach dem Inkrafttreten des
Gesetzesvom 20. Mai 1885 im Aufsichtswegeeingehend gesorgt, die Interessen der Bevor¬
mundeten sind mithin gesichert. Bezüglich der bis znm I. Juli 1-885 inskribirtcn gerichtlichen
Hypotheken,werden zwei Kategorien zu uuterscheideusei,,. Ist die Inskription auf Grund eines
sogenannten freiwilligen Urtheils erfolgt, so hat es kein Bedenken, anzuuehmen, daß der Gläubiger
sich über den Besitzstandseines Schuldners unterrichtet und denselbensoweit dauernd im Auge
behalten haben wird, daß er in der Lage sein muß, seiue Rechte bei der Anlegung des Grund¬
buches wirksam zn wahren. Stellt sich dagegen die Nrtheilshypothek als Vorbereitung bezw.
Beginn der Zwangsvollstreckungdar, so erscheint die Annahme wohl begründet, daß nach dein
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Ablauf einer Reihe von Jahren die Hypothek gegenstands- oder wcrthlus geworden sein wird.
Außerdem bietet das einzuführendeVerfahren jedem Inhaber generell infkribirter Hypothekenin
llusrcicheudcm Maße Anlaß uud Gelegenheit, die Berücksichtigungderselben bei der Gruudbuch-
anlegung zu erwirken. Der Beginn des Verfahrens muß öffentlich bekannt gemacht werden,
fodann erfordern die von dem Amtsrichter anzustellenden Ermittelungen eine geraume Zeit und
erst nach Abschluß derselben kann der Lauf der durch das Gesetz aus sechs Monate festgesetzten
Anmcldungsfrist beginnen, deren Anfangstermin öffentlich bekannt gemachtwird. Mit Rücksicht
hierauf erscheint es nicht geboten, dem hervorgctrctenen Vorschlage, die Spezialisirung der
sämmtlichen noch bestehendenGencraliustriptioncn innerhalb einer Frist von etwa einem Jahr
von der Geltung des zu erlassenden neuen Gesetzes ab vorznschrciben, weitere Folge zn geben.
Von der ersten Bekanntmachung über den Bcgiun des Verfahrens bis zum Ablauf der sechs-
monatigcn Anmeldefrist wird immer ein Jahr vergehen und diese Frist ist für jeden Gläubiger
zur Wahruug feiuer Rechte ausreichend. Ein besonderer Zwang, die noch bestehendenGeneral-
inskriptionen in den Registern des Hypothetenbewahrers zu spezialisiren, würde lediglich zur
Aufwendung unnützer Mühe uud Kosteu führen.

Die zur Uebertraguug des Grundbuchwesens auf den Geltuugsbcreich des rheinischen
Rechts dort einzuführenden hauptsachlichenGesetze sind das Gesetz über den Eigenthumserweib
und die dingliche Belastung der Grundstücke, Bergwerke und selbständigenGerechtigkeitenvom
5. Mai 1872 (Ges.-Samml. S. 433), die Gruudbuchordnung vom 5. Mai 1872 (Ges.-Samml.
S. 44(>), das Gesetz, betreffend die Zwangsvollstreckungin das unbeweglicheVermögen vom
13. Juli 1883 (Ges.-Samml. S. 131) uud die zu diesen Gesetzen erlassenen Kosten- uud Stempel-
gesetzt. Gegcu die Einführung der in den vorbezeichnctenGesetzen enthaltenen Grundsätze sind
folgende Einwendungen allgemeinerArt erhoben wurden. Zunächst ist der Wuusch ausgesprochen,
vorerst in dem Geltungsbereich des rheinischen Rechts nur mit der Anlegung von Grundbücheru
vorzugehen, dagegen von Einführuug der Grundsätze, auf welchen die altpreußische Hypothcken-
gesetzgcbungberuht, abzufeheu und im Anschluß hieran auch die Zwangsvollstreckuugin das
unbeweglicheVermögen abweichendvon den Bestimmungen des Gesetzes vom 13. Juli 1883 zu
regeln. Hiergegen spricht namentlich, daß alsdann der Erlaß eines vollständig neueu Gesetzes
über das rheinischeImmubiliarrccht nothwendig werden uud durch Eiuführuug durchgreifender
Abweichungen von dem in den übrigen Theilen der Monarchie bestehendenRechtsznstande, der
anzustrebendenRcchtseiuheit, wie schon früher bemerkt ist, in unzuläfsigerWeife eutgegeugcarbeitet
werden würde. Auf Grund diefcr Erwäguugeu uud mit dem Hiuwcis, daß in den Rheinlanden,
insoweit überhaupt eine Reform des Immobiliarrcchts befürwortet wird, nur der vollständige
Anschluß au die bewährtem preußische»Grundbuchgesetzeuud die Miteinsührung des Gesetzes
vom 13. Juli 1883 als wüuschcuswerth erachtet werde, haben sich die um Aeußerung ihrer
Meinung ersuchten Vcrtrauenspcrsouen aus dem Geltungsbereich des rheinische» Rechts entschieden
dagegen ausgesprochen, daß dem geäußerten Wunsche stattgegeben werde. Dabei ist zugleich
eingehend erörtert wurden, daß die gruudlcgendcnVorschriften des Gefetzcsvom 13. Juli 1883,
insbesonderedie Bestimmungen über das geringste Gebot, vielfach mit denjenigen Anschauungen,
in welche man sich im Geltungsbereich des rheinischen Rechts für den Immobiliarvertehr
seit Jahren hineingelebt habe, in Widerspruch stehe». Im Schlußergebniß ist indessen fast
ausnahmslos anerkannt, daß die Einführung des Gesetzes vom 13. Juli 1883 vou der Eiu-
sührung der Gruudbuchgesetze.ohne Schädigung der Interessen der Rheinlnnde, »icht getreu»!werden tonne.
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Des Weiteren ist befürwortet worden, von Einführung der Bestimmung, daß die Auf-
lafsungscikläruugen unbedingt vor dem zuständigen Grundbuchamt abgegeben werden müßten,
Abstand zu nehmen. Das ist als ein so allgemeiner Wunsch der Rheinlande bezeichnet worden,
daß trotz der entgegenstehendenerheblichen Bedenken eine diesem Wunsch entgegenkommende
Vorschrift in Z. 4 des Entwurfs aufgenommen worden ist.

Die gemachtenVorschläge, einzelne Vorschriften von der Einführung auszufchließen,
finden bei der Erörterung der entsprechenden Paragraphen des Entwurfs ihre Erledigung.
Hier find nur noch die gegen Ginführnng der Grundschuld und der sogenannten Hypothek
des Eigenthümers erhobenen uud in den Vorschlügen des Entwurfs nicht berücksichtigten
Einwendungen zu bespreche«. Gegen die Einführung der Grnndschuld wird vorwiegend
nur geltend gemacht, daß voraussichtlich im Geltungsbereich des rheinischen Rechts Grund-
schuldeu nie zur Entstehung gelangen werden. Daß das Institut der Gruudschuld mit den
rheinischen Rechtsverhältnissen uud Giurichtuugen unvereinbar sei nnd daß die etwaige
Kreirung von Grnndschnlden Unzuträglichkeiten zur Folge haben müßte, wird uicht behauptet.
Es liegt daher für die vorgefchlagcne Ausfchließung der Grundfchuld ein genügender Anlaß
nicht vor.

Die fogenannte Hypothek des Eigenthümers, deren Nichtbestehenvon sehr autoritativer
Seite als ein entschiedener Mangel des rheinischen Rechts bezeichnetwird, ist nicht, wie die
Grundschuld, eine neue Schöpfung der Grundbuchgesetze, vielmehr, den Bedürfnissendes Verkehrs
entsprechend, allmählichherausgebildet worden. Der Keim des Instituts findet sich in §. 484. 1. 16
Allgemeinen Landrechts; durch deu Anhangsparagraphen 52 nnd die Deklaration vom 3. April
1824 erweitert, hat dasselbe schließlich in den W. 63 bis 66 des Gesetzes über den Eigen-
thumserwcrb vom 5. Mai 1872 seine gegenwärtige Gestaltung erhalten, in der es sich allge¬
meiner Anerkennung erfreut. In der That ist auch das Institut nicht nur geeignet,den Real-
krcdit zu fördern, fondern auch der Billigkeit vollstüudig entsprechend. Die aus der Natur der
Hypothek als ciues Rechts au fremder Sache nach dem strengen Recht sich ergebendeFolge,
daß beim Vorhandensein mehrerer Hypothekenan demselben Grundstück unter allen Umständen
bei dem Erlöschen einer vorstehendenHypothek die nachstehenden vorrücken, gewährt den Inhabern
der nachstehendenHypotheken Vortheile, auf welche sie bei Begründnng ihrer Rechte einen
Anspruch uicht erworben haben, und gestaltet sich in vielen Fällen zu einer empfindlichen
Schädigung des Eigenthümers, welche uicht selten fogar die Tragweite hat, daß der Zwangs-
verkauf des Grundstücks nothwendig wird. Diese offenbaren Unbilligkeitenbeseitigen die §§. 68
bis 66 des Gesetzes über den Eigenthnmscrwcrb durch Vorschriften, welche auf langjähriger
Erfahrung beruheu und sich in der Praxis bewährt habe».

Der vorliegeude Entwurf giebt in vier Abschnitten zunächstVorschriften über die Ein¬
führung der in anderen Landcstheilcn geltenden Gesetzgebung(Abschnitt 1), reiht daran die
erforderlichen Grgänzuugs- und Abänderungsbestimmungcn(Äbfchnitt 2), regelt das Verfahren
bei der ersten Anlegung der Grundbücher (Abschnitt3) und trisft schließlich die nöthigen allge¬
meinen uud Übergangsbestimmungen (Abschnitt 4). Bezüglich des zweiten Abschnittes ist
erwogen worden, ob die Ordnuug der betreffeudcn Bestimmnngcn nach Materien zu erfolgen
habe; es ist aber davon Abstand genommen, da der Anschluß an die durch die Anordnung der
einzuführenden Gefetze bereits gegebeneReihenfolge im Interesse der Uebersichtlichkeit den Vorzug
verdient.
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Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfs wild das Nachstehendebemerkt:

§. 1.
Die Hauptgcsetze von 1872 und 1883 sollen mit den zu ihrer Abänderung und

Ergänzung, mithin später erlassenen Bestimmungen eingeführt werden, deshalb muß die allseitig
als nothwendig anerkannte Miteinführung der Gesetze vom 13. März 1850 und vom 27. Juni
1860 ausdrücklichausgesprochenwerden. Um jedem Zweifel vorzubeugen, ist auch die Einführung
des Gefetzes vom 26. Juni 1875 ausdrücklichvorgesehen, weil sich dasselbe nicht auf Bestim¬
mungen über das Grnndbuchwcsenbeschränkt.

In den früheren Gefetzen,durch welche das Grundbuchwesenin einzelnen Landestheilen
eingeführt worden ist, sind bestimmt bezeichnete Paragraphen der einzuführenden Gesetze von
der Einführung ausdrücklichausgenommen. Ein gleichartiges Verfahren würde zur Zeit kaum
praktisch sein und erscheint auch nicht nothwendig. Manche Vorschriften der einzuführenden
Gesetze sind für den Geltungsbereich des rheinischenNechts offensichtlich gegenstandslos, so daß
es der ausdrücklichenAusschließung nicht bedarf; andere find durch spätere Gesetze gegenstandslos
gemacht oder aufgehoben, in Ansehung dieser ist es nach der Fassung des §. 1 klar, daß
lediglich der zur Zeit geltende gesetzlicheZustand in Kraft treten soll; noch andere Vorschriften
der einzuführenden Gesetze sind durch spätere Bestimmungen theilweise geändert, und schließlich
sieht der vorliegende Entwurf fuwohl dcu gänzlichen Ersatz, wie auch die theilweise Aenderung
verschiedener Vorschriften vor. Der angestellte Versuch, auf die sämmtlichen hiernach zu beach¬
tenden Aenderungen der einzuführenden Gesetze durch Aufzählung bezw. Erwähnung der betref¬
fenden Paragraphen hinzuwcifen, hat ergeben, daß eine dahin gehende Vorschrift außerordentlich
schleppendnnd zur Aufklärung wenig geeignet sein würde. Der Nechtszustand, wie er in Kraft
treten soll, ist aus der Gesetzsammlungzu ersehen, und zur Orientirung der Bctheiligten wird
die in Allssicht genommene Veröffentlichung der einzuführenden Gesetze in derjenigen Form, in
welcher sie Geltung erlangen sollen, genügen.

8. 2.

Die von der Fassung früherer Einführuugsgesetzeabweichende Fassung des Absatzes 1
ist gewählt, weil Vorschriften, welche in den einzuführenden Gesetzen in Bezug genommen sind,
in dem Geltungsbereich des rheinischen Rechts bereits theilweise in Kraft stehen. Die früher
gewählte Fassung „Die in den eingeführten Gesetzenin Bezug genommenen gesetzlichen Vor¬
schriften, welche in ...... nicht gelten, bleiben außer Anwendung" würde zu Mißverstäuduissen
Anlaß geben können.

Die Vorschrift des Absatzes 2 soll jeden Zweifel befcitigen, der aus dem in den einzu¬
führenden Gesetzen gebranchten Ausdrnck „Prozeßordnung" hergenommen werden könnte.

§. 3'

Die Fiktion des Artikels 883 des bürgcrlicheu Gesetzbuchs bezüglichder deklarativen
Natur der Theilung erscheint mit dem System der Grundbuchgesetzeuicht uuvereinbar nnd soll
daher aufrecht erhalten werden. Ans Zweckmäßigkeitsgründenist aber vorzuschreiben, daß die
Zutheilung des Eigenthums au einem Grundstück im Wege der Theilung erst durch die auf
Grund einer Auflassung erfolgende Eintragung des Eigenthümers im Grundbuch als vollzogen
gelten soll.
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Bei der Versteigerung eines Grundstücks im gerichtlichen Theilungsverfahren wird das
Eigenthum auf den Ersteher durch Ertheilung des Zuschlags und nicht durch vertragsmäßige
Erklärungen übertragen, so daß ein Fall der freiwilligen Veräußerung im Sinne des §. 1 des
Gesetzes über den Eigenthumserwerb vom 5. Mai 1872 nicht vorliegt.

s. 4.
Mit Rücksicht auf die im Geltungsbereichdes rheinifchen Rechts herrfchende Gewohnheit,

bei der Veräußerung von Grundstücken die Ordnung aller hierbei zu erledigendenAngelegen¬
heiten in die Hände des Notars zu legen, soll die Abgabe der Auflassungserklärungen in der
durch Artikel I §. 1 des Gesetzes vom 20. Mai 1885 vorgesehenen Form (notariell oder gericht¬
lich) gestattet werden. Den Betheiligten ist aber ausdrücklich die Befugniß zu wahren, die
Auflassung vor dem Grnndbuchgerichtezu verlangen, was sowohl für den Erwerber. als auch
für den Vcräußercr von Wichtigkeit ist. Der Erwerber braucht sich der Gefahr einer zwischen
der Abgabe der Auflassungserklärungen und der Eintragung des Eigenthums eingetretenen Ver¬
änderung, sei es zufolge arglistigen Verhaltens des Veräußerers. sei es zufolge Eingreifens
eines Dritten z. B. Eintragung einer Hypothek im Wege der Zwangsvollstreckungnicht aus¬
zusetzen und der Veräuherer kann sich die bedungene Baarzahlung gegen Uebertragung des
Eigenthums sichern. Im Interesse beider Theile ist es von Bedeutung, daß die Erfüllung
Zug um Zug mit Sicherheit erfolgen kann, wenn nicht beiderfeits nach allen Richtungen hin
volles Vertrauen geschenkt wird.

Ergeben sich gegen die nicht vor dem Grundbuchgerichtevollzogene Auflassung Bedenken,
so ist in Gemäßheit des §. 46 der Grundbuchordnung zn verfahren.

s. 5.
In der Rechtssprache der einzuführenden Gesetzewerden die sämmtlichen allgemeinen

Rechtsnachfolgerauf den Todesfall als Erben bezeichnet, während das bürgerliche Gesetzbuch
diese Bezeichnuug nur den gesetzlichenErben giebt. Deshalb ist es nothwendig, durch eine aus¬
drückliche Vorschrift die in Anfehung der Erben geltenden Bestimmungen auch auf die sonstigen
allgemeinen Rechtsnachfolgerauf den Todesfall als anwendbar zn erklären.

Die in dem zweiten Abfatz vorgefchlagene Bestimmung erscheint zweckmäßig und ist von
keiner Seite beanstandet worden.

z. 6.
Der Gigenthumswechsel, welcher in Folge der Geltendmachung eines Anspruchs auf

Rückgängigmachungeintritt, vollzieht sich nach den Vorschriften des bürgerlichenGefetzbuchs mit
rückwirkenderKraft. Der Veräußerer erhält in folchen Fällen, insbesondere im Falle der Aus¬
übung des gesetzlichen Resiliationsrechts aus Artikel 1184 das Grundstück frei von allen gegen
den Erwerber begründeten Lasten zurück. Im Interesse der Verkehrssicherheitist es nothwendig,
falls die Rechte des Veräußerers nicht durch Eintragung im Grundbuch erkennbar gemacht
worden sind, die Geltendmachung des Anspruchs auf Rückgängigmachung des Eigenthums nur
gegen denjenigen Dritten wirken zu lassen, welcher bei dem Erwerb eines Rechts an dem
Grundstück gewußt hat, daß der Fall der Rückgängigmachungbereits eingetreten sei.

In denjenigen Fällen, in welchen das Eigenthum an den Veräußcrer, ohne eine
Thätigkeit desselbenvon Rechtswegenzurückfällt, z. B. im Falle des Artikel 960 des bürgerlichen
Gesetzbuchs, verbleibt es bei der Bestimmung des H. 11 des Gesetzes über den Eigenthumserwerb.

11
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§- ?-

Die angeregte Frage, üb unter dem Ausdruck „dingliche Rechte" auch Hypothekennnd
Grnndschulden zu verstehen seien, ist hier gegenstandslos, da in Ansehnng dieser der §. 5? des
Gesetzes über den Eigenthumserwerb jede Verjährung und Ersitznng ausschließt. Diese Be¬
stimmung findet auf den Anspruch auf fällige Zinsen und andere wiederkehrendeLeistungen,
welche eingetragen sind, keine Anwendung. In Ansehnng der Verjährung solcher Ansprüche
kann es bei den bestehendenVorschriften verbleiben.

§.8.
Der 8. 21 des Gesetzes über den Eigenthumserwerb gestattet ausdrücklich die Belastung

des Antheils eines Miteigentümers. Diese ursprünglich für den Geltungsbereichdes Allgemeinen
Landrcchts erlassene Bestimmung wird fast ausnahmslos dahin aufgefaßt, daß dieselbe auf die
Falle des Miteigenthums von Miterben keine Anwendung finde, weil den Mitcrben an den
einzelnenErbschaftssachcn Antheile nicht zustehen. Diese rechtliche Auffassung des Miteigeuthums
der Miterben ist nach den Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuchsfür alle Fälle des Mit¬
eigenthums zutreffend. Hiernach erscheint es rechtlich nicht unbedenklich, die Belastung des
Antheils eines Miteigenthümers zn gestatten, außerdem ist mit Recht darauf hingewiesenworden,
daß die rheinischenTheilhypotheken aus wirthschaftlichcn Gründen nicht zu begünstigen sind.
Die Vorschrift des angezogenen§. 21 ist daher von der Ginführung auszuschließen.

s. 9.
Im Interesse der Rechtseinheit empfiehlt es sich, die Bestimmung des ß. 25 des

Gesetzes über den Eigenthumscrwerb von der Einführung uicht auszuschließen. Durch die Vor¬
schrift, daß es zur Eintragung des erhöhten Zinsfußes nur der Einwilligung derjenigen Gläubiger
nicht bedarf, deren Rechte nach dem Inkrafttreten der Grundbnchgefetzebegründet sind, werden
alle zu diefem Zeitpunkt wohlerworbenenRechte gewahrt.

s. 10.

Auch für die Eintragung von Privilegien und geschlichen Hypothekenmuß das Conseils-
Prinzip durchgeführt werden. Dem Grnndbuchrichtcr kann'die Prüfung, ob das Privileg oder
die gesetzliche Hypothek rechtswirksam entstanden seien, nicht zngcmnthet werde», er soll mir
verpflichtet fein, zn prüfen, ob die Einwilligung zur Eintragung ertheilt, oder dnrch richterliches
Urtheil ergänzt ist.

Das den Erbschaftsglänbigern nnd Legataren zur Sicherung ihres Abfonderungsrechts
durch Artikel 2111 des bürgerlichen Gefetzbuchs gewährte, als Privileg bezeichnete Recht enthält
eine Verfügnngsbeschräntung der Erben, und es sind daher die erforderlichen Vorschriften vor¬
geschlagen, um die Eintragung dieser Verfügn ngsbeschränknngzu ermöglichen.

Eine besondere Vorschrift über die Anlegung von Geldern nach Maßgabe des
Artikel 106? des bürgerlichen Gesetzbuchs ist nicht nothwendig, da es nicht zweifelhaft sein
lann. daß die Anlegung in solchen Hypothekenzu erfolgen hat, welche nach den Vorschriften des
bürgerlichenGesetzbuchs den Charakter von Privilegien haben würden.

§. N.

K «« Abzüglich der gesetzlichen Hypothek der Ehefrau sind Vorschriften nach dem Vorbilde
°°r 5tz. 4 und 1? des Ausführnngsgesetzesznr deutschenConkursordnung vom 6. März 1879
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(Gef.-Samml. S. 109) entworfen. Mit der Ausdehnung der in den angeführten §§. 4 und I?
aufgestellten Grundsätze auf den Geltungsbereich des rheinifchen Rechts ist die Beseitigung der
durch §. 54 des bezeichneten Ausführungsgefetzcsaufrecht erhaltenen Vorfchriften der Artikel 551
bis 553 des rheinischenHandelsgcfetzbuchsauszusprcchen.

Aus der Vorschrift des ersten Absatzes des §. 10 erhellt, daß der Ehemann nur ver¬
pflichtet ist, die Eintraguug der gesetzlichen Hypothek auf bestimmteGrundstücke und auf bestimmte
Smnmcn zu bewilligen.

8- 12.
Behufs Einführung des in §. 29 des Gesetzes über den Eigenthumscrwerb aufgestellten

Rechtssatzesist es zur Vermeidung vou Irrthümern geboten, den §. 29 durch eiue neue Vor¬
schrift zu ersetzen.

8- 13.
Von einer Seite ist angeregt worden, daß diese Bestimmung lediglich gelteudcs Recht

wiederhole, da indessenzu gleicher Zeit auerkannt wird, daß die Fassung des tz. 30 des Gesetzes
über den Eigenthumserwerb möglicher Weise zn Zweifeln wegen der Haftung der ssrüchteAnlaß
geben könne, fu wird die vorgcfchlagene, fachlich unbedenkliche Bestimmung beizubehalten sein.

Bei Bemessung des Umfangs des Hypotheken-und Gruudfchuldrechtszählt §.30 uutcr
den dein Gläubiger haftenden Gegenständen auch das bewegliche, dem Eigenthümer gehörige
Zubehör auf. Dieses Zubehör soll nach den Vorschriften der Artikel 522 bis 525 des bürger¬
lichen Gefetzbuchs als „zufolge seiner Bestimmung unbeweglich"behandelt werden. Es unterliegt
keinem Zweifel, daß an sich die Bestandtheile des Zubehörs auch nach der Anschauung des
rheinifchen Rechts bewegliche Sachen find, fo daß eine mißverständlicheAuffassung der in Rede
stehendenBestimmung des 8- 30 nicht zu befürchte,, fein wird.

Der letzte Abfatz des angezogene»8- 30 bestimmt nur, unter welchen Voransfctzungendie
Haftbarkeit der Versicheruugsgeldereintritt. Bezüglichder Geltcndmachungder Ansprücheauf die
Versichcrungsgeldersollcu die Vorschriften des Gcfetzesvom 17. Mai 1884 maßgebend bleiben.

§. 14.
Die Bestimmung des Absatzes 1 erscheint auch neben der Vorschrift des §. 29 des

Gesetzes über den Eigenthumscrwerb im Interesse der Deutlichkeit erwünfcht.
Eines ausdrücklichenAnschlusses des dem rheinischenRecht eigenthümlichen Instituts

der sommation cko pgFor un clo äelaisser bedarf es nicht, mit Rückficht auf die Bestimmungen
der §§. 2 ff. des Gefetzes, betreffend die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen.

Dagegen erscheint es nothwendig, die in Artikel 2170 des bürgerlichen Gesetzbuchs
gestattete Einrede der Vorausklage, welche im Iutereffe des Realcredits beseitigt werden soll,
durch eine ausdrücklicheVestimmuug auszuschließen.

8. 15.

Die Behandlung des Nießbrauchs au Gruudstücken als „Gerechtigkeit" im Sinne des
8. 3 der Grundbnchurdnnng würde kaum zweckmäßig sein. Dnrch die in Absatz 2 vorgeschlagene
Bestimmung erscheinendie Rechte derjenigen, welche Hypothekenan einem Nießbrauch erworben
haben oder fpäter erwerben, genügend gesichert.

Hier fei bemerkt, daß es einer befondern Bestimmung über die grnndbuchmüßige Be¬
handlung einzelner Stockwerke(Art. 044 des bürgeil. Gesetzt'.)nicht bedarf, da Eigenthum an



84

einzelnen Stockwerken auch anderwärts vorkommt. Vergleiche die allgemeine Verfügung des
Finanzministers vom 13. September 187? (Iust.-M.-Bl. S. 213, Turnau, Grundbuchordnung
Bd. II. S. 80).

8' 16.

Der §. 16 der Grundbuchordnung enthält eine instruktionelle Vorschrift, welche für
den Geltungsbereich des rheinischenRechts nicht paßt. Ein Bedürfniß, dort eine entsprechende
instruktionelle Vorschrift zu erlassen, besteht nicht.

§. 17.

Die Vorschrift entspricht dem Rechtszustande im Geltungsbereich des A. L.-R. und
stimmt mit den in die andern Einfühlungsgesetze zu den Grundbuchgesetzeuüber die Haftbarkeit
der Grundbuchbeamten aufgeuommeuen Bestimmungen wörtlich übcreiu. Daraus folgt, daß
etwaige Zweifel, zu welchen die vorgeschlageneBestimmung Anlaß geben kann, nur für den
gesammten Geltungsbereich der Grundbuchordnung einheitlich entschiedenwerden können. Dem¬
gemäß erübrigt sich zur Zeit eine Prüfung der Frage, ob uud eventl. inwieweit die wegen des
Anfangs der dreijährigen Verjährungsfrist angeregten Bedenken begründet sein möchten.

8- 18.

Weder die Grundbuchordnung noch die später für den gesammten Geltungsbereich der¬
selben erlassenen Gesetze enthalten Vorschriften über Rechtsmittel gegen die Verfügungen des
Grundbuchrichters.

Es tauu nicht bedeutlichsein, das Rechtsmittel der Beschwerden nach Maßgabe der
§§. 532 bis 538 der Civil-Prozeßurdnung zu gestatten. Daß alsdann auch das Rechtsmittel
der weiteren Beschwerdegegebenist, folgt aus den Vorschriften der §§. 31 und 40 des Aus¬
führungsgesetzeszum deutschenGerichtsverfassungsgesetz.

8> 19.

Diese, durch die besouderen rheinischenVerhältnisse veranlaßten Bestimmungen werden
einer wcitern Rechtfertigung nicht bedürfen.

8. 20.

Nachlaßschentungeu im Ehevcrtrage und die stets widerruflichen Schenkungen unter
Ehegatten find als Arten des Eigenthumserwerbs außerhalb der Fälle einer freiwilligen Ver¬
äußerung zu behandeln, weil sich der endgültige Erwerb des Eigenthums erst mit dem Tode
des Veräußerers vollzieht, weshalb das Erfordernih einer Auflassung, weil unerfüllbar, uicht
aufgestellt werden kann. Nach der herrschendenMeinung steht aber der Eigenthumserwerb in
den Füllen der erwähnten Schenkungen dem Erwerb kraft Vermächtnissesnicht gleich, weil die
Schentnehmernicht als verpflichteterachtet werden, die Ausantwortung der geschenkten Gegen¬
stände von den gesetzlichenErben zu erwirken. Es ist daher, falls keine Vorbehaltserben vor¬
handen sind, die Eintragung des Eigenthumserwerbs auf den Nachweis der Schenkung zu
gestatten. Für den Fall, daß Vorbehaltserbeu vorhanden sind, empfiehlt es sich, um einer
^-chmälerung der Rechte derselben vorzubeugen, die Erwirtung ihrer Einwilligung zur Ein-
tragung zu verlangen.
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Die Vorschrift in dem zweiten Absatz des Paragraphen, daß zur Eintragung des
Eigenthumserwerbs auf Grund der bezeichneten Mckfallsrechte die Bewilligung der allgemeinen
Rechtsnachfolger auf den Todesfall erforderlich und ausreichend sein soll, wird zu Bedenken
keinen Anlaß geben.

8. 21.
Die vorgeschlageneBestimmung bedarf keiner weiteren Erörterung,
Der weitergehendenAnregung, auch bezüglichdes vorläufig iu den Besitz Eingewiesenen

Vorschriften zu erlassen, war nicht stattzugeben. Der vorläufig Eingewiesenekann Grundstücke
weder veräußern noch belasten (Art. 128 des bürgert. Gesetzb.). Ein Vermerk über die erfolgte
vorläufige Einweisung gehört auch nicht in das Grundbuch. Es wird auch völlig ausreichend
sein, wenn der vorläufig Eingewiesene die erfolgte Einweisung zu den Grundakten anzeigt, um
feine Zuziehung in einem etwaigen Zwangsvullstreckungsverfahren<H. 4 des Gesetzes,betreffend
die Zwangsvollstreckung«.) zu sichern und sich zur Empfangnahme der an den Eigenthümer zu
machendenMittheilungen zu legitimiren.

8. 22.
Der §. 50 der Grundbuchurduuug, welcherdie allgemeine Gütergemeinschaftvoraussetzt

und sich auf das dem rheinischenRecht nnbekannte Institut der fortgefetztenGütergemeinschaft
bezieht, ist durch andcrweite Vorschriften zu ersetzen.

Die Rücksichtauf den öffentlichenGlauben des Grundbuchs läßt es kaum nothwendig
erfcheineu, daß bei Grundstücken, welche auf den Namen eines Ehegatten eingetragen sind, die
etwaigeZugehörigkeitzur Gütergemeinschaftim Grundbuch kenntlich gemacht wird. Der Ehemann
kann der Regel nach über die gütergemeinfchaftlichenGrundstücke, wie über seine eigenen,
unbeschränktverfügen; allerdings ist ihm eine unentgeltliche Veräußerung gütergcmeinfchaftlicher
Grundstücke nach Artikel 1422 des bürgerlichen Gesetzbuchsnur ausnahmsweise gestattet, es
wird aber deshalb einer besonderen Vorschrift nicht bedürfen, weil der Glauben an den Inhalt
des Gruudbuchs deu unentgeltlichenErwerber nicht schützt. Da die Ehefran Grundstückein allen
Fällen nur mit Ermächtigung des Ehemanns veräußern nnd belasten darf, so ist die Möglichkeit
ausgcschlofseu,daß sie über gütergcmcinschaftlicheGrundstückeunberechtigter Weise verfügt.

Falls es einem der Ehegatten erwünschterscheint, die Zugehörigkeit eines Grundstücks
zur Gütergemeinschaftim Gruudbuch vormerken zu lassen, so erscheint es unbedenklich,auf den
Nachweis der Thatsacheder Zugehörigkeitdie Eintragung des entsprechenden Vermerkszu gestatten.
Falls der Antrag von beiden Ehegatten gestellt wird, soll die Eintragung auch ohne Beibringung
eines derartigen Nachweiseserfolgen. Die Erwägung, daß hierin, falls das Grundstückin der
That nicht zur Gütergemeinfchaft gehören sollte, eine während der Ehe gesetzlichuuzulässige
Aenderung des einmal begründeten ehelichen Güterrechtsverhältnisses gefunden werden tonnte,
erscheint nicht zutreffend. Das Güterrecht wird durch die etwaige unrichtige Eintragung nicht
geändert, die rechtliche Bedeutung derselben beschränkt sich vielmehr darauf, daß der Ehemann in
die Lage versetzt wird, über das Grundstück, Dritten gegenüber, ohne Zuziehung der Ehefrau zu
verfügen. In diefe Lage kann er durch eine ihm von der Ehefrau ertheilte Vollmacht zu jeder
Zeit versetzt werden uud es wird lein Bedenken haben, in dem Antrage der Ehefrau, bei einem
zu ihrem Sondergut gehörigen Grundstückdie Zugehörigkeit zur Gütergemeinschaft einzutragen,
eventuell die Ertheilung einer derartigen Vollmacht zu erblicken.
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Die in dem Absatz 3 vorgeschlagene Bestimmung wird geeignet sein, etwaigenunberechtigten
Verfügungen des Ehemannes vorzubeugen.

Die in den Absatz 4 aufgenommenen Vorschriften erscheinengeeignet, die Interessen
aller Betheiligtcn genügend zu wahren.

8- 23.

Insoweit die außerordentlichen Erbsolger der gerichtlichen Einweisung in den Besitz
bedürfen, hat ihre Eintragung auf dcu Nachweis der Einweisung, welcher ein Aufgebot der Erben
vorhergeht, zu erfolgen. UnehelicheKinder oder deren Nachkommen,welche neben Verwandten
zur Erbfolge berufen find, müssen die Einwilligung der letzteren zur Eintragung erwirken und
beibringen.

8. 24.
Erbvermächtnißnehmer,uach der Ausdrucksweifedes AllgemeiucnLandrechts: Testaments-

erben, müssen zum Zweck ihrer Eintragung als Eigenthümer das Testament, wenn es ein öffentliches
ist, in Urschriftoder beglaubigter Abfchrift beibringen, und, wenn das Testament kein öffentliches
ist, den Nachweis der gerichtlichenEinweifung in den Besitz vorlegen. Falls Vorbehaltscrben
vorhanden sind, so ist auch deren Einwilligung nachzuweisen.

Bezüglich der Eintragung der Vermächnißnehmer (Legatare) bedarf es neben den
Bestimmungen des F. 53 der Grundbuchordnung und des §. 5 Absatz 1 des gegenwärtigen
Entwurfs befonderer Vorschriften nicht.

8- 25.

Da das Gefetz vom 2. März 1850 auf dem linken Rheinufer nicht gilt, fo ist dort
§. 66 der Grundbuchordnung mit einer dem §. 93 des bezeichnetenGesetzes entsprechenden
Bestimmung einzuführen.

8. 26.

Die Bestimmungen sind im Anfchluß an die Vorfchriften des §. 15 des Ausführungs¬
gesetzes zur DeutschenConkursordnung vom 6. März 1879 (Ges.-Samml. S. 109) nnd des §. 150
der preußischenEonkursorduung entworfen.

8, 27.

Der 8- ?? der Grundbuchurduung tritt auf dem rechten Nheinufer, da das angezogene
Gefetz vom 2. März 1850 dort gilt, mit Einführung der Grundbuchgesetzein Kraft. Für die
Eintragungen in Folge von Zusammenlegungen auf Grund des Gesetzes vom 24. Mai 1885
(Ges.-Samml. S. 156) treten gemäß §. 12 dieses Gesetzes gleichfalls die in den übrigen Landes¬
theilen geltenden Bestimmungen in Kraft. Daneben bedarf es aber für das linke Rheinnfer mit
Rücksicht auf die Gemeinheitstheilungsorduung vom 19. Mai 1851 (Gef.-Samml. S. 383) einer
besonderenVorschrift, welche in §. 2? des Entwurfs furmulirt ist.

8. 28.

Die Bestimmung des Absatzes 1 wird zn Bedenken leinen Anlaß geben.
In Ansehungder in Absatz 2 erwähnten Subrogation ist die Aufhebung dieses Instituts

angeregt. Richtig ist es allerdings, daß nach Einführung der Grundbnchgesetzeim Grundbuch-
vertehr em Bedürfniß für die Anwendung der Subrogatiou kaum noch hervortreten wird. Deshalb
erfchemtaber tue Aufhebung dieses Instituts, dessen Wirksamkeit auch für Nechtsgefchäfteaußer.
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halb des Immobiliarvertehrs berechnetist. nicht geboten. Mit den Bestimmungen der Grund-
buchgesctze ist dasselbe nicht vereinbar und es erscheintnur nothwendig, im Grundbuchvertehr
in allen Füllen der Subrogation, dem Gläubiger die Verpflichtung aufzulegen, die Umschreibung
der Hypothek oder Grundschuld zu bewilligen,

ß. 29.
Der Anregung, die Voraussetzungender Stiftung eines Familienfideicommisse« und die

dabei zu beobachtenden Formalitäten für den Geltungsbereich des rheinischen Rechts durch be¬
sondere Nestimmungenzu regeln, ist, da derartige Nestimmuugenaußerhalb des Rahmens des in
Aussicht genommenenGesetzes liegen würden, keine Folge zu geben.

Nach dem bisherigen Recht hat der Oberstaatsanwalt, sobald die endgültige Errichtung
eines Familienfideicmmnisseserfolgt ist, von Amtswegen die Transstription der Stiftungsurkunde
zu veranlassen. Für die Zukunft ist, falls zu dem FideicommißGrundstückegehören, welche in
das Grundbuch aufgenommen sind oder demnächst in dasselbe aufgenommenwerden, dem Ober¬
staatsanwalt die Pflicht aufzuerlegen, an Stelle der Transftnvtion des früheren Rechts die Ein¬
tragung der Fideicommißeigenfchaftzu erwirken.

Einer Mitwirkung des Oberstaatsanwalts bedarf es bei der Eintragung eines Fidei-
commihfolgersnicht. Dieser kann sich durch eine Erbbescheinigung des zuständigen Nichters genügend
legitimiren.

Die Löschungder Fideicommitzeigenschaft hat zu erfolgen, wenn da« Erlöschen derselben
nach den Vorschriftendes bisherigen Rechts nachgewiesen ist.

Die Vorschriftenüber Substitutionen in Gemäßheit der Artikel 1048 ff. des bürgerlichen
Gesetzbuchs und über die aus solchen sich ergebendenRechte und Verbindlichkeitenwerden durch
die Einführung der Grundbuchgesetze im Uebrigen nicht berührt; es ist nur erforderlich, die Be¬
stimmungen über Veröffentlichungder Substitutionen durch entsprechende Vorschriftender Grund-
bucheiurichtuuganzupassen.

Einer besonderen Vorschrift, daß die Eintragung im Grnndbuch die Wirkungen der
Transskription des bisherigen Rechts hat, bedarf es nicht, weil das aus den Bestimmungender
Grundbuchgesetzc von selbst folgt. Wegen der Verbindlichkeit,die an Stelle der Transskription
tretende Eintraguug zu erwirken, sind die erforderlichenVorschriftenvorgeschlagen. Bezüglich der
Schenkungenbedarf es derartiger Vorschriftennicht, weil die Schenkung eines unter dem Grund¬
buchrecht stehendenGrundstückesnur durch die auf Grund der Auflassung erfolgendeEintragung
des Schenknehmersals Eigenthümers vollzogenwerden kann.

8. 80.
Das Aufgebotsverfllhrenwird durch die Civil-Prozeßordnung und das Ausführungsgesetz

zu derselben (A 20, 21) geregelt. Die daneben noch anwendbaren Bestimmungender früheren
preußischenGerichtsordnung sind zweckmäßig in das Einfnhrungsgesetzaufzunehmen.

8. 31.

Die Zwangsvollstreckungin den Nießbrauch an einem Grundstück erfolgt zweckmäßig nicht
nach den Regeln über die Zwangsvollstreckungin das unbewegliche Vermögen.

Zu weiterenbesonderen Bestimmungen giebt der Inhalt des §. 1 des Zwangsvollstreckuugs-
gesetzes keinen Anlaß, da in Ansehung der außer Grundstücken,verliehenen Bergwerken und
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unbeweglichen Bergwerksantheilen genannten Gegenstände die Frage, inwieweit dieselben die
EigenschaftunbeweglicherSachen haben, nach dem Landesrecht zu entscheiden ist.

8- 32.
Rücksichtlichder Pacht uud Miethe soll es nach 8> 22 des Zwangsvollstreckungsgesetzes

bei den bestehenden Vorschriften verbleiben. Ueber die Tragweite und die heutige Geltung der
in dem bürgerlichen Gesetzbuch für den Fall des Verkaufs in Ansehung von Pacht und Miethe
enthaltenen Vorschriften herrscht Streit. Diese Vorschriftensind auch nach verschiedenen Richtungen
hin umständlichund nicht zweckmäßig. Es werden daher für den Fall der Zwangsversteigerung
anderweite Vorschriften vorgeschlagen, welche sich an die Bestimmungen der Conkursordnung
anfchliehen. Wird in dieser Weise für den Fall der Zwangsversteigerung eine zweckentsprechende
Vorschrift erlassen, so erscheint zugleich die Frage, in wie weit man etwa nach rheinischemRecht
bei Pacht und Miethe von dringlicher Wirkung reden kann, gegenstandslos, denn im Falle der
freiwilligen Veräußerung eines Grundstücksist der Erwerber stets in der Lage, sich über die etwa
bestehendenPacht- oder Miethsverträge vor Abschluß des Geschäfts Gewißheit zu verschaffen,
so daß es nach keiner Richtung hin einer besonderenVorschrift bedarf, daß Pacht und Miethe
durch Eintragung für Dritte erkennbar (und dinglich) zu machen sind.

8- 33.

Abgesehen von dem Falle der Zwangsvollstreckungkann namentlich in Gemähheit des
H. 3? des Enteignungsgefetzcsund beim Verkauf von Grundstücken durch den Venesizialerben
oder Nachlllßuflegerdie Durchführung eines Vertheilungsverfahrens über den Kaufpreis nothwendig
werden. Dieses Verfahren ist den einschlagenden Vorschriften des Zwangsvollstreckungsgesetzes zu
unterwerfen. Da in den erwähnten Fällen der Amtsrichter nicht in der Lage ist, das Verfahren
von Amtswegen einleiten zu können, fo ist der erforderliche Antrag auf Einleitung des Verfahrens
durch den Antrag auf Anberaumung eines Termins zur Belegung und Vertheilung des Kaufgeldes
zu stellen. WeitergehenderVorschriften bedarf es in dieser Beziehung nicht. Der Antragsteller
kann nicht im Zweifel fein, was er zur Begründung des Antrages dem Gerichte vorzulegen hat;
wenn trotzdemein unvollständigerAntrag eingehensollte, so versteht es sich von selbst, daß das
Gericht auf die Vervollständigunghinzuwirkenhat.

s- 34.
Die Anwendung der Bestimmungen des Theiluugsgesetzes vom 22. Mai 188?

(Ges.-Samml. S. 13U) auf Grundstücke,welche in das Grundbuch aufgenommen sind, erscheint
unbedenklich, so daß keine Veranlassung vorliegt, in diese Bestimmungen einzugreifen. Es äst im
Gegentheil, da während der Uebergangszeit vielfach zu einer Theilungsmassesowohl Grundstücke,
die in das Grundbuch noch nicht aufgeuommensind, sowie solche, welche bereits in dasselbe auf¬
genommensind, gehören werden, dringend empfehlenswerth, den freiwilligen gerichtlichen Verkauf
sämmtlicherGrundstückeden Vorschriftendes Gefetzcs vom 22. Mai 188? zu unterstellen.

A 35 bis 59.

Die Bestimmungenüber die erste Anlegung der Grundbücher sind in Anlehnung an die
bewährten Vorschriftender Gesetzeüber das Grundbuchwesenfür die Provinz Schleswig-Holstein
vom 2?. Mai 1873 (Gef.-Samml. S. 241) und für die Provinz Hannover vom 28. Mai 1873
(Ges.-Samml. S. 253) entworfen. Im Einzelnen ist das Nachstehende zu bemerken:
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Z. 35.
Die Bestimmung des Absatz 2 ist nach dem Vorgang des Ergänzungsgesetzesfür den

Oberlandesgerichtsbezirkzu Kassel vom 28. Mai 1885 (Ges.-Samml. S. 175) aufgenommen.

ß. 36.

In dem Gesetz kann nur ausgesprochenwerden, daß die Anlegung der Grundbücher
bezirksweisezu erfolgen hat; die Bestimmung der Bezirke muß uach Maßgabe der thatsächlichen
Verhältnisse der Vereinbarung zwischen dem Finanzressort und Iustizrcfsort überlasse» bleiben.

Der Borschlag, den Zeitpunkt, mit welchem das Verfahren zur Anlegung des Grund¬
buchs zu beginnen hat. öffentlich bekannt zu machen, erscheintzweckmäßig, damit alle Bethei-
Ugten in die Lage versetztwerden, sich auf das Verfahren vorzubereiten. , ^.„ « ..

Außer der vorgeseheuenMittheilung der Abschrift des Flurbuchs soll uach Bedürfniß
auch die Mittheilung des Artikelverzeichniffesveranlaßt werden. Dem geäußerte» Wun che.
dem Amtsgericht auch eine Eopie der Flnrkarte mitzutheilen, soll, soweit thunlich, m der Weise
entsprochenwerden, daß das Amtsgericht das für die Gemeinde bestimmte Exemplar vor der
Aushändigung an diefelbe zur Beuutzung bei der Grundbuchanlegung erhalt.

s- 3?.

Bei der Anlegung des Grundbuchs für die dem Fiskus gehörigen Grundstückewird
das in An h g d r !Uen Gruudstückezu verfassende ^mitteluna,verahrm
zur Anwe d ng zu bringen sein, als durch amtlichen schr'tlichen Verkehr de znMdigeu
Behörden mit dem Amtsgerichtdie erforderlichen Unterlagen nicht befchafft«erden können.

s. 38.

Die Bestimmung, daß das Amtsgericht die von dem Eigenthümer nicht angezeigten
Berechtigten, der u Vorhandensein ihm amtlich bekaunt ist. zu 'lt 'fh'
wendig und erscheint auch geuügeud. Auf welche We.se sich das
Kenntniß zu verschaffen hab, ist im Wege der In strnktwn ^« regeln da ^ amen ch
dieser Veziehnng uo! wendig sein wird, zunächst Erfahrungen zu amm n Ee sttzlichen

Negeluug bedar es im Interesse der Betheiligten n cht. da demselbennach ^ alt des §.
eine Vervflicküuua Auszüge aus deu Hypothekenregisternzu beschaffen. Nicht obliegt.

Schlußbestim.nuug ist ans angeregt und
scheint zu Bedenken keinen Anlaß zu geben.

§. 39.

Diese ans den übrigen f«^tzm ^
stimmnng ist dahin zu verstehen, daß dlo fnr den ^ ^„ ^
m §. 38 auferlegten Verpflichtungen angedrohte Geldstraf nu dann
Geladenen sich weigern, eine Erklärung abzugeben, nicht aber auch dann, wn
Erklärung nur uuvollständig ist.

Zu §. 40.

Zu , 4« Nr. 3 ist «n wor^ ^
Ansehuug der dem Fiskus gehörigen Grundstück d« «M'ch ^ ^ ^ ummwbrocheu
Wallung berufenen Staatsbehörde genüge, daß sie diefelven i". z
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im Eigenthumsbesitzgehabt habe. Der Erlaß einer derartigen Vorschrift mußte aber bedenklich
erscheinen, weil eine solche voraussichtlich Ansprüche der Provinz und anderer Körperschaften
auf gleichartige Berücksichtigunghervorgerufen hätte. Außerdem war auch anzuerkenueu, daß
ein wirklichesBedürfniß für die angeregte Bestimmung nicht bestehe, denn die Staatsbehörde,
welche die bezeichnete amtliche Versicherungausstellen kann, wird wohl auch in der Lage sein,
Urkunden vorzulegen, dnrch welche der Eigenthumsbesitzgenügend befcheinigtwird.

8. 41.
Anch hier ist die Bestimmung des Absatz 2 aus Zweckmäßigkeitsgründenaufgenommen.

W. 42, 43.
Ist nichts zn bemerken.

§. 44.
Die Hypothekenbewahrer und Katastcrbeamten sollen im Aufsichtswege angewiesen

werden, von den nach Ablauf der AusschlußfristerfolgendenEinfchreibuugenund Fortschreibungen
dem Amtsgericht Mittheilung zu machen.

tzß. 45, 40.
Ist nichts zn bemerken.

s. 47.

Die Festsetzungdes Beginns der Ausschlußsristkaun ohne Bedenken erfolgen, sobald
die Vurbereituugsarbcite» „im Wesentlichen" beendigt sind. Aus der durch die Gesetzsammlung
zu veröffentlichendenBekanntmachung ist zn ersehen, für welchen Bezirk die Ausschlußfrist
festgesetzt wordcu ist. Die nach Absatz 2 erforderliche Bekanntmachung erfolgt zweckmäßig durch
das Amtsgericht.

8. 48.

Die Ueberleitnng anhängiger Subhastatiuus-, Hyputhekeureiuignngs-und Vertheilungs-
verfahren in das neu einzuführende Recht würde nicht angängig fein. Deshalb soll, wenn dem
Grundbuchrichter die Einleitung eines derartigen Verfahrens vor dem in §. 60 des Entwurfs
bezeichneten Tage nachgewiesenwird, die Geltung des neuen Rechts in Ansehung des betreffenden
Grundstücks bis zur Beendigung des eingeleiteten Verfahrens suspendirt bleibe». Ist der vor¬
geschriebene Nachweis nicht rechtzeitig erbracht, fu ist die etwa erfolgte Einleitung eines der
bezeichneten Verfahren wirkungslos. Eine befondere dahin gehende gesetzliche Bestimmung zn
erlassen, erscheint lanm nothwendig.

8. 49.

Die Vorschrift des zweiten Satzes ist nothwendig, nm Ehilauen nnd Verschleppungen
vorzubeugen.

8- 50.

Diese Bestimmuug ist vorgeschlagen, um bei der Gruudbuchaulegnng alle wohlerwor¬
benen Rechte zu schütze,,.

Das hierbei geäußerte Bedenken, der Eigenthümer köune durch die Eiutraguug der
HypothekenEinreden verlieren, auf die er ein wohlerworbenes Recht habe, ist nicht zutreffend,
denn die Eintragung kann mir mit freiwillig ertheilter oder dnrch Urtheil ergänzter Bewilligung
des Eigenthümern erfolgen.
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8- 51.

Zur Erläuterung der vorgeschlagenenBestimmung wird bemerkt, daß nur derjenige
Gläubiger eiuen Hypothekenbrieferlangen kaun, der sich im Besitz eiuer Schuldurkunde befindet,
so daß für eiuen Gläubiger, der noch nicht im Besitz der Schuldurtunde ist, zunächst die Noth¬
wendigkeit eintritt, sich eine Schuldurkunde zu beschaffen.

§. 52.
Der Inskription in die Hypothekenregister muß jedenfalls die Bedeutung beigelegt

werden, daß sie zur Glaubhaftmachnng der Entstehung des durch die Inskription gesicherten
Rechts genügt.

8§. 53 bis 57.
Ist nichts zu bemerken.

§. 58.
Insoweit die Anlegung des Grundbuchs vollendet sein wird, finden im Falle der

Zusammenlegung von Grundstücken auf das daran auzufchliehendcVerfahren zur Regnlirnng
des Grundbuchs die Vorschriften des Gesetzes vom 26. Juni 1575 (Ges.-Samml. S. 325)
Anwendung.

Wird eine Zusammenlegung vou Grundstücken vor Einrichtung des Grundbuchs voll¬
endet, so ist die Anlegung des Grundbuchs nach Maßgabe der Vorschriften dieses Paragraphen
zu bewirken. Hierbei kann davon abgesehen werden, die noch den M 40, ^ erforderten
Nachweisungenvon Neuem zu verlangen, weil auf Grund dev»in dem Zusammeulegnugsverfahrcu
stattgehabten Prüfungen das Planüberweisuugsattest durchaus geeignet ist, diese Nachweisnngcn
zn ersetzen.

6. 59.
Die Vorschrift über die bei der Anlegung des Grundbuchs zu bewilligende Kosteu-

uud Stempelfreiheit ist im Anschluß an die in der Mehrzahl der Eiuführuugsgcfetzcenthaltenen
Bestimmungen vurgefchlage».

Die in dem Absatz 2 aufgenommeneVorschrift soll klar stellen, daß mit dem Inkraft¬
treten des in Aussicht genommenen Gesetzes auch innerhalb des Geltungsbereichs des rheinischen
Rechts die sämmtlichen Amtsgerichte zuständig und ans Ersuchen verpflichtet sind, die zur
Anlegung des Grundbuchs erforderlichen Erklärungen der Vetheiligten zn beurkunde». Die
Nechtshülfelcistuug wird namcutlich dann vielfach in Anspruch genommenwerden, )venn mehrere
Beteiligte vorhanden sind und dieselben ihren Wohnort oder, gewöhnlichenAufenthaltsort in
den Bezirken verschiedenerAmtsgerichte haben.

8- ''0.
Gleichwie es für den Geltungsbereich des Allgemeinen Laudesrechts uud für den

Geltungsbereich des Gemeinen Rechts gefchehen ist, so ist auch für den Geltungsbereich des
rheinischenRechts das Grundbuchrecht iu das geltende bürgerlicheRecht einznfügeu. Eiue Auf¬
zählung der mit der Einführung des GruudbuchrechtSaußer Kraft tretenden, abgeänderten oder
ergänzenden Bestimmungen iu dem Gcfetzc selbst bedarf es nicht.

Die Unstatthaftigkcit der Einleitung eines Hypothekcureiuigungsverfahrens bezüglich der
iu das Grundbuch anfgenommeucnGrundstückeist ausdrücklichvorzuschreiben. Neben dem Gesetz

12'
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über die Zwangsvollstreckungvom 13, Juli 1883 kann dieses Verfahren, welches auf gradezu
widerfprechcudenGrundanfchauungeu beruht, auf die Dauer uicht aufrecht erhalte» werden.
Aber auch für Amiahme des Vorschlags, die Einleitung eines Reinigungsverfahrens noch für
eine Uebcrgangsperiudc von etwa einem Jahre zu gestatten, liegt kein Bedürfniß vor, ganz
abgesehendavon, daß mich eine derartige Bestimmn«ig wegen der abweichenden Teu'ocuzcudes
Gesetzes vom 13. Juli 1883 bedenklich sein müßte. Richtig ist allerdings der Hinweis, daß
die Nebcrlastung einzelner Grundstücke mit Hypotheken mi^nnier gcrode durch das Verfahren
zum Zweck der Anlegung des Grundbuchs erst klar gestellt werden mco. Alsdann bleibt es
aber dem Eigenthümer unbenommen, während des Verfahrens das Grundstückzu veräußern uud
der Erwerber kaun durch rechtzeitigeEinleitung des Hyputhekenreinignngsvcrfahrensder Auf¬
nahme der Hypothekeniu das Grundbuch vorbeuge». (Vergl. 8, 48 des Entwurfs.)

8- 61.
Bevor die ueuc Gesetzgebung in Kraft treten kann, find umfasfeudeVorarbeite» zu

erledigen. Mit Rückficht hierauf ist für jetzt davon Abstand genommen, über den Tag des
Inkrafttretens des entworfenen Gesetzes einen bestimmten Vorfchlag zu machen.

Die Uebertraguug der freiwilligen Gerichtsbarkeit auf die Amtsgerichte iu der vor¬
geschlagenenbeschränkte»Weise ist zur Durchführuug der iu Aussicht genommeucu Reform
unabweislichnothwendig. In weitergehendemMaße kann eine derartige Ucbertragung zur Zeit
uicht erfolgen, weil einer solchen Anordnung einschneidende organisatorische Aenderungen vorau-
geheu müssen.

A"l°» e 2. Düsseldorf, den 19. Dezember 1887.

Referat
des Provinztal-Verwaltungsrathes,

betreffend

den Entwurf eines Gesetzes über die Vereinigung der Rechtsanwaltschaftund
des Notariats im Geltungsbereichdes rheinischen Rechts.

Der Seitens des Herrn Ober-Präsidenten mitgetheilte Gesetzentwurf, betreffenddie Ver¬
einigung der Rechtsanwaltfchaft und des Notariats im Geltungsbereich des rheinischen Rechts,
wurde zunächst in einer Commission des Provinzial-Verwaltungsrathes uorberathen und alsdann
iu dem Provinzial-Verwllltungsrathe nach Anhörung des Referats über die Verhandlungen in
der Commifsion einer längere» Berathung unterzogen; mit überwiegender Majorität wurde der
Nefchluß gefaßt, an den Provinzial-Landtag den Antrag zu richten, die Zustimmung zu dem
Gesetzentwurf nur unter der Bedingung ausfprechen zu wollen, daß der § 1 folgende Fassung erhalte:
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„Die Bestimmung des Artikels 5 der Verordnung und Taxordnung für
die Notarien in den Nheinprovinzen vom 25. April 1822 (Ges.-S S. 109),
welche den Notaren die Ausübung der Advokatur untersagt, wird dahin
abgeändert, daß die Verbindung der Nechtsanwaltschaft und des Notariats
an denjenigen Orte» erfolgen kann, wo ein Bedürfniß hierzu vorliegt."

Bei den Verhandlungen fowohl in der Coinmifsionwie in dem Prouinzial-Verwaltungs-
rathe wurden folgende Gesichtspunkte hervorgehoben:

In Preußen wird nur in einem Theile der Nheinprovinz (dem Geltungsbereichedes
rheinischen Rechts) die freiwillige von der streitigenGerichtsbarkeitgetrennt; in ganz Deutschland
außer diesem Theile der Nheinvrovinz nur noch in Nheinbaiern, Nheinhessen, Elsaß-Lothringen
und Virkenfeld, so daß in den übrigen Ländern Deutschlands die freiwillige und die streitige
Gerichtsbarkeit, wenn auch in verschiedener Weise und Ausdehnung, vereint sind. Während in
dem Bezirkedes ObcrlandesgerichtsKöln und den ebenerwähntenLändern in Folge der Trennung
dieser Gerichtsbarkeitenund in Folge des auf dieser Trennung beruhenden,noch gegenwärtig mehr
oder weniger geltenden französischen Nechts auch die Vereinigung der Nechtsanwaltschaftund des
Notariats ausgcfchlossen ist, sind in den übrigen Provinzen Preußens sowie in dem sonstigen
Theile der NheinvrovinzNechtsanwaltschaftund Notariat vereint. Für Baden hat das Gesetz vom
28. Mai 1864 sogar die Anstellung von Notaren als „Beamte der Gerichte" angeordnet, und
so die freiwilligeGerichtsbarkeitganz den Gerichten überwiesen; daß diefe „Gerichtsbeamten" nicht
zugleich die Nechtsanwaltschaftausüben können, ist selbstverständlich. In Würtemberg hat
das Gesetz vom 14. Juni 1843 das Institut der „Gerichts- und Amtsuotare" geschaffen, welche
ihr Gehalt aus der Staatskasse beziehen und als Gerichtsbeisitzerund Aktuare fungiren können;
in beiden Ländern sind die Notare also unmittelbare Staatsbeamte geworden Für das König¬
reich Sachsen hat das Gesetz vom 3. Juni 1859, für das Herzogthum Braunschweig das
Gesetz vom 19. März 1850, ß. 4, für die Stadt Lübeck das Gefctz vom 10, Oktober 1838
§. 9 Advokatur und Notariat ausdrücklich vereint; ebenfo ist die Verschmelzungin Bremen
durch Gesetz vom 1. November 1820 gestattet, nach welchem nicht allein die Advokaten,sondern
sogar die Staatsanwälte und die Gehülfen-Sekretäre Notare fein können (§. 3 und 5); für
Hamburg siehe Gesetz vom 18. Dezember 1815. InVaicrn (mit Ausnahme von Nheinbaiern)
ist zwar die Vereinigung nicht gestattet, die freiwillige Gerichtsbarkeit aber den Gerichten
und Notaren durch Gesetz vom 10. November 1861 in gegenseitigerConcurrenz übertragen. —
Aus dem Angeführten folgt, daß die Gesetzgebungin den deutschen Ländern einen ausschließlich
für die freiwillige Gerichtsbarkeit bestimmtenVcamtenstand nicht allgemein zugelassen, und sogar
in zwei Ländern den Notaren die Stellung von „Gerichtsbeamten" zugewiesen hat. — Diejenigen
Gründe, welche sich in dem französischen Rechte aus der Stellung der Notare, Advokaten
und Anwälte für die Trennung ergaben, dürften für den Bezirk des Oberlandesgerichtszu Köln
gegenwärtig, wenigstens theilweise, nicht mehr zutreffen, da die Stellung des Notars im Laufe
der Zeit eine ganz andere geworden ist, als sie vor und unter der französischen Herrschaft und
felbst zur Zeit der Notariats-Ordnung vom 25. April 1822 war; die Notare des rheinischen
Rechts sind nicht mehr diejenigen Beamten, welche ausschließlichden Beruf haben, schriftliche
Verhandlungen jeder Art auf Verlangen der Vetheiligtenaufzunehmen; sie fassen stets ihre Stellung
als eine höhere auf, wie sich diese auch in der Praxis als eine wichtigere und viel bedeutendere
herausgebildet hat. Dieser Auffassunghat auch das Gesetz vom 6. Mai 1869 Ausdruckgegeben,
indem durch dasselbe die Nuraussetzungen zur Anstellung eines Notars aufgehobenund andere
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Bedingungen, welche mit denen zur Ernennung der Rechtsanwälte übereinstimmen, gestellt hat;
durch dieses Gesetz wird eine größere Anforderung an die Kenntnisse der Notare gestellt, dem¬
gemäß werden auch von ihnen weitergehendeAnsprüche auf die ihnen gebührende Stellung in
juristischerund sozialer Beziehung geltend gemacht, und so ist das frühere Notariat, auch was
die persönliche Stellung anlangt, wesentlich verändert. Ebensowenig'st die Stellung des Anwaltes
und die des Advokatengegenwärtig dieselbe, wie sie früher war, und wenn schon vor dem Jahre
1879 die Verbindung der Anwaltschaftund Advokatur eine andere Auffassunghervorrief, so ist
nach Einführung der Ncichsjustizgesctze der Rechtsanwalt des deutfchen Rechts mit dem ^,vono
und ^voullt des französischen Rechts kaum noch zn vergleichen. Der Prouinzial-VerwaltungSrath
glaubt daher unter Berücksichtigung des gegenwärtigen Standes der Gesetzgebung und der Stellung
der Notare und der Rechtanwälte auf die Gründe uäher ciugehcu zu müssen, welche für und
gegen den Gesetzentwurf vorgebracht werden, um an zweiter Stelle die jedenfalls entscheidende
Frage zu beantworten, ob und in wie fern die Vereinigung im Interesse der Rechtspflegenoth¬
wendig sei oder nicht.

1. Zunächst wird dein Gesetzentwurfentgegengehalten,daß die Vereinigung des Notariats
und der Nechtsanwaltfchaftnicht in die besonders gearteten Verhältnisse des rheinisch-rechtlichen
Theiles der Nheinprovinz passe. Wäre dies richtig, so würde eine ablehnendeStellung dein
gegenwärtigenGesetzentwürfegegenüber einzunehmenfein. Der Provinzial-Vcrwaltungsrath hat
sich jedoch nicht überzeugen können, daß die thatsächlichen Verhältnisse in dem Geltungs¬
gebiete des rheinischen Rechtes andere seien, als in denjenigen Theilen der Rheinprovinz, welche
nicht zum OberlandesgerichtsbezirkKöln gehören; die Verkehrsverhältuisse,die Erwerbszweige,die
Bctriebsuerhältnisscsind so gleichartig,daß ein irgend auffallenderUnterschied,wenn die eiuzelneu
Bezirke gegenübergestellt werden, nicht zu fiuden ist; man vergleiche nur die Eifel, den Huusrücken, den
Hochwald,die Siegkreife einerseits mit dem au die Siegkreisc anstoßenden Westerwaldandererseits,
die Dörfer und Städte auf dem linken Nheinufcr mit denjenigendes rechten, die Industrie in:
südlichen Theile mit der des nördliche», und wiederum die durch die Ruhr getrennten Theile
des RegierungsbezirksDüsseldorfund die durch den Rhein getrennten Theile des Regierungsbezirks
Eoblenz miteinander. — Einen Gruud zur Annahme, daß die Verhältnisse sich derartig gestaltet
hätten, daß die Verciniguug der Rcchtsanwaltschaft und des Notariats, welche in dem einen
Theil der Nheinprovinz nach Mittheilung der Königlichen Staatsregicrung sich seit Jahren
bewährt hat, in dem anderen Theile als nicht passend erscheine, glaubt daher der Proviuzial-
Vcrwaltuugsrath aus den örtlichenVerhältnisse!!nicht entnehmen zu können.

2. Die rechtlichen Verhältnisse sind allerdings verschieden, insofern als in dem
rheiuischrechtlichen Theile der Nheinprovinz andere ciuilrechtlicheBestimmungen gelten wie in
dein übrigen Theile und in den sonstigenProvinzen des preußischenStaates. Allein auch diese
Verschiedenheitdes Civilrcchts, welche immerhin von einem gewissenEiufluß auf die Thätigkeit
der Ncchtsauwnttc nnd Notare ist, erachtet der Provinzial-Berwaltungsrath nicht von einem so
durchschlagenden Einfluß, daß deswegen die Vereinigung des Notariats und der Nechtsanwalt¬
fchaft in dem einen Theile der Provinz zulässig, in dein andern aber zu verwerfen sein sollte.
Schon in der Denkschriftdes Königlichen Iustizmiuisteriums vom Juli 1818 ist hervorgehoben,
„daß es bei der Beantwortung der Frage, ob die freiwillige Gerichtsbarkeit mit der streitigen
in dem rheinischrechtlichcn Theile der Nheinprovinz zu vereinigen und davon abzusondern sei.
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fast Alks auf die Entscheidungder Vorfrage ankomme, ob der franzüfifche Civilprozeß beibehalten
werden solle oder nicht; würde er nicht beibehalten und ein einheitlichesProzeßrecht geschaffen,
so müsse, wie in der erwähnten Denkschrift ausgeführt ist, der von der Königlichen Regicrnug
stets angenommeneGrundsatz der möglichsten Gleichstellungaller einzelnen Theile der Monarchie
und ihrer Verbindung zu einem Ganzen dnrchschlagendfein und das System der Ver¬
einigung der streitigen uud freiwilligen Gerichtsbarkeit so lange gelten, bis etwas Anderes und
Neues für alle Provinzen des Staates bcfchlufsen werde; daß die Rheinländer in ihrem bürger¬
lichen Verkehr keinen erheblichenSchaden erleiden würden, könne mau trotz aller dagegen etwa
erregten theoretischen Zweifel, nach der in den älteren Provinzen über diefe Verfaffung gemachteu
langen Erfahrung mit Sicherheit vorausfetzen."

Nachdem gegenwärtig thatsächlich ein einheitliches Gerichtsuerfafsuugsgesetzexistirt und
nachdem die civilprueeßrechtlicheuVorschriften für alle Theile Preußens dieselbe,:geworden sind,
glaubt der Pruvinzial-Verwaltungsrath iu der Verschiedenheit des Civilrechts einen
Grund zu einer vcrschiedeucu Einrichtung nicht erblicken zu können und geht hierbei von folgender
Erwäguug aus. Die Rechlsauwaltschaft soll, foweit ihre Thätigkeit sich auf die streitige Gerichts¬
barkeit erstreckt, die Anwendung des feststehenden Gesetzesauf den couereteu Fall ermöglichen;
wenn die Form, in welcher diese Anwcnduug zu geschehenhat, gesetzlich überall als dieselbe feststeht,
so ist auch die Thätigkeit des Nechtsauwaltes dieselbe, mag auch das Recht, welches er anzu¬
wenden beantragt, materiell ein verschiedenes fein. Existirte eine andere Gerichtsverfassungund
ein anderes Civilprozeßrecht, so könnte von einer Verschiedenheitder Thätigkeit iu der streitigen
Gerichtsbarkeit gesprochenwerden, jetzt aber nicht mehr. Hinzu kommt, daß neben dem Civil-
prozesfe Strafrecht, Strafprozeß, Handelsrecht, Vormnndfchaftsrecht,Conkursrecht :e. ein einheit¬
liches geworden ist, und daß über ein einheitliches Immubiliarrccht ein Gesetz vorgelegt wird.

3. Theoretischist es richtig, daß die freiwillige Gerichtsbarkeitvon der streitigen gesondert
werden muß; allein eine solche Trennung in scharf gezogene»Grenzen ist praktisch überhaupt
nicht ausführbar uud auch im Geltungsbereichedes rheinifchcnRechts nicht beobachtetworden,
namentlich uichl iu der Thätigkeit der Rechtoauwülte und Notare, Faßt man die Thätigkeit der
Notare als die Thätigkeit der den Parteiwill.m beurkundende»Beamten auf, fo würde diese
Ausfassnug vielleichtden gesetzlichen Bestimmuugeu, aber weder dem Wunsche der Nutare, noch,
wie bereits erwähnt, der Praxis entsprechen;ebensowenigwürde es aber anch richtig sein, den
Veruf des Rcchtsanwaltcs nnr durin zn erblicken, daß er Prozesse anhebt, instruirt nnd dein
Gerichte vorträgt. Vei beiden Vecnnlenkategorieunnd zwar bei dem Nechtsanwalte mindestens
ebensosehr wie bei dem Notar, besteht der gleicheuud zwar der schönste Theil ihrer Thätigkeit in
dem eousultntivenElemente des Rechtslebens, nnd wenn in vielen Denkschriftensich die Notare
als die berufenen Rathgcber uuerfahreuer uud uueutfchlossener Parteien hinstelle», so beruht ciue
gleiche Pflicht, dem Rechtsucheudcuiu streuger Unparteilichkeit uud Rechtlichkeit die Gesetze aus¬
zulegen,bei jedem Rechtsanwalte; die Erfahrung hat bcwicfcn, daß mindestens in eben so vielen
Fallen die Erthciluug eines Rathes in den wichtigstenFamilien- uud Vermögensaugelcgenhcitc»
bei dem Rechtsanwalte als bei dem Notar uachgcsucht wird, und daß eben so oft die Parteien
mit ihren Gegneru gemeinfchaftlichals vereinzelt, bei dem Notar wie bei dein Rechtsanwalt, um
sich belchrcuzu lasseu. crschciueu. Die Ansicht, daß der Ncchtsauwalt stets deu eiuseitigenStand-
pnnkt eines Parteivertreters ciuuehmc, uir über der Sache stehen künue. würde eben fo sehr das
Ansehe» des Staubes der Rcchtsamuälte hernuterdrückeu,wie sie auch thatsächlichnicht zutrifft.
Ja es ist nicht zn lengnen. daß die Parteien sehr häufig und fast immer in schwierigen Fällen,
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Rechtsanwalte, als dem vermöge seines sonstigen Berufes schärfer auffassenden Nathgeber, sich
die Gesetze auslegen lassen, und daß sogar die Notare selbst bei wichtigen,verwickelten Verträgen
die Parteien zu eiuem Rechtsanwalte senden. Die außerprozeßualischeThätigkeit der Rechts¬
anwälte beschränkt sich auch sehr häufig nicht allein auf die Erthcilung von Rathschlägen, sondern
erstreckt sich auf erfolgreichethätige Abwickelungrecht fchwieriger Verhältnisse; es fei an die oft
fehr umfangreichenaußergerichtlichenLiquidationen von Erbfchaftsmasfcn und Gesellschaften,an
außergerichtliche Arrangements mit Gläubigern erinnert; diese Thätigkeit, welche als zur streitigen
Gerichtsbarkeitgehurig nicht aufgefaßt werde,, kann, ist gerade in dem Nechtsanwaltsstande eine
hervorragende gegenüberder gleichen Thätigkeit des Notariats und in dieser Thätigkeit zeigt sich,
daß die Erlangung ergiebigerProzeßmandate nicht das von dem Rechtsanwalte erstrebteEndziel
ist, selbst gegenwärtig nicht, wo die Trennung der streitigen und freiwilligen Gerichtsbarkeit
noch besteht.

4. Wenn sich in dieser Beziehung die Wirkungskreise der Rechtsanwalte und Notare
decken, so würde nur die Frage zu erörtern bleiben, ob die Beurkundnng eines Parteiwillens
seitens eines Notars mit der Thätigkeit desselben als Rechtsanwalt in den Prozessen unvereinbar
sei. Es ist selbstverständlich,daß der Rechtsanwalt, welcher von beiden Parteien consultirt wird,
und welchem, um ein unparteiisches Urtheil abzugeben, die faktischen Verhältnisse klar gelegt
werden, weder für die eine noch für die andere Partei als Pruzeßbevollmächtigterfuugireu wird;
es ist dies wmigsteus bisher Praxis gewesen, und jeder Rechtsanwalt, welchem die Pflichttreue
höher steht als der pekuniäre Vortheil, hat einen Prozeß zu vertrcteu abgelehnt, wenn er von
beiden Parteien gemeinschaftlich cunfnltirt worden war; eine gleiche Anforderung eventuell an den
Notar zu stellen, würde auch nur dem Gefühle der Delikatesseentsprechen,sobald der Notar in
einer Sache nicht allein beurkundenderBeamter, sundern der von Parteien in alle Verhältnisse
eingeweihteNathgebcr war, uud diese Beziehungen bei dem zu führenden Rechtsstreit klarzulcgeu
beziehungsweisezu bestreue» sind. Sieht man aber von solchen eiuzelnen Fällen ab, so ist die
Aufnahme öffentlicher Urkundenund die Führung von Prozessen im Allgemeinen als uuvcrtrüglich
nicht zu betrachten. Die Verusuug auf die Thatsache, daß auch gegenwärtig der Notar bei dem
Amtsgericht Parteien vertreten dürfe, di'ß aber dies nicht geschehe, würde nicht beweise»,daß
beide Thätigkeiten incompatibel sind, vielmehr darthun, daß eine absolute Ausschließung der
notariellen Thätigkeit und der Thätigkeit des Rechtsanwalts auch bisher im Gebiete des
rheinischenRechts gesetzgeberisch nicht anerkannt ist. Wenn von der erwähnten Erlaubniß die
Notare keinen Gebrauch gemachthabeu, so ist der sehr nahe liegende Gruud hierfür darin zu
finden, daß sie durch ihr Auftreten in den Stand der gewöhnlichen Consulenten eingetreten wären,
da die Rechte eines Rechtscmwalts ihnen weder dem Gerichte noch den Parteien gegenüber zu¬
stehen. Diesem Uebelstande wird aber durch ihre Gruennung als Rechtsanwalt abgeholfen.
Ebensowenigwie daher die Vereinigung eine Vcnachtheiligung des Publikums zur Folge haben
wird, wird sie auch den Ruin des Notariats und eine Schmälcrung des Anfehcns des Anwalts-
standes herbeiführen. Was insbesondere diese Schmälerung anlangt, so sei wiederholt darauf
aufmerksam gemacht, daß die Notare gegenwärtig dieselbe juristische Bildung und dieselben
Kenntnisseerlangen müssen, wie die Anwälte, und daß das Notariat, mag es wie in den übrigen
Provinzen mit der Nechtsanwaltschaftvereint sein oder nicht, für sich dasselbeAnsehen in Anspruch
nimmt, wie die Nechtsanwaltschaft.

5. Nach dem Vorangefühlten scheinen keine inneren Gründe für die Unmöglichkeit
einer Vereinigung zu sprechen; dennoch dürfte es immerhin für bedeuklich erachtet werden,
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lediglich um eine Uniformirung des Nechtes eintreten zu lassen, eine Einrichtung, welchesich
nicht allein eingebürgert hat und von der Bevölkerung lieb gewonnen ist, sondern auch unver¬
kennbare Vorzüge besitzt,umzngestalten. Der Provinzial-Verwaltungsrath glaubte deshalb für
eine solche Umgcstaltnng sich mir dann aussprechen zu solleu, wenn diese Umgestaltung
ein Bedürfniß für die Bevölkerung geworden ist, und dieser für ihn allein entschei¬
denden Frage ist er in der folgenden Erörterung näher getreten.

II.

1. In dem Bezirke der allgemeinen Gerichtsordnung hatte man im Anfange dieses
Jahrhunderts den ncn angestellten Iustizcommissaren die Ansübung der Notariatspraxis nicht
gestattet, allein alsbald ist die Ueberzeugung gewonnen worden, daß die aus der Vereinigung
dieser Thätigkeit in einer Person etwa entstehenden Unzuträglichkciten viel leichter zu über¬
winden seien, als die Nachtheile, welche der rcchtsnchcnden Bevölkerung dadurch entständen, daß
das Einkommen der Iustizcommissare und Notare für ihren Unterhalt nicht ausreiche. Das
Reskript vom 20. Oktober 1810 besagt:

„Da..... von mehreren Seiten her Borstellungen eingegangensind, daß die Prozeß¬
praxis allein ohne Notariat den Instizcommissaren kein hinlängliches Auskommen
verschaffe, fo ist beschlossen worden, die gänzlicheAusschließung der ueu angestellten
Iustizcommissare von den Notariatsgeschäften nicht ferner stattfinden zn lassen."

„Diesen: zutreffenden Grunde hat sich auch die Küuigliche Immediatjustiz-Commission
in ihrem bekannten Gutachten über das Notariat aus dem Jahre 1816 nicht verschließen tonnen,
indem sie annahm, daß die Trennung des Notariats von der Advokatur nur daun durchzu-
führcu sei, wenn größere Kreisgerichtsbezirkevon etwa 100 000 und mehr Seelen gebildet und
den Iustizcommissaren behufs Erlangung eines ihrem Stande entsprechendenAuskommens das
Recht eingeräumt würde, nicht allein bei den für kleinere Bezirke mit eingeschränkterZustän¬
digkeit gebildeten Einzclgerichten, sondern auch an den größeren Gerichten zu fungircn, nnd
für sie die Verpflichtung bestehe, an dem Sitze der letzteren Gerichte zu residiren.

Die gegenwärtige Organisation geht von dem entgegengesetztenStandpunkte aus uud
kommt daher nuthwendigerweise zn dem umgekehrten, in dem gegenwärtigen Gesetzentwurf
niedergelegten Schlüsse. Ist es nämlich für richtig erkannt, daß die Zuständigkeit der Amts¬
gerichte im Interesse der Bevölkerung erweitert und bei ihnen in demselbenInteresse Nechts-
anwälte ihren Wirtungskreis und ihren Wuhnsitz haben, so ist es auch eine Wicht der Gesetz¬
gebung, für die Existenz der letzteren zn sorgen; denn sie hat darauf zu fehen, daß nicht Ein¬
richtungen angestrebt werden, welche die Treue und Pflichtmüßigkcit der Beamten auf eine
mißliche nnd allemal fehr bedenklicheProbe stellen könnten (oonl. das oit. Gutachten). Die
Erfahrung hat gezeigt, daß diejenigenNcchtsanwälte, welche sich an Amtsgerichtenvon geringerer
Bedeutung niedergelassenhatten, alsbald ihren Wirkungskreis haben aufgeben muffen, wenn sie
nicht zu der Gcschäftsweise eines gewöhnlichenConsnlcnten und Geschäftsmannes zum Nach¬
theil ihrer Standesehre nnd der Bevölkerung ihre Zuflucht nehmen wollten. Wenn auch durch
die erweiterte Zuständigkeit der Amtsgerichte diese Gefahr sich verringert hat, fo ist sie doch
uoch immer vorhanden, und es stehen die Fälle nicht mehr vereinzelt da, daß sowohl auf dem
Lande, wie in den größeren Städten Rechtsanwälte ein Vermiethuugsbüreau halten, Cummis-
sionsgeschäfte besorgen, Immobilarmakler werden ?c., eine Stellung, welche mit dem nodilL
oküoiuiu eines Rcchtsanwaltes kaum verträglich erscheint. Hierzu kommt, daß answcise der

13
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veröffentlichte»Uebersichtendie Anzahl der Prozesse und nanientlich derjenigen, in welchendie
Anwälte fnngiren, in Abnahme begriffen ist, daß fugar nach einer veröffentlichtenMittheilung
das Einkommen der Rechtsanwälte sich nm ein Drittel verringert hat, ein Umstand, der gewiß
nicht zn unterschätzensein dürste. Daß aber die Interessen der Bevölkerung durch Heranbilden
eines Proletariats in der Rcchtsanwaltfchaft geschädigtwerden, bedarf keiner Ausführung,

Wenn, um dieser begründetenBefürchtnng entgegenzutreten, die Schließung, der Advo¬
katur iu Vorschlag gebracht wird, so dürfte eine solche gesetzliche Bestimmung eine viel ein¬
schneidendere Maßregel sein, nnd es erscheint wohl nur nothwendig, au die vielen gewiß im
Gedächtniß gebliebenen Gründe zu erinnern, die seiner Zeit für die Freiheit der Advokatur
gerade von den Rechtsanwälten angeführt sind, und dje wenigen Stimmen, welche sich theil¬
weise aus obigem Grunde dagegen ausgesprochen habeu. Es wird auch nicht angängig sein,
nach so kurzer Zeit die Freiheit der Advokatur zu nehmen, ganz abgesehen davon, daß das
Mittel der Beschränkungder Nechtsanwaltfchaft bei den Landgerichten und dem Oberlandes¬
gerichte nicht geeignet ist, den Rechtsamvaltstand bei den Amtsgerichten zu heben und diesen ein
hinreichendesAuskommen zu verschaffen; eine solche Beschränkungwürde mir bestimmten Per¬
sonen zu Gute kommen, ohne den angestrebten Zweck zu erreichen.

Würde den Rechtsanwälten, welche a» den Amtsgerichten fnngiren wollen, nicht ein
hinreichendesAuskommen in Aussicht gestellt und sie sich daher dort nicht niederlassen können,
so würde das Consnlententhum, wie es gegenwärtig thatsächlichgeschieht, nm sich greifen und
ein Zustand geschaffen werden, welcher dem Interesse der Bevölkerung nicht entspricht nnd mit
den, System der Civilprozeßordnung uud der ganzen Iustizgcsetzgebuugim schneidendsten Wider¬
spruch steht. Der Pruvinzial - Verwaltungsrath glaubt es sich versagen zu dürfen, auf das
Consnlentenwcsennäher einzugehen, znmal dasselbe wiederholter Erörterung unterzogen ist, nnd
nur auf die vielen Klagen verweifen zu sollcu, welche insbesondere von denjenigen geltend
gemacht werden, welche auf dem Lande wohnen uud gezwungenfind, sich des Rathes, des Bei¬
standes und der Vertretung der Gefchäftslcnte zu bedienen; wollten sich die Parteien durch
Rechtsanwälte aus der nächstgclegeuen Stadt vertreten lassen, so würden schon sehr oft die Neise-
gebühren allein den Werth der Streitobjekte übersteigen, abgesehenvon der Zeitversänmniß und
den sonstigen Kosten, welche den Parteien dadurch erwachfen, daß der Rathgeber nicht an Ort
und Stelle wohnt.

2. In gleicher Weife stellen sich die Erwerbsvcrhältnisfe der Notare dar, nnd diese
berühren das öffentliche Interesse noch mehr als die der Rechtsanwälte sowohl in Folge ihrer
Amtsthätigkeit als auch, weil die Anwälte sich auf eigene Gefahr niederlassen, wahrend den
ersteren im Interesse der Bevölkerung ihr Wirkungskreis angewiesen wird. — Die Anzahl der
Notare ist ausweise der Mittheilung in der Vegründnng des Gesetzentwurfesstatt im Verhältniß
zur Bevölkerungszahlzuzunehmen,in Abnahme begriffen, und nur unter besondernZusicherungen
ist es geluugen, die ursprünglich 227 betragendeZahl wieder ans 204 zu hebeu. Die zunehmende
Zersplitterung des Grund nnd Bodens, der sich steigernde Wechseldes Eigenthums an Immo¬
bilien, die sich vermehrendeAnzahl der gewerblichen Etablissements, der sich ausdehnendeHandel
und Verkehr, das Gesetz vom 20. Mm 1885 «. hätten an sich die Vermehrung der Anzahl
der Notare zur Folge haben müssen; daß dies nicht geschehen, hat seinen Grund nicht in der
Verminderung der Arbeitsthätigkeit der Notare im Allgemeinen, sondern in der Concentrirung
der notariellen Thätigkeit in den Mittelpunkten des Handels und Verkehrs und in der Ver¬
minderung derselben auf dem platten Lande zu Gunsten der Notare in den Städten. Nach



99

dein Gesetze vom 25. Vento»e, XI sollen in den Städten von 100 000 und mehr Einwohnern
wenigstens ein Notar auf 6000 Einwohner, in den anderen Städten, Flecken und Dörfern 2
und höchstens 5 Notare für jeden Friedensgerichtsbezirk, nach dem bergischen Dekret vom
29. Januar 1811 im Allgemeinen 2—5 Notare für jeden Friedensgcrichtsbezirk angestellt
werden. Daß sowohl bei dieser Anzahl und Berechnung dem wirklichenBedürfnisse Rechnung
getragen war, als auch der Notar sein hinlängliches Auskommen gefunden hat, läßt sich nicht
bezweifeln. Trotzdem die Anzahl der Notare früher eine größere war, fu war selbst noch in
den fünfziger nnd scchszigerJahren der Andrang der Notariatskandidaten ein so bedeutender,
daß dieselben viele Jahre auf eine Anstellung felbst an einem für den Erwerb nicht eben vor-
theilhaftcn Orte warten mußten; gegenwärtig find aus Gründen des mangelnden, standesgemäßen
Auskommensmehrere Stellen unbefetzt,nnd es ist zu befürchten, daß zum Nachtheilder Bevölkerung
aus demfelben Grunde des sich stets verringernden Verdienstes noch mehrere eingehen werden.
Wenn sich iu einzelnen Orten namentlich in der Eifel die Anzahl der von dem Notar auf¬
genommenenAkte erheblichvermehrt hat, so ist diese Vermehrung dem Gesetze vom 20. Mai 1885
zuzuschreiben, allein nach einer genanen Zusammenstellung und der Angabe der Notare selbst,
ist bei diesen Akten, welche nur kleine Objekte znm Gegenstande haben, der Rcinvcrdienft ein
sehr geringer und höchstens auf 1 M. 50 Pf. pro Akt zu schätzen, so daß bei einer Mehr¬
aufnahme von 200 Akten 800 M. Mehrverdienst anzusetzen wäre. Nach einer von den Behörden
nnd den Nutaren selbst vorgenommenen Berechnnng beträgt das jährliche Einkommen von
52 Notareil noch nicht einmal 4500 M. hcrabsteigcnd bis zn 2000 M., nnd es steht zu erwarten,
daß nach Einführung der Grundbnchordnnng sich dies Einkommen noch mehr verringern und die
Anzahl der Nutariatsstellen, welche nicht lebensfähig fein werden, sich auf ein Drittel der sämmt-
lichcn Stellen (204) belaufen tonnte. Ein solcher Zustund kann nach der Ansicht des Provinzial-
Verwaltungsraths sowohl im Interesse der Bevölkerung, als des Notariates selbst nicht geduldet
werden, nnd es sind Maßnahmen zn tresscn. welche ihn verhüteu. Wie die Begründung zn
dem vorliegenden Gesetzentwurfausführt, sind von verschiedenen Seiten Gntachten eingefordert
worden, wie dem Mißstande Abhülfe zu fchaffeu fei, allein die vorgefchlagenenMittel sind
theils unannehmbar, theils unzureichend. Wenn den Nutaren die Geldgeschäste, welche von
ihnen zumal auf dem linken Rheinnfer betrieben wurden nnd ihnen „entwunden" fiud, wieder
zugeführt werden möchten, fo kann einem solchen Wunfche nicht bcigctreten werden; dem Amte
des Notars sollen die Vankiergeschäftefern bleiben, und sie werden ihm auch thatsächlichfern
bleiben, weil Finanzinstitnte sich entwickelthaben, welche solche Creditgeschäfteic. an sich zu
ziehen bestimmt sind. Die Aussicht, daß der Geschäftskreisder Notare durch die Einführung
der Grundbuchordnung und Neberweisung des Grundbuchwcsensan die Notare erweitert werden
könne, ist nicht vorhanden; eine solche Verordnung wäre nicht Gegenstand der Reichsgcsetzgebung,
sundern der Landesgesetzgebnng,nnd die preußische Landesgesetzgebunghat in dem Nusfnhrungs-
gcsetz vom 24. April 1878 das Grundbnchwcscnin dieser Beziehung generell geregelt uud dem
Amtsgerichte überwiesen. Ebensowenig wird das fernere Mittel, zur Aufbesserung des Ein¬
kommens der Notare eine Erhöhung der Notariatstaxe iu Aussicht zu nehmen, eine allgemeine
Zustimmung erfahren; ja es dürfte sogar die Meinung der Bevölkerung, daß die Gebühren
für Emonitur, welche,weun nicht ein Anderes vereinbart worden, 5 °/u, und die Gebühren für
Negocilltion, welche, wenn nicht eine geringere Summe vertraglich festgefetzt ist, bei Kapitalien
unter 7500 M. 1'/.°/« und über 7500 M. ^ °/° betragen, anderweitig zu regeln feien.
Beachtung finden; im Interesse des Notariats wird anch eine Gleichstellungder Notariatstaxe

13*



100

mit dem Tarif für Grundbuchfachenkaum zu umgehen fein, und daher eher eine Reduzirung
als eine Erhöhung eintreten muffen.

3. Hiernach erübrigt als das einzigste Mittel dem vorhin erwähnten Uebelstande zu
steuern, die Vereinigung der Rechtsanwaltschaft und des Notariats; zugleich folgt
aber aus dem Gesagten, daß eine solche Vereinigung nur da zu billigen ist, wo das Interesse
der Bevölkerung einerseits und die Stellung der Ncchtsanwaltschaft uud des
Notariats andererfeits fie erheischt; ist ein solches Bedürfniß nicht vorhanden und zwingen
die lokalen Verhältnisse nicht zu der Vereinigung, so soll dicfelbe nach der Anficht des Provinzial-
Verwaltnngsraths auch vermieden werden. Es würden alsdann auch die Beschwerden wegfallen,
welche die Rcchtsanwälte wegen Beeinträchtigung ihres Einkommens deshalb führen, weil die¬
jenigen Notare, welche das Staatsexamen bestanden haben, nach den bestehendenReichsgefctzen
das Recht erlangen würden, als Rcchtsanwälte zu fnngiren, während die Rechtsanwälte, um die
Notariatspraxis ausübeu zu können, als Notare ernannt fein muffen; zwar wird die Beein¬
trächtigung tanm eintreten, weil von den festangestelltenNotaren, welche an dem Sitz eines
Landgerichts residiren, nur zehn das Assessorexamcn gemacht haben, und überhaupt 110 Notare
noch amtiren, welche nicht Rechtsanwälte werden tonnen; die Möglichkeit einer zukünftigen
Beeinträchtigung wäre aber nicht zu verneinen. Ferner wird alsdann die Vereinigung des
Notariates mit der Ncchtsanwaltschaft nur allmählig und zwar auf eine längere Reihe von
Jahren nur bei einzelnen Amtsgerichten einzutreten haben, und zugleich hierdurchdie Möglichkeit
geboten, auch den Interessen der zur Zeit augestellten Notare die gebührende Berücksichtigung
zu Theil werden zu lassen.

Mit dieser Auffassung, daß die durch das Bedürfniß geboteneVereinigung anzustreben
sei, stimmt nicht allein das Gutachten des Oberlandesgerichts in Köln überein, sondern gerade
derjenigenLandgerichte(Coblcnz,Trier und Saarbrücken), zu deren Bezirk die der Berücksichtigung
besonders bedürftigen Gegenden gehören. In gleicher Weise hat sich auch die oben erwähnte
Königliche Immediatjustizcommissionin den „Resultaten ihrer Deliberationen" geänhert, indem sie
erklärt, daß man nicht bestreuen wolle, daß nicht in einigen ärmeren und weniger bevölkerten
Friedensgerichtsbezirkendieser Rheinprovinz (Eifel und Kreis Malmedy) die Zahl der daselbst
möglicherweise vorkommendennotariellen Akte so gering sein könne, daß nicht einmal ein einziger
Notar — geschweige zwei Notare — ein nur einigermaßen anständiges Auskommenhabe; „für
solche Fälle könne allerdings nicht die Rede sein von einer besondernNotariatseinrichtung, weil
ihr die wesentlichste Bedingung ihres Bestehens, nämlich hinreichende Beschäftigungund Einkommen
mangeln würde" und das zu Protokoll gegebene Schluhresultat war, „daß zwar die gänzliche
Trennung der freiwilligen Gerichtsbarkeit von der streitigen die Regel bilden müsse, wo nicht
besondere Lokalverhältnisse eine Abänderung nöthig machten".

Diesen Standpunkt nimmt der Provinzial-Verwaltungsrath ein, indem er sich beehrt zu
beantragen:

„Hoher Provinzial-Landtagwolle zu dem vorliegenden Gesetzesentwurf nur mit der
Eingangs des Referateserwähnten Abänderung seine Zustimmung erklären."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
In Vertretung:

Freiherr von Solemacher,
Nice-Landtngs'Mrschall.
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Entwurf eines Gesetzes,
betreffend

die Vereinigung der Rechtsanwaltschaft und des Notariats im Geltungsbereich
des rheinischenRechts.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen «.
verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtages Unserer Monarchie, was folgt:

§. 1.
Die Bestimmung des Artikels 5 der Verordnung und Taxordnung für die Notarien in

den Rheinprovinzen vom 25, April 1822 (Ges.-Samml. S. 109), welcheden Notaren die Aus¬
übung der Advokatur untersagt, wird aufgehoben und ist demgemäß fortan die Verbindung des
Notariats mit der RechtsanwaltschaftgesetzlichMassig.

ß. 2.
In Angelegenheiten,bei welchenverschiedenePersonen betheiligt sind, darf der Notar,

welcherfür einen der Betheiligten als Prozeßbevollmächtigterthätig ist oder thätig gewesen ist,
keine Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeitvornehmen,

Falls der zur Vornahme einer gerichtlichenTheilung nach Maßgabe des Gesetzesvon,
22. Mai 188? (Gef.-Samml. S, 1^6) ernannte Notar für einen der Netheiligten in einer mit
der Theilung znfammenhängendenAngelegenheit als Prozehbeuollmächtigterthätig ist oder thätig
gewesen ist, so hat derselbe den ihm ertheilten Auftrag abzulehnen. Auf die Ablehnung des
Notars oder auf Antrag eines jeden Vetheiligten ist ein anderer Notar zur Vornahme der Theilung
zu ernennen.

Urkundlich unter Unserer HochsteigenhändigenUnterschrift und beigedrucktem Königlichen
Insiegel.

Gegeben , den
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Begründung zu dem Entwurf eines Gesetzes,
betreffend

die Vereinigung der Rechtsanwaltschaft und des Notariats im Geltungsbereich
des rheinischenRechts.

Bereits Anfangs des Jahres 1877 hat der General-Prokurator in Köln darauf auf¬
merksamgemacht,daß die Besetzungder rheinischenNotariate, wie sie im Interesse der Rat¬
suchenden erwünscht sei, auf Schwierigkeiten stoße. Nachdem das Gesetz vom 6. Mai 1869
(Ges.-Samml. S. 656) für die Erlangung des Notariats dieselbenVoraussetzungen aufgestellt
hatte, wie für das Amt eines Richters, Staatsanwalts oder Rechtsanwalts, war die Zahl der
alten Notariatskandidaten, welche nur den früheren erheblich geringeren Anforderungen genügt
hatten und demgemäß in dem höheren Iustizdienst ein anderes Amt, als das Notariat nicht
erlangen konnten, bedeutendherabgesunten. Trotzdem nach den damals angestelltenErmittelungen
noch sieben Notariatskandidaten. welche auf ein auderweites standesgemäßesUnterkommen nicht
rechnenkonnten, vorhandenwaren, gelang es dem General-Prokurator nicht, für erledigte Notariate
in Orten, welche „hinsichtlich des damit verbundenenEinkommensnicht gerade zu den schlechtesten"
gehörten, Bewerber zu finden. Ein nnabweislichesBedürfniß, alle bestehenden Notariate unver¬
kürzt aufrecht zu erhalten, lag damals noch nicht vor, weil die wichtigsten Kategorien der im
Verkehr vorkommendenRechtsgeschäfteauch ohne Mitwirkung eines öffentlichenBeamten rechts¬
gültig abgeschlossen werden konnten; deshalb wurde von Wiederbesetzungderjenigen Stellen, für
welche sich Bewerber nicht fanden, leichter Abstand genommen, so daß die Zahl der Notariate
von 226 im Jahre 1877 bis auf 19? im Jahre 1885 herabsank. Wenngleich diese Herab¬
minderung der Notariate zu förmlichenKlagen aus den Kreisen der Vctheiligten nur vereinzelt
und nach und nach Anlaß gab, so konnte doch an sich nicht verkannt werden, daß allmählig in
dein Geltungsbereich des rheinischenRechts in einzelnen Bezirken die Möglichkeit, Geschäfte der
freiwilligen Gerichtsbarkeit zu erledigen, gegenüber den Zuständen in den alten Provinzen recht
erheblich beschränkt war. Deshalb wurde aus Anlaß der mit dem 1. Oktober 1879 in Kraft
getretenen neuen Gerichtsorganifation in Erwägung gezogen, ob etwa den an die Stelle der
früheren Friedensgerichte tretenden Amtsgerichten die Ausübung der freiwilligen Gerichtsbarkeit
übertragen werden könnte. Abgesehen von einer hiergegenhervorgerufenenOpposition der Notare,
muhte von dein erwähnten Plane abgesehen werden, weil derselbe an sich schwerlich geeignet
gewesen wäre, den erstrebten Zweck zu erreichen. Die authentische Beurkundung von Rechts¬
geschäftenwird erfahrungsmäßig hauptfächlich danu verlangt, wenn es sich um Immobilien
handelt uud namentlich dann, wenn der Nachweis des Eigenthums und der vorhandenenBelastungen
Schwierigkeitenbietet. In beiden Beziehungen stehen dem AmtsgerichteUrkunden, aus denen die
erforderliche Information geschöpft werden könnte, nicht zur Verfügung. Das um die Veurkunduug
eines derartigen Rechtsgeschäftsersuchte Amtsgericht würde daher vielfach nicht in der Lage
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gewesen sein, diesem Ersuchen alsbald zn entsprechen, hätte vielmehr fast ausnahmslos zur
Beschaffung der erforderlichenLegitimation Zwischenverfügnngenerlassen müssen, welche für die
Netheiligten fast mit einer Nechtsverweigerung gleichbedeutendgewesen wären. Da bei dem
rheinischen Hypothekenrechtder Grundsah der Legalität ganz in den Hintergrund gedrängt ist
und die Grundsätze der Publizität und Spezialität nur in mangelhafter Weife durchgeführt sind,
so kann nur eine Beamten-Kategorie, welche gleich den Notaren die Aufklärung der Immobiliar-
verhältnisse zu einem ihrer Hauptberufe macht, Rechtsgeschäftedes Immobiliaruerkehrs in eiuer
den Interessen der Betheiligten entsprechendenWeise beurkunden. Demgemäß mußte von dem
Gedanken Abstand genommen werden, in den Amtsgerichten einen Ersatz für das Notariat zn
schaffen. Dasselbe hat anch wohl bis zum Jahre !885 den Bedürfnissen der Nechtsuchenden
wenigstens annähernd genügt. Seitdem aber auf Grund der Hypothekennovellevom 20. Mai
1885 (Gef.-Samml. S. 139) der Uebergang des Eigenthums an Immobilien von der notariellen
(oder gerichtlichen) Beurkundung abhängig gemachtist, haben sich die Notariate, wie sie in den
Nheinlanden bestehen, als unzureichenderwiesen. Es ist zwar ermöglichtworden, einzelneschon
eingegangengewesene Notariate wieder zu besetzen, so daß zur Zeit deren Anzahl auf 204 gestiege«
ist; das genügt aber noch keineswegs den Erfordernissendes Verkehrs an sich und außerdem ist
es von sämmtlichen zuständigenBehörden anerkannt, daß ein erheblicher Theil dieser Notariate
sich nicht als lebensfähig erweifen wird. Auf eine Besserung dieses Zustandes kann nicht gehofft
werden. Die kleinerenNotariate gewähren nicht dasjenige Einkommen,welches der Inhaber nach
seinem Dienstalter bei Verfolgung der richterlichenLaufbahn mit Sicherheit erwarten kann, des
Fortfalls der Pensionsberechtigungdabei gar nicht zu gedenken. Auch darauf kann nicht gerechnet
werden, daß bei der Ueberzahl uubefoldeter Gerichtsassessoren,wie sie zur Zeit vorhanden ist,
geeignete Persönlichkeiten die Erlangung eines wenn auch wenig einträglichen Notariats dem
Warten auf die Anstellung als Nichter vorziehenwerden. Denn die Uebernahme eines Notariats
erfordert ein gewissesBetriebskapital, das der Regel nach nur Derjenige aufwendet, welcher sich
den Beruf des Notars als Lebensaufgabe gewählt hat. Die Hoffnung, daß die nicht einträglichen
Notariate fortlaufend von solchen Juristen vorübergehendbesetzt werden könnten, die in dieser
Stellung die Berufung in ein Nichteramt abwarten möchten, ist eine unzweifelhaft trügcrifche.
Es muß deshalb Aufgabe der Staatsregierung fein, die Notariate am Nhein dauernd lebensfähig
zu inachen. Dazu ist, wie die Erfahrung in den alten Provinzen lehrt, die Vereinigung von
Notariat und Nechtsanwaltfchaftallein geeignet. Ein anderes ausführbares Mittel, um die nicht
mehr lebensfähigen Notariate lebensfähig zu machen und zu erhalten, ist in den erforderten
Aeußerungen aus dem Geltungsbereich des rheinifchen Rechts von keiner Seite vorgeschlagen.
Es ergicbt sich somit als eine Nothwendigkeit, das gesetzlicheHinderniß, welches der Vereinigung
von Nechtsanwaltfchaftlind Notariat entgegensteht, zu beseitigen, weil nur dadurch für ein den
Bedürfnissender Nechtssuchenden entsprechendesNotariat gesorgt werden muß. Diese Maßnahme
ist aber zugleich auch deshalb nothwendig, weil die Parteivertretung vor den Amtsgerichten, wie
sie sich seit dem 1. Oktober 1879 herausgebildet hat, einer Reform dringend bedarf. Von den
früheren Friedensgerichten haben sich, wegen der beschränktenZuständigkeit derselben, Anwälte
grundsätzlichferne gehalten. Das hat es den sogenannten Geschäftsleutenerleichtert, auch die
Praxis bei den an die Stelle der Friedensgerichte getretenen Amtsgerichten an sich zu ziehen.
Ein solcher Zustand und erspricht aber den Interessen der Rechtspflege. Insoweit die Parteien
ihre Geschäfte vor den Amtsgerichten nicht perfönlich erledigen, sind die Nechtsanwälte die
berufenen Vertreter derselben, juristisch nicht durchgebildeteund von dem Amtsrichter abhängige
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Geschäftsleuteerscheinenzu einer sachgemäßenVertretung nicht geeignet und können daher nur
in Nothfällen als Vertreter der Partei zugelassen werden. Im Aufsichtswege sind darum bereits
Anordnungen getroffen, um der mehr und mehr sich entwickelnden Parteivertretung durch Geschäfts¬
leute vor den rheinischenAmtsgerichten Schranken zu setzen. Mit diesen Maßnahmen müssen
aber andere Hand in Hand gehen, durch welche es den Nechtsuchenden ermöglichtwird, thunlichst
am Orte des Gerichts wirklich Rechtskundige, also Rechtsanwiilte zu ihrer Vertretung zu finden.
Auch in dieser Beziehung ist die Verbindung von Nechtsanwaltschaftund Notariat ein geeignetes
Mitel, um auf die Herstellungvon Zustanden hinzuwirken,wie sie für die Interessen der Gerichts¬
eingesessenen dienlichsind.

Freilich findet der hier entwickelte Reformvorschlag, wie nicht verschwiegen werden kann,
im Geltungsbereich des rheinischenRechts keineswegs ungetheilten Beifall. Die Mehrzahl der
Landgerichte,und namentlichdie Landgerichtein Eoblen;, Saarbrücken und Trier, in deren Bezirken
sich hauptsächlichdie bedrohten Notariate und Amtsgerichte in ärmeren dem Verkehr entrückten
Gegenden finden, erkennendie Nothwendigkeitder Reform unbedingt an, dagegen fehlt es auch
nicht an solchen Stimmen, welche Bedenken gegen die beabsichtigte Reform geltend machen. Den
von den Gegnern derselben für ihren Widerspruch angeführten Gründen kann aber ein ausschlag¬
gebendes Gewicht nicht beigcmessen werden.

In erster Linie kann nicht verkannt werden, daß der selbst bei Solchen, welche der
Reform geneigt sind, sich vorfindendeGedanke berechtigt sei: es werde durch dieselbe an der bis¬
herigen Selbständigkeit des rheinischen Notariats gerüttelt. Nachdem das rheinische Notariat
sich während langer Jahre in außerordentlichemMaße bewährt hat, würde diese Besurgniß, wäre
sie begründet, gewiß die vollste Beachtung verdienen, ja geeignet erscheinen, als ein absolutes
Argument gegen die Reform zu gelten. Aber es ist unerläßlich auszusprechen,daß nach der Ver¬
änderung der thatsächlichenVerhältnisse jenes Argument als entscheidend nicht mehr anerkannt
weiden kann. In erster Linie ist darauf hinzuweisen,daß die Rücksichten, welche die Pflege eines
selbständigenNotariats rathsam erscheinen ließen, in verhältnißmäßig naher Zeit immer mindere
werden und schließlich ganz fortfallen muffen. Bei der Complizirtheit der rheinischen Immobiliar-
verhältnifsegewährteund gewährt zum Theil noch jetzt der Notar durch seine Kenntniß der that¬
sächlichen Verhältnisseund durch seine Geschäftsgewandtheitdie einzige Bürgschaft dafür, daß bei
Abschluß der einschlagenden Rechtsgeschäftedie gesetzlichenVorschriften beobachtetwerden und den
Interessen der Bethciligten Rechnung getragen wird. Dieser Gesichtspunktließ bisher die Er¬
haltung eines selbständigen, nur mit Akten der freiwilligen Gerichtsbarkeit befaßten Notariats
dringend wünschenswert!)erscheinen. Die anderweitcOrdnung des Liegenschaftsrechtsist aber für
den Geltungsbereich des rheinischenRechts nur noch eine Frage einer hoffentlichknrzen Zeit.
Voraussichtlichbald und spätestensmit dem Inkrafttreten des allgemeinendeutschen Civilgesetzbuchs
kommt auch im Geltungsbereich des rheinischen Rechts die Anlegung des Grundbuchs zur Durch¬
führung und dann besteht zur Erhaltung eines selbständigenNotariats überhaupt keiu Bedürfniß
mehr. Ferner kann die dem rheinischen Notariat bisher gebührende Anerkennung demselbennur
so lange rückhaltlos gespendetwerden, als es in der Lage ist, seinen Aufgaben in allen Theilen
des Geltungsbereichs des rheinischenRechts gerecht zu weiden. Das ist aber nicht mehr der
Fall. Gerade in den ärmeren Theilen des Bezirks, welche der segensreichenWirkungen des
Notariats am dringendsten bedürfen, kann dasfelbe als selbständiges nicht erhalten werden und
es wird darum die pietätvolleRücksicht auf ein Institut, welches sich in der Vergangenheit bewährt
hat. gegenüber den unabweislichen Erfordernissen der Gegenwart zurückstehen müssen.
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Es ist ferner als ein Gegenargument auszuführen versucht worden, daß eine vollständige
Trennung der freiwilligen und streitigen Gerichtsbarkeit und die Uebertragung der ersteren ans
besondere Veamte (selbständige Notare) auch im allgemeinen Interesse der Rechtsentwickelung
keineswegs wünschenswert!) sei. Auf dieses Argument ist hier wohl kaum einzugehen,da die Gesetz¬
gebung Preußens sich für die übrigen Theile der Monarchie für eine Uebertragung der freiwilligen
Gerichtsbarkeitauf die auch mit der streitigenGerichtsbarkeit betrauten Amtsgerichte,in Conkurrenz
mit den Notaren, entschiedenhat, und billig erwartet werden kann, daß was für alle übrigen
Landestheile sich als ersprießlich erwiesenhat, sich nicht minder als solches auch in den Rhein-
landen erweisen werde. Den Ausführungen, daß die Thätigkeit des Nechtsanwalts und die Thätig¬
keit des Notars wesentlich von einander verschiedenseien, kann gleichfalls für die preußische
Monarchieein Gewichtnicht beigemessen werden, da in zwölf von den dreizehn Oberlandesgerichts¬
bezirken die Vereinigung von Nechtsanwaltschaftund Notariat durchgeführt ist, sich überall sehr
bewährt hat, und somit gleichfallsnicht anzunehmenist, daß was sich überall sonst in Preußen
bewährt hat, nur in den Rheinlanden sich nicht bewähren möchte. Der spezielle Hinweis auf das
von der Immediat-Iustizcommission im Jahre 1816 erstattete Gutachten, welchesallerdings für
die Beibehaltung des felbständigenNotariats eingetreten ist, darf wohl zur Zeit, nachdem zwischen
jenem Gutachten und heute mehr denn siebzig Jahre dazwischenliegen, nicht ins Feld geführt
werden. Alle thatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse haben sich in dem inzwischen abgelaufenen
Zeitraum von Grund aus geändert, und man darf deshalb Argumente, die auf ganz anderen
Voraussetzungenaufgebautwaren, heute, wo diese Voraussetzungenfortgefallen sind, als nicht mehr
zutreffendebezeichnen.

Schließlich ist der Zweifel angeregt, ob die vorgeschlagene Reform, selbst wenn die Gesetz
gebung sich zu ihr entschlösse,den von ihr gehofften thatsächlichen Erfolg haben würde. Dieser
Z.^sel darf gleichfalls als unbegründet bezeichnet werden. Die gleichzeitige Ausübung der Recht-
anwaltschaftund des Notariats wird nach dem vorliegendenEntwurf lediglich von der freien Ent-
schließung der Vetheiligten abhängig gemacht, weil nach den in den alten Provinzen gemachten
Erfahrungen mit Sicherheit angenommenwird, daß die bloße Gestattung, beide Berufe gleichzeitig
auszuüben, binnen kurzer Frist dazu führen wird, daß überall, wo es die Bedürfnisseder Rechts¬
suchenden erforderlicherscheinen lassen, Rechtsanwälte und Notare in ausreichender Zahl vorhanden
sein werden. In den altpreußischen Provinzen, unter Weglassung der Mark Brandenburg, welche
wegen der Größe der Stadt Berlin eigenartige Verhältnisseaufweist, also in den Bezirken Vreslau,
Hamm, Königsberg, Marienwerder, Naumburg, Posen, Stettin hat sich Nechtsanwaltschaftund
Notariat in nachstehender Weise entwickelt. Bis zum 1. Oktober 1879 waren außer bei den
Gerichten höherer Instanz nur bei den Kreisgerichten und bei den wenig zahlreichen Gerichts¬
deputationen (Gerichte von 3 oder 4 Mitgliedern) Nechtsanwälte und Notare vorhanden. Mit
dem bezeichneten Tage sind in diesen Bezirken im Ganzen 591 Amtsgerichteeingerichtetund es
wurde die Nechtsanwaltschaft freigegeben. Am 1. Januar 1880 hatten sich an nur 37 Amts¬
gerichten, welche sich nicht am Sitz eines Oberlandesgerichtsoder Landgerichtsbefinden, Rechts¬
anwälte niedergelassen,d. h,, es waren im Großen und Ganzen, Rechtsanwälteaußer an den Sitzen
der neuen Collegialgerichtenur da vorhanden, wo dieselbenbei früheren Collegialgerichtensich eine
Praxis erworben hatten. Am 1. Januar 1885 sind bei 252 und am 1. Januar 188? bei 298
Amtsgerichten der bezeichnetenKategorie Nechtsanwälte zugelassengewesen. Unter den zuletzt
erwähnten 298 Amtsgerichtenbefinden sich 132, bei welchen nur ein Rechtsanwalt zugelassen ist.
Dieses Ergebniß ist wesentlicheine Folge der Einrichtung, daß Anwälten, welche sich bewahren,
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sofern es das Bedürfniß erfordert, zugleich das Notariat verliehen wird. Bezüglichder 132 Amts
gerichte, bei welchem nur ein Nechtsanwalt in Thätigkeit ist, wird fast ausnahmslos bezeugt, daß
schon diefe Thatsache zu der erwünschtenBeschränkungder Parteivertretung durch Geschäftsleute
mit gutem Erfolg beigetrageil hat.

Obgleich von keiner Seite die Befürchtung ausgesprochenist, daß zufolge der beab¬
sichtigten Reform eine Schädigung der Interessen derjenigen Nutare eintreten tonnte, welche
nicht in der Lage sind, ihre Zulassung znr Nechtsanwültschaft zu erwirken, fo soll doch, um
jedem Zweifel vorzubeugen, ausdrücklichausgesprochenwerden, daß allen diesen Notaren, deren
Anzahl sich nach dem gewöhnlichen Verlauf stetig vermindern muß, auskömmliche Stelleu ange¬
wiesen werden können uud daß selbstverständlichBedacht genommen werden wird, daß eine
Schädigung berechtigter Interessen durch die Reform nicht eintritt.

Der Herr Landtags-Marschall der Nheinprovinz hat in der Sitzung des Herrenhaufes
vom 13. Mai 1867 in warmen Worten das Entgegenkommen der Regierung hiusichtlich der
Wünscheder Rheinländer in Beziehung auf die Ausbildung uud Ausgestaltung der rheinischen
Gesetze anerkannt. Wie bei den früheren Vorlagen, so ist auch für die Aufstellung des gegen¬
wärtigen Entwurfs das Bestreben maßgebend gewefen, den richtig erkannten Bedürfnissen der
rheinischenBevölkerung Rechnung zu tragen. Deshalb besteht die Hoffnung, daß von maß¬
gebender Seite die Vorlegung des Entwurfs gleichfalls als eine fernere Bethätigung des bis¬
herigen Entgegenkommensanerkannt werden wird.

Um etwaigen Collisionen zwifchen der Thätigkeit des Nechtsanwals und Notars vorzu¬
beugen, sind in §. 2 des Entwurfs im Anschluß an ß. 6 des Gesetzes über das Verfahren bei
Aufnahme von Notariats-Instrumenten vom 11. Juli 1845 (Ges.-Samml. S. 48?) die erforder¬
lichen Bestimmungen vorgefchlagen.

Anlage 3. Düsseldorf, den 5. Oktober 1887.

Referat
des Provinzial-Verwnltungsrathes,

betreffend

miderweitigeRegelung des Hageloersicherungswesens.

Der 31. Rheinische Provinzial-Lantag hat in seiner Plenarsitzungvom 11. Dezember1885
(Landtags-VerhandlungenS. 54) beschlossen, den Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftragen, darüber
Erhebungen anzustellen,in welcherWeise eine anderweitigeRegelung des Hagelversicherungswesens,
sei es auf provinzielleroder auf weiterer Grundlage, fei es auf dem Wege des Zwanges oder der
Freiwilligkeit wünschenswerthoder nothwendig erscheineund hierüber dem nächstenProvinzial-
Landtage Mittheilung, eventuell Vorlage zu machen.
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Die Vorbereitung des in Rede stehenden Auftrages ist seiner Zeit seitens des Provinzial-
Verwaltungsrathes der Finanz-Commissionüberwiesen und derselben für die bezüglichenFragen
der Feuer-Societäts-Direttor, Geheimer Regierungsrath Seul, zugeordnetworden.

Die Finanz-Commissionhat sich hierauf mit dieser Angelegenheitin mehreren Sitzungen
eingehendbeschäftigtund sich gutachtlich dahin ausgesprochen, daß eine provinzielle Hagelversicherung
nur dann lebensfähig erscheine,wenn entweder Iwangshagcluersicherung angeordnet werde, für.
welchen Fall das Gebiet der Rheinprouinz zur Schassung einer provinziellen Versicherung groß
genug erscheine,oder wenn Anlehnung der Hagelversicherungauf provinzieller Grundlage an die
mit dem Immobiliar-Versicherungs-VlonopolausgestatteteVrovinzial-Feuer-Socictciterfolgen könne
Beide Voranssetzuugen träfen zur Zeit nicht zu, fodatz nur vorgeschlagenwerden tonne, diese
Thatsachen in einem Referate au den Provinzial-Landtag zur Geltung zu bringen.

Dieser Ansicht der Finanz-Commissionist der Provinzial-Verwaltungsrath in seiner Sitzung
vom 5./6. Mai 1886 beigetreten.

Es wurde hierbei im Wesentlichenvon der Erwägung ausgegangen, daß eine Hagel¬
versicherungauf provinzieller Grundlage ohne den Zwangsanfchluh der Grundbesitzerdem Bedürf¬
nisse keineswegs genügen tonne, da eine solche mit denselben Zufallen und Schwierigkeitenzu
kämpfen haben werde, als die Privathagelversicherungsgcsellschasten,jedenfalls aber — worauf es
den Intcressentenkreifenbesonders ankomme— nicht billiger würde versichern können, als diese
letzteren. Line provinzielleHagelversicherungmit Zwangsanschlußkönne aber, abgesehendavon,
daß eine solche Einrichtung auch nur einer fehr getheilten Aufnahme begegnen würde, nur auf
Grund eines Gesetzes in's Leben gerufen werden, dessen Erlaß jedoch unter den jetzt obwaltenden
Strömungen und Verhältnissen kaum zu erlangen sein werde. Sei es ja doch hinreichend erwiesen,
wie das Bestreben, die Provinzial-Feueruersicherungs-Societätmit dem Versicherungs-Mouopol
für Immobilien auszustatten, zur Zeit bei den maßgebenden Faktoren auf unüberwindlicheSchwierig¬
keiten gestoßensei, während andererseits die Verbindung der Provinzial-Feuer-Societät mit einer
einzurichtendenprovinziellenHagelversicherungnur dann anempfohlenwerden könne, wenn dicfes
Institut durch das Privilegium der Immobilarzwangsversicherungauf eine festere Basis gestellt
und der so bedrohlichenund intensiven Coukurrenz der Privatgesellschafteneinigermaßen ent¬
rückt werde.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beschränkt sich darauf, von dem feinerfeits gefaßten
Befchlufse und den ihn begleitenden Erwägungen, wie hiermit geschieht,dem hohen Landtage
lediglichKenntniß zu geben, ohne weitere Anträge zur Sache daran zu knüpfen, indem er dem
hohen Landtage eine eventuelleweitere Befchlußfafsungganz ergcbenstanheimstellt,

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
WilhelmFürst zu Wied,

«andtags-Warschall.
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Anlage 4. Düsseldorf, den 5. pttober 1887.

Referat,
betreffend

Entschädigung für an Milzbrand gefallenesRindvieh, nnd Einrichtnng einer provinziellen
Rückversicherung für die Orts'Viehversicherungsvereine,

Der 31. Plovinzial-Landtag hat in seiner Plenarsitzung vom 9. November 1885
beschlossen:

a) den Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftrage», bei dein Kömglichen Staatsministerium
den Antrag zu stellen, daß die Reichsgesetzgebmig dahin abgeändert werde, daß für
den Milzbrand diejenigen Bestimmungen für maßgebend erklärt werden, welche für
die Lungenseuche gelten;

K) von der Begründung einer auf Gegenseitigkeitberuhende» Viehversicherungfür die
ganze Provinz als Provinzial-Anstalt abzusehen;

o) den Prouinzial-Verwaltungsrath zu beauftragen, daß nähere Untersuchung darüber
angestelltwerde, ob die Rückversicherung für die kleinerenViehversicherungs-Verbände
bei den bestehenden Privatgesellschaftenoder auf genossenschaftlichemWege allgemein
ausführbar sei, fo daß dem bestehendenBedürfnisse ausreichend Genüge geleistet
werde und dem nächsten ordentlichen Landtage über das Ergebniß Bericht
zu erstatten.

Bezüglichdes Punktes l>. beauftragte der Provinzial-Verwaltungsrath den Landes-Direktor
bei der KöniglichenStaatsregierung im Sinne des vom Provinzial-Landtage gefaßten Beschlusses
sofort vorstelligzu werden. Dies geschahund erging hierauf der ablehnendeBescheid der bezüg¬
lichen Herren Nessortministervom 15. Februar 1886, welcher lautet, wie folgt:

„Eurer Excellenz erwidern wir auf den an mich, den Minister für Landwirthschaft,
Domänen und Forsten gerichtetengefälligen Bericht vom 14. v. M. ergebenst, daß
dem von dein 31. rheinischen Provinzial-Landtage gefaßten Beschlusse,betreffenddie
Ausdehnung der bestehendenreichsgesetzlichenVorschriften über die bei der Lungen^
seuche zu zahlenden Entschädigungenauf die Milzbrandfälle, keine Folge gegeben werden
kann. Nach den Bestimmungen des Reichs - Viehseuchengesetzes vom 23. Juni 1880
wird eine Entschädigung nur für solche Thiere gewährt, welche im Interesse des
Gemeinwohls auf Anordnung der Polizeibehörde getödtet werden, um die Weiter¬
verbreitung einer leicht übertragbaren Seuche zu verhüten. Die Tödtung vom Milz¬
brand befallener Thiere wird von der Polizeibehördenicht angeordnet, weil dieselben
dieser Krankheit in der Regel binnen kurzer Zeit erliegen und weil das Contagium
des Milzbrandes sich nicht über den Seuchenort hinaus zu verbreiten pflegt. Es wird
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demnach gegen den BesitzermilzbrandkrankerThiere lein polizeilicher Zwang ausgeübt,
der einen Anspruchauf Entschädigungrechtfertigt. Die Verlustean Milzbrand erscheinen
daher als Zufalle, welche der Besitzerzu tragen hat.

Außerdem würde es nicht gerechtfertigtsein, die Gesammtheit der Viehbesitzer
durch eine gesetzliche Vorschrift zu zwingen, eine Entschädigung für an Milzbrand
gefalleneThiere aufzubringen, weil diese Krankheitdurch örtliche Schädlichkeiten hervor¬
gerufen wird und nur in verhältnißmäßig sehr wenigen Ortschaften — in diesen aber
meistens alljährlich — aufzutreten pflegt.

Endlich kommt noch in Betracht, daß die Milzbrandkadaver aus veterinär¬
polizeilichen Gründen so schnell als thunlich unschädlich beseitigt werden müssen und
daß deshalb eine ordnungsmäßige Abschätzung des Werths der gefallenenThiere in
den meisten Fällen thatsächlich nicht ausführbar fein würde."

Der Minister für Landwirthschaft,Domänen Der Minister des Innern,
und Forsten, gez.: Lucius. I. V. gez.: Herrfurth.

An
den KöniglichenOber-Präsidenten, Wirtlichen Geheimen Rath,

Herrn Dr. v. Bardeleben,
Excellenz

zu Coblenz.

Der Provinzial-Verwaltungsralh verwies darauf die weitere Behandlung diefer Angelegen¬
heit und die Vorbereitung zur Ausführung des Punktes o des oben gedachten Landtagsbeschlusses
an eine besondereCommission. Nach den Vorschlägender letzteren wurde darauf in der Sitzung
des Provinzial-Verwaltnngsraths vom 6./7. Juli 1886 Folgendes beschlossen:

Zu Punkt l>. des Landtagsbeschlusses:
„In weiterer Ausführung der bezüglichen Beschlußfassungen des 31. Provinzial-Land¬
tags beschloß der Provinzial-Verwaltungsrath, den Landes-Direktor zu beauftragen,
nach vorheriger Eommunikation mit der KöniglichWürtembcrgischenStaatsregierung
über die Art und Weise, in welcher in Würtemberg die Entschädigungspstichtfür die
an Milzbrand gefallenen Thiere festgesetzt ist, bei der KöniglichenPreußischenStaats¬
regierung den Antrag zu stellen,daß event, durch Ausdehnungdes ß. 22 des Preußischen
Gesetzes, betreffenddie Ausführung des Reichsgefetzesüber die Abwehr und Unter¬
drückung von Viehseuchenvom 12. März 1881 auf das an Milzbrand gefallene
Rindvieh, den Provinzial-Verbänden die Möglichkeitgewährt werde, auch für das an
Milzbrand gefalleneRindvieh eine Entschädigungzu gewähren."

Zu Punkt « des Landtagsbeschlusses:
„In Ausführung des Beschlusses des 31. Provinzial-Landtags, betreffend die Rück¬
versicherungder Viehläden beschloß der Provinzial-Verwaltungsrath:
I. durch Vermittelung des Herrn Ober-Präsidenten bei den KöniglichenRegierungen

und Landraths-Aemtern der Provinz Ermittelungen darüber anstellen zu lassen:
1. in welchen Kreisen oder Bezirken bereits Nückversicherungsverbünde der einzelnen

Orts-Viehversicherungsverbändeunter sich bestehen und mit welchemErfolge;
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2. ob nicht die weitere Bildung derartiger, auf dein Prinzip der Selbsthilfe
beruhenderRückvcrsicherungsverbände ausführbar erscheintund so dem vorhandenen
Bedürfnisse der Orts-Viehversicherungsvereinenach Rückversicherung hinreichend
Genüge geleistet werden kann;

3. in welchen: Umfange, unter welchen Bedingungen und mit welchen Erfahrungen
die Rückversicherung einzelnerOrts-Viehversicherungsvereinebei Privatgesellschaften,
event, bei welchen, stattgefunden hat und ob die von letzteren gestellten Be¬
dingungen der Rückversicherung für die ersteren annehmbar erscheinen;

II. die Vorstände des landwirthschaftlichenVereins und des Rheinischen Bauern¬
vereins um eine gutachtlicheAeußerung über die Fragen »nd I Rr. 2 und 3
zu ersuchen."

In Ausführung dieser Beschlüsse wurde zunächst das bezüglicheWürtembergischeGesetz
reguirirt und sodann unter dem 27. September 1886 eine Eingabe an den Herrn Ober-Präsidenten
gerichtet,welche die wesentlicheren Gründe zur Enttraftung des ablehnenden Ministerial-Bescheides
vom 15. Februar 1886 enthält und deshalb hier eingefchaltetwird:

„Die durch Eurer Excellenz Vermittelung hierher mitgetheilte Entscheidungdes Herrn
Ministers für Landwirthschaft,Domänen und Forstenvom 15. Februar 1886 (I. 936),
inhalts deren der Antrag des 31. Provinzial-Landtags, daß unter Abänderung der
Reichsgesctzgebung für den Milzbrand diejenigen Bestimmungenfür maßgebendcrlärt
werden, welche für die Lungenfeuche gelten, abgelehnt worden ist, habe ich deni Provinzial-
Verwaltungsrathe vorgelegt.

Derselbe hat zur weiteren Prüfung der Frage eine Commissiongebildet und
nach Anhörung dieser Commissionin seiner Sitzung vom 6/7. Juli d. I. beschlossen,
bei der KöniglichPreußischen Staatsrcgierung nochmals dahin vorstellig zu werden,
daß, event, durch Ausdehnung des §. 22 des preußischen Gesetzes, betreffend
die Ausführung des Reichsgefetzes über die Abwehr und Unterdrückung
von Viehseuchen, vom 12. März 1881 auf das an Milzbrand fallende
Rindvieh den Provinzial-Verbänden die Möglichkeit gegeben werde, für
das an Milzbrand fallende Rindvieh eine Entschädigung zu gewähren.

Dabei wurde von folgenden Erwägungen ausgegangen: Das Prinzip, daß eine
Entschädigungnur in dem Falle zugebilligtwird, wenn, wie bei der Lungenscuche,
eine polizeiliche Anordnung der Todtung erfolgt, ist bereits im §. 22 des gedachten
preußischenGesetzes durchbrochen,indem hiernach die Provinzial-Verbände beschließen
tonnen, für an der Po ckenfeuche gefallene Schafe eine Entschädigungzu gewähren,
und bei der Pockcnseuchenach den: Neichsgesetze vom 23. Juni 1880 eine Tödtung
auf polizeiliche Anordnung nicht stattfindet. Der von dem Herrn Minister an erster
Stelle in dem Neskriptevom 15. Februar 1886 angegebeneGrund der Ablehnungist
sonach, was die erstrebte Abänderung des oben gedachtenpreußischenGesetzes anbe¬
trifft, jedenfalls nicht zutreffend. Es ist nicht abzusehen, warum eine ähnlicheBe¬
stimmung, wie sie für die an Pockenseuche gefallenenSchafe besteht, nicht auch für
die an Milzbrand gefallenenRinder erlassen werden kann, wenn ein Bedürfniß für
letzteres vorliegt. Daß dieses aber der Fall, darf nach dem widerfpruchslofen Befchlusse
des letzten rheinischen Provinzial-Landtags und den zahlreichen hier eingelaufenen
Petitionen als feststehend erachtet werden.
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Auch lassen diese Petitionen, sowie die hier geinachten Erfahrungen darüber
keinen Zweifel, daß der Milzbrand doch in den verschiedensten Gegenden der Provinz
auftritt, daher von einem vereinzelten Vorkommendieser Krankheit und einer Belastung
der sämmtlichenViehbesitzerzu Gunsten einzelner nicht wohl die Rede sein kann.
Aber selbst, wenn diese letztere Annahme zuträfe, fo würde doch jedes darauf gegründete
Bedenken dadurch fchwinden, daß durch Einfügung des Milzbrandes in den §. 22
des preußischen Ausführungsgesetzesnicht schon die Entschädigungspflicht des Provinzial-
Verbandes ohne Weiteres, sondern erst dann eintritt, wenn dieselbe durch Beschluß
des Provinzial-Landtages ausdrücklich übernommen, also von der Gesammtvertretung
der Provinz für angemessen und gerechtfertigtgehalten wird.

Konnte hiernach der an zweiter Stelle angeführteAblehnungsgrundin dem gedachten
Ministerial-Neskriptenicht als stichhaltiganerkannt werden, so glaubte der Provinzial-
Verwaltungsrath auch dem au letzter Stelle enthaltenen Ablehnungsgrunde,wonach
bei der erforderlichenrafchen Beseitigung der Kadaver eine ordnungsmäßige Werth¬
abschätzungin den meisten Fällen nicht ausführbar erscheine,eine entscheidende Be¬
deutung nicht beimessenzu können. Bei der Dichtigkeit der Bevölkerung und den
guten Verkehrsmitteln in der Rheinprovinz wird eine ordentlicheAbschätzung durch
vereidete Sachverständige sehr wohl möglichsein. Immerhin läßt sich aber der Werth
des gefallenen Thieres, auch wenn dasfelbe bereits verfcharrt ist, durch Nachbar»,
Viehärzte, Händler, die das Thier gekannt haben, sehr wohl ermitteln, ohne daß dazu
eine Verhandlung im Angesichtedes Kadavers erforderlichist. Gewichtiger würde
wohl noch der Einwand erscheinen, daß in manchen Fallen die Feststellung der Krank¬
heit mit Sicherheit nicht erfolgen kann. Indessen möge man hier dem Provinzial-
Verbande vertrauen, daß durch fachgemäßeReglements auch diefe Schwierigkeit über¬
wunden werde. Schon jetzt entscheidet der Provinzial-Verwaltungsrath in zahlreiche»:
Fällen von Notzkrankheit und Luugenseuche,wobei die gesetzlichenFormalitäten nicht
ganz erfüllt sind, nach den Gesammtumständendes einzelnen Falles ox i-s^uo «t Kon»
zu Gunsten des Viehbesitzers,und wenn auch beim Milzbrand prinzipiell auf Fest¬
stellung dieser Krankheit zur Erlangung der Entschädigungbestandenwerden muß, so
wird doch in den Fällen, in welchen eine Obduktion des Kadavers, oder eine sonstige
Veterinärtechnische Constatirung der Krankheit nicht möglich war, nach den obwaltenden
Verhältnissen des Falles, der dabei hervorgetretenenErscheinungenund Aussagensach¬
verständiger Landleute sehr wohl eine angemesseneund der Billigkeit entsprechende
Entscheiduug getroffen werden können, lind jedenfalls ist es weniger zu bedauern,
wenn einmal eine Entschädigungüber die gesetzlichen oder reglementarenBestimmungen
hinaus, als wenn überhaupt leine Entschädigunggeleistetwird. Dieses ganze Be¬
denken würde aber noch mehr verschwinden, wenn, wie in Würtemberg, die Bestimmung
getroffen wird, daß auch für solche Thiere Entschädigunggeleistet wird, deren Kadaver
wegen Verdachts des Milzbrands auf polizeilicheUnordnung sofort unschädlichbe¬
seitigt sind.

Gerade der Umstand, daß beim Milzbrand nach der jetzigen Lage der Gesetz¬
gebung die- Entschädigungspflichtdes Provinzial-Verbandes ausgeschlossen ist, führt zu
Verheimlichungenund fomit zur weiteren Ausbreitung dieser Seuche, welche auch für
den Menschengefährlich ist und sich leider nicht selten auch auf Menfchendurch An-
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steckuilg überträgt. Die hiermit verbundenen Gefahren würden im Falle der Ent¬
schädigung für die an Milzbrand gefallenen Thiere fchon allein dadurch wesentlich
vermindert werden, daß alsdann der Anreiz zur Verheimlichungfortfällt. Es ist das
ein Gesichtspunkt,der auch in Betreff der übrigen Krankheitendes Rindviehs sehr zu
beklagenist, da es keinem Zweifel unterliegen kann, daß unter den jetzigen Verhält¬
nissen sehr häufig Fleifch von krankemVieh verkauft wird.

Die Lungenfeuche ist Dank dem energischen Eingreifen der Polizeibehördenund
der gesetzlich vorgeschriebenenEntschädigung in unserer Provinz so weit unterdrückt
worden, daß bei einer Abgabe von nur 5 Pf. für das Stück Rindvieh alljährlich
große Ueberschüsse erzielt werden, und der Reservefondsfür das wegen Lungenseuche
getodtete Rindvieh beim Schluß des Etatsjahres 1885/86 auf 4W000 M. ange¬
wachsen war. Es ist wohl anzunehmen, daß, wenn dem gegenwärtigen Antrage
entsprochen und sodann eine Entschädiguugauch für den Milzbrand durch die Provinzial-
Vertretung beschlossen wird, dieser Aufgabe unter Beibehaltung der gegenwärtigen
Abgabe und ohne wesentlichgrößere Belastung der Nindviehbesitzergenügt werden
könnte. Letztere würden aber, selbst wenn die Abgaben um Weniges erhöht werden
müßten, sich dieser Maßregel gerne unterwerfen. Wie sehr diese Frage die Interessen
der Viehbesitzer in unserer Provinz berührt, zeigt noch ein kürzlich in Menden im
Siegkreisevorgekommener Fall, wo einem Gutspächter zu Meindorf Ende August d. I.
11 Stück Rindvieh, im Werthe von 2440 M. an Milzbrand gefallen sind und der
Mann nach dem Berichte der Lokalbehördenvollständig ruinirt ist, wenn demselben
keine Entschädigung zu Theil wird. Die Versicherungsgesellschaftenversichern nach
dem diesbezüglichen Berichte des Bürgermeisters nicht gegen Milzbrand, und ebenso¬
wenig kann dem Betroffenen die Entschädigungaus dein für lungenkrankesRindvieh
gebildetenEntfchädigungsfondsgegeben werden. Derartige Fälle kommen aber nicht
selten vor.

Die WürtembergischeGesetzgebung beweist auch, daß eine gesetzlich normirte
Entschädigungfür an Milzbrand verloren gegangenes Rindvieh fehr wohl ausführbar
ist, indem dafelbst durch Gesetz vom ?. Juni 1885 diese Entschädigungspflichtin
umfassender Weise festgestellt ist. Nach diesem Gesetze wird Entschädigung geleistet
für an Milzbrand gefallenesoder getödtetes Rindvieh, sowie für folche gefalleneoder
getodtete Rindviehstücke, deren Kadaver wegen Verdachtsdes Milzbrands auf polizeiliche
Anordnung sofort unschädlich beseitigt worden sind. Würde nach Analogie der
WürtembergischenGesetzgebungauch in Preußen die Entschädigung für Milzbrand
geregelt werden, so wäre dieses Ziel dadurch füglich zu erreichen,daß in §. 22 des
preußischen Ausführungsgesetzesvom 12. März 1881 nach dem ersten Absatz die nach¬
folgende Bestimmung als zweiter Absatz eingeschaltet würde:

„Desgleichenkönnen die Verbände beschließen, für an Milzbrand gefallenes oder
wegen Milzbrand getödtetes Rindvieh, oder für solche Thiere diesen Gattung,
welche gefallen oder getödtet worden sind und deren Kadaver nach §. 33 des
Reichsgesetzes vom 23. Juni 1880 auf Anordnung der Polizeibehörde wegen
Verdachtsdes Milzbrands fofort unschädlich beseitigt werden müssen, nach Maß¬
gabe der in Absatz 1 getroffenen Bestimmungen eine Entschädigungzu gewähren.
Zur Bestreitung der Entschädigung, sowie der Kosten der Erhebung und Ver-
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waltung der Beiträge und der Schätzung können die in Gemäßheit der HH. 15
und folg. von den Rindviehbesitzernzu erhebendenBeiträge und bereits ange¬
sammelten Fonds verwandt werden.
Eure Excellenzbitte ich daher ganz ergebenst, den oben gedachten Antrag des

Provinzial-Verwaltungsraths höheren Orts Hochgeneigtestbefürwortendvorzulegen.
Der Landes-Direktor der Rheinprovinz."

Zugleich wurden zur Ausführung des Beschlusses <: des Provinzial-Landtages, betreffend
die Einführung einer Rückversicherungungefähr gleichlautendeSchreiben an den Herrn Ober-
Präsidenten der Rheinprovinz, sowie an die Herren Vorsitzendendes landwirthschaftlichenVereins
für Rheinpreußen und des rheinischen Bauernvereins gerichtetbehufs Einziehungder erforderlichen
Erhebungen.

Das Antwortschreibendes Herrn Ober-Präsidenten zu Punkt a des Landtagsbeschlusses
ist wiederum ablehnend und lautet:

„Coblenz, den 31. Mai 1887.
Auf das gefällige Schreiben vom 27. September v. I. (IV. 2383), inhalts dessen
der Provinzial-Verwaltungsrath wiederholt den Antrag gestellt hat,

durch Ausdehnung des §. 22 des Preußischen Ausführungsgesetzeszum Reichs-
Viehseuchengesctzevom 12. März 1881 auf das an Milzbrand fallende Rindvieh
den Provinzial-Verbänden die Möglichkeit zu geben, für das an Milzbrand
fallende Rindvieh eine Entfchädigungzu gewähren,

erwidere ich Euer Hochwohlgeborenergebenst, daß die Herren Minister des Innern
und für Landwirthfchaft, Domänen und Forsten, welchen ich die Angelegenheitzur
Entscheidung vorgelegt habe, zufolge Neskript vom 20. d. M. diesen Antrag zur
Berücksichtigung nicht für geeignet halten.

Die Gründe, welche gegen die Einführung einer bezüglichen Entfchädigungspflicht
sprechen, sind in dem Euer Hochwohlgeboren unterm 24. Februar v. I. (Nr. 1815)
abschriftlich mitgetheilten, den ähnlichen Antrag des NheinifchenProvinzial-Landtags
ablehnendenMinisterial-Erlassevom 15. Februar v. I. ausführlich erörtert und durch
die Anführungen in Wohlderen gefälligen Schreiben nicht widerlegt.

Der vorliegende Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths unterscheidetsich von
dem früheren des Provinzial-Landtags im Wesentlichennur darin, daß er den
Prouinzial-Verbänden die Vefugniß beilegen will, die Viehbesitzer zur Entschädigungs¬
leistung zu zwingen, während der Antrag des Provinzial-Landtags den gleichenZwang
durch eine allgemeine landesgesetzlicheVorschriftherbeiführenwollte. Beide Anträge ver¬
folgen den Zweck, die Gesammtheit der Nindviehbesitzer in der Rheinprovinzzu zwingen,
alljährlich Beiträge zu leisten, um einer verhältnihmähig sehr geringen Anzahl von
Viehbesitzern Entschädigung zu gewähren für die Verluste, welche sie erfahrungsmäßig
von Zeit zu Zeit in Folge örtlicher Schädlichkeitenzu erleiden pflegen. Nach der
amtlichen Viehseuchen-Statistiksind in den letzten 10 Jahren die meisten Milzbrand-
fälle bei dem Rindvieh in der Rheinprovinz in dem Etatsjahre 1885/86 vorgekommen.
Aber auch in diesemJahre trat der Milzbrand nur in 71 von den vorhandenen
3233 Ortschaften auf und verursachte unter dem 968480 Haupt starken Rindvieh¬
bestande der Provinz einen Verlust von 159 Rindern. Während 395201 Rindvieh-

15
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Haltungenvon Milzbrand vollständig frei blieben, trat die Seuche nur in 104 Ge¬
Hüften auf und zwar meistens in solchen Gegenden, in welchen die Seuche erfahrungs¬
mäßig sich alljährlich sporadischzeigt. Diese statistischen Zahlen ergeben klar, wie
unbillig es wäre, im Interesse weniger Bezirke die Gesammtheit der Nindviehbesitzer
zur dauernden Aufbringung von Entschädigungenzu zwingen.

Es muß daher denjenigenViehbesitzern, welche in Folge der Lage ihrer Grund¬
stücke Verluste an Milzbrand befürchten, überlassen bleiben, ihren Viehstand gegen
solche Verluste bei privaten Viehversicherungenzu versichern.

Schließlich bemerke ich mit Rücksichtauf die bezüglicheAnführung in dem
Eingangs erwähnten gefälligen Schreiben noch ergebenst, daß nach Mittheilung der
Herren Nessortministerbisher kein Communalverband auf Grund des §. 22 des oben
erwähnten Gesetzes vom 12. März 1881 beschlossenhat, eine Entschädigung für an
der Pockenfeuche gefalleneSchafe einzuführen.

Der Ober-Präsident der Rheinprovinz,
gez.: von Bardeleben.

An
den Landes-Direltor der Rheinprovinz, Zerrn Klein,

Hochwohlgeboren
zu Düsseldorf.

Die Erhebungen hinsichtlich der Rückversicherung ergaben folgendes Resultat:
Zunächst ging nachfolgendesSchreiben des Herrn Ober-Präsidenten ein:

Coblenz, den 21. März 1887.
Dem von Ew. Hochwohlgeborenin dem gefälligen Schreiben vom 14. Juli v. I.
(IV. 1364) Namens des Provinzial-Verwaltungsraths ausgesprochenen Wunsche gemäß
habe ich durch die KöniglichenRegierungen der Provinz Ermittelungen über die in
dem gedachtenSchreiben sud I 1—8 gestellten Fragen bezüglich der Rückversicherung
bei den Ortsversicherungsvereinenin der hiesigenProvinz anstellen lassen.

Es hat sich aus diesen Ermittelungen, wie ich Ew. Hochwohlgeboren ergebenst
erwidere, ergeben, daß Rückversicherungsverbände,welche auf dem Prinzip der
Selbsthülfe beruhend durch die einzelnen Ortsuersicherungsvereinegebildet worden,
in der ganzen Provinz bisher noch nicht ins Leben getreten sind, es sei denn, daß
man den durch den Trier'schen Bauernverein gegründeten Trier'schen Viehver¬
sicherungsverband,über dessen Erfolge die Königliche Negierung in Trier zur Zeit
noch keine bestimmteAngaben machen kann, hierher rechnenwürde. Der Trier'sche
Verband zerfällt in Ortsvereine, welche ihrerseits bei dem GesammtverbandeRück¬
versicherungnehmen.

Das Bedürfniß nach Herstellung von Rückversicherungenfür die bestehenden
Ortvereine ist nach den Mittheilungen der KöniglichenNegierungen bisher nur ver¬
einzelt hervorgetreten. Der Grund für diese in Anbetracht der geringen Leistungs¬
fähigkeit der Vereine immerhin auffallende Thatsache wird darin gefunden, daß Vieh¬
seuchen, bei welchen nicht bereits der Staat oder die Provinz eine Entschädigung
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leistet, glücklicher Weise nur in geringer Zahl beziehungsweise Umfange in den letzten
Jahren aufgetreten sind, auch manche Vereine keine Versicherunggegen Seuchengeben.
Daß es demungeachtetwünschenswert!)wäre, den Ortsvereinen die Wohlthaten der
Rückversicherungzu Theil werden zu lassen, ist selbstverständlich.Die Aeußerungen
der Provinzial- und Kreisbehörden stimmen jedoch darin überein, daß die Bildung
von Rückversicherungsverbändcnaus den einzelnen Vereinen sich schwerlich in größerem
Umfange werde durchführenlassen, nicht nur wegen des mangelnden Interesses der
Betheiligten für die Sache, fondern wegen der Schwierigkeiten, welche die außer¬
ordentliche Verschiedenheit in der statutarischen Organisation der Vereinebietet. Außer¬
dem fürchtet man innerhalb der Vereine vielfach, daß die Rückversicherungin erster
Linie folchen Viehhaltern zu Gute kommenwerde, welche es in der Fütterung und
Pflege des Viehs an der nöthigen Sorgfalt fehlen lassen, und daß die Selbstcontrole,
welche jetzt von den Vereinsmitgliedernunter sich geübt wird, erschwert werden würde.
In richtiger Erkenntniß der Wichtigkeit der Sache hat der Landrath des Kreises
St. Goar den Versuch gemacht, einen Kreisverband zum Zwecke der Begleichungsolcher
Schäden, welche die Kräfte der Einzelvereine zu fehr in Anspruch «ehmen würden,
zu bilden. Das Statut liegt der hiesigen Königlichen Regierung zur Bestätigung vor.
In Uebereinstimmungmit diesem Vorgehen wird von vielen Seiten die Ansichtaus¬
gesprochen, daß wenn der Weg der Bildung größerer, die Rückversicheruug gewährender
Verbände überhaupt betreten würde, der Kreis als der geeignetste Träger für der¬
artige Organisationen zu erachten sei,

Was schließlichdie Rückversicherungbei den bestehendenPrivatgesellschaften
betrifft, so ist in der Provinz nur ein solcher Fall und zwar bei dem Verein
zu Bockum, Kreis Crefeld, constatirt worden, welcher bei der Rheinischen Vieh-
Versicherungsgesellschaftiu Köln rückversichertist. Mehrere Vereine sind in Ver¬
handlung mit letztgenannterGesellschaftgetreten, jedoch zu keinem Vertragsabfchluß
gelangt. Da die Solidität der Gesellschaft von keiner Seite angezweifeltwird, fcheint
die Ursache darin zu liegen, daß die notorischmangelhafte Geschäfts-und Rechnungs¬
führung bei den kleinen Vieh-Laden die Gesellschaftzu vielfachen Controlmaßregeln
nöthigt, welche den Vereinen unbequem sind. Daß die Höhe der Prämien ein Hinderniß
bilde, wird kaum anzunehmen sein, da die Gesellschaft wegen ihrer anderweitengeschäft-
lichen Thätigkeit relativ geringe Verwaltungskostenfür die Rückversicherungs-Abtheilung
zu tragen hat. Aehnliche Controlmaßregeln wie die Privatgesellschaftfordert, werden
übrigens die Rückversicherungsverbändegleichfalls beanfvruchen müssen. Bei dem
Vertrage des Vereins zu Bockum trägt dieser eine Selbstversicherungdurch Erhebuug
von 2'/2 °/o des Versicherungs-Kapitals; die hierüber hinausgehende Entschädigung
übernimmt die Gesellschaft gegen eine Prämie von ^°/° des Versicherungs-Kapitals.

Der Ober-Präsident der Rheinprovinz,
gez.: von Bardeleben.

An
den Landes-Direktor der Rheinprovinz, Herrn Klein,

Hochwohlgeboren
in Düsseldorf.

15»
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Die Antwort des landwirtschaftlichenVereins lautet:
„Ew. Hochwohlgeborenverfehle ich nicht, auf die nebenverzeichnete Zufchrift ganz
ergebenst mitzutheilen, daß die in derselbengestelltenFragen betreffs Rückversicherung
der Orts-ViehversicherungsvereineGegenstand der Verhandlungen der Sektion Volks¬
wirthschaft des Vereins bei der Generalversammlungim September v. I. zu Trier
gewesen sind. Deren Resolution ist dein Centraluorstande des Vereins in seiner
Sitzung vom 17. und 18. Dezemberv. I. zur Verhandlung vorgelegt worden, und
hat derselbe demgemäßfolgendenBeschluß gefaßt:

„Der landwirthfchaftlicheVerein für Rheinpreußen halt die Einrichtung einer
Rückversicherungfür die lokalen Viehversicherungsvereineseitens der Provinz
für nicht erforderlich, da in denjenigen Fällen, in welchen behufs Hebung und
Stärkung der Orts-Viehversicherungsvereine von Seiten dieser eine Rückver¬
sicherung geboten erscheint, die RheinischeViehversicherungsgesellschaft zu Köln
in Folge des Uebereinkommensmit dem landwirthschaftlichen Verein für Rhein¬
preußen die Rückversicherung zu übernehmenbereit ist.""

Endlich berichtete der Vorsitzende des RheinischenBauernvereins, wie folgt:
Auf Grund Ihres Geehrten vom 14. Juli v. I. IV. I. Nr. 1384, betreffendRück¬
versicherungfür bestehende Orts - Viehversicherungsvereine,habe ich, unter Zugrunde¬
legung der in demselbengestellten Fragen suk I Nr. 2 und 3, 28? Ortsverbände des
RheinischenBauernvereins, wo Orts-Viehversicherungsvereinebestehen,um Aeußerung
ersucht und verfehle nicht, obfchon gröhtentheils Mittheilungen noch nicht gemacht,das
Resultat derselbenergebenst mitzutheilen.

Rückversicherungsverbandeder einzelnenOrtsvereine sind zwar nicht vorhanden,
jedoch wurde die Ausführbarkeit bezw. das Bedürfniß zur Bildung einer Rückver¬
sicherung auf provinziellerUnterlage fast durchgehends anerkannt in den KreisenAachen,
Düren, Beigheim, Kempen, Mettmann, Neuß und Bitburg, wie auch in den Orten
Loevenich und Esch im Landkreise Köln, Casbach und Heimbach im Kreise Neuwied,
Aldekerk im Kreise Geldern und Altenessen, wogegen im Kreise Iülich, Coblenz,
Gummersbach, Wipperfürth, Moers und Nees, in den Orten Immendorf im Kreife
Geilenkirchen,Giershofen, Anhofen, Erpel im Kreise Neuwied, Nieskirchenim Kreife
Wetzlar, Panzweiler im Kreise Zell, Cranenburg, Asperden, Warbeyen, Kellen,
Griethausen und Rindern im Kreife Eleve, St. Wendel und Urexweiler im Kreise
St. Wendel ein Bedürfniß nicht anerkannt und die Rückversicherungfür nicht aus¬
führbar erachtet bezw. Furcht auf Verlust ihrer Selbständigkeit geäußert wurde.

Außerdem gingen Antworten ein aus Wanheimerort im Kreise Duisburg, Fisch¬
laken b./Werden «./Ruhr, Kecken im Kreise Eleve, Tawern im Kreise Saarburg,
Sulzbach und Dudweiler im Kreise Saarbrücken, welche zu unbestimmtgehalten waren,
um ein für oder wider constatiren zu können.

Der Vorsitzende des RheinischenBauernuereins.
gez.: Felix von Loö.

Das Gesammtmaterial tam in der Sitzung des Provinzial - Nerwaltungsmths vom
I5./16. Juli 188? wieder zur Vorlage und zur Verhandlung.
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Der Provinzial-Verwaltungsrath beschloß, dem Provinzial-Landtage auf Grund der zuletzt
erwähnten Erhebungen vorzuschlagen, nunmehr von der Einrichtung einer provinziellenRückver¬
sicherung für die Orts-ViehversicherungsvereineAbstand zu nehmen, dagegen den Provinzial-Ver¬
waltungsrath zu ermächtigen,die Frage der Entschädigungfür die an Milzbrand fallendenThiere
nach wie vor im Auge zu behalten, dieselbe unausgesetzt zu verfolgen und wiederholtdahin zu
wirken, daß den Prouinzialuerbiinden durch Ausdehnung des §. 22 des Preußischen Gesetzes,
betreffendAusführung des Reichsgefetzes vom 12. März 1881, auf das an Milzbrand fallende
Rindvieh die Möglichkeitgewährt werde, für letzteres Entschädigungzu leisten.

Hierbei kam besonders in Betracht, daß die Bestrebungenzur Herbeiführung einer Rück-
versicherungsllnstaltfür die Viehläden mit der Frage der Entschädigungspflichtfür Milzbrand in
einer engern Beziehung stehen. Für den gewöhnlichen Lauf der Dinge, für vereinzelt auftretende
nicht feuchenartige Viehkrankheiten sind die Ortsvereine im Allgemeinenhinreichend selbst im Stande,
der Versicherungzu genügen. Nur für verheerendeSeuchen, welche wegen der Ansteckungsgefahr
ganze Ställe zu vernichtenpflegen, reichen ihre Mittel nicht aus, weshalb denn auch ein großer
Theil dieser Viehläden die Versicherungz. B. gegen den Milzbrand ausschließt. Für Rotz- und
Lungenkrankheit ist nun aber schon die Entschädigungspflichtdes Provinzialverbandes gesetzlich
begründet; wenn nun auch noch der Milzbrand unter diese Entschadigungspflichtfubfumirt werden
könnte, fo würde dem Bedürfnisseund dein Bestreben nach Rückversicherung ein wesentlicher Grund
entzogenwerden. Die kleinen Viehläden wünschen zwar eine Entschädigungfür Milzbrand; sie
sind jedoch großen Theils nicht in der Lage, die Versicherung gegen denselben und das hiermit
verbundene Risiko zu übernehmen, weil diese Seuche, wenn sie einmal auftritt, gewöhnlich recht
zahlreiche Opfer fordert. Daher rührt wesentlich diejenige Strömung in den Kreisen der Vieh¬
besitzer, welche eine provinzielleRückversicherung austrebt, bei deren Vorhandensein die gedachten
Ortsvereine auch die Versicherunggegen Milzbrand unbedenklich übernehmen könnten. Würde der
letztere unter diejenigen Krankheiten aufgenommen, für welche wie bei Rotz- und Lungenfeuche die
Entfchädigungspflichtdes Provinzialverbandes eintritt, fo würde das Bedürfniß nach Einrichtung
einer provinziellenRückversicherung kaum mehr hervortreten.

In diesem Sinne haben sich auch die am 20. Juni 188? in Düsseldorf zu einer Con-
ferenz versammelten Landes-Direktoren der Monarchie allsgesprochen,indem es in dem Conferenz-
protokollheißt:
die Frage:

„Ist ein Bedürfniß dazu vorhanden, daß unter §. 22 des Preußifchen Gesetzes,
betreffenddie Allsführung des Reichsgefetzes über die Abwehr und Unterdrückungvon
Niehfeuchen vom 12. März 1881, wonach die Provinzial-Verbände befchließen können,
für an Pockenfeuche gefalleneSchafe Entschädigungzu gewähren, auch das an Milz¬
brand gefallene Rindvieh subsumirt werde"

wurde nach Anhörung des Referates des Landesrathes Fritzen dahin beantwortet, daß es nur
zweckmäßigerscheine, wenn den einzelnen Provinzial- und Communal - Verbänden gesetzlich die
Möglichkeit geschaffen werde, die Entschadigungspflichtim Sinne des §. 22 des Preußischen
Gesetzes auch auf das an Milzbrand gefallene Rindvieh auszudehnen.

Unter dieser Voraussetzung sprach man sich weiter einstimmig dahin aus, daß das
Bedürfniß zur Einrichtung einer provinziellenRückversicherung der Orts-Versicherungsvereinenicht
anzuerkennensei und eine Empfehlung solcher provinziellenEinrichtungen nach keiner Seite hin
ausgesprochenwerde» könne."
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Es wurde auf dieser Conferenz auch noch besonders hervorgehoben,daß das in Würtemberg
geltende Gesetz über die Milzbrandentschädigungspflichtnach den gemachten Erfahrungen durchaus
segensreichgewirkt und auch bereits andere deutsche Staaten zu einem ähnlichen legislativen
Vorgehen veranlaßt habe.

Der ablehnendeStandpunkt unserer Königlichen Staatsregierung hat sich in dem letzten
Bescheidederselben wesentlich nur noch auf den Umstand gestützt, daß der Milzbrand nur in
einzelnenGegenden der Provinz auftrete und es unbillig sei, die Gesammtzahl der Viehbesitzer
wegen dieser thcilweiseauf örtlichen Schädlichkeiten beruhenden Viehverluste zu belasten. Inzwischen
hat aber der Provinzial-Verwaltungsrath durch die entgegenkommende Vermittelung des Herrn
Ober-Präsidenten eine summarischeStatistik über das Vorkommendes Milzbrandes in der Nhein-
provinz erhalten, welche als Anlage beigefügt ist. Diese Nachweisung ergiebt im Schlußresultat
folgendeZahlen:

Der Milzbrand ist nufgetreten Os sind Milzbrandfälle vorgekommen in den Jahren
im Regierungsbezirk 1883 1884 1885 1886 in Summe

Aachen ......... 30 22 35 72 159
Coblenz ......... 1? 9 20 ? 53
Köln .......... 12 26 28 55 121
Düsseldorf ........ 20 18 39 21 98
Trier..........^10_______ 9 27 14 60

8unima 8uuimaruin . . 89 84 149 169 491
Hiernach und nach dem Vorkommendes Milzbrandes in den einzelnen Kreisender Provinz

kann man keineswegsbehaupten, daß derselbe nur sporadischauftritt; er vertheilt sich vielmehr
auf alle Regierungsbezirkeund die meisten Kreife und tritt viel weniger sporadischauf, als z. B,
die Lungenfeuche,welche, wie die im Besitze der Herren Mitglieder des Provinzial-Landtags
befindlichenVerwaltungsberichtezeigen, in den letzten Jahren allerdings nur mehr sehr vereinzelt
aufgetreten ist. Es kann also auch von einer unbilligen Belastung der Viehbesitzerzu Gunsten
derjenigen kleinerenZahl, welche von Verlusten durch Milzbrand betrossen werden, nicht die Rede
sein, wenigstens nicht in dem Maße, wie bei der Lungenseuche, für welche doch die Entschädigung
des Provinzial-Verbandcs, beziehungsweiseder Gesammtheit der Viehbesitzer bereits besteht. Von
einer solchen unbilligen Belastung kann aber um so weniger die Rede sein, als die Abgabe für
das Stück Rindvieh von 5 Pf., welche zur Bestreitung der auf Lungenfeucheberuhenden Ent¬
schädigungen schon jetzt erhoben wird, voraussichtlich durch die Ausdehnung der Entschädigungspflicht
auf den Milzbrand nicht erhöht zu werden braucht. Bei der gedachten Abgabe von 5 Pf. werden
nicht nur alle gesetzlichenEntschädigungenfür Lungenseuche rcgulirt, sondern alljährlich erhebliche
Beträge an den Reservefonds abgeführt, welcher Ende dieses Etatsjahrs p. p. 500 000 M. betragen
wird. Nimmt man an, daß im Falle der Milzbrandentschädigungjährlich durchschnittlichfür
123 an Milzbrand gefallene Thiere (oont'. Statistik oben) Entschädigung geleistet werden müßte,
so würde die hierzu erforderlicheSumme (^ des Werthes mit 186 M. angenommennach dem
Durchschnitte der in 1885/86 für Lungenseuche gezahlten Entschädigung)22 878 M. betragen. Nach
menschlicher Voraussicht unterliegt es keinem Zweifel, daß diese Summe durch die Abgabe von
5 Pf, pro Stück nach Negulirung aller auf Lungenfeucheberuhender Entschädigungsfällenicht
nur völlig gedeckt, alfo eine Erhöhung der Abgabe nicht nöthig sein würde, sondern auch noch
dem Reservefonds weitere Beträge zugeführt werden könnten. Die Abgabe von 5 Pf. brachte
nämlich in den Jahren 1883-1886 ein durchschnittlich 41321 M. 4? Pf. An Entschädigungen
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wurden in diesen Jahren gezahlt für lungenseuchesRindvieh durchschnittlich 5781 M. 31 Pf.
Demnach würde die oben als nöthig ermittelte Summe von 22 878 M. nicht nur aus den Ueber¬
schüssen entnommen, sondern auch noch ein ansehnlicher Betrag den: Reservefondszugeschlagen, die
Zinsen des letztern demselben aber ganz zugeführt werden können. Im Uebrigen wird auf die
ausführliche Vorstellung der Verwaltung an den Herrn Ober-Präsidenten vom 15. Februar 1886
verwiesen, in welchersämmtlichehier einschlägige Fragen erörtert sind.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich daher zu beantragen:
„Der hohe Provinzial-Landtag wolle nunmehr von der Einrichtung einer provinziellen
Rückversicherung für die Orts-Viehversicherungsvereineabsehen, dagegen den Provinzial-
Verwaltungsrath ermächtigen,die Frage der Entschädigungder an Milzbrand fallenden
Thiere nach wie vor im Auge zu behalten, dieselbe unausgesetzt zu verfolgen und
wiederholt dahin zu wirken, daß den Provinzial-Nerbänden durch Ausdehnung des
§. 22 des Preußischen Gesetzes, betreffend Ausführung des Neichsgesetzes,vom
12. März 1881 auf das an Milzbrand fallende Rindvieh die Möglichkeitgewährt
werde, für LetzteresEntschädigungzu leisten."

Der Provinzial'Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtllgs-Marschall.
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Anlage.

Nachweisung
der in den Jahren 1883, 1884, 1885 und 1886 in den einzelnenKreisen und

Gemeinden der Rheinprovinz vorgekommenen Fälle von Milzbrand
beim Rindvieh.

Der Milzbrand ist aufgetreten Es sind Milzblllndftillevuigelommen
in den Jahren

im Kreise in der Gemeinde 1883 1884 1885 1886
in

Summe

Allchen (Land)

Türen

Erkelenz

^. Regierungsbezirk Aachen.
iEilendorf ........

Cornelimünster ......
Laurensberg .......
Efchweiler ........

Summe Aachen (Land)

Nideggen
Nothberg
Nörvenich
Lüxheim
Lucheiberg
Embten .
Iatobwüllcsheim
Maubach . .
Kettenheim . .
Merzenich . .
Hastenrath . .
Ginnich . . .
Düren . . .

1

1
1
1

2

Summe Kreis Düren

Niedertrüchten .......
Wegberg ........
Kückhoven ........

Summe Kreis Erkelenz

!
2

1

6
13

6
3

11

1
2
2
2
2
5
2
2
5
6

13
6
3
,1
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Der Milzbrand ist aufgetreten W sind Milzbrandfalleuorgelommc»
i» den Jahren

im Kreise in der Gemeinde 1883 1884 1885 188«
in

Summe

Eupen Eynatten ........

Lontzen .........
Eupen .........

Summe Kreis Eupen

Gangelt .........

Summe Kreis Geilenkirchen

Sumnie Kreis Heinsberg pur «s.

Coslar .........

Summe Kreis Iülich

Recht .........
St. Vieth........
Lommersweiler ......

Summe Kreis Malmedy

Hoefen .........

Rott..........

Summe Kreis Montjoie

Summe Kreis Schleiden psr ge.

3
1
6

6

4
3

4

5
6
1
1

1

16
1
6
1

14
1

31
10
8
2

10 14 17 25 66

Geilenkirchen 1
— 1

1
1

1
1
1
1

1 — 1 2 4

Heinsberg 1 1

Mich 1
1 1

1

—

1

1
2
1
1

2 2 — 1 5

Malmedy 1

2
1

1

1

1
2

1
2

4
4
3
1

4 2 3 3 12

Montjoie- 1 —
2
1

—
1
2
1

1 — 3 — 4

Schleiden 2 — 2

1«
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Tel Milzbrand ist aufgetreten Es sind MlzlnandMc vorgetummcii
in den Jahren

im Kreise in der Gemeinde 1883 1884 1885 1886
in

Summe

Ahrweiler

Altenlirchen

Coblenz

Cochem

Äreuznach

Mayen

Netapitulatton.

N. Negierungsbezirt Coblenz.
5irivp .........
Summe Kreis Ahrweiler psr »o.

Winhausm ........
Niederdreisbach ......

Su,nme Kreis Altenkirchen

Arenberg
Kesselheim
Kettig .
Nhens .
Vallendar

Summe Kreis Coblenz

Zettingen ........
Summe Kreis Cochem pe,' so.

Langenlonsheim ......
Waldhilbersheim ......

Summe Kreis Kreuznach

Bell .
Hansen

Summe Kreis Mayen

Aachen (Land ) - 2 3 1 5 11
Düren, . . . , 7 1 8 35 51
Erkelenz , 1 —- 2 ' 3
Eupen . . 10 14 1? 25 66
Geilenkirchen 1 — 1 2 4
Heinsberg — — — 1 1
Iülich . . 2 2 — 1 5
Malmedy . 4 2 3 3 12
Montjoie , 1 — 3 — 4
Schleiden .

j Summe RegierungsbezirkAachen

2 — — — 2
30 22 35 72 159

1 — — — 1

1 1
— — — 1 1

1 — — 1 2

1 1
1 — — — 1
1
1

— — — 1
1
2— 1 1

4 — 1 1 6

1 1

— — 1
1

— 1
1

— — 2 — 2

2 2 4
1 1 — — 2
3 I 2 — 6
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Der Milzbrand ist aufgetreten

im Kreise in der Gemeinde

Es sind MiljbraudWc twMllunmcn
i» den Jahre»

1883 1884 1885 1886
m

Summe

Mcisenhcim

Nenwied

Simmern

Wetzlar

Ahrweiler,
Altenkirchen
Coblenz .
Cochem
Kreuznach.
Mllyen
Meisenheim
Neuwied .
Simmern ,

Wetzlar .

Merxheim........
Ieckenbach ........

Summe Kreis Meisenheim

Urbach .........
Suinme Kreis Neuwied pnr »s.

Belgweiler........
Snnnne Kreis Simmern por 8«.

Ahlar.........
Dudenhofen .......
Kraftsolms........
Hornsheim ........
Bellersheim .......
Klein-Altsteden .......
Wetzlar .........
Schwalbach ........
Werdorf.........

Summe Kreis Wetzlar

Rekapitulation.

Summe Regierungsbezirk Coblenz

12

18
2
1
2
1
1
1
2
2

30

1 — — ,—, 1
1 — — I 2
4 ,__ 1 1 6
1 — — — 1

2 — 2
8 1 2 — 6
1 2 — 3

— — 1 __ 1
1 ^._ — — 1
5 8 12 5 30

1? 9 20 7 53

16*



124

Tcr Milzbrand ist aufgetreten
Es sind Milzbimidfallevorgekommen

in den Jahren

im Kreise in der Gemeinde 1883 1884 1885 1886
in

Tumme

Bonn

Euskirchen

Mülheim ». Rhein

Vergheim

Rheinbach

Sieg

c. Regierungsbezirk Göln

Friesdorf ........
Summe Kreis Bonn per «e.

Erp ..........
Friesheim ........
Oymnich ........
Lechenich ........
Bliesheim .......
Pmgsheim ........
Wachendorf ........
Weilerswist........
Gr. Vernich .......
Euskirchen ........
Dinnerzheim .......
Satzvey .........

Summe Kreis Euskirchen
Mülheim a. Rhein.....
Overath .........
Odenthal ........

Summe Kreis Mülheim a. Rhein
Buir..........

Summe Kreis Bergheim per «e.
Rheinbach ........
Neukirchen ........
Niederdrees.......
Todenfeld ........
Wormersdorf .......
Urloff.........
Ivenheim ........

Summe Kreis Rheinbach
Merten .........
Stieldorf........
Blantenbeig .......
Meindorf ........
Niedermcnden .......

Summe Kreis Sieg

! — 1 ! 1
!

2 3 5

! i ! — — 1
i — 1 2

4 4 , 4 6 18
— 1 ! 1 ! — 2

1 6 20 2?
1 " ! — — 1

^ ! 5 — , — 5
2

!
—

2
1
2__ !

— ! — 1 1
8 14 14 31 6?
1 — — — 1
1 1 2 — 4

— 1 1 — 2
2 2 3 — ?

— — — 1 1

1 1 2
— 1 1 — 2

1 — — — 1
— 1 __ — 1
— 1 1 1 3
— __ 1 1
— — — 2 2

I 4 2 5 12
— 1 — — 1

1 1 1 — '
— — — 2 2
— — — 11 ! ii
-— -- ! "" 1

, i
l ! 2

! 1 14 18
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Der Milzbrand ist aufgetreten
Es sind MilzbllliidWe uuMlommc»

w den Jahren

im Kreise in der Gemeinde 1883 1884 1885 188«
in

Tumme

Wippersürth
Klüppelberg ........
Olpe ..........

Summe Kreis Wippersürth

- ! 2
- ! 1

7 4

3
1

11
— 4 7 4 15

Rekapitulation.
Bonn .... __ — 1 — 1
Euskirchen . . 8 14 14 31 67
Mülheim a. Rhein 2 2 3 — 7 -
Bergheim. . . — — 1 1
Rheinbach. . . l 1 4 2 5 12
Sieg .... 1 2 1 14 18
Wippersürth . .

Summe RegierungsbezirkCöln

— 4 7 4 15
12 26 28 55 121

Cleve
v. Regierungsbezirk Düsseldorf.

Cleve , .
Asperden
Vrienen . .
Griethausen
Keeken . .
Materborn .
Niel . . .
Pfalzdorf .
Uedem . .

Summe Kreis Cleve

Crefeld (Stadt) Crefeld.........
Summe Crefeld (Stadt) per »e.

Crefeld (Land) Vockum
Willich

Summe Kreis Crefeld (Land)

Duisburg Duisburg
Summe Kreis Duisburg z»«r »«.

'— — — 1 1
— ___ 1

!

1
1
1

— — — i 1
— — — 2 2
— -- 1 1
— ^. 2 — 2
— ^, — 1 1
— — 3 8 11

2 — 2

1 1
1 1 — — 2
2 1 — — 3

— 2 2
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Der Milzbrand ist aufgetreten Es sind Mlzblllndfiille vornelonunen
in den Jahren

im Kreise in der Gemeinde 1883 1884 1885 1886
in

Tumm«

Düsseldorf (Land) — .__ 2 2
Hilden ......... — — — 2 2
Kaiserswerth .......

Summe Kreis Düsseldorf (Land)

Altendorf ........

— — 1 1
! __ 3 2 5

Essen (Land) --- 1 __ 1
VII Honschaften ......

Summe Kreis Essen (Land)

Aldekerk .........

— — 1 — 1
— --- 2 — 2

Geldern 2 2 1 1 6
Eyll.......... — — 1 1

— — 1 '^, 1
— — 1 1
— 3 2 l 6

— 1 1
Straelen ........ 1 __ 1 2

4 — 2 6
— 3 1 __ 4

Wetten .........
Summe Kreis Geldern

Hoeningen ........
Summe Kreis Grevenbroich per »e.

__ 1 — 1
7 8 11 3 29

Grcuenbroich — — 1 — 1

Kempen — — — 1 1
1 — 2 3 6

— 1 2 3
— — 6 6

Oedt .......... — 1 1 2
1 — — 1

— — — 2 2
1 — 1 2

Vorst .........
Summe Kreis Kempen

Nadevormwald ......

Summe Kreis Lennep per »o.

1 — 1 1 3
4 2 13 ? 26

Lennep 1 — 1

Moers

Summe Kreis Moers per «e.

3 —
^I—

— 3
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Der Milzbrand ist anfgetiete»
Es sind Mlzbiauüfällc unMtmnmen

in den Jahren

im Kreise in der Gemeinde 1883 1884 1885 1886
in

Summe

Miilheima.d.Ruhr Beeck .........
Speldorf ........
Dinslaken ........
Walsum .........
Summe Kreis Mülheim a. d. Ruhr

Summe Kreis Neuß psr »s.

Haninnnkeln .......
Summe Kreis Nees

M.-Gladbach (Stadt) ....
„ (Land) ....
Summe Kreis M.-Gladbach

—

— l
1
1
1

1
1
1
1

— — 4 — 4

Neuß 1 1

Rees
—

3
2
l

— —
3
2
1

— ü — — ü

M.-Gladbach 1
1

— — 1
1

1 1 — — 2
l

Rekapitulation.
Cleve . . .
Crefeld (Stadt)

„ (Land)
Duisburg . .
Düsseldorf (Land)
Essen (Land)
Geldern . .
Greuenbroich,
Kempen . .
Lennep . .
Moers . . .
Mülheim a.d.Nuh
Neuß ...
Rees . . .
M.-Gladbach.

Summe Regierungsbezirk Düsseldorf

2
2

— 3 8 11

1 — 3
— — 2 — 2
— — 3 2 5

2
29

1
26

7 8 11 3

4 2 ?
1 — — 1
3 — — — 3

— — 4 — 4
— — ! 1 1
— U — 6

1 1 — — 2
20 18 39 21 98
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Der Milzbrand ist aufgetreten
Es sind MilzuroudWe vorgekommen

in den Jahren

im Kreise in der Gemeinde 1883 1884 1885 1886
in

Summe

Saarburg

Saarlouis

Saarbrücken

Merzig

Ottweiler

Berncastel

Bitburg

Dann

Prüin

ü. Regierungsbezirk Trier.
Anl..........
Bibelhausen .......

Summe Kreis Saarburg

Wallerfangen .......
Ueberherrn ........
Noden .........
Saarwellingen .......
Pachten .........

Summe Kreis Saarlouis

Scheidt .........
Naßweiler ........
Walpershofen .......
Malstatt-Vurbach (Stadt) . . .

Summe Kreis Saarbrücken

Hilbringen ........
Summe Kreis Merzig p«r »e.

Wiebelskirchen.......

Summe Kreis Ottweiler per »e.

Gouzerath
Wehlen .

Summe Kreis Berncastel

Bitburg (Stadt)......
Nöhl ..........

Summe Kreis Bitburg

Birgel.........
Summe Kreis Dann per »o.

Schwirzheim .......
Summe Kreis Prüm por »e.

2 3 7 3 15
— ^ 5 2 7

2 3 12 5 22

1 1
— 1 __ 1
— 1 4 5
— 1 — 1
— — — 1 1
— 1 3 5 9

ü ^ 5
2 — — 2

— — 1 — 1
— — — 1 1

5 2 1 1 9

1 __ 1

1 __ 1 2

1 1 2
3 — — 3

1 3 1 — 5

2 ^
— — ^- 2 2
— — 2 2 4

— — 1 1

? 7
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T>er Milzbrand ist aufgetreten Es sind Milzbilmdfiilleuuigctommen
in den Jahren

im Kreise in der Gemeinde 1883 1884 1885 1886
in

Summe

Rekapitulation.
Saarburg. 2 3 12 5 22
Saarlouis — 1 3 5 9
Saarbrücken 5 2 1 1 9
Merzig 1 — — — 1
Ottweiler . 1 — 1 -— 2
Verncasiel 1 3 1 — 5
Bitburg . — — 2 2 4
Daun . . — — — 1 1
Prüm . ,

Summe RegierungsbezirkTrier

— — 7 — 7
10 9 2? 14 60

Haupt-Retapitulation.

RegierungsbezirkAachen .
„ Coblenz.
„ Cüln
„ Düsseldorf
„ Trier .

Summe .

Anmerkung. In den nicht aufgeführten Kreisen sind Milzbrände nicht vorffekommen.

Coblenz, den 20. Juli 1887.

30 22 35 72 159
17 9 20 7 53
12 26 28 55 121
20 18 39 21 98
10 9 2? 14 60

89 84 149 169 491

Der Ober-Präsident der Rheinprcwinz.

gez.: von Bardeleben.

1?
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Anlage 5. Düsseldorf, den 5. Oktober 1887.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsrathes,

betreffend

die Vertheilung eines nicht zur Verwendung gelangten Betrages der vom 27. Provinzial»
Landtag zur Regulirung der Niers im Kreise Geldern bewilligten Beihülfe

von 17 951 M. auf die betheiligten Grundbesitzer.

Der 27. Rheinische Provinzial-Landtaghat in seiner Plenarsitzung vom 23. November
1881 (Verhandlungen S. 38) zur Regulirungder Niers im Kreise Geldern eine Beihülfe von
17 951 M. aus dem Zinsgewinne der Provinzial-Hülfskassebewilligt, welche Summe inzwischen
ratenweise nach Maßgabe des Fortschritts der Vauarbeiten, vorbehaltlichder späteren Erbringung
des Nerwendungsnachweises,an die Negierungs-tzauvttassezu Düsseldorf zur Auszahlung gelangt
ist. Hinsichtlich der Verwendung ergiebt sich aus einem diesbezüglichenan den Landes-Direktor
gerichteten Schreiben der Königlichen Regierung zu Düsseldorf vom 10. November 1885 I. III. ^.
6310 Folgendes:

Die Räumungsarbeiten in der Niers im Kreife Geldern sind beendet. Nach den s. Z.
gepflogenenVerhandlungen waren die Kosten der Räumungin jenem Kreise auf 48 474 M. ver¬
anschlagt, und es sollte die von der Provinz gewährte Beihülfe in denjenigen Gemeinden zur
Vertheilung kommen, in welchen der Anfchlagden 1 ^fachen Reinertragübersteigt.

Nach Maßgabe dieses Grundsatzes ist die Vertheilung des Provinzial-Zuschussesim Kreise
Geldern erfolgt. Bei dieser Berechnung sind jedoch von dem Provinzial-Zuschuß im Gesammt-
betrage von ..................... 1? 951 M. — Pf.
folgende Beträge ausgefallen:

1. bei der Gemeinde Wetten ..... 94 M. 26 Pf.
2. „ „ „ Winnekendonk ... 24 „ — „
3. „ „ „ Wissen ..... 19 „ 75 „
4. „ „ „ Weeze ..... 2 459 „ 13 „
5. „ „ „ Clllbeck . . . 80 „ 82 „

2 677 „ 96 „
so daß insgesammt nur. . 15,273 M. 04 Pf.

zur Verrechnunggelangten.
Daß der zur Vertheilung stehendeProoinzial-Zuschuh sich um den obigen Betrag von

267? M. 96 Pf. verminderte, hat darin feinen Grund, daß die Vertheilung nach den neuen
Nierskatllsternerfolgt ist, während der in einer Gesammthöhe von 17 951 M. bewilligteProvinzial-
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Zuschuß uach dem Katastral-Reinertrag der alten Nierstataster bemesseu war. Die Aufstellung
der neuen Kataster war deshalb erforderlich geworden, weil die alten Kataster wegen vielfacher
Fehler und Mängel zu Klagen Anlaß gegeben, und weil namentlich Grundstücke vorhanden sind,
welche, obgleich im Inundationsgebiete des Niers gelegen, im Nierskataster nicht verzeichnet gewesen.
Der Klltnstralrcinertrag der nach den neuen Nierskatastern zum Neberschwemmungsgebietder
Niers gehörigen Grundstückeist denn auch bedeutendgrößer, als der Katastral-Reinertragder nach
dem alten Nierskataster zum Überschwemmungsgebieteder Niers gehörigenGrundstücke.Beispiels¬
weise ist in der Gemeinde Wetten bei der Neuaufstellung des Nierskatasters ein Zugang von
36,75 lili und ein Abgang von nur 0,47 Ka eingetreten. Dadurch ist der 1 ^2 fache Betrag des
Katastral-Reinertrages gegen früher bedeutend gestiegen und der bei den Gemeinden Welten,
Winnekendonk,Wissen, Weeze und Calbeckzur Verrechnung gelangendeProvinzial-Zufchuh hat
sich dadurch um die obenbezeichneten Beträge von zusammen 267? M. 96 Pf. vermindert.

Die genannte Königliche Negierung stellte daher den Antrag, eine Entscheidungdes
Provinzial-Verwaltungsraths darüber herbeizuführen,in welcher Weife der nach der obengedachten
Berechnung vorläufig ausgefallene Theil des Provinzial-Zufchussesvon 267? M. 96 Pf. den
Niersbeerbten des Kreifes Geldern zuzuwendensei, hielt es aber für angezeigt, daß von jenem
Betrage vorab eine Summe von 1287 M. 77 Pf., welche an Prozeßkostenwegen eines säumigen
und in Conkurs gerathenen Unternehmers bei Ausführung der Niersregulirung in den Gemeinden
Weeze und Calbeck erwachsensind, in Abzug gebracht resp, diese Prozeßkostenvorab aus jenem
Neberschusse gedeckt werden möchten.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat sich bei Berathung dieser Angelegenheitin seiner
Sitzung vom 30. November 1885 und vom 4. Oktober 1887 dahin ausgefprochen, daß feiner
Ansicht nach die Vertheilung jenes Betrages von 267? M. 96 Pf. nach Abzug der zuletzt
erwähnten Summe von 1287 M, 7? Pf., alfo von 1390 M. 19 Pf. nach Maßgabe des neu
ermitteltenKatastral-Reinertrages zu erfolgen habe, daß' er aber dafür halte, daß die Entscheidung
zur Sache dem Provinzial-Landtage gebühre.

Hiernach beehrt sich der Provinzial-Verwaltungsrath zu beantragen, der Provinzial-
Landtag wolle sich damit einverstandenerklären, daß der obenerwähnte, nicht zur Verwendung
gekommene Betrag des Provinzial-Zuschusses nach Deckung der gedachten Prozeßkostenim Rest¬
betrage von 1390 M. 19 Pf. nach Maßgabe des neu ermittelten Katastral-Reinertrageszur Ver¬
theilung resp. Gutschreibunggelange.

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

LllndwgsMarschllll.

l7-
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AnlM <!. Düsseldorf, den 12. Januar 1888.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsrathes,

betreffend

die Errichtungeiner landwirthschaftlichenWinterschulezu Lennep.

Der Königliche Landrath zu Lennep hat unter den, 22. Nouember v. I. zur Errichtung
einer landwirthschaftlichenWinterschuleim Kreise Lennep einen jährlichen Zuschuß von 2200 M.
aus Provinzialmitteln beantragt.

Dieser Antrag ilt vom Präsidium des landwirthschaftlichenVereins für Rheinpreußen
warm empfohlenworden und zwar aus folgenden Gründen:

Die nächste in jener Gegend gelegeneWinterschuleist diejenige zu Wülfmth im Kreise
Mettmann, deren Bezirk die Kreise Essen, Mülheim a. d. Ruhr, südlich der Ruhr, Düsseldorf,
Mettmann, Elberfeld, Barmen, Lennep und Solingen umfaßt. Sie ist von dem Kreife Lennep
zu weit entlegen, um auf einen zahlreichen Befuch aus demselbenrechnenzu tonnen. Dem Direktor
der Schule in Wülfrath sind sonnt in seineinWirkungskreisesowohl als Winterschul-Direktor,wie
auch als Wanderlehrer 8 Kreise unterstellt, welches Gebiet nach seiner geographischenAusdehnung
sowohl als auch nach der Zahl der Schüler zu groß ist, sodaß derselbenicht im Stande ist, seiner
Aufgabe namentlich als Wanderlehrer in erforderlichemMaße zu genügen.

Die Errichtung einer Schule in Lennep, deren Bezirk, außer dein Kreife Lennep, die zum
SchulgebieteOberpleiß gehörenden Kreife Wipperfürth und Gummersbachwegen der Gleichartigkeit
der landwirthschaftlichenBetriebsuerhältnifse,sowie Barmen und Elberfeldzuzuweifen wären, würde
geeignet sein, anerkannten und sehr fühlbaren Mängeln in der Organifation des landwirthschaft¬
lichen Winterfchnlwefensabzuhelfen, und zwar umsomehr, als in den Kreisen Gummersbach,
Wipperfürth und Lennep ein reges landwirtschaftlichesLeben herrfcht und allein die Lokalabtheilung
Lennep 8? fehr frequentirte Kasinos zählt. Auch die Besitzverhältnisseim Kreise Lennep unter¬
scheiden sich wesentlich von denen im Kreife Solingen und Mettmcmn, indem in jenem der Acker
weit mehr parzellirt und der Stand der Kleinackerer überwiegendist. Gerade aber für letztere sind
die Winterfchulenund die damit verbundeneThätigkeit der Direktoren als Wanderlehrer vorzugs-
weise von Nutzen, da nach den gemachtenErfahrungen nichts fo anregend wirkt, als wenn der
Direktor während seiner Wanderlehrthätigkeitdie Ställe, Düngstätten, Felder :c. besucht nnd den
Besitzer an Ort und Stelle auf die Verbesserungsbedürftigkeitseiner Wirthschaft aufmerksammacht.

Durch die Nbzwßigung der Kreise Gummersbach und Wipperfürth von dem Schulbezirt
Oberpleiß würde eine erhebliche Schwächung der Frequenz dieser Schule nicht zu erwarten sein;
von den 30 Schülern der Winterschulezu Oberpleiß pro 1886/8? gehörten dem Kreife Sieg allein
1? an, außerdem würden dieser Schule noch die Kreise Mülheim a. Rhein und Waldbroel zu¬
getheilt bleiben.
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Das Interesse der Netheiligten an der Erlangung einer Winterschulein Lennep hat sich
auch bereits in großen Opfern kund gethan, indem der Kreistag zu Lennep aus Kreisfonds, vor¬
laufig auf 5 Jahre, indeß in der Absicht auf dauernde Bewilligung, jährlich 1200 M., die Lokal-
abtheilung Lennep jährlich 400 M., fowie das Schulgeld für die bedürftigen Schüler, die Kreis¬
stände Gummersbllcheinen einmaligen Zuschuß von 300 M. bewilligt haben. Die Stadt Lennep
endlich hat sich bereit erklärt, ein für die Schule geeignetesGebäude nebst Direktorwohnungund
ein 2 Morgen großes Grundstückzu stellen.

Solche Opfer und Anerbietungensind seither bei keiner der errichteten Winterfchulen
gemacht worden, und dürfte es daher der Billigkeit entsprechen, dem Antrage näher zu treten.

Was die finanzielle Seite des Projektes anbetrifft, so würde, wenn die Provinz den
beantragten Zuschuß von 2200 M. übernähme, der Bestand der Schule gesichert sein.

Die durchschnittliche Ausgabe für jede der bestehenden Winterschulenbeträgt
jährlich .......................... 5000 M.

Dem stände gegenüber als Einnahme:
Zuschuß des KreisesLennep ........... 1200 M.

der Stadt Lennep (freie Wohnung für den Direktor) 200 „
Schulgeld ................. 350 „
Zuschuß der Provinz ............. 2200 „ 3950 M .

Es blieben daher noch .................. 1050 M.
zu decken, welche der landwirthschaftlicheVerein übernehmen will; davon hat die Lokalabtheilung
Lennep, wie bereits oben angegeben, 400 M. fest übernommen.

Die Leistungen der Provinz würden demnach in einem Iahreszuschuß von 2200 M.
bestehen, während der Iahreszuschuß für die 12 übrigen Winterschulen sich auf je 3750 M.
beläuft, und ferner in denjenigen Verbindlichkeiten,welche in dem Statut für die Winterfchulen
(M. 10 und 11) in Hinsicht auf die Pensionirung der Direktoren, die eventuelle Uebernahme
derselben in den ständischen Dienst, die Wittwen- und Waisenversorgung:c. Seitens des Provinzial-
Verbandes für die Winterfchulengenerell übernommen sind.

Dabei soll nicht unerwähnt bleiben, daß der oben gedachte Iahreszuschuß von 2200 M.
möglicherweiseganz oder zum Theil durch eine anderweitige Organisation der mit 7365 M.
jährlich subventionirtenAckerbauschulezu Saarburg und Umwandlung derselbenin eine Winterschule
erspart werden kann, daß derselbeaber jedenfalls ohne Einfluß auf die Ausgabepostendes Haupt-
Etats bleiben wird, da er lediglich im Etat für die landwirthfchaftlichen Angelegenheiten:c. erscheinen
und hier die verbleibende Dispositionssummedes Prouinzial-Verwaltungsraths entsprechendkürzen wird.

Der Provinzial-Verwllltungsrath beehrt sich hiernach den Antrag zu stellen:
„Hoher Landtag wolle sich mit der Errichtung einer weiteren landwirthfchaftlichen
Winterschulein Lennep für die Kreife Lennep, Gummersbllch,Wipperfürth, Barmen,
und Elberfeld unter Gewährung eines Iahreszuschussesvon 2200 M. mit der Maß¬
gabe geneigtesteinverstandenerklären, daß diese Schule unter das für die landwirth-
schaftlichen Winterschulender Rheinprouinz bestehende Normalstatut subsmnirt werde."

Der Promnzial-Verwaltungsrath.
In Vertretung:

Freiherr von Solcmacher,
Vice-Lllndtasss-Marschllll.
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Anlage 7. Düsseldorf, den 5. Oktober 1887.

Referat
an den Provinzial-Landtag,

betreffend

Veräußerung des entbehrlichen Terrains des Ausgrabungsfeldes
zu St. Barbara bei Trier.

Mit dem Uebergangeder Verwaltung der Provinzial-Museen zu Bonn und Trier auf
die ständische Verwaltung ist auch das Ausgrabungsfeld zn St. Barbara bei Trier auf die letztere
übergegangen. Dasselbe besteht aus folgenden Grundstücken:

1. einem vom KöniglichenGymnasium zu Trier unter dem 13. August 1881 für das
Provinzial-Museum für den Preis von 21220 M. 76 Pf. angekauften Grundstück
(sogenannten kleinen Iesuitengarten) zur Größe von 1 Ka, 25 », 42 yiu;

2. einem von Nicolaus Hohenbild Schawel für den Preis von 870 M. unter dem
20. Dezember 1881 für das Provinzial-Museum angekauften Grundstückezur Größe
von 3 U, 22 HUI;

3. einem von Hieronmnus Musler am 25. Juli 1882 für 390 M. für das Provinzial-
Museum erworbenen Grundstücke,groß 1 a 63 hin;

4. einem fiskalischen Terrain, welches bereits im Jahre 1845 Seitens des Fiskus zu
Ausgrabungszweckeuüberlassen worden ist, ohne daß bis jetzt ein Kauf- oder Erwerbsakt
bezüglichdesselben aufzufinden war, zur Größe von ungefähr 50 a (1 Morgen,
172 Quadratruthen 8 Quadratfuh).

Bezüglich der Gestaltung der Eigenthumsfrage nach dem Uebergange der Museums-
Verwaltung auf die Provinz wurden mit der Königlichen Staatslegierung Verhandlungengepflogen,
in welchen der Herr Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten durch
Neskrivt vom 25. August 1885 Folgendes vorschlug:

„Vorläufig erscheint es mir das Angemessenste,die ganzen Grundstückemit den
Museen unter Vorbehalt der Eigenthumsfrage und ohne Schaffung eines Präjudices
in die Verwaltung der Provinz übergehen und die Vigenthumsfrage ebenso wie bei
einein Theile der Muscumsbeständein susr^nso zu lassen. Eine Entscheidungder
Frage würde dann bis zu dem unwahrscheinlichen Falle ausgesetzt bleiben können,
daß über das in Rede stehende Terrain zu anderen Zwecken als Ausgrabung und
Erhaltung der romischenRuinen verfügt werden soll."

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat hierauf in der Sitzung vom 6./10. Oktober 1885
beschlossen:

„sich mit den Vorschlägen der KöniglichenStaatsregierung hinsichtlich der Regelung
dieser Eigenthumsverhältnisseeinverstandenzu erklären unter der Voraussetzung, daß
die Königliche Staatsregierung damit einverstandenist, daß der entbehrliche, zu Aus¬
grabungen nicht benutzbareTheil dieses Areals verkauft und der Erlös zur Deckung
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des auf diesem GrundstückelastendenRestkaufpreisesvon pr. pr. 12 000 M. oder zu
sonstigenetwa hervortretenden außerordentlichenBedürfnissendes Museums zu Trier
verwendet werde,"

Der in diesem Beschlusse erwähnte Nestkaufpreis lastet noch auf dem vorstehend»nb 1
erwähnten Grundstückeund wird bis zum Schlüsse dieses Jahres durch die vertragsmäßig stipulirten
Abzahlungenauf den Betrag von 8220 M. 76 Pf. herabgemindertfein.

Nach längeren Verhandlungen, in welchen der Herr Minister zunächst noch eine gutacht¬
liche Feststellungdes entbehrlichenTheils des Areals und der den Käufern etwa im Interesse des
RestgrundstücksauferlegendenBefchränkungeuverlangte, erklärte sich die Königliche Stcmtsrcgierung
unter dem 22. April 1886 mit der im obigen Beschlusse des Provinzial - Verwaltungsraths vor¬
gesehenen Veräußerung einverstanden, wünschte jedoch im Interesse des ungestörten Genussesder
Ruinen in den abzuschließenden Kaufverträgen die Bestimmung aufgenommen zu fehen, daß die
Errichtung von Rauch und üblen Geruch verbreitenden Fabrikanlagen auf dem in Rede stehenden
Terrain nicht gestattet sei. Gegen die Aufnahme dieser Bedingung liegt ein Bedenkennicht vor.

Inzwischen ist durch den Kataster-Inspektor eine Situationskarte angefertigt, welche das
in acht Bauplätze eingetheilte entbehrlicheund daher verkäuflicheTerrain darstellt. Dasselbe
bildet den südlichenTheil des Ausgrabuugsfeldes und gehört zu dein sud Nr. 1 erwähnten, von
deni KöniglichenGymnasium angekauftenGrundstücke. Es erscheint indessen zweckmäßig, den am
meisten nördlich gelegenenBauplatz vorläufig von dem Verkaufe auszufchließen,da derselbe etwas
weit nach deni Ruinenfelde hin vorspringt und auch Alignemcntsverhältnissees wünschenswerth
machen, daß derselbeeinstweilen nicht bebaut werde.

Die verbleibenden7 Bauplätze sind von dem Museums-DirektorHettner mit dem Steuer-
Inspektor Schneider bei einer Gesammtgröhevon 48 a 45 ym zu einem Werthe von 11099 M.
14 Pf. abgeschW.

Da dies Areal für Museums- und Ausgrabungszweckedurchaus entbehrlichist, auch der
Erlös aus demselbendie wünschenswerthenMittel darbietet, die auf dem Terrain noch lastende
Kaufschuldabzutragen, so gestattet sich der Provinzial - Verwaltungsrath unter Bezugnahme auf
§. 1d in Kne der Geschäftsordnung für den Provinzial - Verwaltungsrath vom 17. April 187?
den Antrag:

„Hoher Provinzial-Landtag wolle sich mit dem Verkaufe der vorerwähnten Grundstücke
einverstandenerklären."

Anlangend den Rest des Ausgrabungsfeldes, so erscheint es nicht thunlich, eine dauernde
Erhaltung und Unterhaltung der aufgedeckten Ruinen in Aussichtzu nehmen, da dieselben zu sehr
den Einflüssender Witterung ausgesetztsind; es wird vielmehr vorbehalten, zu gegebener Zeit,
sobald einerseits die Unterhaltung der Baureste zu große Anforderungenstellen, andererseits die
wissenschaftliche Ausbeute als erschöpft zu betrachten sein wird, vielleicht nach vorheriger Anferti¬
gung eines Modells, das Trümmerfeld wieder zuzudecken und eventuell unter Zustimmung der
Königlichen Staatsregierung ebenfalls zu veräußern, und beziehungsweifeeinem späteren Landtage
entsprechende Vorlage zu machen.

Der Provinzial'Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Nied,

LandtagsMarschall.
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Anlage 8. Düsseldorf, den 18. November 1887.

Referat,
betreffend

die Ausführung des Beschlussesdes 32. Provinzial»Landtags hinsichtlich der Ueber-
füllung der provinzialständischenIrrenanstalten,

Der 82. Provinzial-Landtag hat in seiner Sitzung vom 19. November 1886 nach Maß¬
gabe eines ihm seitens des Piovinzial-Verwaltungsraths unterbreiteten Antrags beschlossen, den
letzterenzu ermächtigen, die behufs Entlastung der vrovinzialstandifchenIrrenanstalten erforder¬
lichen Schritte zu unternehmen und die Kosten aus bereiten Mitteln zu decken.

Die auf Grund dieses Beschlussesdes Provinzial-Landtags seitens des Provinzial-Ver-
waltungsraths getroffenenMahnahmen beehrt letzterer sich dem hohen Landtag nachstehendzur
Kenntniß zu bringen.

Zunächst sind die bereits seit längerer Zeit in Aussicht genommenenErweiterungsbauten
an den Anstalten zu Düren und Andernach mit einem Kostenaufwand von rot. 70 500 M. in
Angriff genommenworden.

Diefe Erweiterungsbauten bestehenin der Anstalt zu Düren in der Neuerrichtung von
je 6 Tobzellen für die männliche bezw. weibliche Abtheilung, der hierzu gehörendenSchlaffäle,
Tages- und Waschräume, Garderobe, Aborte :c.

Die Anstalt Düren, welche etatsmähig 480 Kranke aufzunehmen bisher in der Lage
war, wird hierdurch in den Stand gesetzt, zukünftig600 Kranke aufzunehmen.

In Andernachwurde in Folge des befagten Beschlussesmit dem Anbau einer Tobzelle
und eines Schlafraumes auf der Männerseite begonnen, wodurch ermöglichtwird, daß die Anstalt
statt der bisher«« etatsmäßig vorgesehenenKrankenzahlvon 400 in Zukunft 450 bis 480 Kranke
aufnehmen kann.

Nach Fertigstellung diefer Neubauten im Laufe des Frühjahrs bezw. Sommers 1888
gestaltet sich die Belegungsfähigkeitder vrovinzialstandifchenIrrenanstalten, wie folgt:

Andernach .......... 480
Bonn ............ 600
Düren ........... 600
Grafenberg .......... 460
Merzig ........... 500

Summe . . 2 640
während der zur Zeit in Geltung befindliche Etat eine Krankenzahl von 2440 vorsieht, also
mehr: 200 Kranke. Bei dieser Vergrößerung der vorhandenen Irrenanstalten wurde vor Allein
der Zweck im Auge behalten, daß die Anstalten ihrer wesentlichen Bestimmung nach Heilanstalten
bleiben und verhindert werden soll, daß in Zukunft der bis dahin noch forgfältig vermiedene
Uebelstandder Abweisungvon Kranken zum Kurversucheintreten werde.
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Diese Vergrößerung konnte jedoch nicht den vorhandenen Uebelstand der Ueberfüllung
der diesseitigen Anstalten mit Pfleglingen, d. h. unheilbaren Kranken und der hierdurch immer
mehr und mehr nothwendig werdenden Ablehnung von Aufnahme-Anträgen dieser Kategone von
Kranken auf die Dauer verhindern, vielmehr mußte in dieser Beziehung der Frage geeigneter
Unterbringung von Pfleglingen näher getreten werden.

Nachdem eine weitere Vergrößerung der vorhandenen Irrenanstalten über den ^ aymen
der VorberührtenErweiterung hinaus tbeils aus bautechnischen Gründen, theils wegen der Unmög¬
lichkeit einer geordneten einheitlichenlokalen Anstaltsverwaltung als ausgeschlossen erachtetwerden
mußte, erübrigte nur, entweder die Errichtung einer neuen Pflegeanstalt oder Vertragsabschus e
mit bestehenden Privat-Irrenanstalten behufs Aufnahme von geisteskranken Pfleglmgen zur Ent¬
lastung der diesseitigen Anstalten in Aussichtzu nehmen.

Was die Errichtung einer neuen Pflegeanstalt betrifft, so war der Provinzml-Verwaltungs-
rath der Ansicht, von diesem Projekte zunächst der bedeutendenKostenhalber, sodann aber auch
deshalb Abstand nehmen zu müssen, weil dem thatsächlich vorhandenen Uebelständehierdurch erst
nach längerer Zeit hätte abgeholfenwerden können, da die Fertigstellung, Einrichtung der Anstalt,
sowie die Einsetzung einer Verwaltung nach Maßgabe der bei den übrigen Irrenanstalten
gemachtenErfahrungen eine längere Reihe von Jahren in Anspruchgenommenhaben wurde.

Abgesehenhiervon war das prinzipielle Bedenken zu berücksichtigen,ob die Provinzml-
Verwaltung neben der Fürsorge für die heilbaren Irren auch die Pflege der unheilbaren ^rren
übernehmen soll. Die Bejahung dieser Frage würde in ihrer Consequenzzu dem Neubau von
mindestens 3 bis 4 Pflegeanstalten führen und den Provinzialverbcmd nut Millionen be asten.
Die Entscheidungeiner Frage von solcher Tragweite glaubte der Provinzial-Verwaltungsrath nur
der neuen Provinzial-Vertretung überlassenund derselbennicht durch den Neubau einer PromnM-
Irrenpflegeanstch bereits jetzt vorgreifen zu dürfen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath gelangte daher nach vorhergegangener commis arycher
Berathung zu dem Beschlusse,mit den Vorständengut geleiteter Privat-Irrenanstalten m Verbindung
zutreten, durch vertragliche Vereinbarungen mit diesen Vorständen die Möglichkeit zur Unter¬
bringung einer größeren Anzahl von unheilbaren Geisteskrankenherbeizuführen und hierdurchder
drohenden Gefahr einer Ueberfüllung wenigstens für längere Zeit vorzubeugen.

Die unter Leitung religiöser Genossenschaften stehendenAnstalten schienen für eine sach¬
gemäße Irrenpflege die beste Gewähr zu bieten, zumal die Vorstände sich damit einverstanden
erklärten, außer der staatlichen Oberaufsicht,welchersie als Privatanstalteu unterworfen sind auch
der diesseitigen Verwaltung das Recht einer jederzeitigenRevision unter Zuziehung emes iacy.
verständigen Arztes anstandslos einzuräumen. «s»ll^„

Da hierbei außerdem die Unterbringung von Geisteskrankenevangelischer Konmnon
überhaupt, die Unterbringung von Geisteskranken katholischerConfesston gegen den aus¬
gesprochenen Wunsch der Angehörigenausgeschlossen ist, so glaubt
tungsrath allen etwaigen Bedenkenhinsichtlicheiner paritätischen Verwaltung bezw. der Auct, cht-
nahme auf die Confessionalität der Geisteskranken ausreichend Rechnung getragen zu haben.

Ergänzend sei hier noch bemerkt, daß die Unterbringung von Geisteskranken evangelischer
Confession nach wie vor in den diesseitigen Anstalten erfolgen wird.

Demgemäß wurde mm zunächst mit dem Vorstande der Genossenschaft der Barmherzigen
Brüder in Saffig ein «ertragliches Abkommengetroffen, dessen notarielle Beurkundung zur Zett
noch nicht erfolgt ist, weil die Genossenschaft behufs Erlangung von Corporawnsrechten nach

16
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Maßgabe des Reichsgesehes vom 4. Juli 186» eine Erwerbs- und Wirthschafts-Vereinigungzu
gründen beabsichtigte,und die dieserhalb geführten Verhandlungen noch nicht erledigt sind. Der
Vertragsentwurf, wie solcher dem Vertragsabschlüsse zwischen der Genossenschaft und der diesseitigen

^^ M- Verwaltung zu Grunde gelegt werden soll, ist als besondereAnlage beigefügt.
Außer diesem Vertrage ist mit dem Vorstände der Genossenschaft der Franziskanerbrüder

in Waldbreitbach ein ähnlicher Verpflegungsvertrag, wie der vorstehend erwähnte und mit den
., 14». Barmherzigen Brüdern in Saffig verabredete, gethätigt worden und gleichfalls als Anlage dem

^-^^^^ vorliegendenReferate beigefügt worden.
Da die Genossenschaft Eorporationsrechtenicht besitzt, wurde der Vertrag mit den Vor¬

standsmitgliedernpersönlich gethätigt und die möglichste Sicberstellungder diesseitigeu Verwaltung
hierbei berücksichtigt. Der Mangel an Corporationsrechtenwar auch die Veranlassung, weshalb

^ -^ ^- der das Gut Evernach betreffendeKaufvertrag, dessen Wortlaut gleichfalls als Anlage beigefügt
^ist, nicht direkt mit der Genosseilschaft, sondern zwischendem Eigenthümer und der diesseitigen

Verwaltung zum Abschlußgebrachtwurde.
Hinsichtlich der Unterbringung von weiblichen unheilbaren Geisteskrankensei bemerkt,daß

ein ähnliches Abkommen, wie solches mit den Franziskanern in Waldbreitbachabgeschlossen,auch mit
den Franziskanerinnendaselbst verabredetworden ist, der definitive Vertragsabschlußjedoch wegen der
noch nicht fertig gestellten Baupläne und .Kostenanschlägezur Zeit nicht herbeigeführtwerden konnte.

Nach diesen Verträgen wird die diesseitigeVerwaltung Gelegenheit erhalten, eine größere
Anzahl (200 bis 300) unheilbarer Geisteskrankenim Herbste des Jahres 1888 aus den dies¬
seitigen Anstalten wegzunehmen,sie nach Maßgabe des Inhalts der erwähnten Vertrage ander¬
weitig unterzubringen und hiermit den Anträgen auf Unterbringung von Geisteskrankenseitens
der einzelnennicht im Besitze von Anstalten befindlichen Gemeinden zu genügen; es wird dadurch
andrerseits der reglementsmähigcn Bestimmung, zufolge deren die diesfeitigen Irrenanstalten an
erster Stelle den Charakter von Heilanstalten besitzen, Rechnung getragen.

Zum Schlüssesoll noch zweier mit der Genossenschaft der Alexianerbrüder in Aachen und
der Genossenschaft der Franziskanerbrüder in Waldbreitbach abgeschlossenen Verträge Erwähnung
gethan werden, welche bezweckten, der augenblicklichen Ueberfüllung abzuhelfen, ohne daß eine
weitere Verpflichtung weder für den einen noch den anderen der Vertragschließendenfür die

1^,142. Zukunft hieraus entstehen sollte. Die beiden Verträge sind gleichfallsals Anlagen beigefügt.

Der Proliinzial.Perwaltunsssmth.
In Vertretung des Landtllgs-Marschlllls-

Freiherr von Solemacher,
ViceHandtllgs-Marschllll.

Vertrags-Entwurf.

Zwischen der provinzialständischenVerwaltung der Rheinprovinz, vertreten durch den
Landes-Direktorder Rheinprovinz, Herrn Klein, einerseits,

sowie der Genossenschaftder Barmherzigen Brüder in Saffig, vertreten durch ihren
General-Oberen Herrn Nritzen, andererseits, ist heute folgender Vertrag abgeschlossenworden:



189

Die vorerwähnte Genossenschaft verpflichtetsich, vom 1, November1888 ab zweihundert
geisteskrankemännliche Personen, welche ihr seitens der provinzialstandischenVerwaltung zuge¬
wiesen werden, aufzunehmenund nach Maßgabe der in diesem Vertrage enthaltenenNestimmungen
zu beköstigen und zu verpflegen.

s. 2.
Die Aufnahme findet statt in Gebäuden, welche seitens der Genossenschaft zu diesen:

Zwecke in Trier und Safsig errichtet werden.
3.

Das Vaukavitlll wird der Genossenschaft seitens der Provinzial-Hülfskasse zu einem
Prozentsatz von 4°/» und einer jährlichen Amortisation von 2"/« nach Maßgabe des Bedürfnisses
vorläufig bis zur Höhe von Ü00 000 M. dargeliehen.

§- 4.
Die Verzinsung und Amortisation der entliehenen Summe beginnt mit dem Tage der

Erhebung des Kapitals.
§. 5.

Da die Genossenschaft Eorporationsrechte nicht besitzt, so wird die vrovinzialständische
Verwaltung Eigenthümerin der zu errichtendenGebäulichkeiten inkl. des Grund uud Bodens, auf
welchem sie errichtet werden bis zu dem Momente, in welchem das angeliehene Kapital abgetragenist.

Nach dieser Zeit oder sobald die Genossenschaft Eorporationsrechteerhält, ist die vrovinzial¬
ständische Verwaltung verpflichtet,das Eigenthum an die Genossenschaft bezw. an die von derselben
zu bezeichnende Person zu übertragen.

Im Falle die dargelieheneSumme bei Uebertragung des Eigenthums noch nicht ganz
zurückgezahlt sein sollte, ist die bestehende Schuld hypothekarisch einzutragen. Für die Darlehcns-
schuld wird die ständische Verwaltung sich nur an die in Nede stehenden Immobilien, nicht aber
an das sonstige Vermögen der Genossenschaft halten. Die Unterhaltung und Lasten der Gebäulich¬
keiten während der Zeit des Vertrags übernimmt die Genossenschaft.

8- 6.
Die Genossenschaftleistet Gewähr für die Hvpothckcnfreiheitdes Grund und Bodens,

auf welchem die Gebäude errichtet werden, und verpflichtetsich den diesbezüglichen Nachweisvor
Entnahme des ganzen Darlehens oder irgend eines Theiles desselbenzu erbringen,

§-7.
Die vrovinzialständischeVerwaltung verpflichtet sich, vom 1. November 1888 ab der

Genossenschaft 100 Kranke zuzuweifen, so daß, wenn diese Zahl auch nicht vollzählig in den neu
zu errichtendenAnstalten vorhanden sein sollte, die vrovinzialständischeVerwaltung doch den auf
1. M. 20 Pf. festgestellten Pflegesatzpro Tag und Kopf zu zahlen verpflichtet sein würde.

Falls das Bedürfniß zur Vergrößerung der Anstalt im Laufe der Zeit im Einverständnisse
mit der provinzialständischenVerwaltung anerkannt werden sollte, wird jedesmal nach demselben

18»
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Verhältniß die Hälfte derjenigen Krankenzahl, um welche die Anstaltsgebäudevergrößert werden,
ebenfalls garantirt.

§. 9.

Hinsichtlichdes Unterschiedeszwischen ruhigen und unruhigen Kranken wird vereinbart,
daß die Hälfte der jedesmal Aufzunehmenden aus ruhigen, die andere Hälfte aus unruhigen Kranken
bestehen soll und 10°/° der Gesammtzcchl zu den Unreinlichenund Bettlägerigen gehören darf.

8- 10.
Sollte über die Frage, ob der Kranke ruhig, unruhig oder unreinlich, zwischen den

Direktoren der prouinzialständischen Anstalten, aus welchen der Kranke kommt, und den Vorstehern
der Genossenschllfts-Anstalten Meinungsverschiedenheitentstehen,so steht letzteren der Beschwerdeweg
an den Landes-Direktorder Rheinprovinz offen.

§. 11-
Die Beköstigungwird in folgender Weise festgesetzt:
Morgens Kaffee mit Milch und hinreichend Brod, bei Schwarzbrod Butter oder auch

Zwetschenkraut oder Gel6e.
Mittags Hülsenfrüchtemit Kartoffeln und Brod; außerdem wöchentlich dreimal Fleisch;

an denjenigenTagen, an welchen kein Fleisch verabreichtwird, erhalten die Kranken als Ersatz
Speck oder Fett, mit welchem die Hülsenfrüchteund Kartoffeln gekocht werden.

Was die Quantität Fleifch betrifft, so kann solche gegenwärtig nicht nach einem bestimmten
Gewichtsatze angegebenwerden, doch soll jeder Kranke zur Genüge Fleisch erhalte.

Nachmittags Kaffee wie Morgens.
Abends Gersten- oder Graupensuppe mit Kartoffeln zur Genüge,

8- 12.
Die Bekleidung und sonstigeVerpflegung der Kranken geschieht innerhalb der Grenzen,

welche durch die bürgerlicheStellung der Kranken als unterstützungsbedürftigeArme gezogen sind.
Außerdem verpflichtet sich die Genossenschaft für ärztliche Behandlung, Medikamente, Bäder, die
im Hause verabreicht werden können, für Bruchbänder und Bandagen, ausschließlich etwa erforder¬
licher künstlicher Gliedmahen Sorge zu tragen, sodann übernimmt auch die Gesellschaft die Sorge
für die erforderlicheSeelsorge und wird es sich angelegen sein lassen, die Beschäftigung der
Kranken in irgend einer Hantirung, befonders in der Laudwirthfchaft,herbeizuführen.

§. 13.
Die provinzialstllndische Verwaltung hat das Recht, jederzeit von der Erfüllung der feitens

der Genossenschaft vertragsmäßig übernommenenVerpflichtungensich zu überzeugenund zu diesem
Zwecke insbesondereeinen sachverständigenArzt mit der Revision der Anstalt zu beauftragen.

8. 14.

Die Zahldarmachung der Pflegekosten,sowie die Erstattung etwaiger Vorschüsse, geschieht
jedesmal zu Anfang Januar, April, Juli und Oktober eines jeden Jahres auf Grund von Nach¬
weisungen,welche die Genossenschaft aufzustellenhat:

n.) über die Pflegetage der einzelnenPfleglinge;
d) über die Transportkosten für Ueberführung und Zurüctführung von Pfleglingen;
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o) über die Beerdigungskosten,und
ä) über etwaige sonstigeLeistungen.
Der Tag des Eintritts und der Sterbetag werden je voll berechnet.
Es bleibt weiteren Anordnungen der provinzialständischenVerwaltung überlassen, die

nähereu Modalitäten, besonders hinsichtlichdes Ortes der Auszahlung festzusetzen, wobei jedoch
bemerktwird, dah die Begleichungder Rechnung der fälligen Pflegegelder innerhalb der nächsten
14 Tage nach Einreichung der Rechnungzu erfolgen hat.

§. 15.
Der Pflegesatz von 1 M. 20 Pf. pro Tag soll für die Dauer des Vertrages nicht

erhöht werden.
ß. 1ü.

Der Vertrag wird geschlossenauf die Zeit der Amortisation unter Berücksichtigung eines
Prozentsatzesvon 2°/° des angeliehenenKapitals, also auf die Dauer von 28 Jahren.

s- 1?.
Sollte die Genossenschaftaufgehoben oder ihr die Pflege der Kranken staatlicherseits

nicht mehr gestattet werden, so ist der Vertrag als aufgelöstzu erachtenund das angeliehene
Geld, soweit es nicht durch Amortisation getilgt, nach halbjähriger Kündigung zurückzuerstatten.

Vertrag,
betreffend

die Aufnahme katholischermännnlicher Geisteskrankenin die Anstalt der Franziskaner»
brüder in Waldbreitbach.

Zwischender provinzialständischen Verwaltung, handelnd durch den Landes-DirektorHerrn
Klein einerseits und der Genossenschaft der Franziskanerbrüder in Waldbreitbach, handelnd durch
den General-Oberen genannter Genossenschaft, Herrn Bruder Iofeph andererseits, ist heute folgender
Vertrag abgeschlossenworden:

Art. 1.

Die Franziskaner-Genossenschaftverpflichtet sich vom 1. Juni cr. ab bis zu 30 männ¬
liche geisteskranke Persoueu, welche die prouinzialständischeVerwaltung ihrer Anstalt überweist,
nach Maßgabe dieses Vertrages in vollständigePflege zu nehmen. Nur die Hälfte der jedesmal
aufzunehmendenKranken kaun aus unruhigen Kranken bestehen. Die Zahl der bettlägerigen und
schmutzigen Kranken darf 10°/o der Aufzunehmendennicht übersteigen.

Art. 2.

Die Franziskaner: Genossenschaft verpflichtetsich, den zugewiesenen Kranken innerhalb der
Grenzen, welche durch die bürgerliche Stellung derselbenals unterstützungsbedürftige Arme gezogeu
sind, Alles zu leisten, was zu dereu körperlichenUnterhaltung, Kleidung und Verpflegung
erforderlich ist. Außerdem verpflichtet sich die Genossenschaft,für ärztliche Behandlung und
Medikamente, für Bäder, die im Haufe verabreichtwerden köunen, für die nöthigen Bruchbänder
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und Bandagen, ausschließlich etwa erforderlicherkünstlicher Gliedmahenund complizirterApparate,
z. B. Gehapparate und Geradehaltungsmaschinen, Sorge zu tragen; endlich verpflichtet sich die
Genossenschaft für die erforderlicheSeelsorge, fowie Beschäftigung in irgend einer Hantirung,
möglichst Feld- und Gartenarbeit, soweit dies im Interesse des Zustandes der Kranken wünschens-
werth erscheint,gleichfallsSorge zu tragen,

Art. 3.

Die provinzialstandische Verwaltung hat das Recht, jederzeitvon der Erfüllung der seitens
der Franziskaner-Genossenschaftvertragsmäßig übernommenenVerpflichtungensich zu überzeugen.

Art. 4.

Als Gegenleistung für die vorstehendübernommenenVerpflichtungenverpflichtetsich die
provinzialstandischeVerwaltung pro Tag und Kopf ein Pstegegeld von 1 M. 20 Pf. an die
Franziskaner-Genossenschaftzu zahlen. Bei der Berechnung soll sowohl der Tag des Eintritts,
als der Tag des Austritts aus der Anstalt resp, bei Sterbefällen der Tag der Beerdigung für
voll in Rechnung gestellt werden. Die Franziskaner-Genossenschafthat jedesmal zu Anfang der
Monate Juli, Oktober, Januar und April die Rachweisungdarüber aufzustellen, wieviel Pflege¬
tage in dem beendigten Vierteljahre auf die einzelneu Pfleglinge entfallen sind und die vollständige
Rechnung hierüber der provinzialständischenVerwaltung einzureichen. Die Begleichung dieser
Rechnung hat durch Zahlung der fälligen Wegegelder innerhalb der nächsten14 Tage nach Ein¬
reichungder Rechnungzu erfolgen.

Art. 5.

Der gegenwärtige Vertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen,jedoch steht jedem
Contrahenten das Recht einer sechsmonatlichen Kündigung zu.

Waldbreitbach und Düsseldorf, den 12. Mai 1887.

Der Landes-Direktor der Rheinprovinz:
gez,: Klein.

Der General-Obere:

gez.: Vr, Iofeph.

Vertrag,
betreffend

die Aufnahme katholischer männlicher Geisteskranken in die Anstalt der Alezianer»
brüder in Aachen.

Zwischen der provinzialständischen Verwaltung, handelnd durch den Landes-Direttor Herrn
Klein einerseits und der Genossenschaft der Alexianerbrüder, handelnd durch den General-Oberen
genannter Genossenschaft,Herrn Quirinus Bank andererseits, ist heute folgender. Vertrag abge¬
schlossenworden:

Art. 1.

Die Alexianer - Genossenschaft verpflichtet sich vom 1. April cr. ab bis zu 30 männliche
geisteskranke Personen, welche die provinzialstandischeVerwaltung ihrer Anstalt überweist, nach
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Maßgabe dieses Vertrages in vollständige Pflege zu nehmen. Unter derselben Voraussetzung
verpflichtetsich die Alexianer-Genossenschaft vom 1. Oktober cr, ab bis zu 00 männliche geistes¬
kranke Personen aufzunehmen. Nur die Hälfte der jedesmal aufzunehmendenKranken kaun aus
unruhigen Kranken bestehen. Die Zahl der bettlägerigen uud schmutzigen Kranken darf 10°/u
der Aufzunehmendennicht übersteigen. Ueber die Zahl von :w refp, 60 Kranken verpflichtetsich
die Genossenschaftauch jetzt schon in derselben Zahl, in welcher Epileptiker aus der Anstalt
entfernt werden, Geisteskrankeunter Zugrundelegung desselben Verhältnisses zwischen ruhigen,
unruhigen beziehungsweisebettlägerigen Kranken aufzunehmen.

Art. 2.
Die Alexianer-Genossenschaftverpflichtet sich, den zugewiesenen Kranken innerhall' der

Grenze», welche durch die bürgerliche Stellung derselbenals unterstützungsbedürftigeArme gezogen
sind, Alles zu leisten, was zu deren körperlichen Unterhaltung, Kleiduug und Verpflegungerforderlich
ist. Außerdem verpflichtetsich die Genossenschaft für ärztlicheBehandlung und Medikamente,für
Väder, die im Haufe verabreicht werden tonnen, für die nöthigen Bruchbänder und Bandagen,
ausschließlichetwa erforderlicher künstlicherGliedmatzen und complizirter Apparate, z. B. Geh-
apparate und Geradehaltungsmaschineu,Sorge zu tragen; endlich verpflichtetsich die Genossen¬
schaft für die erforderlicheSeelforge, fowie Beschäftigung in irgend einer Hantirung, möglichst
Feld- und Gartenarbeit, foweit dies im Interesse des Zustandes der Kranken wünschenswerth
erscheint, gleichfallsSorge zu tragen.

Art. 3.
Die provinzilllstandischeVerwaltung hat das Recht, jederzeit von der Erfüllung der

feitens der Alerianer-Genossenschaft vertragsmäßig übernommenenVerpflichtungensich zu überzeugen.

Art. 4.
Als Gegeilleistungfür die vorstehend übernommenenVerpflichtungenverpflichtetsich die

provinzilllstandischeVerwllltung pro Tag und Kopf ein Pflegegcld von 1 M, 20 Pf. an die
Alexillner-Genossenschllft zu zahlen. Bei der Berechnung soll sowohl der Tag des Eintritts,
als der Tag des Austritts aus der Anstalt resp, bei Sterbefällen der Tag der Beerdigung
für voll in Rechnung gestellt werden- Die Alexianer-Genossenschafthat jedesmal zu Anfang der
Monate Juli, Oktober, Januar und April die Nachweifungdarüber aufzustellen,wie viel Pflege¬
tage in dem beendigten Vierteljahre auf die einzelnen Pfleglinge entfallen sind und die vollständige
Rechnung hierüber der prouiuzialstaudischenVerwaltung einzureichen. Die Begleichung dieser
Rechnung hat durch Zahlung der fälligen Pflegegelder innerhalb der nächsten14 Tage nach Ein¬
reichung der Rechnung zu erfolgen.

Art. 5.
Der gegenwärtige Vertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, jedoch steht jedem

Contrahenten das Recht einer sechsmonatlichen Kündigung zu.
Aachen und Düsseldorf, den 2. April 1887.

Der Landes-Direktor der Rheinprouinz:
gez.: Klein.

Der General-Obere der Alexianer-Genossenschaft:
gez.: Qu. Bank.
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Ns^i-t. ^l. 2984.

Heute den 12. Oktober im Jahre 188?
Erschienen

Vor dem unterschriebenenzu Cochem im LandgerichtsbezirkCoblenz wohnendenKönig¬
lichen Notar Theophil Koenen in Gegenwart der beiden unten genannten, dem Notar persönlich
bekannten Zeugen:

«,) Herr Peter Hartmann, Pfarrer und Dechant zu Cochem wohnend, als Verkäufer
einerseits, und

K) Herr Wilhelm Klein, Landes-Direktor der Nheinprovinz, zu Düsseldorf wohnend,
handelnd im Namen und in Vertretung des Provinzial-Verbandes der Nheinprovinz,
als Ankäufer andrerseits, welche folgendenKaufvertrag unter sich abgefchloffen zu
haben erklärten:

Art. 1.

Der Comparent Herr Dechant Peter Hartmann verkauft und überträgt hiermit an den
Provinzial-Verband der Nheinprovinz, für welchen Comparent Herr Landes-Direktor Klein dies
acceptirt, zum vollen und unwiderruflichenEigenthum das ihm eigenthümlichzugehörige, in der
Gemeinde Sehl, Bürgermeisterei Cochem, gelegene Klostergut Evernach mit allem unbeweglichen
An- und Zubehör und mit allen seinen Bestandtheilen, eingetragen in der Grundsteuermutterrolle
der Gemeinde Sehl gemäß vorgelegtem und mit Gegenwärtigem verbundenen Auszuge aus der
letzterenwie folgt, und zwar:

a) Flur 1, Nrn. 446/68 und 447/68, hinten auf Schack, Wiese, 12 Are 68 Meter,
neben Alons Clasen und Wittwe Jacob Schausten;

1)) Flur 2, Nrn. 1723/63, 1724/64, 1725/65 und 1726/66, Dorf Seht, Wiese, 30 Are
91 Meter, neben Iofeph Beth zweiter, Joseph Cochemsund Gemeindeweg;

o) Flur 2, Nrn. 1330/564, 1331/565, 1332/566 und 1333/567, bei Evernach, Wein¬
garten, 10 Are 75 Meter, neben Wilhelm Schausten und Weg;

ä) Flur 2, Nrn. 1414/571, 1415/571, 1337/572, 1338/573, 1339/574 und 1340/575,
bei Evernach, Weingarten, 14 Are 87 Meter, neben Wilhelm Schausten beiderseits;

<z) Flur 2, Nr. 1223,586, daselbst, Weingarten, 5 Are 21 Meter, neben Johann Peter
Reichert zweiter und Wilhelm Schausten;

t) Flur 2, Nr. 591, im Kammert, Holzung, 3 Are 22 Meter, — Nr. 592, daselbst,
Weingarten, 39 Are 6 Meter, — Nrn. 654 und 655, Leimkaul, Ackerland,10 Are
31 Meter, Nr. 653, daselbst, Wiese, 12 Are 35 Meter. — Nr. 1413/659,
daselbst, Ackerland, 1 Ar 90 Meter, — Nrn. 650 und 651, daselbst, Weingarten,
4 Are 14 Meter, - und Nr. 657, daselbst, Ackerland, 1 Ar 69 Meter, — das
Ganze neben Jacob Schausten zweiter, Weg, Johann Schnitzler, Anna Maria Johann,
Adam Gilles, Michel Reitz dritter und Weg;

3) Flur 2, Nr. 643, Leimkaul, Wiese, 3 Are 86 Meter, neben Johann Klein und
Wilhelm Hermes;
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I,) Flur 2, Nrn. 1408/660, 683, 686, daselbst,Ackerland, 13 Are 18 Meter, — Nrn.
682, 681, 680, 678, daselbst, Wiese, 21 Are 44 Meter, — und Flur 3, Nrn. 494
und 495, Mühlenweg, Holzung, 9 Are 83 Meter, das Ganze neben Bach, Jacob
Zenz, Anton Clasen, Joseph Schausten, Peter Gübel und HeinrichAndrae;

i) Flur 2, Nrn. 716 und 721, Oberwald, Wiese, 3 Are 99 Meter, neben Johann
Hommes, Sohn von Johann, und Otto Seul;

K) Flur 2, Nrn. 719, 720, 720a, 755 und 756, daselbst. Wiese, 67 Are 58 Meter,
neben Friedrich Wilhelm Reichert und Peter Clasen;

1) Flur 3, Nrn. 596/403 und 404, im Zeppen, Garten, 5 Are 5 Meter, neben Peter
Joseph Hommes und Bach;

m) Flur 3, Nr. 779/353, Bales Wingert, — Nrn. 354, 355, 564/393, 394, 605/395
und 604/396, im Zeppen, Garten, 5? Are 75 Meter, das Ganze neben Johann
Göbel zweiter, Carl Boost, Mathias Reih, Adam Gilles, Johann Georg Reitz zweiter
und Jacob Schausten zweiter;

n) Flur 3, Nr. 479, Daunerweg, Holzung,14 Are 79 Meter, neben Joseph Beth zweiter
Johann Gänsen und Carl Boost;

o) Flur 3, Nr. 414, daselbst, Holzung, 17 Are 6 Meter, neben Joseph Beth zweiter
und Wilhelm Hermes;

I») Flur 3, Nrn. 431 und 419, im Tiefenthal und resp. Daunerweg, Wiese, 1 Ar
42 Meter, und Holzung, 3 Are 32 Meter, neben Johann Andrae und Johann Nöhren;

<l) Flur 3, Nrn. 512/421, 513/421, 514/421, im Daunerweg, Holzung, 29 Are
47 Meter, — und Flur 3, Nrn. 509/433, 508/433 und 507/433, im Tiefenthal,
Wiese, 25 Are 42 Meter, neben Peter Gänsen und Johann Hausmann;

r) Flur 3, Nr. 184, Oberacker, Wiese, 19 Are 93 Meter, neben Johann Valthasar
Reitz und Anstoßern;

») Flur 3, Nrn. 783/2, 784/2, 785/2, 786/2, 787/2, 788/2, 789/2, 790/2 und 791/2,
aufm Oberacker,Wiese, 73 Are 11 Meter, neben Gemeinde Sehl, Mosel, Gemeinde¬
grenze Ernst und der Provinzialstrahe;

t) Flur 4, Nrn. 1509/29, 1257/30 und 1258/30, Tiefenthal, Holzung, 10 Hectare
21 Are 55 Meter, neben GemeindegrenzeErnst, Eigenthümer und Jacob Schausten;

u) Flur 4, Nr. 76, Fahlsangel, Holzung, 4 Are 71 Meter, neben Johann Elasen und
Jacob Clasen zweiter;

v) Flur 4, Nrn. 78 und 79, daselbst, Holzung, 6 Are 48 Meter, neben Jacob Clasen
zweiter und Wittwe Jacob Schausten;

n) Flur 4, Nrn. 81, 82, 82«, und 83, daselbst, Holzung, 1 Hectar 4 Are 22 Meter,
neben Wittwe Jacob Schausten, Wilhelm Schausten und Gemeinde Sehl;

x) Flur 4, Nr. 87, daselbst, Holzung, 72 Meter, neben Johann Liedel und Johann
Peter Reichert zweiter;

7) Flur 4, Nrn. 102 und 103 daselbst, Holzung, 5 Are 92 Meter, neben Johann
Jacob Clasen und Peter Beth zweiter;

2) Flur 4, Nrn. 1514/552 und 1515/552, hinten auf Schack, Holzung, 25 Are 86 Meter,
neben Wittwe Jacob Schausten und Gertrud Kerwer; und

2a) Flur 2, Nr. 1329/560, Mennigrath, Hofraum, 14 Äre 4 Meter, Wiese, 25 Are
53 Meter, und Weingarten, 94 Are 7 Meter, — Flur 2, Nrn. 561 und 562,

1»
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Evernach, Hofraum, 17 Are 66 Meter, und Nrn. 1510/563, daselbst, Weingarten,
64 Meter, das Ganze neben Carl Boost und Weg, nebst allen darauf stehenden
Gebäulichkeiten, als Wohnhaus mit Kelterhaus, Schuppen, Kapelle, Stallgebäude,
Abtritt, Waschhäuschen und allein unbeweglichen An- und Zubehör, sonach das ganze
Klostergut Evernach mit einem Flächeninhalt von 18 Hectaren 35 Aren 69 Metern.

Art. 2.

Das vorbeschriebene Klostergut Evernach rührt nach der Versicherung des Verkäufers her
aus dem Nachlasse der zu Evernach verstorbenen geschäftslosen Frau Amalie geborenen Boost,
Wittwe Franz Gering, welch' letztere den Verkäufer durch eigenhändiges Testament vom 25. Sep¬
tember 1880, hinterlegt zu den Urschriften des fungirenden Notars am 16. August 1881, zu
ihrem Universalerben ernannt hat.

Art. 3.

Das obige Gut wird verkauft und übertragen in den Grenzen, worin es zur Zeit da
gelegen ist, und in dem Zustande, worin es sich dermalen befindet, mit allen darauf ruhenden
Rechten, Lasten und Klagen, aktiven und passiven, sichtbaren und unsichtbaren Dienstbarkeiten,
und überhaupt so, wie dasselbe vom Verkäufer und dessen Nechtsvorgängern bisher besessen und
benutzt worden oder doch hätte besessen und benutzt werden können.

Art. 4.

Verkäufer leistet die gesetzliche Gewähr für volles Eigenthum fowie für ruhigen und
ungestörten Besitz und Genuß und haftet ebenfalls für die Freiheit des Kaufobjekts von allen
ausdrücklichen sowohl, als stillfchweigenden Schulden, Renten, Privilegien und Hypotheken.

Art. 5.

Für die Richtigkeit des angegebenen Flächenmaßes wird seitens des Verkäufers durchaus
keine Gewähr geleistet und gereicht ein etwaiges Mehr- oder Mindermah, selbst wenn der Unter¬
schied zwischen dem wirklichen und dem angegebenen Maße ein Zwanzigstel übersteigen sollte, zum
Vor- oder Nachtheile des Ankäufers.

Art. 6.

Der Ankäufer tritt sofort in den Besitz des Kaufobjekts und hat alle dasselbe betreffenden
Staats- und Communalsteuern und derartige Abgaben und Lasten vom 1. November d. I. ab
einseitig zu tragen.

Art. ?.

Die in dem Klostergute befindlichen Mobilien bleiben vom gegenwärtigen Verkaufe aus¬
geschlossen.

Art. 8.

Der gegenseitig vereinbarte Kaufpreis beträgt 54000 M.
Dieser Kaufpreis ist zahl- resp, einforderbar, sobald durch einen nach Ablauf von 14 Tagen

von heute ab zu nehmenden Hypotheken-Auszug die Privilegien- und Hypotheken-Freiheit des Kauf¬
objektes dargethan fein wird.

Art. 9.

Die Zahlung des Kaufpreises ist baar, kostenfrei, ohne Abzug und Compenfation, in
gutem deutfchen Gold- oder Silbergelde zu Händen und in der Wohnung des Verkäufers zu leisten.
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Art. 10.

Verkäufer verzichtet auf sein Kaufpreisprivilegiumund entbindet den Hypothekenbewahrer
von der Pflicht, bei Gelegenheitder Transskription diefes Kaufvertrages zur Sicherheit des Kauf¬
preises von Amtswegen Eintragung zu nehmen.

Art. 11.

Ankäufer verpflichtet sich, das Kaufobjekt der Genossenschaft der Franziskanerbrüder in
Waldbreitbllchnach Maßgabe eines heute vor dem fungirenden Notar zwischen der gedachtenGe¬
nossenschaft und dem Ankäufer zu thätigenden Vertrages zum Zwecke der sofortigen Einrichtung
einer öffentlichen Irrenanstalt zu übertragen.

Art. 12.

Eine Abfindung des gegenwärtigenPächters beziehungsweise Inhabers des Kaufobjektes
findet seitens des Ankäufers nach keiner Rücksicht hin statt, vielmehr bleibt es dem Verkäufer
überlassen, sich über etwa zu erhebendeAnsprüchedes Pächters mit letzterem selbständigund auf
feine Kosten auseinanderzufetzen.

Art. 13.

Die Kosten dieses Aktes und der Transskripton sind zu Lasten des Ankäufers.
Die Comparenten in ihren angegebenenEigenschaftenerklärten, alles Obige wechselseitig

zu acceptiren und wählten zur Vollziehung des Gegenwärtigen Domizil für Verkäufer in dessen
Wohnung, und für Ankäufer auf der Amtsstube des fungirendenNotars resp, dessen Amtsnachfolgers.

Dessen zur Urkunde wurde dieser Akt aufgenommen und den dem Notar nach Namen,
Stand und Wohnort bekannten Comparenten vorgelefen zu Cochem in der Wohnung des Ver¬
käufers, Jahr, Monat und Tag, wie Eingangs gefugt ist, in Gegenwart von Herrn Mathias
Hausmann und Herrn Franz Joseph Moritz, beide Kaufleute zu Cochemwohnend, als Zeugen.

Nach der Vorlefung haben die Comparenten mit den beiden Zeugen und dem Notar
unterschrieben.

gez.: Peter Hartmann, Pfarrer und Dechant. Will). Klein. M Hausmann.
Moritz. Th. Koenen.

Zur Urfchrift wurde für 270 M. Stempel kafsirt.

VorstehendeAusfertigung wird dem Provinzial-Verbande der Rheinprovinz zum Zwecke
der Zwangsvollstreckungertheilt.

Für gleichlautendeAusfertigung: ^
(I.. 8.) Der Königliche Notar: gez.: Th. Koenen.

tz6Wrt. M. 2985.

Heute den 12. Oktober im Jahre 188?
Erfchienen

vor dem unterschriebenenzu Cochem im LandgerichtsbezirkeCoblenz wohnendenKöniglichenNotar
Theophil Koenen in Gegenwart der beiden unten genannten, dem Notar persönlich bekannten Zeugen:

19»
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«,) Herr WilhelmKlein, Landes-Direttorder Rheinprovinz,zu Düsseldorf wohnend, handelnd
im Namen und in Vertretung des Provinzial-Verbandes der Rheinprovinz, einerseits und

b) die Herren Lorenz Kroll und Arnold Kläsgen, ersterer General-Oberer, und letzterer
Klosterbruder der Genossenschaftder Franziskanerbrüder zu Waldbreitbach, daselbst
wohnend, ersterer unter dem KlosternamenBruder Joseph, und letzterer unter dem
KlosternamenBruder Laurentius, andererseits, beide handelnd und sich stark sagend
für die genannte Genossenschaft,welche folgenden Vertrag mit einander abgeschlossen
zu haben erklärten:

Art. 1.

Die Genossenschaftder Franziskanerbrüderzu Waldbreitbachverpflichtet sich, vom 1. Oktober
des künftigen Jahres ab 60 katholische geisteskrankemännliche Personen, welche ihr seitens der
provinzialständischenVerwaltung zugewiesen werden, aufzunehmenund nach Maßgabe der in dem
gegenwärtigenVertrage enthaltenen Bestimmungenzu beköstigen und zu verpflegen.

Art. 2.
Die Aufnahme findet statt in dem Kloster zu Evernach bei Cochem, welches zu diesem

Zwecke seitens der provinzialständischenVerwaltung nach Maßgabe eines zwischen dem bisherigen
Eigenthümer und der provinzialständischenVerwaltung vor dem fungirenden Notar am heutigen
Tage gethätigten Kaufvertrages käuflicherworben worden ist.

Art. 3.
Der Kaufpreis ist auf die Summe von 54000 M. festgesetzt worden und wird seitens

der Genossenschaft vom Tage der Auszahlung an der provinzialständischenVerwaltung gegenüber
mit 4 vom Hundert verzinst und mit 2 vom Hundert amortisirt.

Art. 4.

Die provinzialständischeVerwaltung bleibt Eigenthümerin des angekauftenKlosters nebst
Areal bis zu dem Momente, in welchem die Kaufsummevon 54000 M. abgetragen ist. Nach
dieser Zeit ist die provinzialständischeVerwaltung verpflichtet, das Eigenthum an die Genossen¬
schaft beziehungsweisean die von derselben zu bezeichnende Person zu übertragen. Die Unter¬
haltung und Lasten des Klosters nebst Areal trägt die Genossenschaft.

Art. 5.
Die provinzialständische Verwaltung verpflichtetsich, bis zur vollständigenAbtragung des

Kapitals beziehungsweisebis zu dem erfolgten Eigenthumsübergang nicht allein das Kloster nebst
Areal weder ganz noch theilweiseanderweitig zu veräußern, sondern auch dasselbe mit Hypotheken
nicht zu belasten.

Art. 6.

^ Die für die Anstaltszweöe erforderlichenNeubauten errichtet die Genossenschaft auf ihre
Kosten. Das hierzu erforderliche Baukapital wird der Genossenschaft seitens der Provinzial-Hülfs-
kasse zu einem Prozentsatze von 4 vom Hundert und einer jährlichen Amortisation von 2 vom
Hundert nach Maßgabe des Bedürfnisses vorläufig bis zur Höhe von 200 000 M. dargeliehen.

Art. 7.

Im Falle die Neuballten auf dem durch die provinzialständischeVerwaltung angekauften
Areal erbaut werden, wird letztere gleichzeitig Eigenthümerin der neu zu errichtenden Oebäulichkeiten.
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Falls die Gebüulichkeiten nicht auf Grundstückendes angekauftenGutes Evernach errichtet
werden, soll, da die GenossenschaftKorporationsrechtenicht besitzt, der Grund und Boden, auf
welchem die Gebüulichkeiten errichtet werden, der Provinz zum Eigenthum übertragen und letztere
Eigenthümerin der Grundfläche sowie der darauf errichteten Gebäulichkeiten bis zu dem Momente
werden, in welchem das zu den Bauten wie eventuell zum Erwerbe des Grund und Bodens
angelieheneKapital abgetragen ist. Nach diefer Zeit oder fobald die GenossenschaftKorporations-
rechte erhält, ist die vrovinzialständischeVerwaltung verpflichtet,das Eigenthum dieser Neubauten
ebenso wie der am heutigen Tage laut Akt vor dem fungirenden Notar angekauftenImmobilien
(Gut Evernach) an die Genossenschaft beziehungsweise an die von derselben zu bezeichnendePerson
zu übertragen. Im Falle die dargelieheneSumme bei Uebertragung des Eigenthums noch nicht
ganz zurückgezahlt sein sollte, ist die bestehende Schuld hypothekarisch einzutragen. Für die Dar¬
lehensschuld wird die vrovinzialständische Verwaltung sich nur an die in Rede stehenden Immobilien,
nicht aber an das sonstige Vermögen der Genossenschaft halten. Die Unterhaltung und Lasten
dieser Neu- beziehungsweiseUmbauten übernimmt die Genossenschaft.

Art. 8.

Die Genossenschaftleistet für den Fall, daß die Neubauten nicht auf Grundeigenthum
des Klosters Evernach errichtet werden, Gewähr für die Hypotheken-Freiheitdes Grund und
Bodens, auf welchem die Gebäude errichtet werden und verpflichtet sind, den diesbezüglichen
Nachweis vor Entnahme des ganzen Darlehens oder irgend eines Theiles desselben zu erbringen.

Art. 9.

Die vrovinzialständischeVerwaltung verpflichtetsich, die in Artikel 1 des gegenwärtigen
Vertrages erwähnte Krankenzahl von 60 katholischenmannlichen geisteskrankenPersonen der
Genossenschaft zuzuweisen, so daß, wenn diese Zahl auch nicht vollzähligin der neu zu errichtenden
Anstalt vorhanden sein sollte, die provinzialständischeVerwaltung doch den auf 1 M. 20 Pf.
festgestellten Pflegefatz pro Tag und Kopf zu zahlen verpflichtetsein würde.

Art. 10.

Hinsichtlichdes Unterschiedeszwischenruhigen und unruhigen Krankenwird vereinbart,
daß die Hälfte der jedesmal Aufzunehmendenaus ruhigen, die andere Hälfte aus unruhigen Kranken
bestehen soll, und 10> der Gesammtzahl zu den unreinlichenund bettlägerigen gehören darf.

Art. 11.

Sollte über die Frage, ob der Kranke ruhig, unruhig oder unreinlich, zwifchen den
Direktoren der provinzialständischenAnstalten, aus welchen der Kranke kommt, und den Vorstehern
der Genossenschafts-Anstalten Meinungsverschiedenheitenentstehen, so steht letzteren der Beschwerdeweg
an den Landes-Direktor offen.

Art. 12.

Die Beköstigungwird in folgender Weise festgestellt: Morgens: Kaffee mit Milch und
hinreichendBrod; bei Schwarzbrod Butter oder auch^Zwetschenkraut oder Gelee; Mittags: Hülsen¬
früchte mit Kartoffeln und Brod; außerdem wöchentlich dreimal Fleisch; an denjenigen Tagen,
an welchen kein Fleisch verabreichtwird, erhalten die.^ Kranken als Ersatz Speck oder Fett, mit
welchem die Hülsenfrüchteund Kartoffeln gekocht werden. Was die Quantität Fleisch betrifft, so
kann solche gegenwärtig nicht nach einem bestimmten Gewichtssätze angegebenwerden, doch soll
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jeder Kranle zur Genüge Fleisch erhalten; Nachmittags Kaffee wie Morgens; Abends Gersten¬
oder Graupen-Suppe mit Kartoffeln zur Genüge.

Art. 13.

Die Bekleidungund sonstigeVerpflegung der Kranken geschieht innerhalb der Grenzen,
welche durch die bürgerliche Stellung der Kranken als unterstützungsbedürftigeArme gezogen sind.
Außerdem verpflichtet sich die Genossenschaft, für ärztlicheBehandlung, Medikamente, Bäder, die
im Hause verabreicht werden können, für Bruchbänder und Bandagen, ausschließlichetwa erfor¬
derlicher künstlicher Gliedmahen, Sorge zu tragen. Sodann übernimmt auch die Genossenschaft
die Sorge für die nöthige Seelsorge und wird es sich angelegen sein lassen, die Beschäftigung
der Kranken in irgend einer Hantirung, besonders in der Landwirthschaft,herbeizuführen.

Art. 14.

Die prouinzialständischeVerwaltung hat das Recht, jederzeit von der Erfüllung der
feitens der Genossenschaft vertragsmäßig übernommenen Verpflichtungen sich zu überzeugenund
zu diesemZweckeinsbesondere einen sachverständigenArzt mit der Revision der Anstalten zu
beauftragen.

Art. 15.

Die Zllhlbarmachung der Pflegekostengeschieht in folgender Weife: Die Genofsenschaft
sendet jeder der betreffendenDirektionen der Provinzial-Irrenanstalten besonders pünktlich am
1. eines jeden Kalenderquartals die Liquidation über das abgelaufene Quartal ein, und zwar:

»,) eine über die Pflegekosten, in welcher die Kranken einzeln aufzuführen sind unter
Beisetzungder Zahl der Pflegctage des einzelnenKranken;

l>) eine über die Transportkosten sür etwaige Ueberführung und Zurückführung von
Kranken;

o) eine über die Beerdigungskosten;
ä) eine für etwaige sonstige Leistungen;

alle in äuplo.
Der Tag des Eintritts, der Todestag, der darauf folgende und der Beerdigungstag

werden für voll berechnet.
Die Begleichungder Rechnung der fälligen Pflegegelder geschieht innerhalb der nächsten

vierzehn Tage nach Einreichung der Rechnung.

Art. 16.

Der Pflegesatzvon 1 M. 20 Pf. pro Tag foll für die Folge nicht erhöht werden.

Art. 17.

Der Vertrag wird gefchlossenfür die Zeit der Amortisation unter Berücksichtigungeines
Prozentsatzesvon 2 vom Hundert des zurückzuerstattenden Kaufpreises, also auf die Dauer von
28 Jahren.

Schließlichwurde unter den Contrahentcn vereinbart, daß die im Artikel 9 oben feitens
der provinzialständischen Verwaltung garantirte Krankenzahlvon 60 Perfonen von dem Zeitpunkte
der vollendetenNeubauten ab um 100 vermehrt werden foll, fo daß alsdann die Genossenschaft
verpflichtetsein soll, 160 der genannten Kranken aufzunehmen und die provinzialständischeVer¬
waltung verpflichtet ist, von diesem Zeitpunkte ab der Genossenschaft 160 Kranke zu überweifen.
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Der oben aufgeführteArtikel IN soll als aufgehobenund nicht geschriebenbetrachtet werden.
Die Contrahenten, handelnd wie gesagt, erklärten, alles Vorstehendebestens zu acceptiren

und wählten zur Vollziehung des Gegenwärtigen Domizil für den Provinzial-Verband der
Rheinprovinz auf der Amtsstube des fungirenden Notars resp, dessen Amtsnachfolgers, und für
die Genossenschaft auf dem Gute Evernach.

Dessenzur Urkunde wurde dieser Akt aufgenommen und den dein Notar nach Namen,
Stand und Wohnort bekannten Comparenten vorgelesen zu Cochem in der Wohnung des Herrn
Dechant Hartmann, Jahr, Monat und Tag, wie Eingangs gesagt ist, in Gegenwart von Herrn
Mathias Hausmann und Herrn Franz Joseph Moritz, beide Kaufleute zu Cochem wohnend, als
Zeugen.

Nach der Vorlesung haben die Comparenten mit den beiden Zeugen und dem Notar
unterschrieben.

gez.: Klein,
gez.: Lorenz Krüll Bruder Joseph, General-Oberer. Arnold Kläsgen Bruder Laurentius.

M. Hausmann. Moritz. Th. Koenen.
Zur Unterschriftwurde für 1 M. 50 Pf. Stempel kaffirt.

VorstehendeAusfertigung wird dem Provinzial-Verband der Rheinprovinz zum Zwecke
der Zwangsvollstreckungertheilt.

Für gleichlautendeAusfertigung:
(I.. 8.) Der Königliche Notar: gez.: Th. Koenen.

Anlage 9.

Düsseldorf, den 11. Januar 1888.

Referat,
betreffend

das Anerbieten der Stadt Essen a. d. Ruhr, einen Bauplatz zur Errichtung einer
Taubstummenanstalt daselbst der provinzialständischenVerwaltungunentgeltlich

überlassen zu wollen.

Die große Anzahl taubstummer Kinder, deren unterrichtlicheVersorgung nach Uebergang
der Verwaltung der in der Nheinprovinz vorhandenen Taubstummenschulenzu Brühl, Kempen,
Moers und Neuwied in die ständische Centraluerwaltung der letzteren zugefallen war, veranlaßte
im Jahre 1879 den 26. Provinzial-Landtag, nicht nur die Errichtung einer neuen Taubstummen¬
anstalt in Trier zum Beschlußzu erheben, sondern auch unter Beihülfe des Provinzial-Verbandes
in den Städten Essen und Elberfeld Taubstummenschulenins Leben zu rufen. Die Verwaltung
der letzteren wurde einem Kuratorium übertragen, welches zum Theil aus Mitgliedern der
städtischen, zum Theil aus solchen der Prouinzial-Verwaltung bestand. Die bedeutenderen Ansprüche,
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hervorgerufen durch eine Vermehrung der Schulklassen, durch die steigenden Ausgaben für
Gehälter und Schulbedürfnisse ließen auf die Dauer die vertragsmäßig geregelte Art der Ver¬
waltung der Schule nicht mehr für zweckmäßig erscheinen,indem die Kosten der Unterhaltung
der Schule außer dem feststehendenstädtischen Zuschuß der prooinzialständischenVerwaltung zur
Last fielen, diese aber in der Schulleitung und Organisation an die Beschlüsse des Kuratoriums
gebunden war.

Getragen von diesen Erwägungen hat denn auch der Provinzial-Landtag die Uebernahme
der beiden Schulen in Elberfeld und Essen in die provinzialständischeVerwaltung beschlossen.
Zufolge dieser Beschlußfassungist demgemäß die Schule in Essen seit dem 1. Mai 1886 in die
diesseitige Verwaltung übergegangen und wird diejenige in Elberfeld im Herbste 1888 nach
Fertigstellung des in der Ausführung begriffenenSchulgebäudes gleichfallsvon dem Provinzial«
Verband übernommen werden.

Das heute miethweifebenutzteSchulgebäude in Essen entspricht den Anforderungen des
Taubstummenunterrichts in keinerlei Beziehung. In einer engen Straße gelegen bringt der
Schulweg schon Gefahren mit sich, indem die Kinder gezwungensind, die Fahrbahn zu benutzen,
wo sie häufig dem Fuhrwerke ausweichen müssen, was mit Gefahren für taubstumme Kinder
immer verknüpft ist. Das Schulgebäude selbst besitzt grütztentheils nicht ausreichend erhellte
Zimmer, welche aus diesem Grunde schon für die Fortbildung der taubstummen Kinder manche
Bedenkenhaben. Ein präzises Ablesen der Kinder von den Lippen des unterrichtendenLehrers
wird oft unmöglich und der Ersatz des Tageslichts durch Anzünden von Gaslampen bildet zu
gewissen Jahreszeiten die Regel. Der Turn- und Spielplatz ist zu eng und genügt dem Bedürfniß
keineswegs.

Wenn hiernach die Nothwendigkeitder Errichtung eines neuen Schulgebäudes zweifellos
bejaht werden mußte, so war hiermit die Frage noch keineswegsentschieden, ob dies Gebäude in
Essen errichtet werden sollte und ob nicht eine andere Stadt der Rheinprovinz in dieser Beziehung
den Vorzug verdienen dürfte. Die hierüber angestellten Erwägungen haben jedoch zu dem Resultate
geführt, daß sowohl aus finanziellenRücksichten als auch aus anderen später zu erörternden
Gründen der Stadt Essen der Vorzug zu geben sein dürfte.

Was die finanziellenRücksichten betrifft, so ist hervorzuheben,daß in der Taubstummen¬
anstalt in Essen unter den dort vorhandenen 56 Kindern sich 16 aus der Stadt Essen und 20
aus der nächsten Umgebung der Stadt befinden. Diese 36 Kinder würden, falls die Schule von
Essen verlegt werden sollte, bei Pflegeelternuntergebracht, einen Kostenaufwandvon rot, 8600 M.
erheifchen, während sie heute in Essen durch Einrichtung eines freien Mittagstisches nach Ausweis
des in Kraft befindlichen Etats nur rot. 1500 M. erfordern. Der Mehrbetrag würde demgemäß
betragen 7100 M.

Das Kostenuerhältniß würde, falls eine Schule beispielsweisein Düsseldorf errichtet
werden sollte, sich wie folgt gestalten: 14 Kinder aus Düsseldorf sind auswärts untergebrachtund
erheischen einen Kostenaufwandvon rot. 3200 M. Diefe Summe würde als erfpart der Mehr¬
ausgabe von 8600 M. gegenüberstehen,mithin dem Provinzial-Verbande eine jährliche Mehr¬
ausgabe von 5400 M- entstehen. Bei dieser Berechnung ist angenommen worden, daß die
taubstummenKinder in Düsseldorf zu demselbenPflegesatzuntergebracht werden können, wie sie
zur Zeit in Essen untergebracht sind.

Mehr noch, als diese finanziellen Vortheile spricht der Umstand für die Beibehaltung
der Schule in Essen, daß daselbst die mit Unterstützungdes rheinischenProvinzial-Verbandes' ins
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Leben gerufene Anstalt zur Erziehung und Pflege idiotischer Kinder aus der Rheinprovmz sich
befindet und der Direktor der Taubstummenanstalt gleichzeitig der technische Leiter und Nathgeber
dieser Idiotenanstalt ist und die Lehrer der Taubstummenanstalt in ihrer freien Zeit emzelne
Unterrichtsstunden in der mehrerwähnten Anstalt ertheilen. Hierzu kommt, daß sert Jahresfrist
in dieser Anstalt eine Klasse für idiotischeTaubstumme errichtet worden, in welche diejenigen
Zöglinge der diesseitigen Taubstummenanstalten dem Unterrichte nicht folgen konnten, Aufnahme
gefunden haben. Die Idiotenanstalt hat zur Zeit eine Anzahl von rot. 120 Zöglingen und ist
ihre Existenz und ihr Fortbestehen für die Förderung der Idiotenerziehung und Bildung mcht
nur äußerst wünschenswert!),sondern geradezu ein Bedürfniß. Die Verlegung der Taubstummen¬
anstalt von Essen würde aber vom störcndstenEinfluß auf die Furtentwickelungund das Gedeihen
der Idiotenanstalt sein und voraussichtlich die Auflösung diefer so blühendenund unter der Leitung
von Klosterschwestern so sichtlich gedeihenden Anstalt über kurz oder lang zur Folge haben müssen.

Endlich soll nicht unerwähnt bleiben, daß gegen die Verlegung der Schule auch die so
oftmals geäußerten Sympathien der Bevölkerungder Stadt Essen für die Schule sprechen und die
hauptfächlich in der vorzüglichen Pflege der in Essen untergebrachtenKinder ihren Ausdruckfinden.

Endlich kommt hinzu, daß die Stadt Essen einen hinreichendgroßen und gut gelegenen
Platz zum Bau einer Taubstummenanstalt unentgeltlichherzugebensich angeboten hat.

Die Beschaffung der zur Errichtung des Anstaltsgebäudes erforderlichen Geldmittel
anlangend, fo dürften dieselbenaus dem Kapitalvermögender Provinzial-Taubstummenanstalt m
Kempen, welches sich auf 116 218 M. 65 Pf. beziffert, zu entnehmensein. Zur Begründung
dieses Vorschlages wird darauf hingewiesen, daß die Schule in Essen in gleicher Weise wie die
SchwesteranstaltKempen vorzüglich dazu bestimmt ist, katholischeTaubstumme aus dem Regierungs¬
bezirk Düsseldorf aufzunehmen, mithin Zweck und Bestimmung beider Anstalten die gleichen sind;
ferner sei erwähnt, daß der 29. Provinzial-Landtag die Mittel zur Erbauung der zur Aufnahme
evangelischerTaubstummen der Rheinprovmz an erster Stelle bestimmten Schule m Elberfeld
aus dem Kapitalvermögen der Anstalt zu Neuwied, welche denselben Zwecken zu dienen bestimmt
ist, zu entnehmen beschlossen hat, mithin dasselbe Verfahren in analoger Weise auf das neu zu
errichtendeAnstaltsgebaudeAnwendung finden dürfte.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich hiernach den Antrag zu stellen:
„Der hohe Landtag wolle beschließen:
1. das Anerbietender Stadt Essen, einen zum Bau einer Taubstummenanstaltgeeigneten

Bauplatzunentgeltlich der provinzialstimdischen Verwaltung zu überlassen, anzunehmen;
2. auf diesem geschenkten Terrain eine Taubstummenanstalt zu erbauen und dieselbe

in Essen zu belassen, so lange ein Bedürfniß zur Unterhaltung einer Taubstummen¬
anstalt daselbstvorhanden ist;

3. die erforderlichen Geldmittel aus dein Kapitalvermögen der Anstalt Kempen zu
entnehmen; «»?^s-li

4. den Provinzial-Verwaltungsrath mit der Ausführung vorstehenderBeschlusse zu

In Vertretung-

Freiherr von Solemllcher,
Vice-Lllndtags-Marschllll.

20
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Anlage 10. Düsseldorf, den 2. Dezember 1887.

Referat,
betreffend

Präcipualleistungen der Fabriken :c. für den Wegebau.

Unter dem 28. Mai 1887 ist für die Provinz Sachsen das in der Anlage abgedruckte
Gesetz, betreffenddie Heranziehungder Fabriken u. f. w. mit Präcivualleistungeu für den Wegebau,
(G.-S. S. 277) erlassen worden. Gleiche gesetzlicheBestimmungen waren schon früher für die
Provinz Hannover und den RegierungsbezirkEassel ergangen.

Der Prouinzilll-Perwllltungsrath ist im Hinblick auf diese Vorgänge der Erwägung näher
getreten, ob nicht auch für die Rheinvrovinz die Herbeiführung eines ähnlichen Gefetzes anzu¬
streben sein möchte.

Die vorerwähnten gesetzlichen Bestimmungen gestatten die Erhebung von Präcivual-
beiträgen nur zur Unterhaltung der Gemeindestraßen und sind die Provinzialstrahen, ebenso
wie die Kreisstratzen,ausdrücklich ausgefchlossen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath ist der Ansicht, daß für die Rheinvrovinz die Ein¬
führung der fraglichen Leistungenfür die Provinzialstrahen nicht minder wie für die Gemeinde¬
wege wünschenswert!)sei, und daß es sich daher empfehle, auf ein Gefetz hinzuwirken, welches
die Heranziehungder Fabriken :c. mit Präcivualleistungen sowohl für die Gemeindewegeals für
die Provinzialstrahen, wenigstens aber für die früheren Bezirksstraßen,gestattet.

Seitens der Provinzialstraßen- Verwaltung haben vorläufige Erhebungen darüber statt¬
gefunden, inwieweit die Provinzialstrahen gegenwärtig durch die in Rede stehenden Betriebe
dauernd in erheblichem Maße abgenutztwerden. Nach diesen Erhebungen, welche allerdings nur
ganz überschläglich vorgenommenworden sind, findet eine derartige Abnutzungstatt:

»,. bei den vormaligen Staatsstraßen auf rot. 850 Km Länge,
d. bei den vormaligen Bezirksstrahenauf rot. 1200 Kin Länge,

und betragen die in Folge dessen entstehenden Mehrunterhaltungskosten nach oberflächlicher
Berechnung:

a<1 a. rot. 142 000 M.,
„ b. „ 196 000 „

Der Herr Ober-Präsident ist gebetenworden, ähnliche Erhebungen für die Gemeinde-
und Kreisstraßen anstellen zu lassen, deren Resultat bis jetzt noch nicht bekannt geworden ist.
Es erhellt hieraus, daß die Provinz jedenfalls ein erhebliches finanzielles Interesse an dem frag¬
lichen Gegenstandehat. Sollte das Gesetz aber auch nur für Gemeindestrahen erlassen werden,
so wird für den Prouinzial-Verband voraussichtlicheine indirekteErleichterunggeschaffen dadurch,
daß alsdann manche Gemeindestraßen, welche wegen des starken Verkehrs als Provinzialstraßen
übernommen werden müßten, nunmehr von den Gemeinden selbst unter Heranziehung von
Fabriken :c. unterhalten werden können.
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Der Provinzial-Vcrwaltungsrath beehrt sich daher zu beantragen:
„Hoher Landtag wolle den Provinzial - Verwaltungsrath beauftragen, die geeigneten
Schritte zu thun, um den Erlaß eines Gesetzes, betreffend die Heranziehung der
Fabriken u. s, w, mit Präcivualleistungen für den Wegebau, und zwar sowohl für
die Prouinzialstraßen, wie die Kreis- und Gemeindewegein der Rheinprovinz herbei¬
zufuhren."

Der Provinzial'Verwaltungsmth.
In Vertretung:

gez. Freiherr von Solenmcher,
Vice-Lllndtags-Marfchall.

Anlage.

Gesetz,
. betreffend

die Heranziehungder Fabriken u. s. w. mit Präcipualleistnngenfür den Wegebau in
der Provinz Sachsen. Vom 28. Mai 1887.

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden König von Preußen «.
verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtags der Monarchie, für den Umfang der
Provinz Sachsen, was folgt:

8- 1.
Wird ein öffentlicher Weg in Folge der Anlegung von Fabriken, Bergwerken, Stein¬

brüchen, Ziegeleien oder ähnlichen Unternehmungen vorübergehend, oder durch deren Betrieb
dauernd, in erheblichem Maße abgenutzt, so kann auf Antrag derjenigen, deren Unterhaltungslast
durch solche Unternehmungen vermehrt wird, dem Unternehmer nach Verhältniß dieser Mehr¬
belastung,wenn und insoweit dieselbe nicht durch die Erhebung von Chausseegeld gedecktwird, ein
angemessener Beitrag zu der Unterhaltung des betreffendenWeges auferlegt werden.

8.2.
Der Staat, die Provinz und die Kreise sind zur Stellung derartiger Anträge (§. 1)

nicht befugt.
§. s.

Ueber die Anträge entscheidetin Ermangelung gütlicher Vereinbarung auf Klage der
Wegebaupflichtigender Kreisausschuß,in Stadtkreisen und in Städten mit mehr als 10000 Ein¬
wohnern der Bezirksausschuh.

Urkundlichunter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen
Insiegel.

Gegeben Berlin, den 28. Mai 1887.
(I.. 8.) gez.: Wilhelm.

ggez.: Fürst v. Bismarck. u. Puttkamer. Mayvach. Lucius, Friedberg,
v. Voetticher. v. Goßler. v. Scholz. Bronsart v. Schellendorff.

20*
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Anlage 11. Düsseldorf, den 20. Januar 1888.

Nachtrag
zu dem Referate,

betreffend Präcipualleistungen der Fabriken :c. für den Wegebau.

Im Anschlüsse an das Referat, betreffendPräcipualleistungen der Fabriken:c. für den
Wegebau, werden dem hohen Landtage

1. Schreiben des Herrn Oberpräsidentender Nheinprovinz vom 11. Dezember 1887,
2. ein Schreiben des Präsidiums des landwirthschaftlichenVereins für Nheinpreußen

vom 29. Juni 188?
zur geneigtenKenntnißnahmemitgetheilt.

Der Provmzial'Verwaltungsrath.
In Vertretung:

Freiherr von Solenmcher,
Vice-Landtllgs-Warschall.

Abschrift.
Ober-Präsidium der Nheinprovinz. Coblenz, den 11. Dezember 1887.

I.-Nr. 9677.

Wie ich Ew. Hochwohlgeboren auf das gefällige Schreiben vom 16. Mai d. I.
(V 7148) ergebensterwidere, habe ich die Negierungen zu einer Aeußerung darüber
veranlaßt, ob auch für die Nheinprovinz der Erlaß eines Gesetzesüber die Heran¬
ziehung der Fabriken mit Präcipualleistungen für den Wegebau nach Art des für die
Provinz Sachfen unter dem 28. Mai d. I. ergangenen Gefetzes wünfchenswerth
erscheine. Nach dein mir jetzt vorliegendenBerichtsmaterial wird diese Frage seitens
sämmtlicher Regierungen bejaht und der Erlaß eines derartigen Gesetzes warm befür¬
wortet, wenn auch nicht verkannt wird, daß die Bestimmung des Veitragsnerhältnisses
erheblichen Schwierigkeitenunterliegen werde. So rückhaltslos das Bedürfniß nach
einer solchengesetzlichen Regelung hinsichtlich der Gemeindewegeanerkannt wird, so
werden doch andererseits gegen eine etwa beabsichtigte Ausdehnung der betreffenden
Maßnahmen auf die Provinzial- und Kreisstraßen— letztere finden sich nur im Kreife
Wetzlar — lebhafte Bedenkenlaut, welche im Wesentlichendamit begründet werden,
daß die Leistungsfähigkeitder Provinz und der Kreise als Träger größerer Korpora¬
tionen auch ungleich größer sei als diejenige der Gemeinden, die Provinzial- und Kreis
strahen ferner durchweg stärker und dauerhafter gebaut seien, als die große Mehrzahl
der entwederüberhaupt nicht oder doch nur leichterbefestigtenund zugleich schmaleren
Gemeindestrahen, und deshalb eines gleich großen Schutzes wie die letzterennicht
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bedürften. Ich gestatte mir, in letztererBeziehungauch auf die Motive des Gesetzes
vom 28. Mai d. I. und die betreffendenLandtagsverhandlungen, in welchen dieser
Gesichtspunkteiner Erörterung unterzogenworden ist, ergebenst hinzuweisen.

Der Ober>Prasident der Rheinprovinz.
gez.: von Bardeleben.

An
den Landes-Direktor der Rhcinvrovinz

Herrn Klein,
Hochwohlgeboren

zu Düsseldorf.

Abschrift.
Präsidium des landwirtschaftlichenVereins Burg Flamersheim, den 29. Juni 1887.

für Rheinpreußen.

Erlaß eines Gesetzes
über die

Unterhaltung öffentlicher Wege betreffend.

Der Centralvorstand des landwirthschaftlichenVereins für Rheinpreußen hat in
seiner Sitzung vom 25, d. Mts. auf den Antrag Knebel einstimmigbeschlossen:

„bei dem Provinziallandtage den Erlaß eines Gesetzes in Antrag zu bringen,
wonach den Unternehmern von Fabriken, Bergwerten, Steinbrüchen, Ziegeleien
und ähnlichen Betrieben, welche die öffentlichen Wege in erheblichem Maaße
abnutzen, vorweg ein der vermehrten Abnutzung entsprechender Beitrag zu den
Unterhaltungskostender betreffendenWege auferlegt werden kann."
Euerer Hochwohlgeboren beehre ich mich diefen Antrag mit der Bitte um Vor¬

lage und Befürwortung bei dem nächsten Provinzial-Landtage ganz ergebenst mitzutheilen
und zur Begründung desselben auf die in der letzten Session des PreußischenLand¬
tages stattgehabten Verhandlungen über ein für die Provinz Sachsen erlassenes Gesetz
gleichen Inhalts zu verweisen.

Der Präsident des landwirthschaftlichenVereins fnr Rheinpreußen.
gez.: von Bemberg-Flamersheim,

An
den Landes-Direktor der Rheinprovinz

Herrn Klein,
Hochwohlgeboren

Nr. 1565. zu Düsseldorf.
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AnlM 12. Düsseldorf, den 6. Dezember 1887.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths,

betreffend

Antrag der Wittwe Kleinbölting und Genossen zu Feldmark Dinslccken vom 20. Juli d. I.
auf Beseitigung der Ulmenallee zwischen Station 41,« und 42,2 der Düsseldorf«

Emmericher Prouinzialstraße.

Am südlichen Ausgange der Stadt Dinslaken befindet sich auf der Düsseldorf-Emmericher
Provinzialstraße eine Allee alter Ulmen, welche einen beliebten Spaziergang der Ortseinwohnerbildet.

Die Beseitigung dieser Allee ist wiederholt seitens der anschließenden Grundbesitzerange¬
strebt worden, weil die Ulmen das Wachsthum der Feldfrüchte auf den Nachbargrundstückenein¬
schränken. Andererseits haben die Gemeindevertretungvon Dinslaken, der Königliche Landrath
sowie auch die Königliche Negierung die Beibehaltung der fraglichen Allee im öffentlichen Interesse
aufs Wärmste befürwortet. Der Königlichen Negierung ist auf eine Anfrage noch am 20. Sep¬
tember 1886 V 14 075 diesseits erwidert worden, daß es nicht beabsichtigt sei, die Nlmenallee
zwischen Station 43,«—41,L der Düsseldorf-EmmericherStraße entgegen den Wünschender Ein¬
wohner und Lokalbehörden zu entfernen. Die Beseitigung eines Theiles dieser Allee, nämlich
der Strecke von 41,8—42,2 erstrebt die gegenwärtige Eingabe. Es handelt sich also im vor¬
liegenden Falle um diametral entgegengesetzte Interessen.

Vor Kurzem siud zwischen den Ulmen vor dem Grundstückder Petentin Lindenbäume
eingesetzt worden. Nachdem dieselben genügend emporgekommen sein werden, dürfte einer Ent¬
fernung der Ulmen weniger im Wege stehen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich mit Nücksicht auf den Befchluß des 26. rhei¬
nischen Provinzial-Landtags vom 28. April 1879, wonach von der Beseitigungder Allee einstweilen
abzusehen ist, wenn nach Rückfragenbei den betreffenden Genieindevertretungenund Lokalbehörden
ein öffentlichesInteresse die Erhaltung der gedachten Baumpflauzungen dringend wünschenswerth
erscheinen läßt, den Antrag zu stellen:

„Hoher Provinzial - Landtag wolle die Wittwe Kleinbülting auf ihren Antrag vom
20. Juli d. I. dahiu bescheiden,daß zur Zeit eine Entfernung der Ulmenallee im
allgemeinen Interesse nicht statthaft erscheine, die Bäume jedoch beseitigt werden
würden, sobald die dazwischen gepflanzten Linden genügend angewachsen sein würden."

Der Prouinzial'Verwnltungsrath.
In Vertretung-

Freiherr von Solenmcher,
Nice-Lllndtags-Marschllll,
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Anlasse 13.

Düsseldorf, den 12. Januar 1888.

Referat,
betreffend

das neue Radfelgengeseh vom 20. Juni 1887.

Unter dem 20. Juni 188? ist das in der Anlage abgedruckteGesetz, betreffend die,
Abänderung der Verordnung vom 17. März 1839 :c. wegen des Verkehrs auf den Kunststraßen,
erlassen worden.

Dasselbe tritt mit dem 1. Januar 1888 in Kraft und findet auf alle diesfeitigen
Provinzialstraßen Anwendung.

Gegenüber den Vorschriftender hiermit aufgehobenenVerordnung vom 17. März 1839
sind die Bestimmungendes neuen Gesetzes für die Straßenunterhaltung wesentlich ungünstiger.

Die zerstörendenWirkungen der Fuhrwerke auf Chausseenwachsen mit dem relativen
Druck, den die Räder auf die Steinbahn ausüben. Als Vergleichs-Maßstabwird hierbei allgemein
der Druck angenommen, welcher auf den Centimeter Breite der Näder entfällt.

Während nun nach der Verordnung vom 17. März 1839 in den Wiutermonaten, also
zu einer Zeit, während welcher die Straßen am wenigstengeeignet sind, der zerstörenden Wirkung
der Fuhwerke Widerstand zu leisten, eine geringere Belastung der letzteren vorgeschriebenwar,
hebt das Gesetz vom 20. Juni 188? den Unterschied der Ladefracht zwischenSommer- und
Wintermonllten ganz auf und läßt die an und für sich vergrößerte Ladefracht auch während der
Wintermonate zu.

Nach der alten Verordnung betrug der höchste zulässige Raddruck pro Centimeter Breite
der Nadfelgen im Winter etwa 100 Kß, im Sommer etwa 140 Kß.

Nach dem neuen Gesetze ist nunmehr Sonnner und Winter ein Raddruckincl. Gewicht
des Fuhrwerks zulässig von 175 Kß pro Centimeter bei vierräderigen Wagen und bei zwei-
räderigen Karren nach ß. 4 des neuen Gesetzes sogar ein Druck von 300 1c^.

Derartige Belastungen sind bisher in keinem Lande als statthaft erachtet worden und
müssen binnen kurzer Zeit, falls sie in der Praxis Eingang finden, zum vollständigenRuin aller
makadamisirtenStraßen führen.

Es sei hier erwähnt, daß in Frankreich nach einein Gesetze aus dem Jahre 1837 von
dessen Aufhebung hier nichts bekannt geworden ist, die Marimal-Ladefracht und zwar auch nur
für den Sommer 145 Kß pro Centimeter Radfelge nicht übersteigen darf, während in England
nur ein Druck bis etwa 100 Kß zulässig ist.

Nach dein für die Provinz Hannover gültigen Gefetze vom 22. Februar 1879 beträgt
der höchste zulässigeDruck der Ladung etwa 125 KF pro Centimeter Breite der Radfelgen, was
einem Gesammt-Raddruckvon etwa 160 bis 170 Kß entsprechen würde.

Somit übersteigt der nach §. 4 des Gesetzes von, 20. Juni 1887 zulässigeNaddruckbei
zweiraderigenKarren fast um das doppelte die sonst allgemein anerkannte Grenze des Zulässigen.
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Wenn diese Bestimmung des §. 4 für die alten Provinzen der Monarchie von wenig
oder gar keiner Bedeutung aus dem Grunde ist, weil zweiräderigeKarren daselbst fast unbekannte
Beförderungsmittel sind, so ist sie für die Nheinprouinz umfomehr von einschneidender Wirkung,
als hier die Karre statt des vierräderigenWagens fast ausschließlich im Gebrauch ist und dieselbe
zumal in den Industriebezirkendes Niederrheins zur Beförderung von Massen-Gütern allgemeine
Verwendung findet.

Es hat nun die Praxis ergeben, daß das festeste zum Straßenbau in der Nheinprouinz
verwandte Material bei weniger gutem Deckenbau bereits bei einem Druck von 170 K^ pro
Centimeter Breite der Räder zerquetscht wird und nur bei sorgsamsterBaumethode in der einge¬
schlossenenDecke einen Druck von 200 Kß auszuhalten vermag, woraus folgen würde, daß die
weicheren Gestcinsarten und zumal der Kies fchon bei den nach §. 2 des anliegenden Gesetzes
zulässigenNaddruckenarg Noth leiden, zum Theil sogar, selbst bei sorgsamsterUnterhaltung der
Straßen, sehr rasch einer Zerstörung entgegen gehen werden.

Einem Druck von 300 KA aber pro Centimeter Radbreite können auf einige Dauer nur
Pflasterstraßen widerstehen.

Zu dem vorberührten Uebelstandetritt noch der weitere hinzu, daß Achsbelastungen,wie
solche der tz. 4 des neuen Gesetzes zuläßt, nur die besten massiven Brückenbauwerkezu wider¬
stehen vermögen, während die eisernen Brücken, welche unter Zugrundelegung eines Maximal-
Achsdrucksvon 5000 Kß konstruirt sind, bei demnächstiger Inanspruchnahme durch Achsen mit
einem Gewichtvon 9000 1^ sehr bald dem Ruin entgegen gehen werden und von den noch
vielfach vorhandenen Holzbrücken keine im Stande ist, derartige Lasten zu tragen.

Unter diesen Umständen wird vom Tage der Inkrafttretung des Gesetzes vom 20. Juni
1887 ab die Unterhaltung der Provinzialstrahen voraussichtlich erheblicheMehraufwendungen
erfordern.

Nach §. ss lll. 2 des Gesetzes können nun für bestimmte Gegenden oder bestimmte Arten
von Fuhrwerk noch Erleichterungender Vorschriftender §H. 1. u. 2, also größere als die gesetzlich
vorgesehenen Ladungsgewichtezugelassen werden, und zwar sowohl zeitweilig als dauernd, worüber
der Bezirksausschußnach Anhörung der Provinzial-Verwaltung zu beschließen hat. Es erscheint
diesseits unter den angegebenenUmständen mit dem Interesse einer ordnungsmäßigen Straßen¬
unterhaltung unvereinbar noch größeren als den im Gesetze zugelassenen Belastungen Raum zu
gestatten, da alsdann die Instandhaltung betreffenderStraßen noch mehr erschwert würde.

Der Provinzial-Verwaltungsrath glaubt daher sich seinerseits allen desfallsigenAnträgen
gegenüber im Allgemeinen ablehnend vechalten zu sollen, und hat in seiner Sitzung vom
1./2. Dezember v. I. dahin gehenden Beschluß gesaßt. Bei der Wichtigkeit der Angelegenheit
glaubt der Provinzial-Verwaltungsrath hiervon dem hohen Landtage Mittheilung machen zu müssen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
In Vertretung!

Freiherr von Soleumcher,
Nice-Lllndtags.Marschall.
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Gese
betreffend

die Abänderung der Verordnung vom 17. März 1839, betreffend den Verkehr auf
den Kunststraßen, und der Kabinetsordre vom 12. April 1840, betreffend die Modi¬
fikation des §. 1 der Verordnung vom 17. Mürz 1839 wegen des Verkehrs auf

den Kunststraßen. Vom 20. Juni 1887.

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden König von Prentzen te.
verordnen unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtags der Monarchie, was folgt:

Artikel I.

An Stelle der ß§, 1 bis 8 der Verordnung vom 17. März 1839, betreffend den Verkehr
auf den Kunststraßen (Gesetz-Samml. 1839 S, 80), und der Kabinetsordre vom 12. April 1840,
betreffend die Modifikation des §. 1 der Verordnung vom 17. März 1839 wegen des Verkehrs
auf den Kunststraßen (Gesetz.Sanunl. 1840 S. 108), treten folgende Bestimmungen:

s- 1.
Bei dem Befahren der Kunststraßen soll an allen Last- und Frachtfuhrwcrken der Beschlag

der Radfelgen eine Breite von mindestens 5 ein haben. Ausgenommen sind diejenigen Fuhrwerke,
deren Gesammtgewicht einschließlich der Ladung uicht mehr als 1000 1:^ beträgt.

s- 2.
Das höchste zulässige Ladungsgewicht beträgt bei einer Breite der Felgenbeschläge von

5 bis 6'/2 ein......2000 K3
6'/2 „10 „......2500 „

10 „15 „......5000 „
15 om und darüber .....7500 „

§. 3.

Ladungsgewichte von mehr als 7500 IcF dürfen nur dann, wenn die Ladung aus einer
untheilbareu Last besteht und nur unter Genehmigung der Straßenverwaltung und Innehaltung
der von derselben gestellten Bedingungen transvortirt werden.

§4.

Für zweiräbcrige Fuhrwerte und für solche Kippwagen, bei denen das Hauptgewicht der
Ladung auf zwei Rädern ruht, ist nur die Hälfte des §. 2 vorgesehenen höchsten Labungsgewichtes
gestattet, jedoch darf bei einer Breite der Felgenbeschläge von 15 om und mehr das Ladungs¬
gewicht bis 7500 Kß betragen.

§. 5.

Die in 8§, 1 bis 4 dieses Gesetzes gegebenen Vorschriften finden auch auf Fuhrwerte
mit solchenRädern Anwendung, deren Rabkranz nicht aus Theilen zusammengesetztist, beziehentlich
keinen besonderen äußeren Beschlag hat.
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8. 6.
Fiir den Grenzvcrkehr nicht Preußischer oder inländischer, dem Geltungsbereich dieses

Gesetzes nicht angehörender Fuhrwerte können durch Beschlußdes Bezirksansschusses Erleichterungen
der Vorschriftender §ß. 1 und 2 zugelassen werden.

Ingleichen für bestimmte Gegenden oder bestimmteArten von Fuhrwerk, und zwar sowohl
zeitweiligals dauernd. Vor dem Beschlusseist die Provinzialverwaltung, sowie die Verwaltung
der betheiligtenKreise zu hören.

Für bestimmteStraßenstrecken kann auf Antrag der Straßenverwaltung zeitweiligdurch
Beschlußdes Bezirksausschusses die zulässige Höhe des LaduugsgewichtSum höchstensein Drittel
herabgesetzt werden.

Die Beschlüsse der Bezirksausschüssesind endgültig; sie sind durch die Amtsblätter zu
öffentlicher Kenntniß zu bringen.

Ausnahmen von den Bestimmungen der §H. 1 und 2 können für einzelne bestimmte
Transporte von der Straßeuverwaltung bewilligt werden.

Die Führer der die KunststraßenbefahrendenLast- und Frachtfuhrwerkcsind verpflichtet,
den Eausseeaufsichtsbeamten, sowie deu Polizeibeamtenund Gendarmen auf Erfordern das Gewicht
der Ladung anzugeben und glaubhaft nachzuweisen. Können oder wollen sie diesen Nachweis
nicht führen, so sind sie verpflichtet,in Begleitung des Beamten ihr Fuhrwerk bis zu dem nächsten
in der Richtung ihrer Reise liegendenOrt zu fahren, an welchemdie Ermittelung des Gewichts
erfolgen kaun, um dort die Ermittelung vornehmenzu lassen.»

Wird eine Überschreitung des zulässigen Gewichts festgestellt, fo fallen die Kosten
der Ermittelung dem Führer zur Last. Die durch die Ausmittelung des Gewichts entstehenden
Kosten sind vorläufig von derjenigen Verwaltung zu tragen, auf deren Straße das Fuhrwerk
angehalten ist.

Gegen die Verwaltung steht dem Führer wegen des durch die Ermittelung verursachten
Aufenthalts ein Entschädigungsanspruchin keinem Falle zu.

s, ».
Der Provinzialrath ist befugt, Normalgewichtefür die Wagen und die wichtigsten Fracht¬

güter nach Maaß oder Zahl mit der Wirkung festzustellen, daß diefe Gewichtssätze bei der Ermitte¬
lung des zulässigen Ladungsgewichtsvorbehaltlichdes Gegenbeweises zu Grunde zu legen sind.

Artikel II.

8- 9.
Die 8§. 14, 16, 19 und 20 Absatz 1 der Verordnung vom 17. März 1839, betreffend

den Verkehr auf den Knnststraßen (Gesetz-Samml. S. 80), sind aufgehoben. An Stelle der §§. 15
und 18. a. a. O. treten folgende Bestimmungen:

§. 10.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des Gesetzes und der M. 9 bis 11 der

Verordnung vom 17. März 1839, betreffend den Verkehr auf den Kunststraßen(Gesetz-Samml.
1839 S. 80). weiden mit Geldstrafen bis 100 M. bestraft.
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Für die Geldstrafe und die Kosten, zu denen der Führer eines Fuhrwerks verurthcilt
wird, siuo im Falle des Unvermögens des Verurlheilten die Eigenthümer des Fuhrwerks und der
Bespannung als solidarisch haftbar zu erkläre».

Gegen den als haftbar Erklärten tritt an Stelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe
nicht ein.

8- 11.

Eine wiederholte Bestrafung wegen auf derselben Reise fortgesetzter Zuwiderhandlungen
tritt nur dann ein, wenn der Zuwiderhandelnde die Reise über d>.n nächsten Ort hinaus, an
welchem es ihm möglich war, den vorschriftswidrigen Zustand seines Fuhrwerks oder dessen Ladung
zu beseitigen, ohne eine solche Aenderung fortgesetzt hat.

Artikel III.

Schluß- und Itbergmigsbestimmungen.

8. '2.

Als Kunststraßen (Ehausfecu) im gesetzlichen Sinne gelten in dem Geltungsbereiche
dieses Gesetzes:

1. alle Kunststraßen, auf welche die Verordnung vom 17. März 1839, betreffend den
Verkehr auf den Kunststraßen (Gesetz-Samml. 18c,9 S. 80), Anwendung findet;

2. alle Kuuststrahen, für welche das Recht znr Erhebung von Chaussccgeld verliehm ist
oder die zusätzlichen Bestimmungen zu dem Chausseegeldtarif vom 29. Februar 1840
(Gesetz-Samml. 1840 S, 97) für anwendbar erklärt sind;

3. diejenigen Kunststraßen, welche auf Antrag des Unterhaltungspflichtigen als folche
staatlich von dem Ober-Präsidenten anerkannt werden.

Ein Vcrzeichniß derjenigen Kuuststraßen, auf welche demgemäß die Bestimmungen dieses
Gesetzes Anwendung finden, ist von dem Ober-Präsidenten durch das Amtsblatt derjenigen Regierung,
in deren Bezirk die Straße liegt, zu veröffentlichen, Angleichen jede Erweiterung und jede ander¬
weite Abänderung dieses Verzeichnisses.

§. 13-

Auf Fuhrwerke der Militär- und Reichspostvcrwaltung finden die Vorschriften dieses
Gesetzes keine Anwendung.

8. 14.

Die auf Grund diefes Gesetzes von den Gerichten erkannten Geldstrafen fließen zur
Hälfte in die Staatskasse und zur Hälfte in die Kasse derjenigen Verwaltung, auf deren Straße
der Zuwiderhandelnde betroffen worden ist.

8- 15.

In denjenigen Provinzen, in welchen das Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung
vom 30. Juli 1883'(Gesetz-Samml. 1883 S. 195) nicht Geltung hat, tritt an die Stelle des
Bezirksausschusses (H. 6) die Regierung, an die Stelle des Provinzialraths (§. 8) der Ober-Präsidcut.

8- 16.
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1888 in Kraft.
Alle entgegenstehenden Vorschriften sind von dem bezeichneten Zeitpunkt ab aufgehoben.

21»
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Für Fuhrwerke, welche vor dem 1. Januar 1888 in Gebrauch genommensind, treten
die Bestimmungen des ß, 1 erst vom 1. Ianuur 1893 in Kraft; bis dahin darf jedoch da«
höchste zulässigeLadungsgewichtfür Fuhrwerke mit weniger als 5 cm breiten Felgenbcschlägen
1000 IlA nicht übersteigen.

Werden solche Fuhrwerke jeooch nach dem 1. Januar 1888 mit neuen Rädern versehen,
so treten die Bestimmungenvon da ab in Kraft,

Urkundlichunter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift und beigebrucktem Königlichen
Iusiegel.

Gegeben Berlin, den 20. Juni 1887.

(I.. 8.) gez.: Wilhelm.
Fürst von Vismarck. von Puttkamer. Maybach. Lucius. Friedberg, von Boetticher.

von Scholz. Bronsart von Schellendorf.
Nr. 9221.

Anlage 14. Düsseldorf, den 23. Januar 1888.

Referat,
betreffend

den Ankauf der zur Verlegung der Boppard°Zeller Proinnzialstraße Station 32,9
erforderlichen,der Wittwe Jean Andries in Zell gehörenden Grundstücke.

An der Boppard-Zeller Provinzialstraße Station 32,9 ist von dem oberhalb der Stadt
Zell belegeueu, dem Kalkofen daselbst gegenüber befindlichenGebirge am 13. Dezember 188?
ein Felssturz in einer Masse von circa 5000 odm niedcrgegaugcuund hat mit den resp. Stein»
und Erdmassen nicht nur den unter dem Absturz befindlichen Steinbruch ausgefüllt, fondern auch
die vor dem letzteren aufgeführte Fangmauer und die dort vorbeiführendeProvinzialstraße mehrere
Meter hoch überschüttet.

Nach den angestelltenErmittelungen sind die Bewegungen/ welche diesen Sturz herbei¬
geführt haben, noch nicht zum Stillstand gelangt. Es ist vielmehr zu gewärtigen, daß insbesondere
bei andauerndem Negenwetter das lose mit Erde durchsetzte Trümmergesteinwieder in Bewegung
gerathen, die unter demselben lagernden, nach der Provinzialstraße zu steil abfallenden Gebirgs-
Massenüberschicben und zum wiederholtenZusammensturzbringen werde. Mittlerweile sind am
9. Januar d, I. in der That weitere Massen gestürzt.

Der Verkehr kann an dieser Stelle in anderer Weife danerno nicht hergestellt werden,
als'durch Verlegung der Straße nach der Mosel hin. Zu diesem Zwecke ist es erforderlich,das
Mischen der gefährdeten Strecke und der Mofel befindliche,lang gestreckte,der Wittwe Jean
Andries in Zell gehörende Grundcigenthum nebst den aufstcheuden Gebäulichkeiteu— Zelter
Kaltofen — käuflich zu erwerben.
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Nach den mit der p. Andries geführten Verhandlungen ist dieselbe bereit, das fragliche
Grundeigenthum, dessen Gcsammt-Flächeninhalt (p. P. 2 Morgen) jetzt noch nicht genau angegeben
werden kann, zum Gesammttaufpreise von 27 500 M. an den Provinziell-Verband abzutreten.
Diefer Preis wirb von den Ortseingesessenen und dem provinzialständischen Wege-Bauinspektor
als ein mäßiger bezeichnet.

Da die Angelegenheit sehr eiliger Natur ist, ferner die Wittw« Andries sich an ihre
Offerte nur kurze Frist gebunden hat, so hat der Provinzial-Verwaltungsrath den Landes-Direktor
ermächtigt, die Offerte der Wittwe Andries zu acccptiren und den Kaufvertrag abzuschließen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beantragt hiernach:
„Hoher Landtag wolle diesem Beschlusse des Provinzial-Verwaltungsraths, wonach
behufs Verlegung der Bopvaro-Zeller Provinzialstraße Station 32,0 das zwischen
der Provinzialstraße und der Mosel gelegene Grundeigenthum — Zeller Kalkofen —
von der Wittwe Andries zum Gesammtpreise von 27500 M. angekauft ist, seine
nachträgliche Genehmigung ertheilen und bestimmen, daß diese Summe aus den
bereiten Beständen des Sammelfonbs zu Zwecken der Provinzialstraße«-Verwaltung
entnommen werde."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
In Vertretung:

Freiherr von Solemachcr,
ViceHandtags-Mnrschall.

Anlage 15.

Düsseldorf, den 4. Februar 1888.

Referat
des Provmzml-Verwaltungsrctthes an den Provinzial-Landtag,

betreffend

Anstellung eines Inspektors behufs Revision des Feuerlöschwesens bei der Direktion
der Provinzial-Feuer-Societät und Erhöhung der etatsmäßigen Mittel zur Verbesserung

des Löschhülfewesensauf 40 000 M.

Die Provinzial-Feüer-Societät hat es von jeher als ihre Aufgabe betrachtet, auf die
Verbesserung der Löschhülfewesens in den Gemeinden der Provinz hinzuwirken und ebensowohl
die Organisation des Löschhülfe, wie die Beschaffung guter und ausreichender Löfchgeräthschaften
zu fördern. Da« Reglement der Societät hat zu diesem Zwecke im §, 109 die Bestimmung
getroffen, daß alljährlich im Etat der Societät eine Summe auszusetzen sei, welche „zur Beschaffung
neuer uud wesentlichenVerbesserung vorhandener Löfchgeräthschaften, zur Gewährung von Beihülfen
an solche Gemeinden, welche zur Sicherheit gegen FeuerSgefahr ganz besonders vorzügliche dauernd
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bestehendeVeranstaltungen getroffen haben", zu verwenden sei. In Ausführung dieser Bestimmung
sind seit dem Bestehen der Societät bis jetzt im Ganzen 672 000 M. verwendet worden, und
beträgt die durch den laufenden Etat zu dem gedachtenZwecke bewilligte Summe jährlich
20 000 M.

Wenn nun auch namentlich in den letzten beiden Decennien das Löschhülfwesenin der
Provinz wesentliche FMschritte gemacht hat, nnd insbesonderedurch Bildung zahlreicherFeuer¬
wehren in den Städten und den größten Ortschaften auf dem Laude wesentlich verbessertworden
ist, so sind die bezüglichen Zustände doch in der größeren Mehrzahl der Gemeindender Provinz
keineswegs befriedigende. Es fehlt vielfach an jedem Verständniß für das, was bei einem
ausbrechendenSchadenfeuer zu thun ist, und es gehört nicht zu den seltenen Fällen, daß, selbst
wenn Wasser und Feuerspritzenvorhanden sind, die Löschhülfesich doch wesentlich nur auf das
Niederreißen der brennenden und der denselben benachbarten Gebäude beschränkt. Dadurch
kommt es, daß der Umfang, den die Schäden auf dem Lande gewöhnlichnehmen, ein unver-
hältnißmäßig großer ist, daß ein Feuer, welches bei rechtzeitigerund sachkundiger Hülfe auf einen
einzelnenGebäudetheil beschränktgeblieben wäre, in überaus vielen Fällen nicht nur auf das
ganze Gebäude, sondern vielfach auf ganze Straßen und Ortstheile sich ausbreitet und dadurch
ebensowohlder Societät unvcrhältnißmäßig große Entschädigungen,wie den Beteiligten Nach¬
theile bereitet, die bei guter Brandhülfeleistnng kaum vorkommenwürden. An einer Besserung
dieser Zustände hat daher die Provinzial-Feuer-Societät ebensowohl wie die Gemeindenein gleich¬
mäßiges Interesse, und wenn dieses Interesse Seitens der Societät bisher durch Gewährung nam¬
hafter Geldbeihülfen bethätigt worden ist und es auch an AnstrengungenSeitens der Gemeinden
keineswegsgefehlt hat, so läßt sich doch nicht verkennen, daß bei einer einheitlichen Organisation
der auf diese Ziele gerichteten Thätigkeit erheblich mehr, als bisher geschehen,würde geleistet
werden können. Denn einerseits fehlt es der Societäts-Direktion zur Zeit vielfach an der genauen
Kenntniß der in den einzelnen Gemeinden vorhandenen Löschgeräthschafteu und der bestehenden
Organisation der Löschhülfe,so daß sie bei Gewährung von Beihülfen nahezu ausschließlich auf
die Anträge der Gemeindenselbst angewiesen ist, andererseits fehlt es in den Gemeindengewöhnlich
an der erforderlichensachkundigen Anleitung, so daß sie auch bei gutem Willen nicht im Stande
sind, das, was wirtlich nothwendigund zweckmäßig ist, zu erkennen und einzurichten. Daß durch
Instrutiioueu und schriftliche Anweisungenauf diesem Gebiete bei der großen Verschiedenheit der
lokalen Verhältnisse in ausreichenderWeise nicht geholfen werden kann, ist einleuchtend. Der
Societäts-Direktor hat deshalb angeregt, bei der Direktion einen bautechnisch gebildetenund mit
dem Feuerlöschwesen praktischvertrauten Beamten als Inspektor behufs Revision des Feuerlösch¬
wesens zunächst commissarisch nnd unter Vorbehalt jedcrzeitigenWiderrufs anzustellen,welcher von
dem Zustande der Löschhülfe-Einrichtungenin den GemeindenKenntniß nehmen, den Gemeinden
zur Beseitigungder vorhandenenMängel uud zur Herbeiführung der nothwendigenVerbesserungen
Anleitung geben, insbesondereauch zur Errichtung freiwilliger Feuerwehrenanregen und mit sach¬
kundigem Rathe dabei zur Hand gehen soll. Ueber das Resultat der' von diesem Beamten vor¬
zunehmenden Revisionen würde derselbe dem Societäts-Direttor Bericht zu erstatten, die von lhm
als nothwendig und zweckmäßigerachteten Verbesserungendarzulegen und die Berechnung der
dadurch entstehenden Kosten aufzustellenhaben. Der Societäts-Direttor würde auf Grund dieser
Berichte und Vorschläge mit den Gemeindebehördenbehufs Beseitigung der vorgefundenenMängel
und Herbeiführung der angeregten Verbesserungenin Verbindung treten und dabei, soweit dies
nothwendig und zweckmäßig erscheinen möchte, durch Gewährung von Beihülfen ooer Uebernahme
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eines Theiles der aufzuwendenden Kosten auf die Fonds der Societät unterstützend und helfend
einssreifen.

Um es zu ermöglichen, daß diese Unterstützungen in einem dem Bedürfnisse thunlichsi
cnlsprecheudeu Maße erfolgen tonnen, soll endlich der dafür im Etat mit 20 000 M. angesetzte
Fonds auf 40 000 M, erhöht werden. In dieser Beziehung ist zu bemerken, daß dieser Fonds
im Jahre 1874. in welchem die Prämien-Einnahme der Societät 2200 000 M, betrug, zur
jetzigen Summe festgesetzt worden ist, und daß, da die Prämien-Einnahme zur Zeit sich auf
3 200 000 M. beziffert, also um 1 Million gestiegen ist, auch eine Erhöhung des Unterstützungs¬
fonds auf 40000 M. unbedenklich wird erfolgen können.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hält die vorgeschlagene Einrichtung für zweckmäßig und
beehrt sich demgemäß den Autrag zu stellen:

„Der hohe Landtag wolle
1. die Anstellung eines Inspektors behufs Revision des Feuer-Löschwesens bei der

Direktion der Proviuzial-Feuer-Societät — vorläufig commissarifch — beschließen
und die letztere ermächtigen, die zu dessen Besoldung, sowie zur Entschädigung für
seine Reisen erforderlichen Mittel zu verausgaben;

2. die iu Titel VI des Ausgabe-Etats der Societät vorgesehene Summe vom
1. Januar d. I. ab auf 40 000 M zu erhöhen,"

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschllll.

Anlage 16.

Düsseldorf, den 18. Januar 1888.

Referat
des Provinzilll-Verwaltungsraths,

betreffend

die Verlängerung der zur Zeit geltenden Etats bis zur Beschlußfassungdes neuen
Provinzial'Landtags sowie die weitere Erhebung der Provinzial»Umlage.

Der im Jahre 1885 versammelt gewesene 31. Provinzial-Landtag hat den Haupt-Etat
der provinzialständischen Verwaltung sowie die demselben beigefügten 22 Spezicil-Etats ständischer
Verwaltungszweige und Institute für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 188?
und vom 1. April 188? bis 31. März 1888 festgestellt. Nur der Ausgabe-Etat der rheinischen
Provinzial-Feuer-Societät war für die Etatsjahre vom 1. Januar bis 31. Dezember 1886 und
vom 1. Januar bis 31. Dezember 188? erlassen worden, weil die Provinzial-Feuer-Societät ihren
Etat noch mit dem Kalenderjahr abschließt.
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Auf Grund der genehmigtenEtats wurde ferner die Erhebung der nach dem Haupt-
Etat erforderlichenProvinzial-Umlage im Gesammtbetrage von 2 980 000 M. für die beiden
vorgenannten Etatsjahre beschlossen.

Die sämmtlichenEtats der provinzialständischen Verwaltung der Rhcinprovinz sowie das
Recht zur Erhebung der festgesetztenUmlage erreichenhiernach mit dem 31. März 1888 ihr Ende.

Da mit dem 1. April d. I. die neue Provinzial ^Ordnung in Geltung tritt, und der
auf Grund derfelbenzu eröffnendeneue Provinzial-Landtag noch vor dem 1. Juli d. I. berufe»
werden muh, so hat der Provinzial»Verwaltuugsrath nicht für zweckmäßig erachtet, noch neue
Etats für die mit dem Inkrafttreten der neuen Provinzial-Ordnung beginnenden Etatsperiode
ausarbeiten zu lassen und dem hohen Provinzilll-Landtagezur Beschlußfassungvorzulegen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath glaubte vielmehr in dieser Beziehung der neuen
Provinzial-Vertretung nicht vorgreifen zu dürfen, sich vielmehr darauf beschränken zu sollen, dem
jetzt versammeltenhohen Landtage nur diejenigenBeschlüssein Vorschlag zu bringen, welche zur
ungestörten Fortführung der Verwaltung erforderlich erfcheinen. Hierzu würde zunächst ein
Beschluß des Provinzial-Landtags genügen, durch welchen die Geltung des für die Etatsjahre
1886/88 erlassenenHaupt-Etats sowie der darin bezogenen 22 Spezial-Etats mit den durch die
veränderten Verhältnisse gebotenenAbänderungen über den 1. April 1888 beziehentlichfür die
Provinzial-Feuer-Societät über den 1. Januar 1888 hinaus bis zur weiteren Beschlußfassung des
neuen Provinzial-Landtags verlängert wird. An Abänderungen sind hierbei zu berücksichtigen:

^,. Im Haupt-Etat. In Titel III der Ausgaben fallen die unter
Nummer 1 für den Bau der Provinzial-Museen zu Bonn und Trier
vorgesehenen Beträge mit ............... 134000 M. — Pf.
ferner die «ud 3 und 4 aufgeführtenPosten zur Tilgung der Irrenanstalts-
Bauschuld mit .................... 69 656 „ 66 „
und zur Verstärkungdes Ständefonds mit . , . ....... 29754 „ 34 „
fort, während die Ausgabe sud 2 zu Meliorationen und Aufbesserung
der wirthschaftlichen Verhältnisse in den Gebirgsgegendenmit , . . , 100000 „ — „
weiter zu leisten sein wird. Sodann tritt ein fernerer Ausgabcposten hinzu 333 411 „ — „
für Verausgabung bczw. Vertheilung der Kreisrente an die einzelnen
Kreise (oonk. §. 2?, Abs. 5 und ß. 97 der Kreisordnnngvom 30. Mai 1887), _____________________
sodaß die Ausgaben des Titel III sich im Ganzen belaufen würden auf . 433 411 M. — Pf.

Es entsteht hierdurch gegen den zur Zeit geltendenHaupt-Etat eine Mehrausgabe von
100 000 M., um welche Summe die Ausgaben die Einnahmen des Haupt-Etats übersteigen
würden. Diese 100 000 M. können indessen vorläufig aus bereiten Beständen entnommenwerden,
vorbehaltlicheiner zu deren Deckung dem späteren Landtage zu machende» Vorlage.

L. Im Spezial-Etat des Provinzial.Landtags, des Provinzial-Verwaltungsraths und der
provinzialständifchenCentral-Verwaltungsbehörde sind in Titel III der Einnahmen zwei Prozent
von den Einnahmen der PolizeistrafgelderfoudSals Verwaltungsbeitrag vorgesehen. Da mit dem
1. April d. I. auf Grund des Gesetzes über die Kantongefängnisfevom 30. Juni 188? die
gerichtlichen Strafgelder nicht mehr zur Erhebung gelangen, hierdurch aber die Kosten der
Verwaltung nur unwesentlich vermindert werden, indem die Einnahmen aus den Kapitalbeständen
sowie au« den außergerichtlichen Strafgeldern noch vom Provinzial-Verband zu erheben und auf die
einzelnenGemeindennach Maßgabe der verpflegten verlassenenKinder zu vertheilen bleiben, so
erachtet der Provinzial-Verwaltungsrath für gerechtfertigt,daß der in Rede stehende Verwaltung«-
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beitrag von 2 auf 4°/» erhöht wird, wodurch gleichzeitigeine Verminderung dieser Etatsposition
vermiedenwird.

Neben der Verlängerung des Etats ist sodann die Erhebung der Umlage für das Etats¬
jahr 1888/89 zu beschließen, wobei die Vorschriftender M. 105 bis 108 incl. sowie des §.111
der Provinzial-Orbnung vom 1. Juni 188? beziehungsweise die einschlägigen Bestimmungen der
Kreisordnungvom 30. Mai 188? (oonk. §. 12 bis 18) bezw. der Städteordnung vom 15, Mai
1856 (oonl. §. 4) zu berücksichtigensind.

Hiernach muß insbesonderein dem Ausschreibender Provinzial-Abgaben der Bedarf für
Vcrkehrsanlagen angegeben werden. Dieser letztere Bedarf beziffert sich nach den festgestellten
Etats, deren Verlängerung beantragt wird, auf 2 660 000 M. Es sind nämlich an Zuschüssen
für die lokale Verwaltung und Unterhaltung der Provinzialstraßen, Neu- und Umbauten von
Provinzialstraßen, sowie Unterstützung des Kreis- und Gemeinde-Wegebaues im Ganzen vor¬
gesehen ........................ 4 623000 M.

Die für diefe Zwecke der Provinz gewährtenStaats-
renten betragen ............... 2 056233 M.

Rente der Provinz Westfalen für die von der Rhein¬
provinz übernommene Unterhaltung der in der Gemeinde
Oberbonsfeld gelegenen Strecke der vormaligen Staatsstraße
Langenberg-Hattingen ............________ 2 350 „ 2 058 583 „

Nach Abzug dieser Renten bleiben noch zu beschaffen ...... 2 564 41? M.
Hinzu treten die Kosten der oberen Leitung und Verwaltung der

Straßen beziehentlich der ratirliche Antheil an den Kosten der Central-
Verwaltung mit circa ................... 100 000 „
sodaß die Gesammt-Ausgabenfür Verkehrsanlagenden Betrag von ... . 2660000 „
welche letztere Summe durch die Unterhaltung der 4513 Kilometerehemaliger
Bezirksstraßenin Anspruchgenommenwird, übersteigen.

Außer den vorgedachten ................ 2 660 000 M.
werden weiter zur Verzinsung und Amortisation der Irrenanstalts-Bauschuld
erhoben ........................ 300 000 „
macht die Gesammtumlagevon ................ 2960000 M.

Von der obigen Umlage zu Verkehrsanlagen im Betrage von 2 660 000 M. ist der
Kreis Wetzlar befreit, weil derselbe dem früheren Bezirksstraßen-Verbandcnicht angehört hat,
vielmehr die in diese Kategorie fallenden Straßen als Kreisstraßen selbst unterhält und zu diesem
Endzwecke eine besondereKreisabgabe erhebt (oonl. Zß. 8 und 11 des auf Grund Allerhöchster
Ermächtigung genehmigten Regulativs, betreffend die Vereinigung der in der Rheinprovinz
bestehenden Bezirks-Straßenfonds und der Fonds zu der Unterhaltung der Staatsstraßen zu einem
Provinzial-Straßenfonds). Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich hiernach folgende Anträge
zu stellen:

I. Der hohe Provinzial-Landtagwolle beschließen:
„Daß der für die Etatsjahre vom 1. April 1886 bis 31. März 188? und vom
1. April 188? bis 31. März 1888 festgesetzte Haupt-Etat, sowie die dem letzteren
als Anlagen beigefügten22 Spezial-Etats über den 1. April 1888 und der Ausgabe-
Etat der Provinzial-Feuer-Societät über den 1. Januar 1888 hinaus bis zur weiteren

22
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Beschlußfassung dos nach dem Inkrafttreten der Prooinzial-Ordnnng vvm 1 Juni 188?
berufenen Provinzial-LandtageS in Geltung verbleiben sollen, jedoch mit den Ab¬
änderungen, daß

ll, in Titel III der Ausgaben des Haupt-Etats die unter den Nummern 1, 3
und 4 aufgeführten Ausgabeposten mit 134 000 M., 69 656 M. 66 Pf. und
29 754 M. 34 Pf., zusammen 233 411 M. vom 1. April 1888 fortfallen,
dagegen 333 411 M. in Ausgabe zu stellen und zur Beschlußfassung des neuen
Provinzial Landtages (eonf. §. 27, Absatz 5 der Krcisordnung vom 30. Mai
188?) bez, zur Vertheiluug auf die einzelnen Landkreife der Provinz zu reser-
vircn sind, und

K, daß in Titel III der Einnahmen des Spezial-Etats des Provinzial-Landtags,
des Provinzial-Verwaltungsraths und der Central-Verwaltungsbehörde an Stelle
der dort vorgesehenen zwei Prozent vom 1. April 1888 ab vier Prozent von
den Einnahmen aus den Kapitalbeständen des Polizei-Strafgclderfonds und den
aufkommende»Polizei-Strafgeldern als Vcrwaltungsbeitrag erhoben werden sollen."

II. Hoher Provinzial-Landtag wolle weiter beschließen:
a. „Daß für das Etatsjahr 1888/89 eine Proviuzial-Abgabe von 2 960 000 M. aus¬

zuschreiben sei, deren Bertheilung auf die einzelnen Land- und Stadtkreise in Gemäßheit
der Bestimmungen der ß§. 106 bis 108 incl. der Provinzial-Ordnung vom 1. Juni
188? zu erfolgen habe,

K. daß ferner bei dem Ausschreiben dieser Provinzial-Abgabe der Bedarf für Vcr-
tehrsanlagcn beziehentlich die Verwaltung und Unterhalt««, der früheren Bezirks¬
straßen auf den Betrag von 2 660 000 M. anzugeben sei, zu welcher Summe der
Kreis Wetzlar auf Grund des §. 11 des Regulativs, betreffend die Vereinigung
der in der Rheinprovinz bestehendenBezirks-Straßenfonds und der Fonds zu der Unter¬
haltung der Staatsstraßen zu einem Provinzial-Straßenfonds vom 17. Januar 1876
einen Beitrag nicht zu leisten habe."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
In Vertretung:

Freiherr von Solemacher,
Vice-LandtagsMarschall.
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AulM 17.

Anträge gegen
Vorbemerkung. Die noch verfügbaren Mittel des Ständefonds

^. Bau und

^7 l

Gemeinde und Kreis.

Düsseldorf.

Codlenz,

Kyllburg,
Kreis Bitburg.

Gegenstand.

Monuinentale Ausführnng der bei Ge¬
legenheit des Kaiserfestes im Treppeu-
hause des Ständehauses aufgestellten
Figurengruppe.

^iebfrauentirche.
Bei der Restauration handelt es sich nicht

um größere bauliche Veränderungen,
fondern um Wiederherstellung der durch
Witterungseinflüssc, Erdfeuchtigkeitund
bei der Belagerung der Stadt (1688)
beschädigten Vautheile, sowie um die
innere Ausschmückungder Kirche,

KrenMng an der katholischenStiftskirche.
Derselbe ist stark in Verfall begriffen,

da nur an einer Seite das Dach
erhalten ist. Die Mauern der übrigen
drei Seiten zeigen viele und starke
Riffe, fo daß diefelben sich bald in
einen Trümmerhaufen verwandelt
haben werden, wenn nicht bald ein¬
gegriffen wird.

Charakter nnd Bedeutung.

Das Wert foll einerseits die Erinnerung
an das Kaiscrfest im Ständchause
festhalten und der Nachwelt überliefern,
andererseits der fo fehr vernachlässigten
plastischenKunst am Rhein durch mo¬
numentale Ausführung eines schönen
Kunstwerkszur Unterstützunggereichen,

Bemerkenswerthes Kunstdenkmal, an
welchem fast sämmtliche Baustnlc ihre
Spuren zurückgelassen habe». Ur¬
sprüngliche Anlage eine dreischiffige
gewölbteBasilika in romanischemStyl
mit 2 Westthürmen und einem Zwischen-
bau und Chor an der Ostseite. (Er¬
baut 1182—1240.) Im Jahre 1404
wurde ein dreischiffigergothifcherChor
angebaut und der romanifche Theil
mit gothischenSterngewölben versehen.
Sakristei und Thurmdächer aus der
Renaissance-Periode.

Kircheund Kreuzgang sind im Jahre 1276
durch Heinrich von Ninstingen, Crz-
bifchof von Trier, erbaut.

Der fein ausgeführte, mit reichem
gothischem Maßwerk versehene Kreuz¬
gang ist von großen: architektonischem
Werth.

den Ständefonds.
bis 1. April 1888 betragen rund 100 000 Mark.

Kunftdentmalev.
5 0 7 8 ^

Vmnogcnsuclhllltnisseder Pfarr¬
oder Civil-Gemeindeoder sonstigerBau- resp.

Gesammt-
koston.

Beantragte
Beihülfe,

Vorschlag
des

Prov,«Ver-
wllltUNgs- Bemerkungen.

Unterhaltungspstichtigcr. ^ ^l
raths.

120 000 40 000 40 000 Der Staat und der Kunstuerein
excl. der für Rheinland und Westfalen

Fundamen- haben je 40 00N M,, die Stadt
tirungs- Düsseldorf12 000 M. zuge¬
losten. sichert.

Es liegt ein besonderes Re¬
ferat bei.

Die Kirchengemeinde(14 000 Seelen) ist nicht be¬ 74 000 15 000 15 000 Wit Rücksichtauf den architek¬

dürftig, da 885 Haushaltungen in der Klassen¬ . tonischenWerth des Bauwerks,

steuer und 160 in der Einkommensteuereingeschätzt die hohen Kosten der Restan.
ration und das erheblicheDe¬

sind. Die Kirche hat erhebliche Einnahmcn aus fizit in, Kavitalbestande,welches
Pachten und Kapitalien, welcheaber zu Kultus¬ dnrch frühere Restaurntions-
zwecke«aufgebrauchtwerden. Der Kapitalbestand, nrbeiten entstanden ist und

80 000 M., welchermit Stiftungen belastet ist. refundirt werden muh, ist

hat ein Defizit von ca. 42 000 M, welchezu die hierneben uorgeschlagene
Summe als Beihülfebeantragt.

ersetzensind. Der Etat schließt mit einem Defizit Es liegt ein besonderesRe¬
von ca. 50 000 M. ab. Zu Restaurationsarbeiten ferat bei.
sind bereits 15 000 M. verausgabt.

Die Gemeindehat einen kleinen Grundbesitz,welcher 11700 6 000 Vorläufiger Vorschlag

indeß durch Schuldenlastnahezu absorbirt wird.
Dagegen hat dieselbeseit 1876 eine Communal-
steuervon 206—342 Prozent gezahlt; außerdem
in letzter Zeit eine kirchliche Umlagevon 1000 M.
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5! Gemeindeund Kreis.

Kirchbcrg,
Kreis Sinnnern.

Hirzenach,
Kreis St, Goar.

Andernach,
Kreis Manen.

Steinborn,
Filial-Gcmeindevon

NeunkirckenKreis Dann

Gegenstand. Charakter und Bedeutung.

Simnltllnc Pfarrkirche.
Der baulicheZustand ist ein sehr schlechter,

da in Folge fehlerhafterDachconstruk-
tion die Seiteinnaliern ca. 15 «n
aus dem Lothegewichen sind und die
Gewölbestarke Nisse erhalten haben;
es müssenalso das Dach mit einem
festen Querverbandversehen,die Seiten-
nmuern durch Verschraubuugwieder
gerade gerichtetund die Strebepfeiler
durch Vormauerung verstärktwerden.
Außerdemsind noch eine Reiheanderer
Instandsetzungsarbeitenerforderlich.

KatholischePfarrkirche.
Die Nestaurationsarbeitensollen darin

bestehen,daß die beidenrunden Thürme
au der Ostscitewieder aufgebautund
das verwitterteMaucrwerkdes West¬
thurmesausgebessert werden, Ersteres
erscheint nicht erforderlich.

KatholischePfarrkirche.
Die Hauptrestauratiunsarbeitenan den

beiden Wcstthürmensind vollendet und
dafür 25 483 M. verausgabt. Im
nächsten Jahre sollendie Mittelschiff¬
mauern uud das südlicheSeitenschiff
ausgebessertwerden.Anschlag9300 M.

KatholischePfarrkirche.
Der Kirchthurmist so baufällig,daß der¬

selbe abgebrochenwerden muß, und die
Schiffmauernsind durch den Druck des
später eingespanntenNetzgewölbesaus
dein Lothe gewichen. Es wird beab¬
sichtigt, die Kirche nebst Thurm in ein
vollständiggothischesBauwerk umzu¬
wandeln.

Die Kirche ist ein gothischesBauwerk
aus dem 13. Jahrhundert in zwar
einfachenaber anfprechendcnarchitek¬
tonischenFormen ausgeführt.

Die Kirche ist eine 3 schiffigeBasilika
mit flachen Decken in einfacherroina-
uischer Architektur. Dieselbe besaß
früher 3 Thürme, einen quadratischen
Hauptthurm an der Westseite und
zwei kleine runde Thürme an der
Ostseite neben dem Chor. Die beiden
runden Thürme nebst Chor sind ab¬
gebrochen und ein gothischer Chor an
die Stelle gesetztworden.

Die Kircheist eines der schönsten roma¬
nischenBauwerkeder Nheinlanoe

EinschiffigeKirche mit Thurm und recht¬
eckigem Chor ans dem 14. Jahrhundert
in einfachenglatten Mauern. Die¬
selbe hat nur dadurch einiges Interesse,
daß die ursprüngliche grade Docke
später durch ein auf einer Säule
ruhendes Netzgcwölbeersetztund die
Kirchemit einigen gothischen Zierrathen
versehenworden ist.

Vermögensoerhältnisseder Pfarr-
oder Ciuil-Gemciudeoder sonstigerBau-

Unterhaltimgspflichtigcr.
resp.

Von den auf 130 OrtschaftenvertheiltenKirchen¬
gemeindenzahlt die katholische mit 1255 Seelen
33>/»«/«, die evangelischemit 2349 Seelen 22«/«
Kirchensteuer.Die Gemeindeumlageubetragen 80
bis 441°/«. Dazu kommenaußerordentlicheAuf¬
wendungen für Schulbauten. Die Steuerkraft
der Gemeindeist geringe, da die einzige Erwerbs¬
quelle der wenig lohnendeAckerbau ist.

Die aus 920 Einwohnern der Dürfer Holzfeld,
Niederhirzenach,Obcrhirzenachund Nheinbay be¬
stehende Pfarrgemeinde zahlt 30°/« Kirchensteuer.
Die Gemeindeumlagenbetragen 133'/» bis 200°/«.

Die Communalumlagender Civilgemeindebetragen
ca. 125°/«.

Kirchensteuernwerden nicht erhoben. Alle et¬
waigen Ueberschüsse der kirchlichenVermögcns-
verwaltuug im Betrage von 2—3000 M. werden
seit mehrerenJahren zur Nestaurationder Kirche
verwandt.

Von den 28? Einwohnern Steinborn's sind nur
wenige Kleinackerer,die übrigenTagelöhner. Die
Gemeindeumlagen betragen 395 Prozent der
Stlllltssteuern.

^___

kosten.

20 000

ca. 2 000
für den

Nestthurm

9 300

17 000

Beantragte
Beihülfe

10 000

4 000

bestimmt.

Einen ent¬
sprechenden

Betrag.

8___
Vorschlug

des
Prou.'Ner^
waltungs-

raths.

«000

2 000

Bemerkungen.

Vorläufiger Vorschlag.

Da der 29. ProuinzialHandtag
bereits eine Summe uon 9000
M. und der 81. Provinzial-
Landtag 8000 M. bewilligt
hat. so wird eine weitere Bei¬
hülfe nicht befürwortet.

Da die Kirchemit Ausnahme des
Netzgewölbes leinen architek¬
tonischen Kunstwerthbesitzt, und
da es sich weniger um eine
Restauration als um einen
Umbau handelt, welcher dem
Bauwerk einen ganz anderen
Charakter verleiht, so kann
eine Beihülfe nicht befürwortet
werden.
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3> Gemeinde und Kreis.

Burg,
Kreis Lennep.

Vraunfels,
Kreis Wetzlar.

10 Münstereifel,
Kreis Cuskirchen.

Gegenstand.

Schloßruine.
Ein Theil derselben, der sogenannte

Palast, in welchem sich die Haupt-
raume befanden, soll nach einer vor¬
gefundenen Zeichnung aus dem vorigen
Jahrhundert wieder aufgebaut und in
demselben ein belgisches Museum
errichtet werden. Zu diesem Zwecke
soll die Provinz das Burgterrain
als Eigenthum übernehmen und zum
Wiederaufbau einen Zuschuß geben.

Bau einer neuen katholischenKirche.

Katholische Pfarrkirche, frühere
Stiftskirche.

Die Kirche war in Folge ihres mehr als
10N0 jährigen Bestehens und der
mangelhaften Unterhaltung in einen
sehr baufälligen Zustand gerathen und
hat man erst im Jahre 1876, als
einer der Flankirthürme an der West¬
seite zusammenstürzte, mit durch¬
greifenden Nestauratiousarbeiten be¬
gonnen. Letztere haben einen Kosten¬
aufwand von ca. 40 000 M. erfordert,
wozu die Stadt ca. 10 000 M. bei¬
getragen, der Rest durch freiwillige
Beiträge und Verloofung aufgebracht
worden ist. Rückständig sind noch sehr
nothwendige Reparaturen und Her¬
stellungen am Mittelschiff und Chor
fowie an den aus dem Loth ge¬
wichenen Seitenschiffmaueru, welche
zur Kostensummevon rund 22 000 M.
veranschlagt sind.

Charakter und Bedeutn»»..

Die Burg war der Stammsitz der Grafen
von Berg, eines zu den Ahnen des
preußischenHerrscherhausesgehörenden
Geschlechts,hat also eine hervorragende
historische Bedeutung; dagegen bat
dieselbe als Kunstdenkmal keinen er¬
heblichen Werth.

Pläne liegen nicht vor.

Das aus der tarolingischen Zeit stam¬
mende Bauwerk ist von hervorragend
kunsthistorischerBedeutung. Im Jahre
830 wurde dasselbe begonnen und
bis zum Jahre 844 die Crypta nebst
Chor vollendet. Der übrige Theil,
bestehend in einer 3 schissigenPfeiler¬
basilika mit vorgefetztem niedrigem
Glockenthurm, 2 Flankirthürmen und
einer Vorhalle wurde im 11. Jahr¬
hundert angebaut.

Vermögensderhältnisse der Pfarr¬
oder Civil-Gcmcindc oder sonstiger Bau- resp.

Unterhaltungspflichtiger.

^s hat sich ein Verein gebildet, welcher durch frei¬
willige Beiträge, öffentlicheConcerte, Vorträge :c.
einen Theil der Kosten aufbringen will.

6

Oesnmmt-
koste!,.

Beantragte
Beihülfe

^

"ie Pfarrkirche hat ein unbedeutendes Einkommen
(2109 M), welches kaum hinreicht die Kultus¬
kosten, so wie die Besoldungen der Kirchendiener
M decken. Die Rechnungen der Kirche haben
daher in den letzten Jahren mit einem Deficit
abgeschlossen. — Die Verhältnisse der Civil¬
gemeinde sind gerade nicht ungünstig, indem blos
56 °/u Communalsteuer erhoben werden; indessen
hat die Gemeinde — allerdings neben beträcht¬
lichem Grundbesitz — 83 000 M. Schulden,
welche wegen der Zuschüsse zum Cisenbahnbau
demnächst noch um 120 000 M. vermehrt werden
müssen, so daß der Communalsteuerzuschlag ver¬
doppelt werden wird.

100 000

35 000

30 000

Vorschlag

Prov.-Ner-
waltungs-

raths.

22 000

Un¬
bestimmt,

22 000

Bemerkungen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath
vermag weder die Annahme
des Eigenthums der Burg noch
einen Zuschuß zum Wieder»
aufbau zu befürworten.

10 000

Gs handelt sich nicht um Er¬
haltung oder Restauration
einesBau- oder Kunstdenkmals,
sondern um Bau einer neuen
Kirche,für welchenZweck Bei¬
hülfen aus Prouinzialfonds
nicht gegeben werden.

2«
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lt. Sonstige Angelegenheiten.

Gemeindeund Kreis.

Crefeld.

Waldbröl.

Gegenstand,Zweck, Begründung.

KöniglicheWebe-, Färberei- und Appreturschulc.
Die Schule hat seither und zuletzt für das laufende Etatsjahr eine jährliche

Unterstützungvon 6000 M. gemäßProuinzial-Landtagsbeschlußerhalten. Das
Kuratorium beantragt, diefe Beihülfe fowohl für das laufendeJahr, als auch
für die späteren Jahre um je «000 M, alfo auf 12 000 M. zu erhöhen.

Die Beihülfe soll wie früher verwendetwerden, theils zu Stipendien für
unbemittelteSchüler (Weberssöhne),theils zu Versuchenbehufs Erhaltung der
Hausindustrie durch HerstellunggeeigneterWebstühleund kleinererMotoren,
zu welchemZweckeein besondererVersuchssaalerrichtetist. Die Schule ist
sehr frequentirt; der Etat sieht eine Schülerzahl von ca. 200 Schülern und
außerdemvon 125 Schülern für den Sonntagsunterricht vor. Letztere Zahl
ist thatsächlich erheblich überschritten.

Waldbröler Schutzverein.
Die zu Waldbröl bestehendeWaldbröler Volksbankgerieth 1878 in Conkurs;

die Bilanzen waren unrichtig; der Direktor, welcherselbst der Volksbank
125 000 M. schuldet,entfloh; betheiligt 125 Familien. Um die Folgen der
Solidarhaft abzuwenden,bildetendie Genossenschaftereinen Schutzvereinzum
Zwecke, die Gläubiger anzukaufen. Mit Rücksichtdarauf, daß durch die
llllmäligeAbwickelungund ein außergerichtlichesArrangement der Ruin der
Genossenschaftervermiedenwerden konnte,wurde laut Notarialakt vom 7. Ok¬
tober 1880 dem Schutzvereinunter solidarischerVerbürgung von 23 Mit¬
gliedern ein Darlehn von 60 000 M., amortisirbar in 10 Jahren von der
rheinischen Provinzial-Hülfskassegegeben;hiervon sind 36 000 M. abgetragen,
24 000 M. und Zinsen vom I. Januar 1888 restiren; die Mitglieder haben
ihre Geschäftsantheilemit 44 822 M. verloren, die sämmtlichenSchulden bis
auf diese24 000 M. und 29 000 M. sonstigeSchulden allmälig abgetragen.
Der Betrag' von 53 000 M. kann nur im Wege der Exekution aufgebracht
werden, und mit der Exekutionsind die sämmtlichenFamilien ruinirt; im
äußerstenFalle sind die Genossenschafterim Stande 30—38 000 M. in lang¬
sichtigen Amortisationenaufzubringen.

! 6

VcrmögensverlMnisseder betreffendenGemeinden,
Unterhultungspflichtigen

oder sonstigerInteressenten.

Die Schule wird unterhalten durch die eigenen
Einnahmen(Schulgeld),Zuschüssedes Staates
und der Stadtgemeinde. An Schulgeld sieht
der Etat vor 49 810 M., der Staatszuschuß
beträgt uach dem Etat 28150 M, derjenige
der Stadt ebenfalls 28 150 M. Die Stadt
Crefeld ist durchausleistungsfähig,wenngleich
die Communalumlageeinen hohen Prozentsatz
erreichthat, und die seitherigenAufwendungen
derselbenfür die Schule ganz bedeutendsind,

Beantragte
Beihülfe.

Die betheiligten Familien sind zum größtenTheil
Kleinbauern; viele sind vollständigverarmt.
Ein genauesPrästationsverzeichnißder 23 besser
Situirten liegt vor.

Sowohl für das
laufende als auch
für die späteren

Jahre je
12 000 W.
utr. Col. !j.

Vorschlag
d««

Prouinzial-
Verwaltung^-

raths.

24 000

Sowohl für das
laufende Jahr als
auch für später
es bei dem seit¬
herigen Zuschuß

von 600N M, zu
belassen.

15 000 M.,
welche auf die

Schuld der Pro¬
vinzial-Hülfskasse
in Anrechnung
kommen sollen.

Bemerkungen.

Bereits am 11. Dezember 1885
hat der Landtag beschlossen,
sowohl für diese Schule, als
auch für ähnliche Zweckein
dem nächsten Etat einen be¬
sondern Titel zu schaffen.

23»
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35 Gemeindeund Kreis.

Bonn

Gegenstand,Zweck, Begründung.

Kuratorium des Magdalencnstifts.
Im Juni 1885 wurde in Bonn unter dem Namen katholischesMagdalenenstift

eine Anstalt in einein angemiethetenHause ins Leben gerufen, welcheden
Zweckverfolgt, schutzlosenzum ersten Male Gefallenen mit ihren Kindern
vorübergehendeAufnahmezu gewähren, um sie vorläufig vor den aus ihrer
VerlllssenschllftentstehendenschlimmenFolgen und Gefahren zu schützen,ihnen
während des Aufenthalts in: Hause durch Unterricht und Seelsorge durch
Rath und That zur sittlichenBesserung,zur sicheren Rückkehr in die Heimath
oder Erlangung eines guten Dienstes hülfreicheHand zu bieten.

Die Nothwendigkeitder Errichtung einer solchenAnstalt in Bonn war
geradezuein Bedürfniß geworden,weil in der gelmrtshülflichenKlinikdafelbst
eine große Anzahl gefallenerMädchen — im Jahre 1887 betrug die Zahl
der in die geburtshülflicheKlinik aufgenommenenGefallenen rot. 500 —
Aufnahmefinden.

Von diesen in die Klinik aufgenommenenMädchen fandenbis zum 1. Januar cr.
nach ihrer Entbindung 196 mit 117 Kindern Unterkommenin der vorer¬
wähnten Anstalt. Von diesen traten 21 in das Asyl zum guten Hirten,
2 gingen eine christlicheEhe ein, die übrigen erlangten einen Dienst bei christ¬
lichen Herrschaften.

Die Aufgenommenenvertheilensich nach ihren Domizilverhaltnissenüber die
ganze Provinz, so daß die Anstalt keineswegslokalen Zweckenzu dieuen
bestimmt ist, vielmehrin ihrennutzbringenden Erfolgenden verschiedenenTheilen
der Nheinvrovinzfast gleichmäßig,ihre Vortheile bietet. Auch muß erwähnt
werden, daß unter den Gefallenensich nicht allein vielfachlandarme Mädchen
befindenund hierdurchdein Landarmen-Verbandder Nheinvrovinzdirekte Vor¬
theile erwachsen, sonderndaß durch die angestrebteund oft erreichte Besserung
der in Rede stehenden Personen die Ueberweisungderselben an die Landes-
volizeibehorde und die hiermit verbundeneAufnahme in die Arbeitsanstalt zu
Vrauweiler unnöthig wird,

Der Vorstandder Anstalt beabsichtigt nunmehr ein eigenes Haus auf einem
bereits angekauftenTerrain zu errichten,um hierdurchin die Lage verfetzt zu
werden, feine Thätigkeit sicherer gestaltenund zweckentsprechendmehr ausdehnen
zu können; er beantragt, zu diesem Zwecke ihn, eine einmaligeUnterstützung
von 6000 M. zu gewähren.

Düsseldorf, den 6. Februar 1888.

Vcrmögensuerhllltnisseder betreffendenGemeinden,
Unterhllltungspflichtigen

oder sonstigerInteressenten.

Beantragte
Beihülfe.

6 000

Vorschlag
des

Proumzial-
Verwaltimas-

raths.

6 000

Vcmerkuugcu.

Der Provinzml'Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

LllndtllgsMarschall.
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AulM 1». Düsseldorf, den 2. Dezember 1887.

Reserat,
betreffend

die monumentale Ausführung der bei Gelegenheitdes Kaiserfestes im September 1884
im Treppenhause des Ständehauses aufgestelltenFigurengruppe.

Der 32. rheinische Provinzial-Landtag hat in seiner Plcnar-Sitzung vom 10 November
1886 auf das Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend die Bewilligungeines einmaligen
Beitrages von 40 000 M. aus dem Sländefonds zur monumentalenAusführung der bei Gelegen¬
heit des Kaiserfestes im September 1884 im Treppenhaasedes Ständehauses aufgestellten Figuren«
gruppe nach dem angefertigtenModell, beschlossen:

„In Anbetrachtdessen, daß die Beiträge von Seiten des Staates, des Kunstvereins
und der Stadt Düsseldorf sich nicht mit Bestimmtheit heute übersehen lassen, die
Beschlußfassungüber die Geldbewilligung für die Figurengruppe bis zum nächsten
ordentlichen Landtage vorzubehalten."

In Folge dessen beauftragte der Provinzial-Verwaltungsrath, nachdem er inzwischen zur
Erhaltung des im Ständehause aufgestelltgewesenen Modells die erforderlichen Maßregeln getroffen
hatte, den Landes-Direttor, mit dem Kunstvcreinfür Rheinland und Westfalen, der Stadt Düsfel¬
dorf und der Königlichen Staatsregierung behufs Zusicherung bestimmterBeiträge in Unterhand¬
lung zu treten. Die gepflogenen Verhandlungen hatten den erwünschten Erfolg, Zunächst ging
von Seiten des Verwaltungsraths des Kunstvereinsunter dem 14, Dezember 1886 das nachfolgende
Schreiben ein:

„Ew. Hochwohlgeborenbeehren wir uns ergebenst mitzutheilen, daß der Ausschuß
unseres Vereins auf den Antrag, betreffend Betheiligung des Kunstvereins an der
Ausführung einer Figurengruppe vor dem Hauptportale des hiesigen Ständehauses
nach dem Modell der Bildhauer Tüshaus und Ianßen einen auf 5 Jahre zu vertheilenden
Zuschuß von 40 000 M. mit der Maßgabe bewilligt hat, baß die restlichen Kosten
des Monuments aus anderweitigenMitteln beschafft werden. Wir bleiben des Nach¬
weises hierüber demnächstergebenst gewärtig und gestatten uns noch zu bemerken,
daß der Ausschußeine fernerweite Mitwirkung des Kunstvereinsbei den auf die Aus¬
führung der Gruppe bezüglichen Verhandlungen für erwünscht erachtet hat.

Der Verwaltungsrath.
I. A.:

gez.: Dr. Ruhnte."
Feiner theilte der Oberbürgermeisterder Stadt Düsseldorfunter dem 11, Dezember 1886

einen Beschluß der hiesigen Stadtverordneten-Versammlungmit:
„Düsseldorf, den 7. Dezember 1886.

Stadtverordneten-Versammlung bewilligt als Beitrag zu der von der Provinz zu
bewirtenden monumentalenAusführung der in dem Schreiben des Landes-DirettorS
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ein vom 24. November d. I. näher bezeichneten Figurengruppe — vorausgesetzt,
daß dieselbe vor dem Ständebause Hierselbstaufgestellt wird, — ^„ der zu 120 000 M.
veranschlagten Gcsammtkosten mit 12 000 M,, zahlbar in Sjährlichen Raten von 2000 M.

P. g. u.
gez.: Lindemann. Courth. Adams. Conzen."

Endlich übermittelte der Ober-Präsident der Rheinprovinz das nachfolgende Ministerial-
Neskript vom 18. August 1887:

„Mit Bezug auf den gefälligen Bericht vom 29. Januar d. I, Nr. 824, erwidern
wir Ew. Excellenz bei Rückgabe der Anlagen ganz ergebenst, daß ich, der Minister
der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Nngelegenheiten, zu den Kosten einer vor
dem Stänbehause zu Düsseldorf zu errichtenden Figurengruppe in edlem Material,
darstellend den Vater Rhein und seine Nebenflüsse, eine Beihülfe bis zur Höhe von
40 000 M, in der Voraussetzung zusichern will, daß:

1. die Ausführung ohne Inanfpruchnahme weiteren Staatszuschusses erfolgt;
2. mir jederzeit Einsicht in den Fortgang der künstlerischenArbeiten frei steht und daß
3. die aus Staatsfonds zu leistenden Zahlungen in meinerseits zu bestimmenden,

auf mehrere Etatsjahre zu »ertheilenden Raten zur Anweisung gelangen, deren
erste nicht vor dem 1. April 1891 zu beantragen ist.

Der Minister des Innern. Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und
I. V.: Medizinal-Angelegenheiten.

gez.: Herrfurth. I. V.:
gez.: Lucanus."

Hiernach sind bereits im Ganzen 92 000 M. zur Ausführung der Gruppe gesichert und
zwar unter Bedingungen, welche selbstverständlich oder ganz unbedenklich sind. Unter diesen
Umständen glaubt der Provinzial-Verwaltungsrath, daß die Anstünde, welche der Bewilligung
von 40 000 M. seitens des Provinzial-Verbandes in der letzten Session des Provinzial-Landtags
noch entgegen gestanden haben, vollständig beseitigt sind, und beehrt sich unter Bezugnahme auf
die früheren Verhandlungen bei dem hohen Landtage den Antrag zu wiederholen:

„Hoher Landtag wolle zur monumentalen Ausführung der bei Gelegenheit des Kaiser-
feste« im September 1884 im Treppenhause des Ständehauses aufgestellten Figuren-
gruppe nach dem angefertigten Modell einen einmaligen Beitrag von 40 000 M. aus
dem Ständefonds bewilligen."

Nach Bewilligung dieses Betrags würden im Ganzen 132 000 M, disponibel sein,
wovon 120 000 M. nach der bereits in dem Referate an den letzten Provinzial-Landtag vom
11. November 1886 angenommenen Schätzung auf Herstellung der Gruppe selbst und der Rest
auf Aufstellung«-, Fundamentirungs- und sonstige Nebenkosten entfallen würden.

Der Promnzial'Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Mllrschall.
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Anlage 19. Düsseldorf, den 5. Oktober 1887.

Referat,
betreffend

die Restaurationder katholischen Pfarrkirche zu U. I. Frauen zu Coblenz.

Der Kirchenvorstandder katholischenPfarre zu N. l. Frauen in Coblenz hat am
31. Oktober vorigen Jahres eine Petition an den 32, Provinzial-Landtag gerichtet, worin eine
Beihülfe von 15 000 M. aus Provinzial-Mitleln zur Restauration der Pfarrkirche beantragt wird.
Der Prooinzial-Landtagbeschloß mit Rücksicht darauf, daß die Prästationsnachweiseder Gemeinde
und sonstige,zur Beurtheilung der Sache erforderlicheUnterlagen fehlten, die Petition an den
Provinzial-Verwaltungsrath zurückzuverweisenzur weiteren Instruirung und Berichterstattungan den
nächsten Provinzial-Landtag,

Diesem Auftrage entsprechend sind die nöthigen Ermittelungen angestelltworden und bevor
hierüber ein Näheres angegebenwirb, soll über die architektonischeBedeutung der Kirche und deren
Restanration eine kurze Mittheilung gemachtwerden.

Die Liebfrauentirchezu Coblenz ist eines der vielen bemerkenswerthenKunstdenkmäler der
Rheinlande, jedoch weniger wegen ihres besondershohen architektonischen Werthes, als vielmehr
wegen der vielen Wandlungen, welche die Kirche im Laufe der Jahrhunderte erlitten hat. Die
ursprünglicheAnlage, eine dreischiffigegewölbte Basilika mit zwei vorgebautenThürmen an der
Westseite und mit einem Zwischcnbauund Chor an der Ostseite stammt aus der romanischen Bau¬
periode (1182—1250).

Der romanischeChor wurde indeß im Jahre 1404 wieder abgebrochenund ein großer
dreischiffiger Chor in hochgothischemStyl an die Stelle gesetzt,dessen architektonischeVerhältnisse
als besondersgelungenzu erachtensind. In der spät-gothischen Zeit hat man noch versucht, die
ganze Kirche in ein gothisches Bauwerk umzuwandeln und sind deshalb die Runbbogenfenstcrmit
Ausnahme derjenigenim Chor-Zwischenbaumit Spitzbogen und das Mittelschiffmit einem gothischen
Sterngewölbe versehen worden. In der Zeit der Spät-Renaissance ist endlich eine Sakristei an den
Chor angesetzt und sind die beiden romanischen Thürme mit geschweiften Dächern versehen worden.

Was nun die Restauration betrifft, so kann es sich selbstverständlich nicht darnm handeln,
an der Kirche große baulicheVeränderungen vorzunehmen, sondern hauptsächlichdarum, die zur
Erhaltung der Substanz nothwendigenReparaturen auszuführen, da die Kirche nicht allein durch
die Einflüsseder Witterung und der Erdfeuchtigkeit,sondern auch durch die im Iabre 1688 statt-
gcfundeneBelagerung der Stadt Coblenz stark gelitten hat. Nach dem vorliegenden Kosten-
Anschlägedes Stadtbaumeisters sind bereits die allernothwendigstenReparaturen und Instand¬
setzungenim Kostenbeträge zu 15 300 M. zur Ausführung gelangt und sollen für weitere
Restaurationsarbeiten noch 38 700 M. und für innere dekorative Ausschmückungder Kirche
ca. 20 000 M. verausgabt werden, so daß die gesummten Restaurationskostensich auf 74 000 M.
belaufen; die Kirchengemeinde hätte also, sofern ihr die beantragten 15 000 M. bewilligt würden,
noch 59 000 M. aus eigenenMitteln aufzubringen. Zur Bestreitung der bereits ausgeführten
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Reparatur ° Arbeiten hat die Gemeinde 10 0U0 M, als Darlehen bei der Provinzial° Hülfskasse
aufgenommen. Weiterhin steht derselben nur die Kirchensteuer zu Gebote, welche 10> der Klassen-
und Einkommensteuerbeträgt und etwa 4500 — 5000 M. jährlich aufbringt. Die Gemeinde,
welche aus ca. 14 000 Seelen besteht, ist keineswegsbedürftig, da 885 Haushaltungen in der
Klasfeustcuer und 100 Haushaltungen in der Einkommensteuer eingeschätzt sind. Die Kirche hat auch
nicht unerheblicheEinnahmen aus Pachten und Kapitalien, welche indeß großentheilszur Besoldung
der Geistlichenund Kultuskostengebrauchtwerden. Der Kapitalbestand (ca. 80 000 M) ist mit
Stiftungen belastet uud sind davon nur noch pr. pr. 38 000 M. vorhanden; es besteht also an
Stiftungskapitlll ein Defizit von pr. r»r. 42 000 M., welches refundirt werden muß. Hiernach
schließt der Etat mit einem Defizit von ungefähr 50 000 M, ab, wobei zu beachten ist, baß
ca. 15 000 M. zu Restaurationsarbeiten in - usgabe gestellt sind.

Der Provinzial-Verwaltungsrath, welchem diese Angelegenheit in der Sitzung vom
4./5. Oktober cr. zur Berathung vorgelegenhat, beschloß, in Anbetracht der obwaltenden Ver¬
hältnisse, beim Provinzial-Landtage den Antrag zn stellen, zur Restauration der Liebfrauenkirche in
Eoblenz eine Beihülfe von 15 000 M, zu gewähren.

Der Promnzial-Verwaltungsrath.
Wilhelnl Fürst zu Wied,

«andtllgs-Marschlllls.

Anlage 20.

Düsseldorf, den 12. Januar 1888.

Referat,
betreffend

die Erweiterung der rheinischenProvinzial'Hülfskasse zu einer „Landesbank
der Rheinprovinz".

Auf Grund der Allerhöchsten Botschaft vom ?. April 184? wurden in allen Provinzen
Provinzial-Hiilfskassenfür die Kultur und den Verkehr in der Monarchie, sowie zur Beförderung
des fo heilsamen „Spartasfenwescns" unter ständischer Verwaltung errichtet, und sollte als Betriebs¬
kapital ein Fonds von 2 500 000 Thlr., welcher unter bestimmten Bedingungen von der König¬
lichen Regierung zurückgezogenwerden konnte, ihnen überwiesenwerden. Nach dem durch König¬
liche Kabinets-Ordre vom 27. September 1852 und 14. März 1853 genehmigten Statute für
die rheinische Provinzial-Hülfskasse wurde der in der Allerhöchsten Botschaft mehr generell aus¬
gedrückte Zweck in dem ß. 1 näher dahin angegeben,gemeinnützige Anlagen und Anstalten, Gemein¬
bauten, Tilgung von Gemeinschulden, Grundverbesserungenund gewerbliche Unternehmungendurch
Darlehen zu erleichtern,den Geldvertehrüberhaupt und das heilsame Sparkasscnwesenzu befördern;
in dem H. 8 wurde hervorgehoben, daß an Privatpersonen nur in 2 Fällen Darlehen gegeben
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werden sollten, an ländliche Grundbesitzer zu Kulturverbesferungen und an Unternehmer gemein¬
nütziger Gewerbeanlagen, insonderheit solcher, die auf Einführung neuer Erwerbszweige berechnet
seien; nach §. 5 durften Depositen nicht von Privatpersonen angenommen werden und nach H, 16
sollte die Hälfte des jährlichen Zinsgewinnes zur Prämiirung von Sparkassen-Interessenten, als welche
der §.17 Handwerker, Fabrikarbeiter, Tagelöhner, Dienstboten lc, lc. aufführt, verwendet werden.

Nach Genehmigung dieses Statuts wurden als Ttammfonds 400 000 Thlr. überwiesen,
welche Summe sich durch oas bis Ende 1876 hinzutretende Viertel des Zinsgewinnes auf
1873 600 M. 47 Pf. erhöbt hat.

Schon im Jahre 1856 stellte sich die Nothwendigkeit der Errichtung eines Grundcredit«
institutcs in der Rhcinproviuz heraus, um zu ermöglichen, daß das Kapital, welches zum Nach¬
theil des Grundcredits in progressiver Ausdehnung deu kommerziellen nnd industriellen Unter¬
nehmungen zuströmte, dem Grundbesitz soweit möglich erhalten und diesem die erforderlichen Geld¬
mittel zur vortheilhaftesten Ausnutzung des Grund und Bodens nicht entzogen würden.

Auf Veranlassung des landwirthschaftlicheu Vereins für Nheinpreußen wurde dem Ge¬
danken einer Landcrcdit-Aktiengesellschaftnäher getreten, während von anderer Seite die Gründung
der Landschaften nach dem Muster der iu anderen Provinzen bestehenden empfohlen wurde. Die
Provinzial-Hülfskasse glaubte dagegen durch Erweiterung ihrer verfügbaren Mittel und Ausdehnung
der durch das Statut ihr vorgeschriebenen Grenzen, den Zweck, „den Grnndcredit zu heben und
die Melioration zu fördern" erreichen zu können (ocmf. Berichte 1856 und 1857). Obgleich der
13. Provinzial-Landtag die dcSfallsigen Vorschläge befürwortet hatte, wurde unter Ablehnung der
sonstigen Anträge der Provinzial-Hülfskasse dnrch Kabinets-Ordre vom 26. Oktober 185? nur die
Ermächtigung ertheilt, Gelder aus Handwerker-, Unterstützung«-, Kranken- und Sterbetassen, sowie
Pupillengelder zur Verzinsung anzunehmen. Da die hierdurch neu geschaffenen, sowie die vor¬
handenen Mittel kaum ausreichten, den auf Grund des Statutes der stets größer werdenden Anzahl
der gestellten Ansprüche gerecht zu werden, so mußte einstweilen von der Bestrebung, die Hülfskasse
zugleich zu einer Hypothekentilgungskasfe zu gestalten, und durch sie die Abfindung von Miterben
und Miteigenthümern zu ermöglichen, abgesehen werden.

Die Geldverhältnisse und die immer akuter werdende Noth drängten jedoch zur Ergreifung
von ferneren Maßregeln und diejenige, welche für die spätere Gestaltung, Organisation und
Thätigkeit der Hülfskasse bestimmend war, erfolgte durch das Reglement, betreffend den Uebergang
der rheinischen Provinzial-Hülfskasse in die ständische Verwaltung, welches der 21. rheinische
Provinzial-Landtag beschloß, und welches durch die Kabinets-Ordre vom 15. Januar 1873 bestätigt
wurde. Durch das Dotationsgesetz vom 8. Juli 1875 §. 8 wurde der ursprüngliche Stamm-
fouds den communalständischen Verbänden als ein ihnen zugehöriges Vermögen unter Aufhebung
eines jeden Vorbehaltes überwiesen. Nachdem durch diese verschiedenenBestimmungen die rheinische
Provinzial-Hülfskasse ein provinzialständisches Institut geworden und die Verantwortlichkeit für
dasselbe auf die ständische Verwaltung übergegangen war, ergab sich bei Mangel einer jeden
gemeinnützigen öffentlichen Creditanstalt die Nothwendigkeit von selbst, vermöge des Credits der
Provinz die Hülfskasse zu einer solchen Anstalt zu erweitern. Die vorhandenen Mittel, welche
sich dadurch bedeutend vermehrt hatten, daß der Bestand der Depositen zunahm und das flüssige
Vermögen der Provinz auch als Deposit der Hülfskasse übergeben wurde, waren inzwischen ver¬
griffen, ohne daß es möglich war, einestheils die statntgemäß zu gebenden Darlehen auf eine
längere als 1 «jährige Amortisationszelt zu bewilligen und anoerntheils überhaupt den von den
Gemeinden und Kreisen gestellten Anträgen nachkommen zu können.
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Um das Betriebskapital zu vergrößern, wurde das Privilegium zur Ausgabe von
3 Millionen Mark Anleihescheine der Rheinprovinz nachgesucht und durch Allerhöchste« Erlaß vom
5. April 1880 ertheilt. Hierdurch konnte thcilweise den Verhältnissen, welche dazu zwangen, auch
den Privatpersonen durch Gewährung von unkündbaren und amortisirbaren Darlehen möglichst zu
helfen, Rechnung getragen werden; das Statut vom 25. April 1882 fügte daher „die
Erhaltung des Grundbesitzes in der Familie" als ein Motiv zur Hergabe von Darlehen
hinzu, und verlangte als Sicherheit nicht mehr einzig und allein die Bestellung einer Hypothek
beziehungsweise Verpfändung von Staats- und vom Staate garantirten Papieren, sondern gestattete
auch die Verpfändung von allen Inbaberpapiereu, welchen die pupillarische Sicherheit gesetzlich
beigelegt war; die Amortisationsfrist konnte mit Rücksicht auf die Nothlage der ackerbautreibenden
Bevölkerung bis auf 40 Jahre erweitert werden Die Ausdehnung des Geschäftskreises der
Provinzial-Hülfskasse erfolgte ferner dadurch, daß sie mit der Führung der Kassengeschäfte der
ständischen Centralverwaltung durch Reglement vom 12, Mai 1882 beauftragt wurde; die Ver-
theilung des Zinsgcwinnes wurde in einer anderen, als der bisherigen Weise angeordnet. Schon
im Jahre 1883 mußte, da das Betriebsmaterial vergriffen war, eine neue Emmission von 5 Millionen
Mark in Aussicht genommen werden, welche auch durch Allerhöchsten Erlaß vom 26. Februar 1883
gestattet wurde. Die dem Wirkungskreis der Hülfskasse gezogenen Grenzen erwiesen sich als noch
viel zu enge und drängte daher der Provinzial-Laubtag, dem Zwang der Verhältnisse nachgebend,
auf einen weiteren Ausbau des Institutes, Mittelst Allerhöchster Kabinets-Ordre vom 25. März 1885
wurde dem vom 29. Provinzial-Landtage aufgestellten Nachtrage die Genehmigung ertheilt;
in diesem Nachtrage ist als ein Hauptzweck die Hebung des Grundcredites verzeichnet und
die Gewährung von Darlehen zur Verbesserung und Hebung der wirthschaftlichen Lage der Grund°
besitzer im Allgemeinen gestattet (§. 9); die Bedingungen für die zu leistenden Abschlagszahlungen,
sowie die zu stellende Sicherheit sind wesentlich erleichtert; die Annahme von Depositen von
Privatpersonen in Posten nicht unter 2000 M. wurde gestattet und so die Grundlage zu einer
Thätigkeit geschaffen, welche als Anfangsstadium eine« größeren previnzialständischcn Finanzinstitutes
zu bieueu bestimmt war. In Folge der Reorganisation der Gesetzgebung auf dem Gebiete des
wenig Sicherheit bietenden Hypothekenrechtes, welche schon lange Gegenstand der Berathung und
Anträge Seitens des Prcvinzial-Landtages gewesen war, fiel auch die letzte Schranke, welche ein
nur vorsichtiges Vorgehen gestattete. — Die Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 9, November 1885
ertheilte das Privilegium zur Ausgabe von 10 Millionen Mark und die Allerhöchste Kabinets-
Ordre vom 13. Dezember 1886 das Privilegium zur Ausgabe von 20 Millionen Mark 3>°/«iger
Rheinprovinz-Nnleihescheine.

In dieser vorgezeichncten Weise hat die rheinische Provinzial-Hülfskasse allmählig sich
entwickelt, und nur dem Dränge der Zeitoerhältnisse und dem unabweisbaren, durch die Credit¬
noth der Grundbesitzer ausgeübte» Zwange nachgebend, ist sie zu dem jetzt allerdings bedeutenden
Institute herangewachsen. Es dürfte genügen darauf zu verweisen, daß

1. Ende des Jahres 1857 die sämmtlichen ausstehenden Darlehen (incl. der an die
ständische Verwaltung gegebenen) betrugen ......3 517 671 M, 50 Pf.

2. Ende des Jahres 1867............4 075 280 „ — „
3. Ende des Jahres 187?............8 650 65? „ ^5 „
4. am 16. November 1887 ...........2? 689 054 „ 68 „

wozu noch ca. 4 Millionen Mark bewilligte aber noch nicht abgehobene Darlehen hinzuzu¬
rechnen sind.
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Es betragen die fälligen Summen der ausgegebenenDarlehen an
Kapital Zinsen

(Amortisationen)
am 30. Juni 188? .......... 251929 M. 79 Pf. 350026 M. 33 Pf.
am 31. Dezember 188? ........ 551296 „ 84 „ 433888 „ 3? „
von dem Provinzialverband pro 188? . . . ._________________________210 000 „ — „

803 226 M. 63 Pf. 993 914 M ?0 Pf.
993 914 .. ?0 ..

1797 141 M. 33 Pf.
Hiernach hat der gegenwärtigeUmfang des Geschäftskreises der rheinischenProvinzial-

Hülfskassedie Richtigkeitdes von dem Provinzial-Landtag wiederholt betontenBedürfnisses, durch
die Schaffung eines Grunoeredit-Institutes fiir die Rheinprovinz zur Ordnung und Besserung der
Geldverhältnisse,namentlichzur Hebung des Grundcredits beizutragen,dargethan.

Die Erfolge, welche die Provinzial-Hülfskassezu verzeichnen hat, und die stetige Ver¬
mehrung ihrer Geschäfte, berechtigenaber einesthcils zur Annahme, daß diese Vermehrung auch
für die Zukunft eine andauernde sein dürfte, insbesonderewenn der durch die Hülfskaffe gewährte
Nutzen den Grundbesitzernmehr und mehr zum Bewußtsein gekommensein wird, und andern-
theils drängt die Ausdehnung in mannigfacherHinsicht, eine Umgestaltungin ein den Bedürfnissen
entsprechendes Creditinstitut zu treffen, um den gewelltenZweck in noch ausgiebigerer Weise als
bisher erreichenzu können.

Wenn auch die Grenzen, in welchen die Geschäfte der Provinzial-Hülfskasse sich bislang
bewegen, wie oben ausgeführt, in den letzten Jahren erweitert sind, so sind dieselbendoch noch
immer so eng gezogen, daß sie nicht allein einen großen Theil der zur Hebung des Grundcrediteö
nothwendigenMaßnahmen ausschließen, sondern auch einer ganzen Kategorie von Grundbesitzern
namentlich dem kleineren, wenig bemitteltenBauernstand es unmöglich machen, von dem durch
die Provinzial-Hülfskasse gewährten Vortheil Nutzen zu ziehen. Es genügt darauf zu verweisen,
daß die Minimalgrenze der zu bewilligendenDarlehen auf 2000 M. festgestelltist, während
unendlichViele ein geringeresDarlehen beanspruchen wollen und auch nur nach dem Werthe ihres
Besitzes erhalten können. Nach der ganzen Einrichtung der Hülfskasse ist ferner vorwiegend Rücksicht
auf die von der Ackerwirthschaft lebendenFamilien genommen, obgleich auch namentlich denjenigen
Familien zu helfen sein dürfte, welche die Ackerwirthschaft nur als Nebenzweig uud als Neben»
bcschäftigung betreiben, während das Familienhaupt seine Arbeitskraft hauptsächlich in einer ander¬
weitigenWeise verwerthet(Handwerter, Fabrikarbeiter); gegenwärtig erscheint es nach den Statuten
der rheinischen Provinzial-Hülfskaffe kaum zulässig, die von diesen beantragten Darlehen unter
die Bestimmungenfür ländlicheDarlehen zu subsummiren. Selbst nach den erweiterten Statuten
der Provinzial-Hülfskasse kann nur ausnahmsweise und nur als Ergänzung einer Realsicherheit
eine Personalbürgschaftals Sicherheit für ein Darlehen angenommen werden, während es häufig
vorkommt, daß lediglichnur für eine kurze Zeit von gut situirtcn Grundbesitzernunter Anbieten
hinreichender Bürgschaft ein Darlehen beantragt wird, und mit Rücksicht auf die kurze Zeit und
die geringe Summe des Darlehens die Zahlung der erheblichen Kosten einer notariellen Schulo-
urkunde, Hypotheteneintragungund Hhpotbekenlöschungnicht angängig erscheint. Bisher sind
Darlehen auf Gebäude nur in sehr vereinzelt dastehendenFällen bewilligt worden, und konnte
auch eine solche Bewilligung nach dem bei der Errichtung der Provinzial-Hülfskasseausgesprochenen
Zwecke nur in Ausnahinesällenertheilt weiden; es dürfte aber von erheblichemInteresse namentlich
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auch in kleinen Ortschaften für die Besserung der pekuniären Lage der ackerbautreibendenBewohner
sein, wenn ihnen die Möglichkeitgebotenwürde, den Kaufpreis eines Häuschens durch prozentuale
Abzahlung allmählig tilgen zu können.— Die aufgezählteneinzelnen Fälle, welche jedoch nicht die
einzigensind, u erben die Ueberzeugungerwecken, baß ein großes Feld noch offen liegt, auf welches
ein provinziellesCreditinstitut seine Thätigkeit zu erstrecken und einen kaum hoch genug anzu¬
schlagendenNutzen durch Hergabe unkündbarer, in kleinen Beträgen zu amortisireuder Darlehen
in wirthschaftlicher und sozialer Beziehung zu erzielen im Stande ist. Daß eine solche Thätigkeit
nur von einem provinziellen Institut entfaltet, und auch nur von einem solchenerwartet
werden kann, ergiebt sich aus der Thatsache, daß das provinzielleInstitut nur das Interesse der
Provinz und seiner Bewohner im Auge hat, daß jede egoistischeAbsicht demselben fern liegt, baß
der Credit durch die Haftbarkeit der Provinz und seiner Bewohner eincstheils ein unzweifelhafter
ist, und andcrntheils jeder Schuldner und Gläubiger in Folge seiner Eigenschaftals Bewohner
der Rheinprovinz wiederumdie Theilhaberschaftan diesem Creditinstitute erlangt; es ergiebt sich
endlich die Nothwendigkeit,daß das Institut ein provinziellessein muß, aus der Thatsache, daß
in Folge der von Allerhöchster Stelle bewilligten Emission von allmählig zu amortisirenden Inhaber¬
papieren und der von der Reichsbank zugesagten unbeschränkten Beleihung dieser Inhaberpapiere
auf der einen Seite eine Verlegenheit nicht entstehen und das Institut zu einer Kündigungder
kündbaren Forderungen sich nicht gezwungensehen kann und auf der andern Seite unkündbare,
amortisirbare Darlehen in derselben Weise zu geben im Stande ist, wie das Institut selbst die
unkündbarenRheinprovinz-Obligationenamortisirt, ohne selbst bei ungünstigenVerhältnisseneinen
erheblichenSchaden zu erleiden.

Es erscheint ferner unabweisbar, daß das provinzielleCreditinstitut zugleich mit Annahme
von Spareinlagen ermächtigt wird, wie auch schon bei Errichtung der Provinzial-Hülfskasse„die
Beförderung des so heilsamenSparkassenwesenS"ins Auge gefaßt war; diese Nothwendigkeit tritt,
je größer der sonstige Umfang des Geschäftskreises wird, immer zwingender hervor. Wenn auch
die rheinische Provinzial - Hülfskasse soviel wie möglich sich mit Annahme von Depositenzu helfen
gesucht hat und ihr auch die Annahme von Depositen bis zur Minimalgrenze von 2000 M,
gestattet worden ist, so kann doch ein solcher Depositenverkehr nimmermehr die Vortheile den Spar-
einlegern und der Kasse bringen, welche die Annahme von Spareinlagen hervorruft. Es dürfte
überflüssigerscheinen, einestheils auf die in die Augen springendenUnterschiebe zwischenDepositen
und Spareinlagen näher einzugehen und anderntheils den Nutzen auseinanderzusetzen,welcher
gerade dem Mittelstande, insbesondereden auf dem Lande lebenden Kleinbauern durch die Möglich¬
keit erwächst,Erfparnisse jeden Augenblick sicher und nutzbringend anzulegen,ohne daß diefe Erspar¬
nisse zugleich zur Kenntniß der Näherstehendengelangen.

In dem vorliegendenStatute sind die Bestimmungenaus dem Gesetze entnommen,welches
die nassauische Landesbankbetrifft.

Die Annahme der von Privatpersonen zu hinterlegendenErsparnisse soll nach der Absicht
der Provinzial-Verwaltung jedoch nicht der Hauptzweck,jedenfalls nicht der einzige sein, welcher
durch die geplante Ausdehnung des Creditinstitutes als Spartasse erreicht werden soll, vielmehr
waltet die Absicht ob, die demnächstige Landesbankder Rheinprovinz zu einer Ausgleichsstelle
für die städtischen und Kreissparkassen zu machen, so daß die disponiblen Gelder, welche
von einzelnenSparkassen überhaupt nicht oder nicht statutgemäßfest angelegt werden tonnen, ein¬
gezahlt, verzinst uud dazu benutzt werben, denjenigen Sparkassen, welche Gelder benöthigt sind,
solche zukommen zu lassen. Die Proviuzial-Hülfstasse,welche sehr viele Depositen von Sparkassen
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besitzt, ist in der letzten Zeit wiederholt auch um Hergabe von Vorschüssen an Sparkassen angegangen
worden, so daß eine solche Ausgleichsstelle einem vorhandenen Bedürfnisse^«» helfen würde.

Hiernach dürfte für eine Umwandlung der rheinischen Provinzial - Hülfskasse in eine
„Landesbank der Nheinvrovinz" zunächst der Umstand sprechen, daß das ganze Wesen der rheinischen
Provinzial-Hülfstasse durch die oben erwähnte allmählige Umgestaltung ein anderes geworden ist
und durch die gegenwärtig geplante Erweiterung eine noch größere Veränderung erleidet, so daß
dieselbe auch durch Aufhebung der Form der bisherigen Einrichtungen eine neue Gestalt den jetzigen
Zwecken entsprechend annehmen muß. Die rheinische Provinzial-Hülfskasse ist ursprünglich, wie
oben angeführt, durch Königliche Kabinets-Ordre geschaffen und erweitert worden, deshalb dürfte
auch die fernere Erweiterung zu einem anderen Institut auf dem Wege der Königlichen Kabinets-
Ordre erfolgen können, und zwar umsomehr, als bereits in Folge des Dotationsgesetzes die rheinische
Provinzial'Hülfskasse in das communalständischc Eigenthums- und Verwaltungsrecht übergetreten
ist und in Folge der alsbald zur Geltung kommenden neuen Provinzial-Ordnung die Organisation
der Hülfskasse immerhin eine vollständige Umgestaltung erfahren muß. Sollte die geplante
Erweiterung als Landcsbank der Rheinprovinz nicht durch eine Königliche Kabinets-Ordre erfolgen
können, fo würde der Erlaß eines Gesetzes zu beantragen sein.

Die Umänderung des Namens der rheinischen Provinzial - Hülfskasse in die „Landesbank
der Rheinprovinz" erscheint aus der doppelten Erwägung nothwendig, einmal weil die Bezeichnung
„Hülfskasse" zu der Thätigkeit und dem Zwecke des Grundcreditinstitutes der Rheinprovinz nicht
mehr paßt und im Stande ist, eine irrthümliche Vorstellung hervorzurufen, ja von einer Ver«
bindung mit dem Institute abzuschrecken, sodann aber weil mit der Bezeichnung Hülfskasse gesetz¬
geberisch ein anderer Begriff verbunden wirb (eonl. Gesetze vom 21, Juni 1869, ?, April 1876,
1. Juli 1883, 1, Juni 1884 lc, «,), wodurch für die Antragsteller oft bedauerliche Weiterungen
und Irrthümer entstanden sind.

Hinsichtlich der einzelnen Paragraphen ist noch Folgendes hervorzuheben:
»äß 3, Es erscheint nach den gegenwärtig geltenden gesetzlichen Bestimmungen unerläßlich,

daß der ursprüngliche Stammfonds der rheinischen Provinzial-Hülfskasse zur Erreichung des in diesen
Gesetzen ausgesprochenen Zweckes erhalten bleibt und verwendet wird, wenn auch thatsächlich ein
bedeutend höherer Betrag zur Erreichung dieses Zieles schon seit Jahren stets verausgabt ist
und wird.

Die als weiterer Reservefonds überwiesenen 2 Millionen Mark rühren aus den in Gemäß-
heit der Gesetze vom 30. April 1873 und 8, Juli 1875 überwiesenen Kapitalbeständen her.

aä §, 8. Der §, 8 entspricht dem §, 12 des gegenwärtigen Statutes, nur ist dem
Bedürfniß entsprechend die Stellung der Sicherheit erleichtert.

aä §. 11—17. Diese Paragraphen enthalten die üblichen Bestimmungen über Spar¬
einlagen und Sparbücher.

2,6 §. 19. Die Bestimmungen des gegenwärtig geltenden Statutes sind mit Ausnahme
kleiner Abänderungen beibehalten. Es wurde jedoch für erforderlich erachtet, daß fowohl der
Landes-Direktor der Rheinprovinz, als der Direktor der Landesbant Mitglieder des Kuratoriums
siud, letzterer als der eigentliche Leiter des Creditinstitutes, ersterer deshalb, weil alle Provinzial-
institute mit der Centralverwaltung im engsten Zusammenhang stehen müssen; nur durch diesen
Zusammenhang wird allein eine einheitliche Verwaltung nach gleichen Grundsätzen in alle» Zweigen
ermöglicht.
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aä §. 25. Aus dem Zinsgewnn ist zunächst an die Centralverwaltung ein Betrag von
2N0 000 M. jährlich zu zahlen, welche Summe gleichkommt den Zinsen zu 4°/» von den den
Slammfonds der Hülfskafseausmachenden3 Millionen Mark und dem der Landesbank überwiesenen
weiteren Reservefondsvon 2 Millionen Mark, Für die Bestimmung, daß der verbleibende Rest
des Zinsgewinnes in den Reservefondsso lange stießen soll, bis derselbeeine entsprechendeHöhe
erlangt hat, und daß, nachdem diese Höhe erreicht ist, der Rest zu Gunsten der Darlehnsnehmer
zu verwendensein dürfte, war die Erwägung maßgebend, daß der Endzweck der Landesbankder
Rheinprovinz nicht der Erwerb und das Erlangen eines Verdienstes oder Gewinnes ist, sondern
das Ziel der Landesbankdarin besteht, durch Zahlung eines geringen Zinsfußes die Vermehrung
der auf dem Grundbesitz lastendenSchulden zu verhüten und durch Gestattung von Annuitäten
namentlich den ländlichen Grundbesitzerndie Möglichkeit zu bieten, Schulden tilgen zu können.

Die übrigen Paragraphen geben zu Bemerkungenkeine Veranlassung.
Demgemäß beehrt sich der Provinzial-Verwaltungsrath den ergebensten Antrag zu stellen:

„Hoher Provinzial-Landtagwolle unter Zugrundelegung des beifolgenden Statutes die
Errichtung einer Landesbankder Rheinprovinz beschließen und den Provinzial-Verwal¬
tungsrath ermächtigen,diesen Entwurf, sei es im Wege der Königlichen Kabinets-Ordre,
sei es im Wege eines zu erlassenden Gesetzes zur Geltung zu bringen."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
In Vertretung:

Freiherr von Soleumcher,
Vice-Landtags-Mnrschall,

Statut,
betreffend

die Erweiterung der rheinischenProvinzial.Hülfskasse zu einer „Landesbank
der Rheinprovinz".

Abschnitt I.

Zweck und Londs der Landesbank.

§. 1.
Die durch Königliche Botschaft vom ?. April 1847, den Abschied an die zum vereinigten

Landtage versammelten Stände vom 24. Juli desselben Jahres, sowie durch das Gesetz vom
8. Juli 1875 errichtete, beziehungsweisedotirte rheinische Provinzial-Hülfskassewird zum Zwecke
der besseren Organisation des ländlichen, beziehungsweisedes Grund-Creditwesensin der Rhein¬
provinz erweitert und erhält den Namen „Lanoesbant der Rheinprovinz".

§. 2.
Die Landesbankder Rheinprovinz bezwecktdemnach:
1. Darlehen, insbesonderean Communalverbände, Civil- und Kirchengemeinden,gemein¬

nützige Anstalten, Korporationenund Genossenschaften, gewerbliche Unternehmer, städtische
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und ländlicheGrundbesitzer, namentlichzur ratenweisen Tilgung von Hypothekenschulden
zu geben; und

2. Depositen und Spargelder anzunehmenund zu verzinsen.

§. 3.

Die Landesbant der Rheinprovinz ist Inhaberin des Gesammtvermögensder rheinischen
Provinzial-Hülfskassemit allen Activis und Passivis. Ihre Betriebsmittel bestehen:

1. in dem Stammfonds der Provinzial-Hülfskassevon 3 000 000 M., von welchem die
gesetzlich überwiesene Summe von 1878 600 M, 4? Pf. dauernd als Kapitalbestand
zur Gewährung von Darlehen zu gemeinnützigen Zweckenzu erhalten ist (eonl. §. 8
und 9 Gesetz vom 24. Juli 1875);

2. in dem angesammeltenReservefondsder Provinzial-Hülfskasse;
3. in der zur Zeit bei der Provinzial-HülfskasseberuhendenSumme von 2 000 000 M.,

welche hiermit als weiterer Reservefonds der Landesbant überwiesen wird und endlich
4. in den zum Zweckeder Verstärkung des Betriebsfonds der Hülfskasse auf Grund

AllerhöchsterErlasse ausgegebenen ober noch im Besitze der Provinzial-Hülfskasse
befindlichen, auf den Inhaber lautenden Anleihescheinen der Rheinprovinz.

Weitere Ausgaben dieser Anleihescheinen bleiben, falls das Bedürfniß sich dazu ergiebt,
vorbehalten.

s> 4.
Die Landesbank hat ihren Sitz in Düsseldorf; sie wirb für Rechnung des Provinzial-

Verbandes der Rheinprovinz in Gemäßheitder Bestimmungendes gegenwärtigenStatuts verwaltet.
Dieselbehat die Rechte einer privilegirten öffenlichen Korporation.

Sie hat sich eines Siegels mit dem Wappen der Nheinprovinz und der Umschrift
„Landesbant der Rheinprovinz" zu bedienen.

Abschnitt II.

Darlehen.
8. 5.

Die von der Landesbant bewilligten Darlehen sind kündbare und unkündbare; erstere
sind entweder zu jeder Zeit oder nach einer vertraglich festzustellenden Frist kündbar, während die
unkündbarengegen eine bestimmte ratenweiseTilgung oder gegen Zahlung einer jährlichen Amor¬
tisationsquote in der Weise bewilligt werden, daß die Zinsen des amortisirten Theiles ebenfalls
zur Armortifation verwendet werden.

Bei unkündbarenDarlehen wird dem Empfänger das Recht eingeräumt, mehrere Amor-
tisatiousguotcn oder den ganzen Rest jederzeit unter den von dem Kuratorium der Landesbank
vorher festgesetztenBedingungen zu tilgen.

Verwendung der dispomdlen Gelder.

Der Direktor der Landesbank ist befugt, die disponiblen Gelder verjinslich anzulegen
durch Ankauf oder Veleihung von preußischenStaatspapieren, Inhaberpapieren des Deutschen
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Reiche«, Pfandbriefen, Anleihefcheinen der Rheinprovinz, Obligationen der in der Rhcinprovinz
belegenen Kreise und Städte, sowie von sonstigen aus den Inhaber ausgestellten Papieren, welchen
PuMarische Sicherheit gesetzlich beigelegt ist.

Soweit die Baarbestände der Landesbank nicht auf die vorstehende Weise nach den
obwaltenden Verhältnissen verzinslich angelegt werden können, kann der Direktor dieselben bei der
Reichsbank, bei Privatbanken oder Banquiers, welche ihm von dem Kuratorinm der Landesbank
bezeichnet werden, verzinslich hinterlegen.

Die sämmtlichen Depositen mit Ausnahme der von dem Provinzial-Verbande hinterlegten,
sowie die als Spargelder eingezahlten Beträge müssen entweder in den oben bezeichnetenWerth»
Papieren oder in baar, beziehungsweise als Depositen bei der Reichsbank oder Bankhäusern, oder
in mit dreimonatlicher Frist kündbaren Darlehen angelegt werden.

Zinsfuß und Mckzalzlung.

5- ?-

Den Zinsfuß und die Rückzablungsbediugungeu sowohl für die anzunehmenden (Depositen)
als für die auözuleihenden Kapitalien, ferner für die in laufender Rechnung gezahlten und
empfangenen Beträge setzt das Kuratorium nach den obwaltenden Verhältnissen von Zeit zu Zeit
fest und hat dasselbe die Vefugniß, je nach dem Bedürfniß und der Nützlichkeit der Anstalten
und Unternehmungen den Zinsfuß abzustufen.

Bedingungen zur Erlangung eines Darlehens.

8- 8.

Zur Erlangung eines Darlehens ist erforderlich:
I. für Provinzial-Institute der Beschluß des Provinzial-Landtages;

II. für Kreise, Civil- und Kirchengemeinden der Beschluß der gesetzlich dazu befugten
Vertretung, die Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden und die Vorlage der
Prästationsnachweise; — die Auszahlung der Darlehen erfolgt in den Fällen I
und II gegen Uebergabe einer die betreffende Korporation rechtsgültig verpflichtenden
Schuldurkuude;

III. für Korporationen, gemeinnützige Anstalten, Creditgenossenschaften,Verbände und Private:
1. eine genaue Angabe des Zwecks, für welchen das Darlehen verlangt wird,
2. eine Darlegung der Vermögensverhältnissc,
3. die Bestellung einer hinlänglichen Sicherheit, und zwar:

2,) durch Bestellung einer Hypothek, welche bei ländlichen Grundstücken das 25fache
des Katastral-Reinertrages oder die ersten zwei Dritttheile, und bei städtischen
Grundstücken, sowie bei Gebäuden, Wäldern und Weinbergen die Hälfte des
von zwei durch den Direktor der LandeSbank zu ernennenoen Taxatoren festge¬
stellten Werthes der zum Unterpfaude angebotenen Immobilien nicht übersteigen
darf, oder

K) durch Verpfändung von Preußischen Staats- oder von dem Preußischen Staat
garantirten Papieren, von Papieren des Deutschen Reichs, von Anleihescheinen
der Rheinprovinz, Obligationen der Kreise und Städte dieser Provinz, sowie
von sonstigen auf den Inhaber ausgestellten Schuldverschreibungen, welchen pupil-

2ü
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larische Sicherheit gesetzlichbeigelegtist. In Ansnahmefällenist der Provinzial-
Ausschuß ermächtigt,die Erlaubniß zur Beleihung anderer Papiere zu ertheilen.

Die Papiere dürfen stets nur bis zu 75> ihres börsengängigenKurs-
werthes beliehen und müssen auf Erfordern des Direktors der öandesbant bis
zu diesemBetrage sofort ergänzt werden, widrigenfalls derselbe das Recht hat,
die verpfändetenWerthpapiere ohne weitere Formalitäten an der Böise zu ver¬
laufen und die Landesbankaus diesem Kaufpreisebezahlt zu machen;

o) durch Bestellung einer Hypothek und Verpfändung der aä d angegebenen
Werthpapiere, welche zusammendie bezeichneteSicherheit gewähren;

ä) ausnahmsweise und bei geringen Darlehen durch ausreichendeSolidarbürgschaft;
letztere darf auch als Ergänzung der aä », und d angegebenenSicherheiten
angenommenwerben.

Bei Korporationen, gemeinnützigen Anstalten, Ereditgenossenschaften und Verbänden kann
von der Bestellung einer Sicherheit auf Grund eines Beschlusses des Kuratoriums abgesehen werden.

8- 9.
Zur Zurückzahlung nach dreimonailicher Kündigung können alle Schuldner angehalten

werden, die entweder ein Jahr lang mit mehr als der Hälfte ihrer Terminal- und beziehungsweise
Zinszahlungen im Rückstände sind, oder von denen solche nur durch Zwangsmittel in dem gleichen
Zeiträume haben erlangt werden können, oder gegen welche von Dritten eine Eretution beantragt
oder durchgeführtist.

Der Anlauf und die cessionsweiseUebernahmeausstehenderGeldfordcrungeufür verkaufte
oder versteigerte,im Gebiete der Rheinprovinz belegene Immobilien, ist gestattet, falls die Sicher¬
heit den Bestimmungen des §. 8 entspricht; die Bestimmungen des Z. 9 finden entsprechende
Anwendung.

Abschnitt III.

Spareinlagen.

§. 11.
Das Kuratorium der Landesbankhat zu bestimmen:
1. Die Minimal- und Marimal-Grenze derjenigen Beträge, welche von der Landesbont

als Spareinlagen angenommenwerden müssen;
2. in welcherHöhe die Einlagen zu verzinsen, ob Zinseszinsen,und in welcherHöhe zu

gewähren, eventuell mit welchen Abstufungen nach Höhe der Einlage, Dauer der
Kündigungsfristund Person des Sparers;

3. welche Kündigungsfristeninne zu halten;
4. wann die Zinsen zu bezahle«, und falls sie nicht eingefordert werden, von welchem

Tage sie zu verzinsen;
5. wann die Verzinsung beginnt und aufhört.
Diese Beschlüsse sollen durch die von dem Kuratorium zu bestimmendenöffentlichen

Blätter bekannt gemachtwerden.
Werden die derzeitigen Bedingungen erschwert, so werden dieselbengegen die Einleger

erst von dem Zeitpunkte ab wirksam, an welchem die ihnen zustehende mit der Bekanntmachung
beginnende Kündigungsfristabgelaufen ist, ohne daß sie von der KündigungGebrauchgemacht haben.
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8 12.
U.'ber jede Einlaß wird ein Sparkassenbuch unter Siegel der Lanoesbanlder Nheinprooinz

und Unterschriftdes Direktors ausgefertigt. Dasselbe muß enthalten:
1. die Nummer, unter welcher die Einlage in den Büchern der Kasse eingetragenist;
2. den Betrag der Einlage, sowie die Höbe der für dieselbe zu gewährendenZinsen in

Zahlen und Buchstaben;
3. die Kündigungsfristender Kasse und des Einlegers;
4. den Tag, an welchem die Verzinsungbeginnt und an welchem sie im Falle der Kündi«

gung aufhört;
5. den Namen des Einlegers;
6. die ausdrückliche Bestimmung, daß die Kasse zwar berechtigt, aber nicht verpflichtet ist,

die Legitimationder Präsentanten zu prüfen, und sie also befugt ist, an jeden Präsen¬
tanten mit voller Wirkung Zahlung an Kapital und Zinsen ganz oder theilweise zu
leisten. Auf den Inhaber dürfen Sparkassenbücherüberhaupt nicht ausgestelltwerden.

8 13
Zinsen und Kapitalzahlungenwerden nur gegen Vorlegungdes Sparkassenbuchesgeleistet.

Sie werden in dem Spartassenbuchcvermerkt. Umfaßtdie Zahlung nicht das ganze Kapital, so wird
das mit dem entsprechendenVermerke versehene Buch dem Präsentanten zurückgegeben; bei gänzlicher
Rückzahlungmuß das Buch quittirt der Kasse belassen werden. Bei jeder Theilzahlung werben
die bis dahin nach den Bestimmungen des § 11 fälligen Zinsen der ganzen, beziehungsweise der
Nest-Einlage gezahlt, so daß die Verzinsungsich nur noch auf die Nest-Einlageerstreckt,

8 14.
Die Kündigungenseitens der Kasse werden unter Angabe der Nummern und des Betrages

des Sparkassenbuches unter Innehaltung der Kündigungsfrist durch die von dem ProvinziabLand-
tage oder dem Ausschuß zu bestimmendenöffentlichen Blätter bekannt gemacht. Die Kündigung
seitens der Einleger'erfolgt unter Vorlegung des Sparkassenbuchesbei der Bundesbank,wonächst
das Buch, mit dem Kündigungsvermerleversehen, dem Präsentanten zurückgegebenwird.

8 15.
Die gekündigten und zur Verfallzeit nicht abgehobenen Beträge werden bis zu ihrer Aus»

zahlung nicht verzinst. Die Ein- und Rücksendungder Sparkassenbücherbei der Kündigungund
bei der Rückzahlungerfolgt auf Gefahr und Kosten der Inhaber,

8 16.
Für sämmtliche Einlagen kann ein Einleger nur ein Qnittungsbuch sich ausstellen

lassen; falls er nach dem Ermessen des Kuratoriums durch die Ausstellung mehrerer Quittungs¬
bücher, sei es auf seinen oder eines Dritten Namen den Anspruch auf einen höheren Hinsfuß
erlangt oder erlangt hat, werden demselbendie sämmtlichen bereits gutgeschriebenen Zinsen wieder
abgesetzt und das hiernach verbleibendeGuthaben zinslos zurückgegeben.

8 17.
Auf vernichteteoder verloren gegangeneSparbücher kommt das Allerhöchste Neglement

vom 12. Dezember 1838 zur Anwendung.

25»
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Abschnitt IV.

Verwaltung und Vertretung. Direktor.

8- 18,
Die Verwaltung der Landesbankerfolgt nach Maßgabe der folgendenBestimmungen:
Die unmittelbare Verwaltung der Landesbank führt ein Direktor, welchem je nach

Bedürfniß ein oder mehrere obere Beamte — Landesbankräthe — zugeordnet werden. Der
Direktor vertritt die Landesbank nach außen und vor Gericht und vollzieht die im Namen der
Landesbank auszustellendenSchriftstückeunter der Bezeichnung: „Der Direktor der Landesbank
der Rheinprovinz".

Zur Empfangnahme von Geldern oder Werthpapieren, falls dieselbe nicht seitens der
Rendantur der Landesbankerfolgt, ferner zu Verfügungen über Bankguthaben oder Werthpapiere,
sowie zur Uebernahmeeiner rechtlichenVerpflichtung für die Landesbank— iusbefondere auch
im Wege des Wcchselverkehrs — bedarf es jedoch in allen Fällen zweier Unterschriftenund zwar
des Direktors und feines Stellvertreters, oder eines der beiden Genannten und eines Mitgliedes
des Kuratoriums.

In den vorbesagteu Fällen geschieht die Zeichnungwie folgt:
„Landesbank der Rheinprovinz":

N. 5l,
Landesbankrath.

„Landesbank der Rheinprovinz":

Mitglied des Kuratoriums.

„Landesbank der Rheinprovinz":

Mitglied des Kuratoriums. Landesbankrath.
Der Direktor der Landesbank ist der nächste Dienstvorgesctzte der bei der Landesbank

angestelltenBeamten.
Derselbe ist der Dienstuntergebenedes LandeS-Direktorsund verpflichtet, dem Letzteren

zu jeder Zeit die Einsichtnahmein die gesummte Kassen- und Geschäftsführung der Landesbank
zu gestatte» und jede verlangte Auskunftzu ertheilen.

Kuratorium.

ß, 19.

Zur Leitung der Verwaltung, fowie zur Ausübung der fortlaufendenEoutrole der Geschäfts,
führung des Direktors wird ein Kuratorium bestellt. Dieses Kuratorium besteht außer dem Landes-
Direktor der Nheinprovinz und dem Direktor der Landesbank aus fünf von dem Provinzial-
AuSschuß zu wählendenMitgliedern, von welchen letztereu drei zur Beschlußfassung anwesendsein
müssen. Der Vorsitzendeund dessen Stellvertreter werden von dem Provinzial-Ausschußgewählt.

Der Beschlußfassung deö Kuratoriums, welches mindestenssechsmalim Jahre zusammen¬
treten muß, unterliegt insbesondere:

N. N.
Dirk ktor.

oder:

N, N.
Dir« lktor.

beziehungsweise
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1. die Genehmigungzu Darlehcns-Vewilligungen,soweit nicht für bestimmte Kategorien von
Darlehen im Voraus Normen durch Beschlußdes Provinzial-Ausschussesfestgesetztsind;

2. die Feststellung der Grundsätze und Normen für den Ankauf, den Verkauf, sowie
die Beleihung von Werthpapicren;

3. der Erlaß allgemeiner Bestimmungen für die Anlegung disponibler Fonds und
Baarbestände;

4. die Bestimmungen über die Aufnahme von Darlehen oder Vorschüssenin laufender
Rechnungmit oder ohne Verpfändung von Werthpapieren;

5. die Zustimmung zum Ankaufe von Grundstücken;
6. die Vorprüfung und Feststellungaller dem Provinzial-Ausschußzu machenden Vorlagen

der Provinzial-Landesbank;
7. die Bestimmung der Mitglieder, welche die Mitzeichuung in Gemäßhcit des ß, 17

vorzunehmenhaben;
8. Beschwerden gegen Verfügungen des Direktors der Landesbank, insoweit dieselben

nicht disziplinarischerNatur sind;
9. die in den §§. 7, 8, 11 und 23 angegebenen Festsetzungen.

Provinzial-Ausschuß.

8. 20.
Die obere Leitung der Verwaltung der Landesbankverbleibt dem Provinzial-Ausschuß.
Der Beschlußfassung desselbenunterliegt insbesondere:
1. Die Festsetzung allgemeinerNormen für bestimmteKategorien von Darlehen, welche

ohne Genehmigung des Kuratoriums seitens des Direktors bewilligt werden können;
2. die Wahl der Mitglieder des Kuratoriums, des Vorsitzendendesselben und dessen

Stellvertreters;
3. die Wahl der Landesbankräthe;
4. die Wahl des Rentmeisters, des Rendanten, der Sekretäre und Buchhalter auf Vor«

schlag des Direktors der Laudesbank;
5. die Deckung entstandenerVerluste aus dem Reservefonds;
6. der Erlaß der Geschäftsanweisungfür den Direktor und seiue Stellvertreter, sowie

der Dienst-Instruktionenfür die übrigen Beamten der Landesbank;
7. die Genehmigungder Geschäftsordnungdes Kuratoriums;
8. die Festsetzung der Kantionen der Kassenbeamtcn;
9. die Vorprüfung des Etats und der Iahresrechnungenbehufs Vorlage an den Provinzial«

Landtag;
10. Beschwerdengegen Beschlüsse des Kuratoriums; und
11. die in den §H. 8 III 3K und 2? vorgesehenen Befugnisse.

ProvmzilllKmidtng.

§. 21.
Der Provinzial-Landtag beschließt über:
1. allgemeineGrundsätzeder Verwaltung der Laudesbank;
2. die Feststellungdes Etats;
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3, die Dechaige oer Iahresrechnungen nach Erstattung des Berichts der von dem
Provinzial-Landtagejedesmal zu erwählendenRevisions-Commifsion;

4, die Verwendungder Überschüsse;
5, die Höhe und die außerordentlicheDotirung des Reservefonds;
6, alle Abänderungendiese« Statutes;
?. die Verstärkung des Betriebsfonds durch Ausgabe von Anleihescheinen.

§, 22,
Das Kassen»und Rechnungswesender Landcsbant ordnet der Prooinzial-Landtag durch

ein Reglement,
Anstellung der unteren Beamten.

8 23,
Die Anstellung der unteren Beamten und Diener erfolgt auf Kündigung uno bleibt

innerhalb der durch den Etat festgestellten Schranken dem Direktor der Landesbant überlassen.
Die Kündigungresp. Entlassung der definitiv angenommeneuBeamten und Diener darf in allen
Fällen nur nach eingeholterZustimmung des Kuratoriums erfolgen.

Verantwortlichkeit des Direktors.

§. 24.
Der Direktor der Landesbant ist für den ordnungsmäßigen Gang der Geschäfte, sowie

die genaue Beobachtung der in diesem Reglement und in der Geschäfts-Anweisungenthaltenen
Vorschriftenverantwortlich,

Abschnitt V.

Peservefonds.

§ 25.
Von dem nach Berichtigung sämmtlicher Auslagen übrig bleibenden Zinsgewinn sind

zunächst, insoweit derselbe dazu reicht, 4°/o der als Stammkapital überwiesenen3 000 000 M.
und als weiterer Reservefonds überwiesenen 2 000 000 M, zur Verfügung des Provinzial Land¬
tages abzuführen. Der Rest wird, insoweit der Provinzial-Landtag keine andere Bestimmung
trifft, dem Reservefondszugewiesen; sobald dieser eine entsprechende Höhe erreicht hat, ist seitens
des Kuratoriums auf Herabsetzung des Zinsfußes, eventuell behufs schnellerer Tilgung der Schuld,
zunächst für ländlicheDarlehen Bedacht zu nehmen,

Abschnitt VI.

Allgemeine Bestimmungen.

§ 26.
Die Verwaltungsbehörden in der Provinz sind verpflichtet,dem Direktor der Landesbank

die in dem Geschäfte der Landesbant erforderlicheAuskunft zu ertheilen, die Landräthe und
Bürgermeister seinen Rückfragen und Ansuchen zu genügen und, wenn Gefahr für die Darlehen
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der Landetbant in ihrem Bereiche ihnen kund wird, davon dem Direktor unaufgefordert Mit¬
theilung zu machen. Die Bürgermeister werde» auch Anträge auf Darlehen aus der Landesbank,
wenn es von den Äetheiligtcn gewünscht wird, ohne Vergütung protokollarisch aufnehmen und an
den Direktor befördern.

s, 27.

Der Provinzial-Ausschuß ist ermächtigt, an geeigneten Orten der Provinz Agenturen der
Landesbant zu errichten, welche alle ihnen zu übertragenden lokalen Verwaltungsgrschäfte, sowie die
Lokalkassenführung nach Maßgabe der ihnen zu ertheilenden Instruktionen zu vollziehen haben.

Diese Agenturen sind in der Regel Königlichen Steuer-Empfängern oder Gemeinde-
Empfängern oder Spe;ialbankassen-Rendanten der Provinzial-Verwaltuug gegen vom Provinzial-
Aueschuß festzusetzende Remunerationen widerruflich zu übertragen. Die Uebertragung von Agenturen
an Königliche Steuer-Empfänger und an Gemeinde-Empfänger kann nur mit Zustimmung der be¬
treffenden Bezirlsregierung erfolgen.

Den Agenten können zwei oder mehrere, aus tüchtigen und geachteten Einwohnern des
betreffenden Ortes oder seiner Umgegend durch den Direktor der Landesbank auszuwählende Lokal-
Bciräthe (Vertrauensmänner) beigegeben werden, welche die vorkommenden Darlehensgesuche, sowie
andere ihnen vorzulegende Angelegenheiten der Landesbank auf Erfordern schriftlich zu begutachten
und geeigneten Falls mit den Agenten zu Berathungen zusammen zu treten baben.

Aulage 21. Düsseldorf, den ?. Februar 1888.

Referat
des Provinzial-Vcrwaltungsraths,

betreffend

Anträge aus dem Kreise Malmedy auf:
1. weitere Wegebau.Beihülfen und
2. Erlaß einzelner Nothstands-Darlehen aus dem Jahr 1883 gegen Aufbringung des

Betrages durch Naturaldienste für Gemeindc-Wegebauten;
3. Bewilligung einer zinsfreien Anleihe von 10 000 M.

I. Für das Jahr 1388/89 sind unter Voraussetzung der Verlängerung des jetzigen Etals
Mr Unterstützung des Gemeinde-Wegebaues disponibel 299 734 M. Der Provinzial-Verwaltungs»
rath hat auf diese Summe bereits bewilligt 289 570 M., so daß für die im Jahre 1888/89
nm hervortretenden Bedürfnisse nur 10 000 M. zurückbehalten sind.

Von dieser Summe sind an Gemeinden des Kreises Malmedy folgende Bewilligungen
ausgesprochen worden:

I. 12 700 M. gegen halbe Gegenleistung Seitens der Gemeinden (in Anbetracht der
ungünstigen Erndteverhältnisse),
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2. 9500 M. gegen einfache Gegenleistung,
3. zur Verfügung des Landes-Direktors sind gestellt weitere 10 000 M. in Erwartung

von speziellen Vorschlägen des Landraths, ebenfalls gegen halbe Gegenleistung,
4. außerdem sind die in früheren Jahren bewilligten, aber noch nicht abgehobenen Bei¬

hülfen im Betrage von 26 600 M. alle anf halbe Gegenleistung für zahlbar erklärt
worden.

Diefe Bewilligungen von in Summa 58 800 M, sind dem Königlichen Landrathsamte
unterm 14. Januar cr. mitgetheilt worden mit der Bemerkung, daß der Provinzial-Verwaltungsrath
den beantragten Verzicht auf jede Gegenleistung abgelehnt habe, ebenso wie den Antrag auf vorschuß¬
weise Zahlung und mit der Bitte, über die Vertheilung der 10 000 M, spezielleVorschläge zu machen.

Das Königliche Laudrathsamt theilt hierauf mit, daß die Erndteverluste im Kreise
Malmedy 1200 846 M betrügen, das; diesen großen Verlusten gegenüber mit der Summe von
10 000 M. nichts erzielt werden könne, daß dasselbe demnach sich enthalte, die gewünschten
speziellen Vorschläge zu machen, namentlich mit Rücksicht darauf, daß der Provinzial-Verwaltungs¬
rath die halbe Gegenleistung von den Gemeinden verlange. Das Landrathsamt giebt hierbei
anheim, nach dem früher vorgelegten Material die einzelnen Gemeinden zu bedenken. Das König¬
liche Landrathsamt, welchem auf diese Mittheilung hiu der Weg der Petition an den Landtag
anheimgestellt wurde, erachtet sich nicht für befugt, über die durch Vermittelung der Königlichen
Regierung hierher gelangten Vorschläge hinweg im Wege der Petition den Proviuzial - Landtag
anzurufen und bittet, der Proviuzial-Verwaltungsrath möge seinerseits die Vorschläge dem Provinzial-
Landtage befürwortend vorlegen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat hierauf beschlossen, im Allgemeinen es bei den
früheren Beschaffen bewenden zu lafsen und darüber hinaus nur in geeigneten Fällen eine vorschuß-
weife Zahlung sowie ausuahmsweise eine Befreiung von der Gegenleistung eintreten zu lassen, im
übrigen die Angelegenheit dem hohen Landtage mit dem Antrage auf Ablehnung der gestellten
weiteren Anträge vorzulegen. Für die Ablehnung waren folgende Gründe maßgebend:

1. Derselbe, oder annähernd gleiche Nothstand ist in den übrigen Eifelkreisen (Prüm,
Dann) ebenfalls vorhanden. Bisher sind aus diesen Kreisen indeß so weitgehende
Anträge, wie aus dem Kreise Malmedy nicht gestellt worden, die Bewilligung der
letzteren werden solche Anträge aber voraussichtlich zur Folge habe».

2. Der Provinzial-Verwaltungsrath war der Meinung, mit der Summe von 58 800 M.
aus dem Communal - Wegebaufondö hinreichende Unterstützungen gewählt zu haben,
namentlich durch die vorerwähnte Herabsetzung der Gegenleistung.

3. Der Provinzial-Verwalfungsrath war der Meinung, daß zur Abwendung des augen¬
blicklichen Nothstandes es nicht genüge, dem Proviuzial-Verwaltuugsrath lediglich die
Summe der Erudteverluste mit 1200 000 M. mitzutheilen und die Bewilligung von
über 110 000 M. zum Ausbau neuer und zur Unterhaltung vorhandener Wege zu
beantragen; man glaubte vielmehr, daß bestimmte Mittel zur Verwendung der Gelder
anzugeben seien, und daß überhaupt ein bestimmter Plan über die Linderung des Noth¬
standes aufzustellen sei.

Wenn der Nothstand in der That so groß sein sollte, wie der Königliche Land-
rath angiebt, so würden die der Provinz zu Gebote stehenden Mittel allein zu dessen

,, , , Bekämpfung nicht ausreichen. Mit der bewilligten Summe von 58800 M. habe
die Provinz geleistet, was von ihr billiger Weife verlangt werden könne und es frage
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sich nun, was seitens des Kreises, der Königlichen Staatsregierung und endlich der
im Regierungsbezirk Aachen bestehenden gemeinnützigenKorporationen, unter denen hier
vor allem der über ganz außerordentliche Mittel verfügende Verein zur Beförderung
der Arbeitsamkeit zu erwähnen ist, geschehen sei. Der Staat besitzt im Kreise Malmedy
und Montjoic ausgedehnte Waldungen und könnten in diesen, wenn ein Nothstand
wirklich vorhanden sei, Wege« und Kulturarbeiten vorgenommen und dadurch Gelegen¬
heit zum Verdienst geboten werden.

Von einer Betheiligung anderer Interessenten und Korporationen ist aber bisher
hierhin nichts mitgetheilt worden,

II. Mit derselben Begründung des vorhandenen Nothstandes seitens der Königlichen
Regierung zu Aachen war

1. für sieben Gemeinden der Bürgermeisterei Büllingen die weitere Stundung der Rück«
zahlung der im Jahre 188? fällig gewescueu Nothstandsdarlehen,

2. für die Gemeinden Mauderfeld und Schöncberg Erlaß einzelner Nothstaudsdarlebeu
gegen Aufbringung des Betrages durch Naturaldienste bei Gemeindewegebauten,

3. für die Gemeinde Reulaud ein zinsfreies Darlehen zur Beschaffung von Speisckartoffeln
beantragt worden.

Sämmtliche Anträge sind — und zwar ersterer wiederholt — vom Kuratorium der
Provinzial-Hülfskasse abgelehnt worden und wird jetzt seitens der Königlichen Regierung der Antrag
gestellt, auch diese Angelegenheit dem Proviuzial-Landtage zu uuterbreiten.

Der vorstehende Antrag der Königlichen Regierung zu Aachen steht in Widerspruch mit
der geltenden Geschäftsordnung, indem nach dieser Anträge an den Provinzial-Laudtag nur durch
Allerhöchste Propositiou oder durch den Provinzial-Verwaltungsrath oder endlich im Wege direkter
Petitionen an den Landtag von Seiten der Interessenten gelangen können.

Obgleich keine dieser Voraussetzungen zutrifft, so glaubte der Provinzial-Verwaltungsrath
dennoch die vorerwähnten Anträge als Material zu der »u,b I behandelten Angelegenheit dem
Provinzial-Landtage unterbreiten zu sollen.

Der Provinzial°Verwaltnngsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtllss«-Mmschllll.

Anlasse 22.

Düsseldorf, den 20. Januar 1888.

Referat,
betreffend

Anträge auf Uebernahme resp. Ausbau verschiedener Straßen als Promnzialstraßen.

Zur Zeit liegen Anträge auf Uebernahme resp. Ausbau von 8 Straßen durch den
Provinzial-Verband vor, nämlich der Gemeindestraßen:

2U
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1 Bensberg—Gladbach,
2. Dinslaken—Bruchhausen,
3. Calcar—Goch—Holländische Grenze,
4. Andernach—Mähen (Attienstraße),
5. Saarn—Mintard,
6. Essen—Gelsenkirchen,
7. Babnhof Seifen bis zur Horhausen—Flammersfclder Chaussee bei der Brucher

Mühle,
8. Odenthal—Schlebusch.

Der Provinzial-Verwaltungsratl» war in seiner Majorität der Meinung, keine dieser
Straßen zur Uebernahme als Provinzialstraße zu empfehlen, vielmehr zur Zeit die Ablehnung
sämmtlicher Anträge beim hohen Landtage zu befürworten und zwar aus den folgenden allgemeinen
Erwägungsgründen:

1. Der Grund der Ueberuahmeanträge bericht vielfach darin, daß die zu übernehmenden
Wege von einzelnen Etablissements, Fabriten, Bergwerken u, dgl. iu hervorragender
Weise benutzt werden und in Folge dessen bedeutend höhere Unterhaltungskosten
beanspruchen. Bisher gab es für die betreffenden Gemeinden kein anderes Mittel,
sich dieser großen Unterhaltungskosten zu entledigen, als dieses, die betreffende Straße
zur Provinzilllstraße erhoben zu sehe». Nachdem aber nuumehr nach dem Vorgang
in anderen Provinzen auch seitens des rheinischen Provinzial-Verbandes der Erlaß
eines Gesetzes über die Präcipualbeiträge von Fabriten lc, zur Unterhaltung der von
ihnen in besonderer Weise abgenutzten Wege angestrebt wird, wird jedenfalls das
Bedürfniß auf Uebernahme mancher Gemeindestraße ganz fortfallen oder wenigstens
an Bedeutung verlieren.

Da nun für die übrigen preußischen Provinzen das Gesetz über die Präcipual-
leistungen der Fabriken :c. nur für Gemeindewege, nicht aber für Provinzial¬
straße« anwendbar erklärt worden ist, fo wird dies auch für die Rheinprovinz
zweifellos Rechtens werden; es würde demnach zu erwägen fein, ob man folche
Gemeindewege, auf die das Gesetz über die Präcipualleistungen eventuell Anwendung
finden würde, jetzt noch als Provinzialstraßen übernehmen und damit die betreffenden
Fabriken lc. von den Präcipnallasten befreien foll, ober ob es sich statt dessen nicht
mehr empfehlen würde, derartige Wege den Gemeinden refp. Kreisen zu belassen
und deren Unterhaltung, wenn nöthig, durch fortlaufende Unterstützungen zu
erleichtern.

2. Durch die Uebernahme nnd die dauernde Unterhaltung der in Rede stehenden
Straßen oder auch nur eines Theiles derselben wirb der Provinzial-Straßenetat eine
nicht unerhebliche Mehrbelastung erfahren; desgleichen wird bei einer eventuellen
Uebernahme es unausbleiblich sein, daß die Provinz sich an den bcdentenden einmaligen
Instandsetzungskosten betheiligt. Da diese sämmtlichen Kosten von dem demnächst
zusammentretenden neuen Landtage zu bewilligen sein würden, so war der Provinzial-
Verwaltungsrath der Ansicht, diesem auch die eventuelle Uebernahme der Straßen
überlassen zu sollen, und zwar um so mehr, da eine besondere Dringlichkeit für keine
der in Antrag gebrachten Straßen vorgebracht wird.

Die Verhältnisse der Straßen, deren Uebernahme jetzt beantragt wird, find folgende:



203

I. Benswg—Gllldbach-Pllffrllth.
Diese Straße, ca. 8 Km lang, geht von der Provinzialstraße Köln—Olpe aus, verbindet

die Orte Bensberg und Gladbach und geht von Gladbach weiter bis zur Provinzialstraße Diin-
walb—Hückeswagen; sie kreuzt in Gladbach die Provinzialstraße Mülheim—Wipperfürth, Unter-
haltungspstichlig sind gegenwärtig die Gemeinden Gensberg, Gladbach und der Königliche Forst-
Mus. Der Verkehr ist ans dieser Straße eiu sehr lebhafter, fast ausschließlich hervorgerufen
für die Strecke zwischen Bensberg und Gladbach durch mehrere große Werke, namentlich eine
bedeutende Zinkhütte und zwei Erzgruben, fiir die Strecke von Gladbach bis zur Provinzialstraße
Dünwald—Hückeswagen durch Kiesgruben und Kalköfen, von welchen Kalt zu baulichen und
landwirthschaftlichen Zwecken verfrachtet wird. Dieser weitergehende Verkehr findet thatsächlich nur
im Frühjahr und Herbst statt. Zwischen Gladbach und Bensberg ist Eisenbahnverbindung vor¬
handen. Die Breite der Straße beträgt durchschnittlich 7,5 in, geht aber an einzelnen Stellen
bis auf 6 in herab. Die Steigungsverhälnisse sind im Allgemeinen nicht stark, doch kommen
beim Aufstieg nach Bensberg Steigungen von 1 : 12 vor, welche durch Umbau auch nicht zu
beseitige» sind. Eine vollständige provinzialstraßcnmäßige Herstellung würde nach oberflächlicher
Schätzung ca. 30 000 M. erfordern,

II. Tinslaten—Bruchhllusen.
Diese jetzt von den Gemeinden Dinslaten und Hiesfeld unterhaltene, 3,4 Km lange

Strecke bildet die nothwendige Ergänzung der jetzt ohne Anschluß an das Provinzialstraßennetz in
der Gemeinde Dinslaten endigenden Provinzialstraßenstrecke Dinslaten—Dorsten. Letztere ist in
den Jahren 1854 und ff, als Prämicnstraße gegen eine Prämie von 3 M. 20 Pf. pro Meter
ausgebaut worden; auö welchem Grunde die Anfangsstrecke damals nicht mit ausgebaut worden
ist, hat nicht festgestellt werden können; wahrscheinlich aber ist dies deshalb unterblieben, weil die
beiden Gemeinden die Kosten auch uach Abzug der bewilligten Prämie nicht aufbringen zu können
glaubten. Die Kosten der provinzialstraßenmäßigen Herstellung werden annähernd 15 000 M.
betragen, wozu noch die geringen Kosten des Grnndenverbs für einzelne etwa zu erbreiternde
Theile der Straße hinzutreten.

III. Goch—Calcar und Goch-Gaesdom.

Die Goch—Ealcarer Straße verbindet die Bürgermeistereien Appeldorn, Ealcar, Pfalz-
dorf, Kcppelcn, Till, Goch in einer Länge von 11,3 Km. Die Breite variirt von 6,52—26 m.
Der Hauptvertehr der geuaunten Bürgermeistereien geht nach, der Stadt Goch, welche — Sitz
des Amtsgerichts uno Eisenbahnstation — wegen ihrer Vieh- und Fruchtmärtte den Mittelpunkt
des geschäftlichen Verkehrs der ganzen Umgegend bildet. An der Straße liegen ferner mehrere
bedeutende Ziegeleien, und besteht zwischen Guch und Calcar täglich zweimal Postvcrbindung. In
dieselbe mündet, 2,7 Km von Calcar entfernt, die Provinzialstraße Ealcar-Winnekendouk, welche
hier ohne weitere Verbindung mit dem Provinzialstraßennetz endet.

Die Strecke Goch-Gaesdonc, 3,8 Km lang, 7—13 m breit, hat weniger durchgehenden
Verkehr, weil sie leine Zollstraße ist; hauptsächlich wird auf derselben das an der Maas gewonnene
Heu verfrachtet.

Der bauliche Zustand dieser Straßen ist ein mangelhafter; die Kosten, der provinzial-
slvaßenniäßigen Herstellung werden ungefähr 50 0>0M. excl. des etwa erforderlichen Grunderwerbs

26'
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betragen. Da« Landrathsamt hall die jetzige Breite für genügend und bittet von Grunderwerb
abzusehen. Die Gemeinden haben Zuschüsse von 33 200 M. zur provinzialstraßemnäßigen Her¬
stellung beschlossen.

IV. Andenmch-Maycn,

mit Abzweigung nach Weißenthurm Diese Straße, 22,8 Kin laug, 7,53 m breit, wurde erbaut
1852—1854 als Prämieustraße mit einem Kostenaufwcmde von 109 680 M,, wozu eine Staats¬
prämie vou 54 000 M. geleistet wurde, der Nest wurde durch Aktien aufgebracht. Die Uebernahme
wurde im Jahre 1875 abgelehut, obwohl die Gesellschaftzur ciumaligeu Instandsetzung 15 000 Thlr.

anbot, ein im August 1875 erbetener Zuschuß von 5000 Thlrn, zur Instaudsetzung wurde
gleichfalls abgelehut.

Die Straße führt durch die Gemarkuugeu Maycn, Cottenheim, Thürr, Niedermendig,
Kruft, Kretz, Plaidt, Miesenheim, Anderuach. Neben dem gewöhnlichen landwirthschaftlichen Verkehr
werden hauptsächlich von Niedermendig ab Aasaltlava, Traß, Hau- und Tuffsteine, Bier nnd
Schiefer verfrachtet.

Die Barriere-Einnahme ist in den letzten Jahren durch Anlage der Bahn Anderuach—
Maycn bedeutend^gesunken,betrug aber während der letzten 3 Jahre durchschnittlich uugcführ noch
7000 M. (früher 36 000 M.), was auf eiueu immerhin bedeutenden Verkehr schließen läßt. Die
Kosten der provinzialstraßenmäßigen Instandsetzung werben ca, 98 000 M. betragen. Der Kreis
hat die Uebernahme der Straße abgelehnt.

V. GemeindesttaßeSaarn—Mintard,
circa 5,5 Kin lang, welche jetzt von den Gemeinden Saarn uud Mintard zu unterhalten ist.

Für den seit Anlage der Nuhrthalbahn allerdings erheblich verminderten durchgehenden
Frachtverkehr zwischen Kettwig und Heiligenhaus einerseits und Mülhcim a. d. Nnhr andererseits
wird statt der 6,5.Kin längern Provinzialstraße über Krummenweg vielfach die Straße Miutarb-
Saarn gewählt. Für die Gemeinde Saarn — mit Ausnahme einer Holzhandlung — hat der
Weg nur die Bedeutung eines Kulturwegcs, während für Mintard der Weg von größerer
Bedeutung ist. Besonders wird der Weg frcquentirt in der Gemeinde Mintard durch die Zechen
Thalburg, Selbecker Erzbergwerke und Ferdinand sowie durch starke Saudfuhren, in der Gemeinde
Saarn von der Mülheimcr Kunstwollfabrik, den Tuchfabriken von Kettwig und Werden, der
Papierfabrik in Broich uud einer Holzschneidemühle zu Saarn.

Der Unterhllltnngsznstcmd ist seit längerer Zeit ein schlechter,nnr eine Strecke von 2100 in
ist seitens der Gemeinde Mintard mit einer Beihülfe der Provinz von 2000 M. ordnungsmäßig
ausgebaut, der Rest besteht fast nur als Feldweg, der mit Kies etwas befestigt ist. Ein im
Vorjahre gestellter Antrag der Gemeinde Saarn auf Zuschuß von 10 000 M. zum Ausbau des
Weges (auf 15 500 M. veranschlagt) wurde nicht berücksichtigt.

Die nicht durchgebaute Strecke liegt größtentheils unter dem gewöhnlichen Hochwasser der
Nnhr und ist oft Ueberberschwemmungen ausgesetzt.

Die Gemeinde Saarn bietet 5000 M. zum chausseemäßigcn Ausbau au. Die Ueber¬
nahme wurde im Jahre 1682 bereits abgelehnt.

VI. Esfen-Gclsentirchen.
Der Weg — jetzt Communalweg I. Klasse, mit 75 000 M. erbaut — führt von Essen

durch die Gemeinden Stoppeubcrg, Schoenebeck, Eaternberg und Nolthauscn (zusammen 16 369
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Einwohner) nach Gelseukirchenund hat im Gebiet der Stadt Essen eine Laune von 1233 in
und im Gebiet der genannten Gemeinden 5666 in, um welch letztere Strecke es sich lediglich
handelt. Die Stadt Essen (65 000 Einwohuer) sowie die Gemeinden Gelsenkircheu (20 000,E,n-
wobner) und Schalte (11 800 Einwohner) haben sich verpflichtet deu Weg chausseemäß.g zu unter-
halten. Der Weg dient zur Verbindung der genannten Gemeinde»untereiuander sowie einerseits
mit der Stadt Essen, andererseits mit Gelsenkirchen. Derselbe wird hervorragendvon 4 Kohlen¬
zechen benutzt. Im Uebrigen werden namentlich Maschinen, Holz, Getreide. Steinkohlen Eisen¬
stein lc. verfrachtet. Essen und Gelsenticchcnbilden für die zwischenliegenden Gemeinden den
Markt- und Pfarrort, sowie Eisenbahn und Poststation,
hat der Weg genügende Breite, vou Stoppenberg bis Gelsentircheu(4'/4kin) dagegen nicht ^>e
betreffende»Gemeinden erbieten sich, bie Projekte auf ihre Koste»anfertigen zu lassen n»d an den
Kostendes Ausbaues sich zu betheiligen.

Von der Handelskammerzu Essen wird der Antrag unterstützt.
Der Antrag wurde bereits einmal im Oktober 1886 abgelehnt.

VII. Bahnhof Seifen bis zur Horhausen-Flammersfelder Provinzialstraße.

Bereits im Jahre 1885 ging von der KöniglichenRegierung ^ Koblenz die Anregung
zur Wetterführung der Provinzialstraße Roßbach-Nenstadt durch das Wiedbachtha bis zum
Bahnhof Seifen aus. Wegen der Höhe der hierzu erforderlichen Kosten beschloß der Provinz al-
Verwaltungsrath am 2?. November 1885, diesen Bau abzulehnen,dagegen ermren zu lassen w,e
in anderer Weise dem nicht zu verkennendenBedürfnisse nach Herstellung emer guten Wege-
verbiudnng entsprochen werden tonne.

Seitens der Provinzial-Verwaltm.g wnrden darauf Vorarbeiten für e.nen Theil der
ganzen früher beantragten Linie, nämlich für eine Provinzialstraße von Neustadt nach B.ng ahr
ausgeführt, auf Grund welcherder Provinzial-Verwaltungsrath beschloß, den Ausbau dieser ^treclc
als Provinzialstraße abzulehnen. m^!°fl»a

Seitens des Landrathsamts zu Altentirchenwnrde der zweite Theil des ganzen Pio, tts
einer nenen Bearbeitnng unterzogen mit dem Zwecke,die Kosten einer ^ommunalstraße v
Bahnhof Seifen bis zur Horhausen-Flammersfelder Straße zu ermitteln. D'e mt^ , u„
Gemeinden habe., es indeß abgelehnt, eine Commuualstraße in der angegebenenAchtung h"^
stellen und wnrde demnachder Antrag erneuert, die qu. Straße als Provinzialstraße ^b—
Der Provinzial-Verwaltungsrath hat diesen Antrag wiederum abgelehnt und beantragt bmn hohen
Landtage, sich diefem Befchlnffeanzuschließen

VIII. Schlcousch-Odenthlll.

Gegenwärtig wird die Verbindung zwischen Schlebusch und Obenthal grbßtentheils nur
auf maugelhafteu Feldwegeu hergestellt, so daß die beantragte Provinzialstra e " emn äuge
vou etwa 4 I in - wovon 3 Icnr im Gemeiubebanne Schlebusch,^der Rest m mieu.geu von

Odent a - neu gebaut werden müßte. Die Gemeinden.erbieten^^r umutg^eu^rga e

des B dens, sowie zu entsprechenden Baukostenznschüssen.Die neue Straße soll dich das Dhuu-
thal führn, klein re Ochchaften uud mehrere Pulvermühlen berühren uud diese ben, sowie den
weite beleg neu Ort Paffr t mit der nächsten Eisenbahnstationschlebusch in Verb.nduugbm.ge«.
Eud.ich so3 die beabsichtigte Straße demuächst zur Anlage einer Schmalspurbahndurch das Dhuu-
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that benutzt werden. Von einer großen Anzahl Einwohnern der Gemeinde Paffrath ist eine
Petition eingegangen, welche sich gegen diese Dhünthalstraße ausspricht, vielmehr den Ansbau des
bereits vorhandenen NeuterswegeS befürwortet.

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
In Nertretunss:

Freiherr von Solemacher,
Vice-LandtcigsMatschall.

Anlage 2<j. Düsseldorf, den 27. Januar 1888.

Referat,
betreffend

die Uebernahme einer Straßenstrecke von der Köln-Mainzer Promnzialstraße ms zur
Nahe>Eisenbahnbrückeauf Bahnhof Bingerbrück.,

Der auf der Köln-Mainzer, sowie auf der Bingen-Trarbacher Provinzialstraße und aus
dem Orte Bingerbrück nach Bingen und dem dortigen Rheinufer sich bewegende Fuhrverkehr wird
bislang über die am Endpunkte der Köln-Mainzer Straße liegende Nahebrücke (sogenannte
Drususbrücke) geführt.

Ein näherer Weg, welcher von der Köln-Mainzer Straße abzweigte und bis vor ilurzem
in Niveau-Kreuzung über die Bahugeleise auf Bahnhof Bingerbrück und über die Eisenbahnbrücke
nach dem rechten Ncchcufer und nach Bingen führte, war bisher dem öffentlichen Fuhrvertehr
verschlossen, ist jedoch gelegentlich der Umänderung der Bahuhofsanlageu auf Bahnhof Bingerbrück
von der Königlichen Eisenbahn-Verwaltung nach Uebcrführung über die Bahngeleise bis zur Eisen-
bahnbrücke chausseemäßig hergestellt worden. Die Eisenbahn-Verwaltung, welche diesen letzteren
Weg der Gemeinde Weiler als Ersatz für ein Uebergangsrecht auf ihr Eigenthum an der Nahe
und au die Nahefähre, fowie zu einem Ladeplatz am Naheufer herstellen mußte, will über ihre
Verpflichtung hinaus die neu ausgebaute Wegestrecke sowie die Nahebrücke für den öffentlichen
Verkehr freigeben, wenn die Unterhaltung derfelben einschließlich der Nahebrücke von der Wegebau-
Verwaltung übernommen wird.

Die Provinz hat ein Interesse an der Freigabe und Uebernahme dieses Weges, indem
derselbe eine direkte und kürzere Verbindung der Kölu-Maiuzer, sowie auch der Trarbach-Vingener
Straße mit dein Ncchcufer herstellt. Diese Wegcverbiudung kürzt die jetzt bestehende nach der
Mitte der Stadt Bingen führende Straße um 1/2 Kin, nach dem Rheinufer sogar um 1,2 Kin,
ist somit für die Fuhrwerke aus den landeinwärts gelegenen Gemeinden, bcfonders von Stromberg
her von besonderer Bedeutung. Dazu kommt, daß auf dem Eingangs erwähnten, bisher benutzten
Wege auf dem liuten Naheufer eine bedeutende verlorene Steigung vorhanden, ferner auf dem
rechten Naheufer der Verkehr auf die engeu Straßen der Stadt Gingen angewiesen ist.
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Die Gemeinde Weiler, welche ebenfalls an der qu, Wegcverbindung erheblich interessirt
ist, hat sich bereit erklärt, zu den jährlichen Unterhaltungskosten, welche, einen stärkeren Verkehr
angenommen, nr. nr. 900 M. betragen werden, einen Beitrag von 100 M. zu leisten.

Die zu übernehmende Wegestrccke hat eine Länge von circa 425 in Chaussirnng und
circa 56 in Brückenbahn mit Bohlenbelag, Die Breite derselben beträgt zwar nur ? in; dieselbe
genügt indessen, da die Stcinbahn die vorgeschriebene Breite von 5 in hat.

Es sind nun mit dem Königlichen Eisenbahn-Betriebsamt in Coblenz Unterhandlunge»
gepflogen und im Einverständnis; mit der Eisenbahn-Verwaltung durch Beschluß des Proviuzial-
Verwaltungsraths vom 9./11. Mai 188? die nachstehenden Bedingungen festgesetztworden, unter
welchen eine Uebernahme der qu. Wegestrecke in die Unterhaltung aus Proviuzial - Straßenfonds
dem hohen Landtage in Vorschlag gebracht werden soll,

1. Die Provinz übernimmt die Unterhaltung:
«.) der Straßeudämme sowie der Böschungen mit Ausnahme des am Naheufer befind¬

liche« Ladeplatzes und der 3 rn breiten Zufnhrrampe zu demselben,
d) des Bohlenbelags der westlichen Hälfte der Straßenbrücke über die Nahe bis zur

Mitte des Stromes refp. bis zur LandeSgrenze.
2. Die Bahuverwaltnng übernimmt:

«,) die Unterhaltung der Straßenüberführung über die Bahngeleise einschließlich des
Bohlenbelags,

d) die Unterhaltung der Straßen-Nahebrücke mit Ausnahme des Bohlenbelags,
o) die Kosten etwaiger Hochwasserschäden an den neuen Straßenanlagen,
ä) die Unterhaltung des Labeplatzes an der Nahe und des 3 in breiten Zufuhrwege«

zu demselben.
3. Die Freigabe der Straße für den Fuhrverkehr bleibt davon abhängig, daß:

g,) die betheiligten Kreise und Gemeinden des rechten Naheufcrs in gleicher Weise wie
die Provinz die Unterhaltung der östlichen Brückenhälfte und der östlichen Brücke»-
rampe überuehme»,

d) die HessischeLndwigsbahn ihr Einverständnis; zu vorstehenden Vereinbarungen, soweit
sie an denselben bethciligt ist, erklärt.

Hinsichtlich der unter 3 erwähnten Punkte sind die seitens der Eisenbahn-Verwaltung mit
den betreffenden Hessischen Behörden geführten Verhandlungen noch nicht zum Abschluß gelangt.

Unter den dargelegten Verhältnissen wirb durch die Freigabe bezw. Uebernahme der
Wegeverbindung einem allgemeinen Verkehrsbedürfnisse entsprochen und beantragt der Proviuzial-
VerwaltungSrath deshalb:

„Der hohe Landtag wolle die Uebernahme der Wegcverbindung von der Köln-Mainzer
Straße über' Bahnhof Biugerbrück bis zur Mitte der Nahe - Eifenbahnbrücke auf
Provinzial-Straßenfonds unter den vorangegebenen Bedingungen genehmigen."

Der Promnzial-Verwattungsrach.
In Vertretung:

Freiherr von Solcmacher,
ViceHandtags-Marschall.
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Anlasse 24. Düsseldorf, den 22. Januar 1888.

Referat,
betreffend

den Bau einer Communalstraße von Heimbach nach Nideggen.

Der 32. rheinischeProvinzial-Landtag hat in seiner Sitzung vom 19. November 1886
die ihm zugegangenenPetitionen der Bürgermeister zu Gemünd und Nideggen, betreffend den
Bau einer Provinzialstraße von Heimbachnach Nideggen, dem Provinzial-Verwaltungsrathe mit
dem Auftrage überwiesen, dem nächsten Provinzial-Landtage darüber Bericht zu erstatten, ob die
Anlage der Straße als Provinzialstraße sich empfehle, oder ob der Provinzial-Verwaltungsrath
dieselbe als Gemeindeweg I. Klaffe behandeln werde.

In Gemäßheit dieses Auftrages hat der Provinzial-Verwaltungsrath die qu. Augelegenhcit
eingebendgeprüft und ist dabei zu dem Resultate gekommen,daß für den Bau einer Provinzial¬
straße die hierfür unerläßlichen Voraussetzungenin Hinsicht der Verkehrsverhältnissenicht vor¬
handen feien, daß aber die lokalen Verhältnisse die Herstellung einer Communikation in dem
betreffenden, zur Zeit jeder fahrbaren Verbindung entbehrendenTheile des Roerthales allerdings
wünschenswert!,machen und daß es sich daher empfehle, den Bau eines Communalweges, wie
solcher von den Gemeinden auch bereits früher angestrebt worden ist, zu fördern resp, die
betheiligten Gemeindenhierbei thunlichstzu unterstützen.

Zu dem Zwecke ist durch die provinzialständischeStraßenverwaltung das Projekt für
einen Communalweg I. Klasse von Nideggen uach Heimbach (6 in Planumsbreite und 4 in
Steinbahnbreite) aufgestelltworden.

Nach diesem Projekte ist die Straßenlinie in der Gemeinde:
1. Nideggen lang 919 in und veranschlagtzu ........13000 M.
2. Abenden „ 3079 „ „ „ ,.........44700 „
3. Hcimbach „ ^5272^,, „ „ „........102 400 „

Gejammtlänge 9270 in, Gesammtanschlagstosten . . 160100 M.
Innerhalb der Gemeinde Heimbach auf der Strecke von Hausen biß Heimbach find die

Terrainverhältnifse besonders schwierig. Die betreffende Strecke erfordert bei einer Länge von
3052 in allein 7? 400 M. Baukosten, also nahezu die Hälfte der ganzen Anschlagssumme. Da es
sich im Wesentlichendarum handelt, für die Orte Hansen, Blens und Abenden eine Verbindung
roerabwärts nach Nideggcn rcfp. Dürcn herzustellen, so ist der Provinzial-Verwaltungsrath der
Ansicht, daß das Stück Hausen-Heimbachvon der Ausführung zunächst auszuschließensei. Es
würden demnach verbleiben in der Gemeinde:

1. Nideggen 919 in mit...........13000 M.
2. Abenden 3 079 „ , ............44700 „
3. Heimba ch 2 220 „ „ ........... 25 000 „

zusammen 6 218 ui „ ........... 82 700 M. Baukosten.
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Die Gemeinde Nideggen verzichtet für ihre Strecke auf eine ProvinzialUuterstütz'Mg.
Es kommen also nur mehr in Betracht 69 700 M, Kosten in den Gemeinden Abenden und
Heimbach. In früheren Jahren sind bereits für einen Commuualweg in derselben Richtung
bewilligt aber nicht verwendet worden 5500 M.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat sodann in seiner Sitzung vom 11,/12, Januar er,
unter Uebcrtragnng dieser 5500 M. auf das neue Projekt einen weiteren Betrag von 80 000 M,
(aus dem Neubaufonds) bewilligt. Den Gemeinden bleiben hiernach (09 700—85 500) ^ 84 200 M.
Baukosten uud der Grunderwerb,

Diese Leistungen werden dieselben erschwingen können und wird der Bau sonach voraus¬
sichtlich zu Stande kommen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
In Vertretuna:

Freiherr von Solemacher,
Nice-Landtags-Mnrschall.

Anlanc 25.

Düsseldorf, im Januar 1888.

Referat,
betreffend

die Uebertragnug der mit Darlehen des Proliinzial-Verbandes errichteten Nrbeiterkolonieu
Lühlerheim und Elkenroth auf zwei ueu gegründete Vereine.

Der 29. Provinzial-Landtag ermächtigte den Proviuzial-Verwaltnugsrath, zum Zwecke
der Gründung von Arbeiterkolonien in der Rheiuprovinz dem rheinischen Verein wider die Vaga-
bundennoth zinsfreie Darlehen im Betrage von 200 000 M, unter der Voraussetzung zur Verfügung
zu stellen, daß zur Sicherheit der unverzinslichen Darlehen die vom Provinzial-Verwaltungsrathe
vorgeschlagenen Kautelen seitens des Vereins gewährleistet würden.

Diese Kautelen bestanden darin, daß der Vorstand des Vereins die zum Zwecke der
Errichtung von Kolonien angekauften Grundstücke nebst den darauf errichteten rcfp. zu errichtenden
Gebäuden zur Hypothek stelle und falls dem Vereine Corvorationsrechte nicht verliehen werden
follten, diese Grundstücke auf den Namen des rheinfchen Provinzial-Verbandes einztragen würden.
Von dem Autrage auf Verleihung von Corporationsrechten wurde aus besonderen, hier nicht zu
erörternden Gründen Abstand genommen und die mit den bewilligten Darlehen erworbenen Grund¬
stücke und Gebäulichkeiteu auf den Namen des rheinischen Proviuzial-Verbandes eingetragen. Diese
Grundstücke bestehen in einem „Lühlerheim" genannten und bei Wesel gelegenen Areal von 110 Ka
41 a 50 <^ir nebst aufstehenden Gebäulichkeiteu, sowie ferner in einem in der Gemeinde Elkenroth,
Kreis Altentirchen, gelegenen Areal von 10 a nebst den gleichfalls hierzu gehörige!, Gebäulichkeiteu.
Die Gcfammtsumme der hierfür verausgabten Beträge beziffert sich auf rot. 138 000 M, wovon
100 000 M. ans die evangelische Kolonie Lühlerheim und 88 000 M. auf die katholische Kolonie
Elkenroth entfallen.
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Nach Errichtung dieser beiden Kolonien beschloß der rheinische Verein wider die Vaga-
bimbennoth in seiner zweiten ordentlichen Generalversammlung vom 28. März l88? die beiden
hestchenden Arbeiterkolonien Liihlerhcim und Elkenroth an zwei neue auf konfessioneller Grundlage
zu gründende Vereine zu übertragen und unter Zustimmung seines Verwaltungsraths die näheren
Modalitäten dieser Uebertragung festzusetzen.

Diese vorerwähnten neu zu gründenden Vereine sind zwischenzeitlichunter den Namen
„Kuratorium der Nrbeiterkolonie Lühlerheim" und „rheinischer Verein für katholifche Arbeiter-
kolonicn" in's Leben getreten und hat eine Uebertragung der beiden bestehenden Kolonien an diese

. Vereine nach Maßgabe der in Abschrift beiliegenden Uebertragungsverhandlung stattgefunden. Die
hierdurch geschaffenen veränderten Rechtsverhältnisse sind dem Provinzial-Verwaltungsrath zur Zeit
mitgetheilt worden und hat derselbe beschlossen, dem hohen Landtage Kenntniß von der Sachlage
zn geben und seine Genehmigung zu der in Rede stehenden Uebertragung zu erbitten.

Gegen diesen Antrag glaubt der Provinzial-Verwaltungsrath umsowenigcr Bedenken zu
tragen, als durch die stattgehabte Uebertragung die Vercinszwecke sicherer erreicht und nach der
eingetretenen konfessionellen Scheidung auch die finanziellen Verhältnisse der beiden Vereine sich
voraussichtlich besser gestalten werden, als dies bei dem rheinischen Verein wider die Vagabunden¬
noth der Fall gewesen. Durch diesen letzteren Umstand wird auch zweifellos eine bessere Garantie
für die Erfüllung der oben erwähnten und dem rheinischen Verein wider die Vagabundennoth zur
Bedingung gestellten Kanteten geschaffen werden.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich demgemäß dem hohen Landtag den Antrag
zu unterbreiten:

„Hoher Landtag wolle zu der stattgehabten Uebertragung der Arbeiterkolonien Lühler¬
heim und Elkcnroth auf die neu gegründeten Vereine seine Genehmigung ertheilen
und gleichfalls gestatten, daß jeder der beiden Vereine hinsichtlich der dem rheinischen
Vereine wider die Vaqabundennoth dargeliehenen Beträge von je 100 000 M. in die
Rechte und Pflichten dieses Vereines dem Provinzial-Verbände gegenüber eintrete."

Der Provinzial'Venvaltunsssmth.
Wilhelm Fürst zn Wied,

LllndtllgsMcirschall.

Abschrift. Düsseldorf, den 4. Januar l888.

Zwischen dem Vorstande des rheinischen Vereins wider die Vagabnndennoth, vertreten
durch den Präses desselben, Landes-Direktor Klein, einerseits und dem Centralvorstande des
rheinischen Vereins für katholische Arbeiterkolonieen, vertreten durch seinen Vorsitzenden, Landesrath
Klausener, andererseits ist heute folgendes Uebereintommen getroffen worden:

Der rheinische Verein wider die Vagabundennoth überträgt dem erwähnten Central¬
vorstande die von ihm gegründete Nrbeiterkolonie Elkenroth mit allen Rechten und Pflichten,
Gerechtsamen und Lasten, insbesondere auch mit den der provinzialständischen Verwaltung gegen¬
über hinsichtlich der von letzterer gegebenen Darlehen übernommenen Verbindlichkeiten.



211

8. 2.
Der Centralvorstaud, vertreten durch seinen vorgenannten Vorsitzenden, erkläu diese Ueber-

tragung zu acceptiren und insbesondere die im vorigen Paragraphen erwähnten Verbindlichkeiten
der provinzialstandifchen Verwaltung gegenüber zu übernehmen.

Der üeutralvorstand behält sich vor, hinsichtlich des von der Proviuzial»Verwaltung
gegebenen Darlehens weitere Anträge bei dem Provinzial-Lanotage zu stellen nno soll nach erfolgt«
Beschlußfassung des Provinzial-Lanbtags über diese Anträge zwischen dem Centraluorstande einer»
und der Provinzial-Verwallnng andererseits ein Vertrag abgeschlossennnd in demselben das hinsichtlich
der Arbeitertolonie bestehende Rechtsvcrhällniß geordnet werden.

Der Centraluorstand des rheinischen Vereins fnr katholische Arbeiterkolonien:
gez,: Klausener.

Der Vorstand des rheinischen Vereins wider die Vagabundeimoth:
gez.: Klein.

Abschrift. Düsseldorf, den 4. Januar 1888.

Zwischen dem Vorstände des rheinischen Vereins wider die Vagabunoennoth, vertreten
durch den Präses desselben, Landes - Direktor Klein, einerseits und dem Kuratorium der Kolonie
Lühlerheim, vertreten durch den Vorsitzenden desselben, Geheimen Negiernngörath Mclbeck, anderer»
seits ist heute folgendes Uebereinkommen getroffen worden:

ß- 1.
Der rheinische Verein wider die Vagabundennolh überträgt dem vorerwähnten Kuratorium

die von ihm gegründete Arbeilerlolonie Lühlerheim — nachdem dieselbebereits seit dem I.April 1887
von dem Kuralorinm thatsächlich verwaltet worden ist — mit allen Rechten und Wichten,
Gerechtsamen und Lasten, insbesondere auch mit den der provinzialstandifchen Verwaltung gegenüber
hinsichtlich der von letzterer gegebeneu Darlehen übernommenen Verbindlichkeiten,

s 2.
Das Kuralorinm erklärt diese Uebertragung zu acceptiren und insbesondere die im vorigen

Paragraphen erwähnten Verbindlichkeiten der provinzialständischen Verwaltung gegenüber zu
übernehme».

Das Kuratorium behält sich vor, hiusichtlich des von der Prouinzial-Verwaltung gegebenen
Darlehens weitere Anträge bei dem Provuizial-La»btage zu stellen und soll nach erfolgter Beschluss
fassung des Proviuzml'Landtags über diese Anträge zwischen dem Kuratorium einer- und dem
Provinzial-Verbanoe andererseits ein Vertrag abgeschlossen nnd in demselben das hiusichtlich der
Arbeiterkolonicn bestehende NechtSverhältniß geordnet werden.

Das Kuratorium der Arbeiterkolonie Lühlerheim:
gez. Meld eck.

Der Vorstand des rheinischen Vereins wider die Vat'abundennoth:
gez.: Klein,

----------------------------- 27»
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A"lane N . Düsseldorf, den 4. Februar 1888.

Referat
des Proviuzilll-Verwaltungsrathes,

betreffend

die zinsfreie Belassung der zur Zeit dem rheinischen Verein wider die Vagabnndennoth
bewilligten Darlehen in Höhe von 200 000 Mark an die beiden nnter den Namen
„Knratorinm von Lühlerheim" und „rheinischerVerein für katholische Arbeiterkolonien"
neu gegründeten Vereine, sowie ferner betreffend die Bewilligung einer jährlichen

Subvention an die gedachten Vereine.

Der 29, rheinische Provinzial-Landtag ermächtigte den Provinzial-Vcrwaltuugörath znm
Zwecke der Gründung von Arbeitcrkolonien in der Rheinprovinz dem rheinischen Verein wider die
Vagabuudennoth zinsfreie Darlehen im Betrage von 200 000 M. zur Verfügung zu stellen,
vorausgefetzt, daß zur Sicherheit der unverzinslichen Darlehen die vom Proviuzial-VerwalluugSrath
vorgefchlagcnen Kanteten Seitens des Vereins gewährleistet würden.

Auf Grund dieser Ermächtigung beschloß der Provinzial-Vcrwaltungsrath in feiner Sitzung
vom 5./8, Januar 1886 diese vorerwähnte» Darlehen aus Fonds der Proviuzial-Hülfökasse zu
entnehmen und die Zinsen mit 4°/° jedenfalls für die nächsten 2 Jahre aus dem Ständefonos zu
zahlen. Sodann beschloß der Prouinzial-Verwaltuugsralh in derselben Sitzung in Erwäguug, daß
die Entscheidung über die Fragen, aus welchen Fonds die Zinsen weiterhin zu zahlen seien nnd
wie lauge dem rheinischen Vereine wider die Vagabondeunoth das zinsfreie Darlehen überhaupt
zu belassen fei, dem Provinzial-Landtag zustehe, dem nächsten ordentlichen Provinzial-Landtage eine
diesbezügliche Vorlage zu unterbreiten.

Zur Sache selbst beehrt sich der Provinzial-Verwaltungsrath zunächst auf ras dem hohen
Landtage vorliegende Referat, betreffend die Uebertragung der dem rheinischen Vereine wider die
Vagabundennoth bewilligten Darlehen auf zwei ueue auf konfessionellerBasis gegründete Vereine,
ganz ergebenst Bezug zu nehmen. Hiernach ist der rheinische Verein wider die Vagabunoennoth
nach ertheilter Genehmigung Seitens des hohen Landtages in Zutuuft nicht mehr Träger der dem
Provinzialverbaude gegenüber übernommenen Verbindlichkeiten, fondern die unter dem Namen
„Kuratorium für Lühlerhcim" bczw. „rheinischer Verein für katholische Arbeitelkolonien" auf
konfessionellerGrundlage neu gebildete» Vereine.

Die Vorstände dieser Vereine haben daher in der Erwartung einer die Uebertragung der
Darlehen genehmigenden Beschlußfassung des hohen Landtags bereit« Anträge gestellt, die in
übereinstimmender Wortfassung lauten, wie folgt:

„Hoher Landtag »volle beschließen, genannten Vorständen die durch seinen Bcfchlnß
vom 10. Dezember 1883 zur Gründung von Arbeiterkolonien in der Rheinprovinz
dem rheinischen Verein wioer die Vagabundennoth znr Verfügung gestellten zinsfreien
Darlehen im Betrage von 200 000 M. schrittweise in der Hohe von je 100 000 M.
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zu überlassen, evenlnaliter falls vorstehender Antrag die Oeuchmiguug des hohen
Landtags nicht finden sollte:

„Hoher Landtag wolle beschließen, genannten Vorständen die bezeichnetenDarlehen
so lange zinsfrei zu belassen, als die von diesen Vorständen geleiteten Arbeiter»
kolonien der Rheiuprovinz gemäß den bei der ersten Bewilligung dieser Darlehen
ausgesprochenen Intentionen des hohen Landtags d. h. als Arbeiterkolouien
fortgeführt werden, und zwar unter der Bedingung, daß bei einer eventuellen
Auflösuug der mit Hülfe dieser Darlehen begründeten Kolonien diese Darlehen
an die provinzialständische Verwaltung zurückgezahlt werden müssen."

Außer diesem Antrage haben dieselben Vorstände noch den weitere» Autrag gestellt:
„Hoher Provinzial-Landlag wolle den mehrgenannten Vorständen behufs Unterhaltung
der vou denselben verwalteten Arbeitertolonien aus Proviuzialfonds eine jährliche
Subvention von je 10 000 M. gewähren."

Zur Begründung dieser Anträge wird vor Allem auf die finanzielle Nothlage des
rheinischen Vereins wider die Vagabundennoth und der aus diesem hervorgegaugencn neuen Vereine
hingewiesen und Folgendes ausgeführt:

Mit dem Darlehen von 200 000 M. sind die beiden Arbeitertolonien Lühlerheim und
Elteuroth, erstere im Februar, letztere ini Oktober 1886 begründet worden. Die Kolonie Lühlerheim
ist auf 120 Köpfe, die Kolonie Eltenroth auf 50 Kopfe eingerichtet. Die Unterhaltungskosten
einer Kolonie vou 100-^120 Köpfen betragen an der Hand der Erfahrungen rot. 80 000 M.
Zur Aufbringung dieser Beträge waren sowohl in dem Statut des rheinischen Vereins wider die
Vagabundennoth, als auch in den Statuten der neu gegrünbeten Vereine an erster Stelle die
Beiträge der Mitglieder vorgesehen. Letztere haben in den vorhergehenden Jahren eine Jahres-
einnähme von 10 000 M. nicht überstiegen. Nach Uebergang der beiden Kolonien auf die ueu
gegründeten Vereine steht zwar eine Vermehrung der Iahrescinnahmen für diese Vereine ;u
erwarten, dieselbe wird jedoch keinesfalls fo bedeutend sein, daß sie die Unterhaltungskosten der
Kolonien, zumal die Gründung einer zweiten katholischen in Aussicht genommen ist, decken kann.
Andere sichere Einnahmen als die Jahresbeiträge rer Mitglieder stehen den Vereinen nicht zur
Verfügung, Die Bewilligung von Kollekten, fei es in den kirchlichen oder Civilgemeinoen, welche
im vorigen Jahre das Fortbestehen der Kolonien ermöglichten, die Spendung einmaliger freiwilliger
Gaben, w,ie folche im verflossenen Jahre aus der Friedrich-Wilhelm-Vittoria-Stiftung deu beiden
Kolonien in einem Betrage von je 5000 M, zu Theil wurden, sind wegen ihrer mangelnden
jedenfalls zweifelhaften Wiederholung zu ungewiß, als daß auf sie als eine sichere Einnahmequelle
gerechnet werden könnte. Eigene Einnahmequellen besitzen die Kolonien zur Zeit noch nicht, weil
die Hauptbeschäftigung der Kolonisten in der Urbarmachung völlig ertragloscr Läudereien besteht,
auf bereu Ertragfähigkeit erst in Zukunft Rücksicht geuommen werden darf. An der Hand dieser
Ausführungen kommen demgemäß die Vorstände der mehrerwähnten Vereine zu dem Endresultat,
daß die Einnahmen des Vereins zur Unterhaltung der Kolonien nicht hinreichen, mithin umfoweuiger
zur Zahlung von Zinsen der bei Gründung des Vereins unverzinslich dargeliehenen Kapitale.
Letztere Forderung würde die alsbaldige Auflösung der Kolonien, deren Nothweuigkeit heute in
gleichem Maße vorhanden ist, als zur Zeit der Bewilligung der Darlehen, unausbleiblich zur
Folge haben.

Der Proviuzial-Verwaltuugsrath verkennt nicht die Nichtigkeit der Ausführungen der
beiden Vorstände und hält gleichfalls dafür, daß die Gründe, welche im Jahre 1883 den Provinzial-
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Landtag veranlaßt haben, die osl erwähnten Darlehen zu bewilligen. Von den Erfolgen auf
moralischem Gebiete, von den Wohlthaten, welche die Kolonie dem entlassenen Sträfling bietet,
soll hier nicht die Rede lein, sondern nur der thatsächlichen finanziellen Vortheile gedacht werden,
welche die Errichtung und oas Fortbestehen der Kolonien im Gefolge haben. Hierbei ist zunächst
die notorische Abnahme der Wauderbettelei, die Entlastung der Arbeitsanstalt in Brauweiler —
im Jahre 1883/84 wurden iu Brauweilcr aufgenommen 3646 Personen, im Jahre 1886/87
2892 — in Betracht zu ziehen, welche unzweifelhaft zu einem großen Theile der Existenz der
nunmehr in allen Provinzen bestehenden Arbeitertolonieu zuzuschreiben sind. Zum Beweise dieser
letzteren Behauptung mag der durch Erfahrung festgestellteUmstand dienen, daß die in den Kolonien
beschäftigten Kolonisten zum größten Theile Leute sino, welche bereits der Landcspolizeibehörde
wiederholt überwiesen gewesen oder wenigstens in Ermangelung der Aufnahme in die Kolonie über
kurz oder laug derselben überwiesen worden wären. Ohne das Vorhandensein von Kolonien würden
mithin diese Leute der Arbeitsanstalt in Nrauweiler zugeführt worden und somit dem Lanoarmen-
verbaud zur Last gefallen sein.

Wenn nun auch die Eullastuug des Laudarmenverbauoes eine Unterstützuug der Kolonien
rechtfertigt, so glaubt der Provinzial-Verwallungsrath diese Unterstützung doch nicht in der von
den Vorstäuoeu beantragten Weise dem hohen Provinzial Landtage znr Genehmigung vorschlagen
zu sollen, vielmehr einerseits den Vereinen, andererseits ocu Iutresseu des Provinzial-Verbandes
am zweckentsprechendstenzn dienen, wenn er die Verzinsung der aus der Provinzial'Hülfötasse
entnommeneu Kapitalien und mit dieser Verzinsung eine Amortisation mit Einem Procenl aus
Mittel» des Landarmeusonos bcstreitet.

Hierdurch würoeu die Vereine nach einem gewissenZeiträume Eigenthümer des dargeliehenen
Kapitals werden.

Falls nun aber zwischenzeitlicheine Auflösung der Vereine oder eines derselben beschlossen
würde ooer falls die Darlehen nicht mehr der Intention des Provinzial» Landtags entsprechend zu
Zwecken der Kolonie Venvcnoung finden sollten, so würde eine sofortige Rückzahlung des bis zu
diesem Zeitpunkte noch nicht durch Auiortisatiou gedecktenDarlehens vereinbart werden müssen.
Hinsichtlich der Bewährung einer jährlichen Unterstützung glaubt der Proviuzial ^ Verwaliungsrath
dcu Anträgen der Vorstände der Kolonien hinreichend Rechnung zu tragen, wenn er eine einmalige,
auö Landarmcnfonds zu entnehmende Ausgabe in Höhe von 40 00!) M. dem Prouinzial^Landtage
mit der Maßgabe zu bewillige» vorschlägt, daß dieser Betrag jedem Vereine znr Hälfte und auf
zwei Jahre vertheilt zu Gute komme.

Der Provinzial' Verwaltuugsrath beehrt sich demgemäß dem hohen Landlag den Antrag
zu »uterbreueu:

„Hoher Landtag wolle beschließen, die von dem rheinischen Verein unter Genehmigung
des Landlags den beiden Vereinen „Kuratorium der Kolonie Lühlerhcim" dczw.
„rheinischer Verein für katholische Arbeilertolouien" übertragenen Darlehen in yöhc
von je 100 000 M. mit 4°/o aus Landarmeufones zu verzinsen uud mit 1"/° zu
amorlisirenj

den Prouinzial-VerwaltuugSrath zu ermächtige!,, mit den Vorständen der beiden
Vereine dieserhalb Verträge abzuschließen und hierbei besonders zu vereinbaren, daß
bei Auflöfuug der Vereine oder falls letztere den Intentionen des Landtags zuwider
die Darlehen zn Zwecken der Kolonien nicht mehr verwenden sollten, die bis dahin
durch Amortisation uoch uicht getilgten Darlchusreste sofort rückzahlbar s.iu sollen; ferner
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„hoher Landtag wolle die Bewilligung einer einmaligen Ausgabe in Höhe von
40 00U M. aus Landarmenmitteln mit der Maßgabe genehmigen, daß dieser Betrag
jedem Vereine zur Hälfte und auf je zwei Jahre vertheilt zu Gute komme,"

Der PrMnzial-Verwaltunsssrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Lanbtags-Marschall.

Anlöge 27.

Düsseldorf, den IN. Januar 188«.

Referat,
botreffend

die Uebernahme der gepflasterten Dnrchfahrten der Promnzialstraßen m den Ortschaften
des Kreises Meisenheim ans den ProvinM-Straßenfonds.

In Gemäßheit des Beschlusses des 26. Provinzial-Landtages vom 28. April 1879 sind
mit dem 1. Juli 1881 die vormaligen Kreisstraßen des Kreifes Meisenyeim auf den Provinzial-
Straßenfonds übernommen worden. Von demselben Zeitpunkte ab trägt der Kreis Meisenhcim,
welcher bis dahin auf Grund des §. 11 des Prooinzial'Straßenr^gulativs vom 17. Januar 1876
von der Betheiligung an der Provinzialumlage befreit war, zu der letzteren bei.

Nach den Bedingungen der erwähnten Straßenübernahme wurden die im Zuge dieser
Straßen belegenen gepflasterten Ortsstraßenstrecken von der diesseitigen Uebernahme ausgeschlossen
nnd blieben dieselben nach wie vor in der Unterhaltung der betreffenden Gemeinden. Es gründete
sich dies auf eine unter hefsischer Landeshoheit erlassene, bislang nicht außer Kraft gesetzte
Verordnung vom 9. Juli 1838 „über den Aufbau, die Wiederherstellung und die Unterhaltung
der öffentlichen Wege im Oberamt Meifenheim", welche in §. 5 Ziffer 3a die Herstellung und
Unterhaltung des Pflasters der Ortsstraßen im Zuge der Oberamtsstraßen (Kreisstraßen) den
einzelnen Gemeinden auferlegt.

Dieses Verhältniß, welches anderwärts in der Provinz nicht vorkommt, wird von den
betheiligten Gemeinden als eine Unbilligkeit empfunden, und wird von letzteren die Beseitigung
dieses Verhältnisfes resp, eine Gleichstellung mit den übrigen, zu der qu, Unterhaltung nicht
verpflichteten Gemeinden der Rheinproviuz um so dringender angestrebt, als gegenwärtig auf
verschiedenen Strecken eine Instandsetzung des betreffenden Pflasters nothwendig geworden ist.

Die Königliche Regierung zu Coblenz hat daher im Interesse der betheiligten Gemeinden
die Anfrage gestellt, welche Bedingungen und Anforderungen für den Fall der Uebernahme der
dauernden Unterhaltung der Straßenpflasterung qu. Ortsstraßen auf die Provinz seitens der
provinzialständischen Verwaltung an die qu. Gemeinden gestellt werden möchten. Es Handell sich
um folgende Pflasterstrecken:
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^. Im Zuge der Meisenheim-Mnrtinstein'er Provinzialstraße in den Orten,
1. Unterraumbach .........294,4 0 m
2. Oberraumbach ......... 175,00 „
3. Abtweiler..........298,40 „
4. Meddersheim .........457.40 „
5. Merrheim.......... 451,85 „

L. Im Zuge der Mcisenheim-Kirn'er Provinzialstraße:
6. Breitenheim.......... 327,80 n>
7. Ieckenbach .......... 445,80 „
8. Hundsbach .......... 194,80 „
9. Becherbach .......... 303.20 „

10. Krebsweiler.......... ^49M „
Zusammen . . 3097,65 lfd, m.

Der Provinzial - Verwaltungsrath hat sich bei Prüfung der Angelegenheit in seiner
Sitzung vom 5. Oktober 1si8? bereit erklärt, der Uebernahme betreffender Pflasterstrccken näher
zu treten refp, dieselbe beim Provinzial-Landtage unter der Bedingung zu befürworten, daß das
Pflaster vor der Uebernahme auf Kosteu des Kreises oder der Gemeinden ordnungsmäßig in
Stand gesetzt wird. Die Kosten der einmaligen Instandsetzung betragen nach dem gegenwärtigen
Zustande des Pflasters gemäß Veranschlagung 23 500 M. Nachträglich hat der Krcislandrath
den Wunsch ausgesprochen, es möge, um die Uebernahme zu erleichtern, mit den Gemeinden
einzeln verhandelt und so eventuell die Uebernahme der Reihe nach für die einzelnen Strecken
herbeigeführt werden.

Der Provinzial-Verwaltungsrath findet gegen dieses Verfahren kein Bedenken und
beantragt daher auf Grund seines Beschlusses in der Sitzung vom 11./12. Januar er.:

„Hoher Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen, die gepflasterten
Ortsstraßen im Zuge der Provinzialstraßeu des Kreises Meisenheim gemeindeweise
unter der Bedinguug auf den Provinzial-Straßenfonds zu übernehmen, daß die qu.
Pflasterungen vorher auf Kosten der Gemeinden ordnungsmäßig hergestellt und die
im Straßeninteresse etwa sonst noch zu stellenden besonderen Bedingungen erfüllt
werden."

Der Provinzial-Perwaltungsmth
In Vertretung:

Freiherr von Solcumcher,
Nice-LllndtnsssMcirschall.



21?

Aulllgc 2«.

Düsseldorf, den 12, Januar 1888,

Referat,
betreffend

das Gesuch des Gemeinderaths der Stadt Meisenheim nnd des dortigen Eisenbahn-
Comites um Bewilligung eines Zuschusses zu den Kosteil der Erbauung einer Sekundär»
bahn von der Rhein»Nahebahn'Statiou Stauderuheim bis Meisenheim aus Mitteln

der Provinz.

Der Gemeinderath der Stadt Meisenheim und das dortige Eisenbahn-Comitühabe» die
gedruckt anliegendePetition um Bewilligung eines Provinzial-Zuschusscszu den Erbauungskosten.
einer Sekundärbahn von Staudernheim nach Meiscnheim an den Provinzial-Landtag gerichtet.

Die Antragsteller gehen von der Unterstellungaus, daß Seitens der Provinzial-Straßen-
verwaltung der Umbau der Provinzial-Straßenstrecke Staudernheim-Meisenheim der in dieser
Strecke vorhandenen Steigungen wegen bereits in sichere Aussicht genommensei, und beantragen,
da im Falle des Zustandekommensder Sekundärbahn dieser Straßenumbau vollständigüberflüssig
werden würbe: der Provinzial-Landtag möge einen den Umbaukostenentsprechenden Beitrag zu
den Kosten der Bahnanlage bewilligen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath, welcherden qu. Antrag in seiner Sitzung vom 1. und
2. Dezember pr. vorweg einer Prüfung unterzogen hat, kann sich nur in ablehnendem Sinne
aussprechen.

Zunächst hat der Provinzial-Verwaltungsrath nur — und zwar in der oben erwähnten
Sitzung — die Genehmigung zu Vorarbeiten resp, zur Anfertigung eines Projektes nebst Kosten¬
anschlag für einen event. Umbau betr. Provinzial-Straßenstrecke ertheilt.

Ueber die Ausführung selbst ist noch nichts beschlossen und siud auch noch keine Geld¬
mittel hierfür verfügbar gemacht. Sodann steht dem vorliegenden, wie überhaupt allen Anträgen
auf Bewilligung von Provinzial-Zuschüssen zu Sekunbärbahnbauten der Umstand entgegen, daß
es für die Provinz nicht in der Möglichkeit liegt, zur Zeit das Nebeubahnwefendurch Bewilligung
von Beihülfen i>. tonä» peräu zu unterstützen. In dieser Beziehung hat der 30. rheinische
Provinzial-Landtag bei Gelegenheit des Antrags Fliederichs uud Genossen,betreffenddas Straßen-
bahnwesen,sich prinzipiell dahin ausgesprochen,daß

„die Provinzial-Verwaltung unter den bestehenden Verhältnissennicht in der Lage ist,
in finanziellerHinsichtdas Sekundärbahnwesenanders zu fördern, als durch Darlehen
an Kreise und Gemeinden gegen längere Amortisationsfristen."

Sollten der Provinz auch durch den in Rede stehenden Bahnbau thatsächlich die Kosten
einer Verlegung der Provinzialstraße erspart werden können, so würde dies in Bezug auf den

28
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vorliegenden Antrag doch nichts ändern, da es jedenfalls ausgeschlossen ist, diese Ersparnis; nunmehr
für die Sekundärbahn zu verwenden.

Unter diesen Umständenkann der Provinzial-Verwaltuugsrath nur beantragen:
„Hoher Provinzial-Landtag wolle die vorliegende Petition ablehnen."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
In Vertretung:

Freiherr von Solcmacher,
Vice-LcmdtasssMarsckM.

Meisenheim, den 14. Oktober 1887.

Gehorsamstes Gesuch des Gemeinderathsder Stadt Meisenheim und des
dasigen Eisenbahn-Comites

um

Bewilligung eines Zuschusses zu den Küsten der Erbauuug einer Sekundärbahn von der
RheiN'Nahebahn-Station Staudernheim bis Meisenheim aus Mitteln der Rheinprovinz.

Hochuerehrlichem Provinzial-Landtage erlaubt man sich Folgendes
gehorsamst vorzustellen:

In ungefähr 2 Stunden kann man von Meisenheimaus nach drei Richtungen,
nach Norden, Süden und Osten, Eisenbahnen zu Fuß erreichen, nämlich die Rhein-
Nahe-, Lauterthal»und Alsenzbahn.

Diese Bahnen — hauptsächlichdie beiden bayerischen — ziehen naturgemäß
den Verkehr immer mehr von hier ab. Unser Städtchen, der Sitz eines Landraths«
amteö und eines Amtsgerichtes, hat hierdurch schon schwere Verluste erlitten. Die
hiesigen Geschäftekönnen nicht mehr gedeihen und die Bevölkerung nimmt nach und
nach ab.

Die einzige Rettung aus dieser Nothlage könnte uns eine Eisenbahnverbindung
mit der Rhein-Nahebahn bringen. Unsere langjährigen desfallsigenBemühungen sind
aber bis jetzt von keinem Erfolge begleitet gewesen.

Vor längeren Jahren war durch die Ingenieure der bayerischen Ludwigsbahn
das vollständigeProjekt einer Eisenbahn von Staudernheim durch das Glanthal bis
Altenglan ausgearbeitet woroeu; allein dieses Projekt scheiterte daran, daß Bayern für
diese Linie, so weit sie das preußische Gebiet berührt, keiue Zinsgarantie leisten und
Preußen zwar den Bau und Betrieb einer solchen Bahn an Bayern überlassen, aber
auf eine Zinsgarantie ober einen sonstigen Zuschußzur Bahn sich nicht einlassenwollte.

Es wurde sodann das Projekt einer Sekundärbahn von Staudernheim
bis Meifenheim ins Auge gefaßt. Der Direktor des Eisenbahnamtes in Saar«
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brücken, Herr Regierungs- und Baurath Bormann, hatte auch die Gefälligkeit, uns
ein vorläufiges Projett über diese Bahn auszuarbeiten, für deren muthmaßliche Renta¬
bilität er sich auösprach. Der Herr Minister Maybach, welchem dieses Projekt vorgelegt
wurde, faßte dasselbe günstig auf und ließ durch die Eisenbahn Direktion zu Kittn die
Sache genauer ausarbeiten. Da aber diese Bahn größtentheils durch bayerisches
Gebiet gehen würde und die bayerischen Gemeinden Odcrnheim und Rehborn sich
weigerten, die Grunderwerbskosten für ihre Gemarkungen zu übernehmen, so ging uns
eine, in beglaubigter Abschrift hier beigeschlossene Entscheidung des Herrn Ministers
vom 26. März 1886 II a (d) 3980 zu, wonach vorläufig auf den Bau einer solchen
Sekundärbahn nicht eingegangen werden kann.

Der Provinzial-Landtag der Rheinprovinz könnte unö nun aus der Noth helfen,
ohne der Provinz ein eigentliches Opfer aufzuerlegen.

Die Provinzialstraße zu Staudernhcim und Mcisenheim euthäll Steigungen,
welche über 10°/o betragen sollen. Es ist deshalb durch die Provinzial-Behörden der
Umbau dieser Straße in sichere Aussicht gestellt worden. Durch die Ausführuug
dieses Straßenbaues nebst Ankauf des hierzu erforderlichen Geländes werden der
Provinz nicht unbedeutende Kosten entstehen. Bei dem Bau einer Sekundärbahu
würde dieser Straßenumban aber vollständig überflüssig werden, auch würde die Provinz
hierdurch viele Unterhaltungskosten für später ersparen. Da es ziemlich sicher erscheint,
daß der Herr Minister Maybach unser SekundärbahN'Projekt den Kammern zur Geneh¬
migung vorgelegt hätte, falls sich die Gemeinden Rehborn und Odernheim zur Tragnng
der Grunderwerbskosten verstanden hätten, so ist es auch als nicht zweifelhaft anzu¬
nehmen, daß derselbe zur Ausführung deö Projektes fchreiten wird, wenn von anderer
Seite ein entsprechender Zuschuß zu deu Erbauungs- resp, Grunderwerbskosten bewilligt
wird. Wenn nun von Seiten der Provinz durch Projcttirung die Kosten deö Straße»,
umbaues ermittelt und ein diesen gleichkommender oder diesen wenigstens annähernd
entsprechender Betrag zur Erbauung der Setuudärbahn bewilligt würde, so würde»
der Provinz hierdurch mehr Vortheile als Nachtheile erwachsen und zugleich zum
ferneren Gedeihen eines Theiles derselben die nöthigen Mittel geboten werden.

Wie hoch die Grunderwerbskosten in den Gemarkungen von Odernheim und
Rehborn in dem, dem Ministerium vorliegeudeu Projekte veranschlagt sind, das ist uns
nicht zur Kenntniß gelangt, könnte aber wohl durch eine deSfallsigc Anfrage von
Seilen der Provinzialbchörden in Erfahrung gebracht werden.

Unter den obwaltenden Umständen tragen- wir daher kein Bedenken, an den
hochverehrlicheu Provinzial-Landtag die gehorsamste Bitte zu richten:

„Zu den Erbauungskosten einer Sekundärbahn uou Staudernheim nach
Meisenheim einen, den Umbaukosten der Provinzialstraßen zwischen den
genannten Orten entsprechenden Betrag geneigtest zu bewilligen."

Eines hochverehrlichen Provinzial-Landtagö gehorsamster

Gemeinderath und Eisenbahn Comite.

(Folgen die Unterschriften.)
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Ministerium der öffentlichen Arbeiten.
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Berlin, den 26. März I88U.

Auf die Vorstellung vom 8. d. M. erwidere ich, daß die Königlichbayerische
Regierung eine Betheiligung cm den Kosten des Banes der zum größten Theile auf
bayerischesStaatsgebiet entfallenden Eisenbahn untergeordneterBedeutung von Meisen»
heim nach Staudernheim abgelehnt hat.

Unter diesen Umständenmuß ich es mir zur Zeit zu meinem Bedauern versagen,
dem staatsseitigeuAusbau dieser Eisenbahnlinienäher ;u treten.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten,
gez.: Maybach.

An
das Comite für den Bau einer Eisenbahnuntergeordneter
Bedeutung von Meisenheim nach Staubernheim, zn

Händen des Bürgermeisters Herrn Äeck,
Wohlgeborcn

II. ll (d) 3980. ' Meisenheim.
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